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Kein Verkauf an Personen aus den Vereinigten Staaten. Weder die Wertpapiere noch die auf die 

Verpflichtungen der jeweiligen Emittentin im Zusammenhang mit den Wertpapieren bezogene 

Garantie wurden und werden nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils 

gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und weder die Wertpapiere noch die Garantie 

dürfen in den Vereinigten Staaten oder an eine oder für oder zugunsten einer US-Person (wie in 

Regulation S gemäß dem United States Securities Act von 1933 definiert) angeboten oder ver-

kauft werden, es sei denn im Rahmen von bestimmten Transaktionen, die von den Registrie-

rungserfordernissen unter dem Securities Act ausgenommen sind. 

Dieser Basisprospekt stellt kein Angebot dar, Wertpapiere der jeweiligen Emittentin zu zeichnen oder 

zu erwerben. Er ist auch keine Aufforderung, ein solches Angebot abzugeben. Weder dieser Basispros-

pekt noch irgendeine sonstige Information, die im Zusammenhang mit Wertpapieren der jeweiligen 

Emittentin erteilt wird, darf als Empfehlung der jeweiligen Emittentin oder der Garantin angesehen 

werden, die betreffenden Wertpapiere zu zeichnen oder zu erwerben.  

Niemand ist von der jeweiligen Emittentin autorisiert worden, in Bezug auf die jeweilige Emittentin 

Informationen zu erteilen oder Zusicherungen zu machen, die über die in diesem Basisprospekt ent-

haltenen Informationen hinausgehen oder von ihnen abweichen. Werden derartige Informationen er-

teilt, darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie von der jeweiligen Emittentin autorisiert sind.  

Dieser Basisprospekt darf nur für die Zwecke verwendet werden, für die er erstellt wurde. Dieser Ba-

sisprospekt darf nicht für die Zwecke eines Angebots von Wertpapieren der jeweiligen Emittentin in 

einem Hoheitsgebiet, in dem ein solches Angebot unzulässig ist, oder an Personen, denen gegenüber 

ein solches Angebot unzulässig ist, verwendet werden. Jeder, in dessen Besitz dieser Basisprospekt 

gelangt, hat sich selbst über alle anwendbaren rechtlichen Beschränkungen in Bezug auf die Verwen-

dung dieses Basisprospekts zu informieren und diese zu beachten. 

Finanzintermediäre dürfen diesen Basisprospekt für die Zwecke einer späteren Weiterveräußerung 

oder endgültigen Platzierung von Wertpapieren der jeweiligen Emittentin nutzen, wenn die jeweilige 

Emittentin in den Endgültigen Bedingungen einer Verwendung des Basisprospekts zugestimmt hat. 

Jede solche Nutzung durch einen Finanzintermediär muss in Übereinstimmung mit den Bedingungen 

stehen, an die die Zustimmung der jeweiligen Emittentin gebunden ist. 

Zustimmung der Kommission für Finanzdienstleistungen in Jersey (Jersey Financial Services Com-

mission) und der Registerstelle für Gesellschaften in Jersey (Jersey Registrar of Companies): Die 

Kommission für Finanzdienstleistungen in Jersey (Jersey Financial Services Commission) (die 

"Kommission") hat ihre Erlaubnis gemäß Artikel 4 der Control of Borrowing (Jersey) Order 1958 

zur Ausgabe der Wertpapiere durch Goldman Sachs Finance Corp International Ltd erteilt und 

nicht widerrufen. Eine Kopie des Basisprospekts wurde der Registerstelle für Gesellschaften in Jer-

sey gemäß Artikel 5 der Companies (General Provisions) (Jersey) Order 2002 zugestellt, und sie hat 

ihre Erlaubnis zur Verwendung dieses Basisprospekts erteilt und nicht widerrufen. Es wird darauf 

hingewiesen, dass durch die Erteilung dieser Erlaubnis weder die Registerstelle für Gesellschaften 

noch die Kommission für die finanzielle Solidität von Goldman Sachs Finance Corp International 

Ltd oder der Garantin oder für die Richtigkeit der gemachten Aussagen oder Meinungsäußerungen 

zu diesen haftbar gemacht werden können.  

Dieser Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) der Goldman, Sachs & 

Co. Wertpapier GmbH bzw. der Goldman Sachs Finance Corp International Ltd vom 13. Januar 2025 

(einschließlich etwaiger Nachträge) dient als Nachfolge-Basisprospekt der folgenden Basisprospekte 

im Sinne von Artikel 8 Absatz 11 Satz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14. Juni 2017:  
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• Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) der Goldman, Sachs & 

Co. Wertpapier GmbH bzw. der Goldman Sachs Finance Corp International Ltd vom 6. April 

2022 

• Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) der Goldman, Sachs & 

Co. Wertpapier GmbH bzw. der Goldman Sachs Finance Corp International Ltd vom 12. Ja-

nuar 2023 

• Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) der Goldman, Sachs & 

Co. Wertpapier GmbH bzw. der Goldman Sachs Finance Corp International Ltd vom 15. Feb-

ruar 2023 

• Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) 

der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bzw. der Goldman Sachs Finance Corp Interna-

tional Ltd vom 16. Februar 2024 
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I. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES ANGEBOTSPROGRAMMS 

Die nachfolgenden Informationen stellen eine allgemeine Beschreibung des Angebotspro-

gramms gemäß Artikel 25 Abs. 2 lit. b) der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kom-

mission vom 14. März 2019 (in der jeweils gültigen Fassung, die "Delegierte Verordnung") 

dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vollständige Informationen über die je-

weilige Emittentin, die Garantin und das Angebot der Wertpapiere ergeben sich nur aus der Zu-

sammenschau (i) dieses Basisprospekts sowie etwaigen Nachträgen zu diesem Basisprospekt 

und (ii) den jeweiligen im Zusammenhang mit den Wertpapieren erstellten endgültigen Bedin-

gungen des Angebots (die "Endgültigen Bedingungen") zusammen mit der Zusammenfassung 

für die einzelne Emission (die "Emissionsspezifische Zusammenfassung"). 

 

1. Gegenstand dieses Basisprospekts 

Dieser Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 13. Januar 

2025 (der "Basisprospekt") wurde gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die 

"Prospektverordnung") in Verbindung mit Artikel 15 und den Anhängen 14, 21 und 22 der 

Delegierten Verordnung erstellt. 

Die Informationen in diesem Basisprospekt werden durch zukünftige Nachträge unter den Vo-

raussetzungen des Artikels 23 der Prospektverordnung ergänzt, berichtigt oder präzisiert werden. 

Daher sollte ein Anleger bei seinem Investment in die Wertpapiere etwaige Nachträge, die auf 

den Webseiten www.gs.de/de bzw. www.gsmarkets.at/de in der Rubrik "Info", "Dokumente" 

und "Basisprospekt" veröffentlicht werden, berücksichtigen. Werden die unter diesem Ba-

sisprospekt begebenen Wertpapiere öffentlich angeboten, so haben Anleger, die den Erwerb oder 

die Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung eines Nachtrags, mit dem die Infor-

mationen in diesem Basisprospekt nachgetragen werden, zugesagt haben, das Recht, ihre Zusa-

gen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags gemäß Artikel 23 (2) 

der Prospektverordnung zurückzuziehen. Werden die Wertpapiere über einen Finanzintermediär 

erworben oder gezeichnet, wird dieser den Anlegern behilflich sein, ihr Widerrufsrecht auszu-

üben. 

 

2. Angaben zur jeweiligen Emittentin sowie zur Garantin 

Die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH ("GSW") ist eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Sitz ist in Frankfurt am Main, 

Deutschland. 

Die Goldman Sachs Finance Corp International Ltd ("GSFCI") ist eine Aktiengesellschaft ge-

gründet nach den Gesetzen von Jersey. Ihr Sitz ist in St. Helier, Jersey. 

Die The Goldman Sachs Group, Inc. ("GSG") übernimmt die Rolle der Garantin für die Wert-

papiere. Die GSG ist im Bundesstaat Delaware in den Vereinigten Staaten von Amerika als Ge-

sellschaft nach dem allgemeinen Körperschaftsgesetz von Delaware (Delaware General Corpo-

ration Law) auf unbestimmte Dauer und unter der Registrierungsnummer 2923466 organisiert. 

http://www.gs.de/de
http://www.gsmarkets.at/de
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Die Garantin übernimmt die unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die Zahlung des Til-

gungsbetrags und aller anderen von der jeweiligen Emittentin im Rahmen der Wertpapiere zu 

zahlenden Beträge. 

3. Anbieter und Finanzintermediäre 

Die von der GSW bzw. der GSFCI emittierten Wertpapiere werden von der Goldman Sachs 

Bank Europe SE, Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60308 Frankfurt am Main angeboten (die 

"Anbieterin"). 

Wenn und soweit dies in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen zum Ausdruck kommt und 

vorausgesetzt, dass der Basisprospekt gemäß Artikel 12 der Prospektverordnung noch gültig ist, 

kann die jeweilige Emittentin der Verwendung des Basisprospekts und der anwendbaren End-

gültigen Bedingungen für den späteren Weiterverkauf oder die endgültige Platzierung von Wert-

papieren durch Finanzintermediäre in Bezug auf den/die Angebotsstaat(en) während der/den 

vorgesehenen Angebotsperiode(n) zustimmen, während der/deren ein späterer Weiterverkauf 

oder eine endgültige Platzierung der Wertpapiere erfolgen kann. 

 

4. Informationen zu den angebotenen Wertpapieren 

Die unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere werden in Form von Zertifikaten oder 

Anleihen ausgegeben. Die Wertpapiere sind dadurch gekennzeichnet, dass sie zu ihrem Nomi-

nalbetrag bzw. Berechnungsbetrag oder mit einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Nominal-

betrag bzw. Berechnungsbetrag begeben werden, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedin-

gungen angegeben. Der Tilgungsbetrag der Wertpapiere wird nicht unter Bezugnahme auf einen 

Basiswert bestimmt.  

Neben dem Tilgungsbetrag sehen die Wertpapiere (mit Ausnahme von Fixed Return Wertpapie-

ren und Nullkupon Wertpapieren) eine Verzinsung vor und können mit fester Verzinsung, Stu-

fenverzinsung, einer variablen Verzinsung, einer festen zu variablen Verzinsung oder einer di-

gitalen Verzinsung begeben werden. Die Verzinsung kann an einen Referenzzinssatz, einen In-

flationsindex gekoppelt sein oder auf Grundlage eines Index festgelegt werden. Fixed Return 

Wertpapiere und Nullkupon Wertpapiere sehen keine Verzinsung vor. 

 

5. Zulassung zum Handel 

Die jeweilige Emittentin kann die Wertpapiere an einer oder mehreren Börsen oder multilatera-

len Handelssystemen oder geregelten oder unregulierten Märkten, z.B. an der Frankfurter Wert-

papierbörse, der Börse Stuttgart oder der Luxemburger Wertpapierbörse, einführen oder zulas-

sen. Die jeweilige Emittentin kann auch Wertpapiere ausgeben, die nicht zum Handel zugelassen 

oder an keinem Markt notiert sind. 

 

6. Öffentliches Angebot von Wertpapieren im Rahmen des Angebotsprogramms 

Die jeweilige Emittentin beabsichtigt, die unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere 

während der in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Angebotsfrist öffentlich anzubie-

ten. Die Gültigkeit dieses Basisprospekts endet 12 Monate nach der Billigung dieses Ba-

sisprospekts (14. Januar 2026). Eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags im Falle 
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wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten oder wesentlicher Ungenauigkei-

ten besteht nicht, wenn der Basisprospekt ungültig geworden ist. 

Nach Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts kann das öffentliche Angebot auf Basis eines 

oder mehrerer nachfolgender Basisprospekte bis zum Ende der jeweiligen Angebotsfrist fortge-

setzt werden, sofern der nachfolgende Basisprospekt eine Fortsetzung des öffentlichen Angebots 

der Wertpapiere vorsieht. In diesem Fall sind die vorliegenden Endgültigen Bedingungen mit 

dem jeweils aktuellsten nachfolgenden Basisprospekt zu lesen. 

 

7. Gründe für das Angebotsprogramm 

Die Erlöse aus den Wertpapieren werden zur Absicherung der aus der Begebung der Wertpapiere 

entstehenden Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Vereinbarungen mit Goldman Sachs Inter-

national und zu Zwecken der üblichen Geschäftstätigkeit der jeweiligen Emittentin verwendet 

(die jeweilige Emittentin ist in jedem Fall in der Verwendung der Erlöse aus der Ausgabe der 

Wertpapiere frei). 

 

8. Verwendung des Basisprospekts in der Schweiz 

Der Basisprospekt kann (i) in der Schweiz bei der Prüfstelle SIX Exchange Regulation Ltd. oder 

einer anderen von der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigten Prüfstelle, als 

ausländischer Prospekt, der gemäß Artikel 54 Absatz 2 des Schweizerischen Bundesgesetzes 

über die Finanzdienstleistungen ("Finanzdienstleistungsgesetz"; "FIDLEG") auch als in der 

Schweiz genehmigt gilt, zur Aufnahme auf die Liste der genehmigten Basisprospekte nach Ar-

tikel 64 Absatz 5 FIDLEG angemeldet, (ii) bei dieser Prüfstelle hinterlegt und (iii) gemäß Artikel 

64 FIDLEG veröffentlicht sein. 

Gemäß Artikel 36 Absatz 4 lit. b FIDLEG stimmt die jeweilige Emittentin der Nutzung des Ba-

sisprospekts und der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für öffentliche Angebote der 

Wertpapiere auf Basis und gemäß dem Basisprospekt und der maßgeblichen Endgültigen Bedin-

gungen durch die in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen unter "Zustimmung zur Nut-

zung des Prospekts" angegebenen Finanzintermediären in dem Umfang und zu den Bedingun-

gen, wie gegebenenfalls in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben, zu. 

Die Wertpapiere sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Schweizerischen Bun-

desgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG"). Die Wertpapiere unterstehen 

weder einer Pflicht zur Genehmigung noch einer Aufsicht durch die Eidgenössische Fi-

nanzmarktaufsicht FINMA und Anleger genießen somit nicht den besonderen Anleger-

schutz des KAG. Anleger sollten beachten, dass sie dem Kreditrisiko der Emittentin bzw. 

der Garantin ausgesetzt sind. 
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II. RISIKOFAKTOREN 

Der Kauf von Wertpapieren der jeweiligen Emittentin ist mit Risiken verbunden. 

Potenzielle Käufer von Wertpapieren, die unter diesem Basisprospekt begeben werden, sollten 

die in diesem Basisprospekt dargestellten wesentlichen spezifischen Risiken in Bezug auf die 

Wertpapiere, die Emittentinnen und die Garantin vor einem Investment in die Wertpapiere 

sorgfältig und unter Berücksichtigung aller anderen Informationen, die in diesem Basispros-

pekt und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen und allen relevanten Nachträgen enthal-

ten sind, abwägen. Potenzielle Käufer sollten zudem in Erwägung ziehen, dass die beschrie-

benen Risiken zusammenwirken und sich dadurch gegenseitig verstärken können. 

Ein Anleger in die Wertpapiere sollte beachten, dass er sein Investment ganz oder teilweise 

verlieren kann und sollte sich in diesem Zusammenhang bewusst sein, dass die Beträge, die 

ihm aus den oder aufgrund der Wertpapiere von der jeweiligen Emittentin (z.B. als Zins- und 

Tilgungsleistungen) oder von dritter Seite (z.B. als Kaufpreis bei Veräußerung) zufließen, ge-

ringer sein können als seine Erwerbs- und Erwerbsfolgekosten. Erwerbskosten umfassen (i) 

den auf die Wertpapiere einzuzahlenden Kapitalbetrag oder den Kaufpreis für die Wertpa-

piere; sowie (ii) sonstige Kosten, die beim Kauf der Wertpapiere anfallen (z.B. Gebühren für 

Finanzintermediäre). Erwerbsfolgekosten fallen alleine aufgrund des Haltens der Wertpa-

piere an (z.B. laufende Depotgebühren). Dadurch kann einem Anleger ein teilweiser oder 

vollständiger Verlust entstehen. 

Diese Risikofaktoren wurden - abhängig von ihrer Art - in Kategorien und Unterkategorien 

eingeteilt. Bei mehreren Risiken in einer Kategorie oder Unterkategorie werden die wesent-

lichsten Risiken einer Kategorie bzw. Unterkategorie dabei zuerst aufgeführt. Die Beurteilung 

der Wesentlichkeit der Risiken erfolgte durch die jeweilige Emittentin dabei auf Grundlage 

der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens und des zu erwartenden Umfangs ihrer negativen 

Auswirkungen am Datum dieses Basisprospekts. Der Umfang der negativen Auswirkungen 

auf die Wertpapiere wird unter Bezugnahme auf die Höhe der möglichen Verluste des bezahl-

ten Kapitalbetrags (einschließlich eines potenziellen Totalverlustes), das Entstehen von Mehr-

kosten in Bezug auf die Wertpapiere oder die Begrenzung von Erträgen unter den Wertpapie-

ren beschrieben. Die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken und die Höhe ihrer negativen 

Auswirkungen hängen auch von dem jeweiligen Basiswert (sofern in den Endgültigen Bedin-

gungen vorgesehen), den in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen im Hinblick auf die 

betreffenden Wertpapieren festgelegten Parametern und den zum Datum der jeweiligen End-

gültigen Bedingungen bestehenden Umständen ab. 

 

1. Risikofaktoren im Hinblick auf die GSW als Emittentin 

Die Risikofaktoren im Hinblick auf die GSW als Emittentin, die auf den PDF-Seiten 3 bis 5 des 

von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die "BaFin") gebilligten Registrie-

rungsformulars der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH vom 3. Juni 2024 (das "GSW 

Registrierungsformular 2024") enthalten sind, werden hiermit per Verweis in diesen Ba-

sisprospekt einbezogen. 
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2. Risikofaktoren im Hinblick auf die GSFCI als Emittentin 

Die Risikofaktoren im Hinblick auf die GSFCI als Emittentin, die auf den PDF-Seiten 3 bis 7 

des von der BaFin gebilligten Registrierungsformulars der Goldman Sachs Finance Corp Inter-

national Ltd vom 25. Juni 2024 (das "GSFCI Registrierungsformular 2024") enthalten sind, 

werden hiermit per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen. 

3. Risikofaktoren im Hinblick auf die Garantin 

Die Risikofaktoren im Hinblick auf die Garantin, die auf den PDF-Seiten 13 bis 15 des von der 

Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg (die "CSSF") gebilligten Base 

Prospectus Euro Medium-Term Notes, Series F vom 12. April 2024 (der "GSG Base Prospec-

tus") enthalten sind, werden hiermit per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen. Darüber 

hinaus werden Informationen zu mit der Garantin verbundenen Risikofaktoren, die sich im Ge-

schäftsbericht gemäß Form 10-K für das zum 31. Dezember 2023 geendete Geschäftsjahr (die 

"Form 10-K 2023") (PDF-Seiten 34 (mit Ausnahme des ersten und zweiten Absatzes) bis 62) 

befinden, in diesen Basisprospekt per Verweis einbezogen. 

 

4. Risikofaktoren im Hinblick auf die Produktstrukturen der Wertpapiere 

In dieser Kategorie werden die spezifischen Risiken dargestellt, die sich im Hinblick auf das 

Zahlungsprofil der jeweiligen Produktstruktur ergeben. Die Risiken, die sich aus dem Zahlungs-

profil ergeben, werden getrennt für jede Produktstruktur beschrieben. Die Risiken in dieser Ka-

tegorie sind gemäß der Bewertung der jeweiligen Emittentin ihrer Wesentlichkeit nach geordnet. 

Die wesentlichsten Risiken werden zuerst angeführt. 

 

4.1. Produkt Nr. 1. Risikofaktoren im Hinblick auf Step Up & Step Down Wertpapieren 

Verlustrisiken bei Step Up & Step Down Wertpapieren 

Bei Step Up & Step Down Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit 

dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist 

dementsprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpapiere eingesetzten 

Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nominalbetrag bzw. Be-

rechnungsbetrag zuzüglich Zinszahlungen begrenzt. Der Wertpapierinhaber bleibt allerdings 

weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausgesetzt, so dass er bei einer Zahlungs-

unfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein gesamtes für den Erwerb der Wert-

papiere eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren kann. 

Unter anderem aus diesem Grund können Step Up & Step Down Wertpapieren während ihrer 

Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Nominalbetrags bzw. Berechnungs-

betrags liegt. Wertpapierinhaber können deshalb nicht darauf vertrauen, die erworbenen Wert-

papiere jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Nominalbetrag bzw. Berechnungsbe-

trag veräußern zu können. 
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Zinsänderungsrisiko 

Die Wertpapiere sehen während ihrer Laufzeit eine feste Verzinsung für die jeweilige feste Zins-

periode vor, die jeweils bei Emission festgelegt werden. Für einzelne Zinsperioden kann ggf. 

keine Verzinsung erfolgen, sofern dies in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgese-

hen ist. Der Wertpapierinhaber partizipiert nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsni-

veau. Bei einem steigenden allgemeinen Marktzinsniveau besteht bei Step Up & Step Down 

Wertpapieren das Risiko, dass sich der Preis der Wertpapiere während der Laufzeit verringert. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen.  

 

4.2. Produkt Nr. 2. Risikofaktoren im Hinblick auf Festverzinsliche Wertpapiere 

Verlustrisiken bei Festverzinslichen Wertpapieren 

Bei festverzinslichen Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit dem 

Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist dement-

sprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpapiere eingesetzten Kapital 

(einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nominalbetrag bzw. Berechnungs-

betrag zuzüglich Zinszahlungen begrenzt. Der Wertpapierinhaber bleibt allerdings weiterhin den 

Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausgesetzt, sodass er bei einer Zahlungsunfähigkeit der 

jeweiligen Emittentin und der Garantin sein gesamtes für den Erwerb der Wertpapiere einge-

setztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren kann. Unter ande-

rem aus diesem Grund können Festverzinsliche Wertpapiere während ihrer Laufzeit zu einem 

Preis gehandelt werden, der unterhalb des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags liegt. Wert-

papierinhaber können deshalb nicht darauf vertrauen, die erworbenen Wertpapiere jederzeit 

während ihrer Laufzeit mindestens zum Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag veräußern zu 

können. 

Zinsänderungsrisiko 

Die Wertpapiere sehen während ihrer Laufzeit eine feste Verzinsung vor, die bei Emission fest-

gelegt wird. Der Wertpapierinhaber partizipiert daher nicht an einem allgemein steigenden 

Marktzinsniveau. Bei einem steigenden allgemeinen Marktzinsniveau besteht bei Festverzinsli-

chen Wertpapieren das Risiko, dass sich der Preis der Wertpapiere während der Laufzeit verrin-

gert. 
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Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 

 

4.3. Produkt Nr. 3. Risikofaktoren im Hinblick auf Variabel Verzinsliche Wertpapiere 

Verlustrisiken bei Variabel Verzinslichen Wertpapieren  

Bei Variabel Verzinslichen Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit 

dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist 

dementsprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpapiere eingesetzten 

Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nominalbetrag bzw. Be-

rechnungsbetrag zuzüglich etwaiger Zinszahlungen begrenzt. Der Wertpapierinhaber bleibt al-

lerdings weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausgesetzt, so dass er bei einer 

Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein gesamtes für den Erwerb 

der Wertpapiere eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlie-

ren kann. Unter anderem aus diesem Grund können Variabel Verzinsliche Wertpapiere während 

ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Nominalbetrags bzw. Berech-

nungsbetrags liegt. Wertpapierinhaber können deshalb nicht darauf vertrauen, die erworbenen 

Wertpapiere jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Nominalbetrag bzw. Berech-

nungsbetrag veräußern zu können.  

Risiken im Hinblick auf die Verzinsung der Wertpapiere  

(a) Risiko ungewisser Zinserträge  

Die Höhe der Verzinsung während der Zinsperioden, die eine variable Verzinsung vorsehen, ist 

von dem maßgeblichen Variablen Zinssatz abhängig, welcher für jede Zinsperiode neu bestimmt 

wird. Der Variable Zinssatz kann auf Basis eines Referenzzinssatzes (z.B. der EURIBOR), eines 

Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz von 

zwei Referenzzinssätzen (z.B. zweier Swapsätze, jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung 

einer Marge bzw. eines Zinsfaktors) bestimmt werden. Sofern der Variable Zinssatz der Diffe-

renz von zwei Referenzzinssätzen entspricht, ist zu beachten, dass der Zinssatz umso geringer 

ist, je stärker sich die Differenz zwischen den beiden Referenzzinssätzen verringert. Dies kann 

insbesondere dann der Fall sein, wenn sich (i) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der 

Differenz aus einem längerfristigen abzüglich einem kürzerfristigen Referenzzinssatz abhängig 

ist - eine flachere bzw. inverse Zinskurve oder (ii) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der 
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Differenz aus einem kürzerfristigen abzüglich einem längerfristigen Referenzzinssatz abhängig 

ist - eine steilere Zinskurve ausbildet.  

Im Fall einer für den Wertpapierinhaber ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze, kann der für die Berechnung des Zinsbetrags 

maßgebliche Zinssatz auch null betragen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Wertpapiere eine 

Mindestverzinsung vorsehen, sofern der Mindestzinssatz null beträgt. Der Wertpapierinhaber ist 

somit dem Risiko ungewisser Zinserträge ausgesetzt. 

(b) Risiken im Hinblick auf die Höchstverzinsung  

Sofern die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für eine oder mehrere Zinsperioden einen 

Höchstzinssatz vorsehen, ist zu beachten, dass der Wertpapierinhaber ab einer bestimmten Wer-

tentwicklung des Referenzzinssatzes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze in der 

entsprechenden Zinsperiode nicht mehr von der weiteren Wertentwicklung des Referenzzinssat-

zes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze profitiert.  

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 

 

4.4. Produkt Nr. 4. Risikofaktoren im Hinblick auf Floored Floater Wertpapiere 

Verlustrisiken bei Floored Floater Wertpapieren 

Bei Floored Floater Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit dem No-

minalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist dementspre-

chend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpapiere eingesetzten Kapital 

(einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nominalbetrag bzw. Berechnungs-

betrag zuzüglich etwaiger Zinszahlungen begrenzt. Der Wertpapierinhaber bleibt allerdings wei-

terhin den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausgesetzt, sodass er bei einer Zahlungsun-

fähigkeit der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein gesamtes für den Erwerb der Wertpa-

piere eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren kann. 

Unter anderem aus diesem Grund können Floored Floater Wertpapiere während ihrer Laufzeit 

zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags 

liegt. Wertpapierinhaber können deshalb nicht darauf vertrauen, die erworbenen Wertpapiere 

jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag ver-

äußern zu können. 
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Risiko ungewisser Zinserträge 

Die Höhe der Verzinsung während der Zinsperioden ist von dem maßgeblichen Variablen Zins-

satz abhängig, welcher für jede Zinsperiode neu bestimmt wird. Der Variable Zinssatz kann auf 

Basis eines Referenzzinssatzes (z.B. der EURIBOR), eines Inflationsindex (z.B. der Harmoni-

sierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz von zwei Referenzzinssätzen (z.B. 

zweier Swapsätze, jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer Marge bzw. eines Zins-

faktors) bestimmt werden. Sofern der Variable Zinssatz der Differenz von zwei Referenzzinss-

ätzen entspricht, ist zu beachten, dass der Zinssatz umso geringer ist, je stärker sich die Differenz 

zwischen den beiden Referenzzinssätzen verringert. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, 

wenn sich (i) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz aus einem längerfristigen 

abzüglich einem kürzerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine flachere bzw. inverse Zins-

kurve oder (ii) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz aus einem kürzerfristigen 

abzüglich einem längerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine steilere Zinskurve ausbil-

det. 

Im Fall einer für den Wertpapierinhaber ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze, kann der für die Berechnung des Zinsbetrags 

maßgebliche Zinssatz auch null betragen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Wertpapiere eine 

Mindestverzinsung vorsehen, sofern der Mindestzinssatz null beträgt. Der Wertpapierinhaber ist 

somit dem Risiko ungewisser Zinserträge ausgesetzt. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 

 

4.5. Produkt Nr. 5. Risikofaktoren im Hinblick auf Capped Floored Floater Wertpapiere 

Verlustrisiken bei Capped Floored Floater Wertpapieren 

Bei Capped Floored Floater Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit 

dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist 

dementsprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpapiere eingesetzten 

Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nominalbetrag bzw. Be-

rechnungsbetrag zuzüglich etwaiger Zinszahlungen begrenzt. Der Wertpapierinhaber bleibt al-

lerdings weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausgesetzt, sodass er bei einer 

Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein gesamtes für den Erwerb 

der Wertpapiere eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlie-

ren kann. Unter anderem aus diesem Grund können Capped Floored Floater Wertpapiere wäh-

rend ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Nominalbetrags bzw. 
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Berechnungsbetrags liegt. Wertpapierinhaber können deshalb nicht darauf vertrauen, die erwor-

benen Wertpapiere jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Nominalbetrag bzw. Be-

rechnungsbetrag veräußern zu können. 

Risiko ungewisser Zinserträge 

Die Höhe der Verzinsung während der Zinsperioden ist von dem maßgeblichen Variablen Zins-

satz abhängig, welcher für jede Zinsperiode neu bestimmt wird. Der Variable Zinssatz kann auf 

Basis eines Referenzzinssatzes (z.B. der EURIBOR), eines Inflationsindex (z.B. der Harmoni-

sierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz von zwei Referenzzinssätzen (z.B. 

zweier Swapsätze, jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer Marge bzw. eines Zins-

faktors) bestimmt werden. Sofern der Variable Zinssatz der Differenz von zwei Referenzzinss-

ätzen entspricht, ist zu beachten, dass der Zinssatz umso geringer ist, je stärker sich die Differenz 

zwischen den beiden Referenzzinssätzen verringert. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, 

wenn sich (i) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz aus einem längerfristigen 

abzüglich einem kürzerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine flachere bzw. inverse Zins-

kurve oder (ii) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz aus einem kürzerfristigen 

abzüglich einem längerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine steilere Zinskurve ausbil-

det. 

Im Fall einer für den Wertpapierinhaber ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze, kann der für die Berechnung des Zinsbetrags 

maßgebliche Zinssatz auch null betragen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Wertpapiere eine 

Mindestverzinsung vorsehen, sofern der Mindestzinssatz null beträgt. Der Wertpapierinhaber ist 

somit dem Risiko ungewisser Zinserträge ausgesetzt. 

Risiken im Hinblick auf die Höchstverzinsung 

Sofern die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für eine oder mehrere Zinsperioden einen 

Höchstzinssatz vorsehen, ist zu beachten, dass der Wertpapierinhaber ab einer bestimmten Wer-

tentwicklung des Referenzzinssatzes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze in der 

entsprechenden Zinsperiode nicht mehr von der weiteren Wertentwicklung des Referenzzinssat-

zes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze profitiert. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 
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4.6. Produkt Nr. 6. Risikofaktoren im Hinblick auf Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit 

Zielzins (TARN Wertpapiere) 

Verlustrisiken bei Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Zielzins 

Bei Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Zielzins entspricht der Tilgungsbetrag am Ende 

der Laufzeit dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des Wertpapierin-

habers ist dementsprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpapiere 

eingesetzten Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nominalbe-

trag bzw. Berechnungsbetrag zuzüglich etwaiger Zinszahlungen begrenzt. Der Wertpapierinha-

ber bleibt allerdings weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausgesetzt, so dass 

er bei einer Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein gesamtes für 

den Erwerb der Wertpapiere eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktions-

kosten) verlieren kann. Unter anderem aus diesem Grund können variabel verzinsliche Wertpa-

piere während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Nominalbetrags 

bzw. Berechnungsbetrags liegt. Wertpapierinhaber können deshalb nicht darauf vertrauen, die 

erworbenen Wertpapiere jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Nominalbetrag bzw. 

Berechnungsbetrag veräußern zu können.  

Risiken im Hinblick auf die Verzinsung der Wertpapiere  

(a) Risiken im Hinblick auf den Zielzins  

Die Wertpapiere sehen eine automatische vorzeitige Rückzahlung der Wertpapiere vor, wenn 

während der Laufzeit ein Zielzins-Ereignis eintritt, d.h. wenn die Summe bestimmter Zinssätze 

einen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Zielzins erreicht bzw. über-

schreitet. Da der Eintritt eines Zielzins-Ereignisses von der Entwicklung des zugrundeliegenden 

Referenzzinssatzes bzw. der zugrundeliegenden Referenzzinssätze abhängt, besteht eine Unsi-

cherheit, ob und wann es zum Eintritt eines Zielzins-Ereignisses und entsprechend zu einer vor-

zeitigen automatischen Rückzahlung der Wertpapiere kommt. Im Fall einer vorzeitigen automa-

tische Rückzahlung der Wertpapiere endet auch die Verzinsung der Wertpapiere mit dem Tag 

der automatischen Rückzahlung, d.h. Wertpapierinhabern steht im Fall der vorzeitigen automa-

tischen Rückzahlung keine weiteren Ertragsmöglichkeiten unter den Wertpapieren zu. Zudem 

ist im Fall einer vorzeitigen automatischen Rückzahlung zu berücksichtigen, dass der Wertpapi-

erinhaber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin 

im Fall der vorzeitigen automatischen Rückzahlung zu zahlenden Betrag möglicherweise nur zu 

ungünstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpa-

piers vorlagen. 

(b) Zinsänderungsrisiko  

Sofern die Wertpapiere für eine oder mehrere Zinsperioden eine feste Verzinsung vorsehen, ist 

zu beachten, dass der maßgebliche feste Zinssatz bei Emission festgelegt wird. Der Wertpapie-

rinhaber partizipiert daher nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsniveau. Bei einem stei-

genden allgemeinen Marktzinsniveau besteht bei den Wertpapieren das Risiko, dass sich der 

Preis der Wertpapiere während der Laufzeit verringert. 
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(c) Risiko ungewisser Zinserträge  

Die Höhe der Verzinsung während der Zinsperioden, die eine variable Verzinsung vorsehen, ist 

von dem maßgeblichen Variablen Zinssatz abhängig, welcher für jede Zinsperiode neu bestimmt 

wird. Der Variable Zinssatz kann auf Basis eines Referenzzinssatzes (z.B. der EURIBOR), eines 

Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz von 

zwei Referenzzinssätzen (z.B. zweier Swapsätze, jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung 

einer Marge bzw. eines Zinsfaktors) bestimmt werden. Sofern der Variable Zinssatz der Diffe-

renz von zwei Referenzzinssätzen entspricht, ist zu beachten, dass der Zinssatz umso geringer 

ist, je stärker sich die Differenz zwischen den beiden Referenzzinssätzen verringert. Dies kann 

insbesondere dann der Fall sein, wenn sich (i) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der 

Differenz aus einem längerfristigen abzüglich einem kürzerfristigen Referenzzinssatz abhängig 

ist - eine flachere bzw. inverse Zinskurve oder (ii) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der 

Differenz aus einem kürzerfristigen abzüglich einem längerfristigen Referenzzinssatz abhängig 

ist - eine steilere Zinskurve ausbildet.  

Im Fall einer für den Wertpapierinhaber ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze, kann der für die Berechnung des Zinsbetrags 

maßgebliche Zinssatz auch null betragen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Wertpapiere eine 

Mindestverzinsung vorsehen, sofern der Mindestzinssatz null beträgt. Der Wertpapierinhaber ist 

somit dem Risiko ungewisser Zinserträge ausgesetzt. 

(d) Risiken im Hinblick auf die Höchstverzinsung  

Sofern die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für eine oder mehrere Zinsperioden einen 

Höchstzinssatz vorsehen, ist zu beachten, dass der Wertpapierinhaber ab einer bestimmten Wer-

tentwicklung des Referenzzinssatzes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze in der 

entsprechenden Zinsperiode nicht mehr von der weiteren Wertentwicklung des Referenzzinssat-

zes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze profitiert.  

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 

 

4.7. Produkt Nr. 7. Risikofaktoren im Hinblick auf Flex Wertpapiere 

Verlustrisiken bei Flex Wertpapieren  

Bei Flex Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit dem Ausstehenden 

Nominalbetrag bzw. Ausstehenden Berechnungsbetrag. Daneben erhält der Wertpapierinhaber 

an dem bzw. den Teilrückzahlungs-Fälligkeitstag(en) jeweils einen Teilnominalbetrag bzw. 
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Teilberechnungsbetrag. Der am Fälligkeitstag Ausstehende Nominalbetrag bzw. Ausstehende 

Berechnungsbetrag und der am Teilrückzahlungs-Fälligkeitstag zu zahlende Teilnominalbetrag 

bzw. Teilberechnungsbetrag bzw. die an den Teilrückzahlungs-Fälligkeitstagen zu zahlenden 

Teilnominalbeträge bzw. Teilberechnungsbeträge entsprechen in der Summe dem Nominalbe-

trag bzw. Berechnungsbetrag.  

Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist dementsprechend auf die Differenz zwischen dem 

für den Erwerb der Wertpapiere eingesetzten Kapital (einschließlich aufgewendeter Transakti-

onskosten) und dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag zuzüglich etwaiger Zinszahlungen 

begrenzt. Der Wertpapierinhaber bleibt allerdings weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garan-

tenrisiken ausgesetzt, sodass er bei einer Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der 

Garantin sein gesamtes für den Erwerb der Wertpapiere eingesetztes Kapital (einschließlich auf-

gewendeter Transaktionskosten) verlieren kann. Unter anderem aus diesem Grund können die 

Wertpapiere während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Nomi-

nalbetrags bzw. Berechnungsbetrags bzw. unterhalb des Ausstehenden Nominalbetrags bzw. 

Ausstehenden Berechnungsbetrags liegt. Wertpapierinhaber können deshalb nicht darauf ver-

trauen, die erworbenen Wertpapiere jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Nominal-

betrag bzw. Berechnungsbetrag bzw. zum Ausstehenden Nominalbetrag bzw. zum Ausstehen-

den Berechnungsbetrag veräußern zu können. 

Risiken im Hinblick auf die Verzinsung der Wertpapiere  

(a) Risiko einer geringeren Verzinsung aufgrund von Teilrückzahlungen  

Die Flex Wertpapiere sehen während ihrer Laufzeit eine oder mehrere Teilrückzahlungen vor. 

Ist eine Teilrückzahlung in Bezug auf die Wertpapiere erfolgt, reduziert sich der Ausstehende 

Nominalbetrag bzw. Ausstehende Berechnungsbetrag der Wertpapiere, d.h. der zum jeweiligen 

Zeitpunkt noch nicht zurückgezahlte Teil des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags. Nach 

einer Teilrückzahlung wird der für eine Zinsperiode maßgebliche Zinsbetrag auf Basis des am 

ersten Tag der betreffenden Zinsperiode Ausstehenden Nominalbetrags bzw. Ausstehenden Be-

rechnungsbetrags der Wertpapiere berechnet. Insofern reduziert sich nach einer Teilrückzahlung 

bei einem gleichbleibenden Zinssatz der an die Wertpapierinhaber zahlbare Zinsbetrag je Wert-

papier. Aufgrund der Reduzierung des Ausstehenden Nominalbetrags bzw. Ausstehenden Be-

rechnungsbetrags kann selbst bei einem ansteigenden Zinssatz der für eine Zinsperiode nach 

einer Teilrückzahlung an die Anleger zahlbare Zinsbetrag je Wertpapier niedriger ausfallen als 

der Zinsbetrag für die vorangegangene Zinsperiode.  

(b) Zinsänderungsrisiko  

Sofern die Wertpapiere für eine oder mehrere Zinsperioden eine feste Verzinsung vorsehen, ist 

zu beachten, dass der maßgebliche feste Zinssatz bei Emission festgelegt wird. Der Wertpapie-

rinhaber partizipiert daher nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsniveau. Bei einem stei-

genden allgemeinen Marktzinsniveau besteht bei den Wertpapieren das Risiko, dass sich der 

Preis der Wertpapiere während der Laufzeit verringert. 
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(c) Risiko ungewisser Zinserträge  

Die Höhe der Verzinsung während der Zinsperioden, die eine variable Verzinsung vorsehen, ist 

von dem maßgeblichen Variablen Zinssatz abhängig, welcher für jede Zinsperiode neu bestimmt 

wird. Der Variable Zinssatz kann auf Basis eines Referenzzinssatzes (z.B. der EURIBOR), eines 

Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz von 

zwei Referenzzinssätzen (z.B. zweier Swapsätze, jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung 

einer Marge bzw. eines Zinsfaktors) bestimmt werden. Sofern der Variable Zinssatz der Diffe-

renz von zwei Referenzzinssätzen entspricht, ist zu beachten, dass der Zinssatz umso geringer 

ist, je stärker sich die Differenz zwischen den beiden Referenzzinssätzen verringert. Dies kann 

insbesondere dann der Fall sein, wenn sich (i) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der 

Differenz aus einem längerfristigen abzüglich einem kürzerfristigen Referenzzinssatz abhängig 

ist - eine flachere bzw. inverse Zinskurve oder (ii) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der 

Differenz aus einem kürzerfristigen abzüglich einem längerfristigen Referenzzinssatz abhängig 

ist - eine steilere Zinskurve ausbildet. 

Im Fall einer für den Wertpapierinhaber ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

der Referenzzinssätze, kann der für die Berechnung des Zinsbetrags maßgebliche Zinssatz auch 

null betragen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Wertpapiere eine Mindestverzinsung vorse-

hen, sofern der Mindestzinssatz null beträgt. Der Wertpapierinhaber ist somit dem Risiko unge-

wisser Zinserträge ausgesetzt. 

(d) Risiken im Hinblick auf die Höchstverzinsung  

Sofern die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für eine oder mehrere Zinsperioden einen 

Höchstzinssatz vorsehen, ist zu beachten, dass der Wertpapierinhaber ab einer bestimmten Wer-

tentwicklung des Referenzzinssatzes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze in der 

entsprechenden Zinsperiode nicht mehr von der weiteren Wertentwicklung des Referenzzinssat-

zes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze profitiert.  

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 

 

4.8. Produkt Nr. 8. Risikofaktoren im Hinblick auf Digital Verzinsliche Wertpapiere 

Verlustrisiken bei Digital Verzinslichen Wertpapieren 

Bei Digital Verzinslichen Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit dem 

Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist dement-

sprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpapiere eingesetzten Kapital 

(einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nominalbetrag bzw. 
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Berechnungsbetrag zuzüglich einer oder mehrerer etwaigen Zinszahlung(en) begrenzt. Der 

Wertpapierinhaber bleibt allerdings weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken aus-

gesetzt, so dass er bei einer Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein 

gesamtes für den Erwerb der Wertpapiere eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter 

Transaktionskosten) verlieren kann. Unter anderem aus diesem Grund können Digital Verzins-

liche Wertpapiere während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des 

Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags liegt. Wertpapierinhaber können deshalb nicht darauf 

vertrauen, die erworbenen Wertpapiere jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Nomi-

nalbetrag bzw. Berechnungsbetrag veräußern zu können. 

Risiken im Hinblick auf die Verzinsung der Wertpapiere  

a) Zinsänderungsrisiko 

Sofern die Wertpapiere während ihrer Laufzeit anfänglich, das heißt während eines etwaigen 

Festzinszeitraumes, einen Festzinssatz vorsehen, der bei Emission festgelegt wird, partizipiert 

der Wertpapierinhaber nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsniveau. Bei einem stei-

genden allgemeinen Marktzinsniveau besteht bei Digital Verzinslichen Wertpapieren das Risiko, 

dass sich der Preis der Wertpapiere während des Festzinszeitraumes verringert.  

Während der anderen bzw. nachfolgenden Zinsperioden (das heißt während des Digital Verzins-

lichen Zeitraums), sehen die Wertpapiere eine feste Verzinsung für die jeweilige feste Zinsperi-

ode vor, die jeweils bei Emission festgelegt wird und die abhängig von der Entwicklung des 

Referenzzinssatzes bzw. der Referenzzinssätze bzw. des Inflationsindex bzw. des Index entwe-

der dem Digitalen Zinssatz 1 bzw. dem Digitalen Zinssatz 2 entspricht, abhängig davon, ob ein 

Digitales Zinsereignis eingetreten ist (in diesem Fall entspricht der Zinssatz dem Digitalen Zins-

satz 1) oder nicht (in diesem Fall entspricht der Zinssatz dem Digitalen Zinssatz 2). Für einzelne 

Zinsperioden kann ggf. keine Verzinsung erfolgen, sofern ein Digitales Zinsereignis nicht ein-

getreten ist und in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, dass der maß-

gebliche Digitale Zinssatz 2 für die entsprechende Zinsperiode null beträgt.  

Der Wertpapierinhaber partizipiert nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsniveau. Bei 

einem steigenden allgemeinen Marktzinsniveau besteht bei Digital Verzinslichen Wertpapieren 

das Risiko, dass sich der Preis der Wertpapiere während der Laufzeit verringert. 

(b) Risiko ungewisser Zinserträge  

Die Höhe der Verzinsung für eine Zinsperiode, die in den Digital Verzinslichen Zeitraum fällt, 

ist davon abhängig, ob an einem Zinsfestlegungstag ein Digitales Zinsereignis eingetreten ist. 

Der Eintritt eines Digitalen Zinsereignisses ist abhängig von der Entwicklung eines Referenz-

zinssatzes (z.B. der EURIBOR) oder eines Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte Verbraucher-

preisindex (HVPI)), der Differenz von zwei Referenzzinssätzen (z.B. zweier Swapsätze) oder 

eines Index, jeweils im Bezug zu einer in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festge-

legten und einer Zinsperiode zugeordneten Zinsbarriere. 

Im Fall einer für den Wertpapierinhaber ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

der Referenzzinssätze bzw. des Inflationsindex bzw. des Index und bei Nichteintritt eines Digi-

talen Zinsereignisses, wird der für die Berechnung des Zinsbetrags maßgebliche Digitale Zins-

satz anhand des niedrigeren der beiden Zinssätze, d.h. dem Digitalen Zinssatz 2, berechnet 
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werden. Sofern die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für eine oder mehrere Zinsperioden 

vorsehen, dass der Digitale Zinssatz 2 null beträgt, so erfolgt für diese Zinsperioden ggf. keine 

Verzinsung. Dies kann gegebenenfalls auch dazu führen, dass der Wertpapierinhaber für die 

gesamte Laufzeit keine Verzinsung erhält, sofern kein Digitales Zinsereignis an dem maßgebli-

chen Zinsfestlegungstag bzw. an keinem der maßgeblichen Zinsfestlegungstage eintritt. Wert-

papierinhaber sollten beachten, dass sich bereits geringfügige Änderungen des Referenzzinssat-

zes bzw. der Referenzzinssätze bzw. des Inflationsindex bzw. des Index nachteilig auf die Ver-

zinsung der Wertpapiere auswirken können. Der Wertpapierinhaber ist somit dem Risiko unge-

wisser Zinserträge ausgesetzt. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 

 

4.9. Produkt Nr. 9. Risikofaktoren im Hinblick auf Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpa-

piere 

Verlustrisiken bei Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren  

Bei Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der 

Laufzeit dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des Wertpapierinha-

bers ist dementsprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpapiere ein-

gesetzten Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag zuzüglich etwaiger Zinszahlungen begrenzt. Der Wertpapierinhaber 

bleibt allerdings weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausgesetzt, so dass er bei 

einer Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein gesamtes für den Er-

werb der Wertpapiere eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) 

verlieren kann. Unter anderem aus diesem Grund können Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpa-

piere während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Nominalbetrags 

bzw. Berechnungsbetrags liegt. Wertpapierinhaber können deshalb nicht darauf vertrauen, die 

erworbenen Wertpapiere jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Nominalbetrag bzw. 

Berechnungsbetrag veräußern zu können.  

Risiken im Hinblick auf die Verzinsung der Wertpapiere  

(a) Zinsänderungsrisiko 

Die Wertpapiere sehen während ihrer Laufzeit anfänglich, das heißt während des Festzinszeit-

raumes, eine feste Verzinsung vor, die bei Emission festgelegt wird. Der Wertpapierinhaber par-

tizipiert daher nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsniveau. Bei einem steigenden 
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allgemeinen Marktzinsniveau besteht bei Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren das Ri-

siko, dass sich der Preis der Wertpapiere während des Festzinszeitraumes verringert. 

(b) Risiko ungewisser Zinserträge  

Die Höhe der Verzinsung während der folgenden Zinsperioden (das heißt während des Variabel 

Verzinslichen Zeitraumes), die eine variable Verzinsung vorsehen, ist von dem maßgeblichen 

Variablen Zinssatz abhängig, welcher für jede dieser Zinsperioden neu bestimmt wird. Der Va-

riable Zinssatz kann auf Basis eines Referenzzinssatzes (z.B. der EURIBOR), eines Inflations-

index (z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz von zwei Re-

ferenzzinssätzen (z.B. zweier Swapsätze, jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer 

Marge bzw. eines Zinsfaktors) bestimmt werden. Sofern der Variable Zinssatz der Differenz von 

zwei Referenzzinssätzen entspricht, ist zu beachten, dass der Zinssatz umso geringer ist, je stär-

ker sich die Differenz zwischen den beiden Referenzzinssätzen verringert. Dies kann insbeson-

dere dann der Fall sein, wenn sich (i) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz aus 

einem längerfristigen abzüglich einem kürzerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine fla-

chere bzw. inverse Zinskurve oder (ii) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz 

aus einem kürzerfristigen abzüglich einem längerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine 

steilere Zinskurve ausbildet.  

Im Fall einer für den Wertpapierinhaber ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze, kann der für die Berechnung des Zinsbetrags 

maßgebliche Zinssatz auch null betragen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Wertpapiere eine 

Mindestverzinsung vorsehen, sofern der Mindestzinssatz null beträgt. Der Wertpapierinhaber ist 

somit dem Risiko ungewisser Zinserträge ausgesetzt. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 

 

4.10. Produkt Nr. 10. Risikofaktoren im Hinblick auf Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpa-

piere mit Floor 

Verlustrisiken bei Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Floor 

Bei Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Floor entspricht der Tilgungsbetrag am 

Ende der Laufzeit dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des Wertpa-

pierinhabers ist dementsprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpa-

piere eingesetzten Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nomi-

nalbetrag bzw. Berechnungsbetrag zuzüglich etwaiger Zinszahlungen begrenzt. Der Wertpapie-

rinhaber bleibt allerdings weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausgesetzt, so 
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dass er bei einer Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein gesamtes 

für den Erwerb der Wertpapiere eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transakti-

onskosten) verlieren kann. Unter anderem aus diesem Grund können Fest zu Variabel Verzins-

liche Wertpapiere mit Floor während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unter-

halb des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags liegt. Wertpapierinhaber können deshalb 

nicht darauf vertrauen, die erworbenen Wertpapiere jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens 

zum Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag veräußern zu können.  

Risiken im Hinblick auf die Verzinsung der Wertpapiere  

(a) Zinsänderungsrisiko 

Die Wertpapiere sehen während ihrer Laufzeit anfänglich, das heißt während des Festzinszeit-

raumes, eine feste Verzinsung vor, die bei Emission festgelegt wird. Der Wertpapierinhaber par-

tizipiert daher nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsniveau. Bei einem steigenden all-

gemeinen Marktzinsniveau besteht bei Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Floor 

das Risiko, dass sich der Preis der Wertpapiere während der Laufzeit des Festzinszeitraumes 

verringert. 

(b) Risiko ungewisser Zinserträge  

Die Höhe der Verzinsung während der folgenden Zinsperioden (das heißt während des Variabel 

Verzinslichen Zeitraumes), die eine variable Verzinsung vorsehen, ist von dem maßgeblichen 

Variablen Zinssatz abhängig, welcher für jede dieser Zinsperioden neu bestimmt wird. Der Va-

riable Zinssatz kann auf Basis eines Referenzzinssatzes (z.B. der EURIBOR), eines Inflations-

index (z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz von zwei Re-

ferenzzinssätzen (z.B. zweier Swapsätze, jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer 

Marge bzw. eines Zinsfaktors) bestimmt werden. Sofern der Variable Zinssatz der Differenz von 

zwei Referenzzinssätzen entspricht, ist zu beachten, dass der Zinssatz umso geringer ist, je stär-

ker sich die Differenz zwischen den beiden Referenzzinssätzen verringert. Dies kann insbeson-

dere dann der Fall sein, wenn sich (i) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz aus 

einem längerfristigen abzüglich einem kürzerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine fla-

chere bzw. inverse Zinskurve oder (ii) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz 

aus einem kürzerfristigen abzüglich einem längerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine 

steilere Zinskurve ausbildet.  

Im Fall einer für den Wertpapierinhaber ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze, kann der für die Berechnung des Zinsbetrags 

maßgebliche Zinssatz auch null betragen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Wertpapiere eine 

Mindestverzinsung vorsehen, sofern der Mindestzinssatz null beträgt. Der Wertpapierinhaber ist 

somit dem Risiko ungewisser Zinserträge ausgesetzt. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 
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Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 

 

4.11. Produkt Nr. 11. Risikofaktoren im Hinblick auf Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpa-

piere mit Cap und Floor 

Verlustrisiken bei Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Cap und Floor 

Bei Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Cap und Floor entspricht der Tilgungsbe-

trag am Ende der Laufzeit dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag. Das Verlustrisiko des 

Wertpapierinhabers ist dementsprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der 

Wertpapiere eingesetzten Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem 

Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag zuzüglich etwaiger Zinszahlungen begrenzt. Der Wert-

papierinhaber bleibt allerdings weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausge-

setzt, so dass er bei einer Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein 

gesamtes für den Erwerb der Wertpapiere eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter 

Transaktionskosten) verlieren kann. Unter anderem aus diesem Grund können Fest zu Variabel 

Verzinsliche Wertpapiere mit Cap und Floor während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt 

werden, der unterhalb des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags liegt. Wertpapierinhaber 

können deshalb nicht darauf vertrauen, die erworbenen Wertpapiere jederzeit während ihrer 

Laufzeit mindestens zum Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag veräußern zu können.  

Risiken im Hinblick auf die Verzinsung der Wertpapiere  

(a) Zinsänderungsrisiko 

Die Wertpapiere sehen während ihrer Laufzeit anfänglich, das heißt während des Festzinszeit-

raumes, eine feste Verzinsung vor, die bei Emission festgelegt wird. Der Wertpapierinhaber par-

tizipiert daher nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsniveau. Bei einem steigenden all-

gemeinen Marktzinsniveau besteht bei Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Cap 

und Floor das Risiko, dass sich der Preis der Wertpapiere während der Laufzeit des Festzinszeit-

raumes verringert. 

(b)  Risiko ungewisser Zinserträge  

Die Höhe der Verzinsung während der folgenden Zinsperioden (das heißt während des Variabel 

Verzinslichen Zeitraumes), die eine variable Verzinsung vorsehen, ist von dem maßgeblichen 

Variablen Zinssatz abhängig, welcher für jede dieser Zinsperioden neu bestimmt wird. Der Va-

riable Zinssatz kann auf Basis eines Referenzzinssatzes (z.B. der EURIBOR), eines Inflations-

index (z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz von zwei Re-

ferenzzinssätzen (z.B. zweier Swapsätze, jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer 

Marge bzw. eines Zinsfaktors) bestimmt werden. Sofern der Variable Zinssatz der Differenz von 

zwei Referenzzinssätzen entspricht, ist zu beachten, dass der Zinssatz umso geringer ist, je stär-

ker sich die Differenz zwischen den beiden Referenzzinssätzen verringert. Dies kann insbeson-

dere dann der Fall sein, wenn sich (i) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz aus 

einem längerfristigen abzüglich einem kürzerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine 
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flachere bzw. inverse Zinskurve oder (ii) – im Fall, dass der Variable Zinssatz von der Differenz 

aus einem kürzerfristigen abzüglich einem längerfristigen Referenzzinssatz abhängig ist - eine 

steilere Zinskurve ausbildet.  

Im Fall einer für den Wertpapierinhaber ungünstigen Entwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze, kann der für die Berechnung des Zinsbetrags 

maßgebliche Zinssatz auch null betragen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Wertpapiere eine 

Mindestverzinsung vorsehen, sofern der Mindestzinssatz null beträgt. Der Wertpapierinhaber ist 

somit dem Risiko ungewisser Zinserträge ausgesetzt. 

c) Risiken im Hinblick auf die Höchstverzinsung 

Sofern die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für eine oder mehrere Zinsperioden einen 

Höchstzinssatz vorsehen, ist zu beachten, dass der Wertpapierinhaber ab einer bestimmten Wer-

tentwicklung des Referenzzinssatzes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze in der 

entsprechenden Zinsperiode nicht mehr von der weiteren Wertentwicklung des Referenzzinssat-

zes bzw. des Inflationsindex bzw. der Referenzzinssätze profitiert. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinha-

ber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im 

Fall einer ordentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu un-

günstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers 

vorlagen. 

 

4.12. Produkt Nr. 12. Risikofaktoren im Hinblick auf Fixed Return Wertpapiere 

Verlustrisiken bei Fixed Return Wertpapiere 

Bei Fixed Return Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit einem im 

Vergleich zu dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag höheren Betrag, wie in den maßgeb-

lichen Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist dementsprechend auf die Differenz zwischen dem 

für den Erwerb der Wertpapiere eingesetzten Kapital (einschließlich aufgewendeter Transakti-

onskosten) und dem Tilgungsbetrag begrenzt. Der Wertpapierinhaber bleibt allerdings weiterhin 

den Emittentenrisiken bzw. Garantenrisiken ausgesetzt, so dass er bei einer Zahlungsunfähigkeit 

der jeweiligen Emittentin und der Garantin sein gesamtes für den Erwerb der Wertpapiere ein-

gesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren kann. Unter an-

derem aus diesem Grund können Fixed Return Wertpapiere während ihrer Laufzeit zu einem 

Preis gehandelt werden, der unterhalb des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags bzw. des 

in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Tilgungsbetrags liegt. Wertpapie-

rinhaber können deshalb nicht darauf vertrauen, die erworbenen Wertpapiere jederzeit während 

ihrer Laufzeit mindestens zum vorgesehenen Tilgungsbetrag veräußern zu können. 
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Zinsänderungsrisiko 

Die Fixed Return Wertpapiere sehen während ihrer Laufzeit keine Verzinsung vor. Stattdessen 

erhält der Wertpapierinhaber im Fall der Ausübung des ordentlichen Kündigungsrechts durch 

die Emittentin einen bei Emission festgelegten Kündigungsbetrag bzw., wenn die Emittentin ihr 

ordentliches Kündigungsrecht während der Laufzeit nicht ausübt und die Wertpapiere auch nicht 

anderweitig vorzeitig beendet werden, einen bei Emission festgelegten Tilgungsbetrag. 

Der Wertpapierinhaber partizipiert daher nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsniveau. 

Bei einem steigenden allgemeinen Marktzinsniveau besteht bei Fixed Return Wertpapieren das 

Risiko, dass sich der Preis der Wertpapiere während der Laufzeit verringert.  

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung bzw. unplanmäßiger vorzeitiger 

Rückzahlung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche 

Kündigung der jeweiligen Emittentin an den vorgesehenen Wahlrückzahlungstagen beendet 

werden kann. Sofern die jeweilige Emittentin während der Laufzeit der Wertpapiere ihr orden-

tliches Kündigungsrecht zu einem Wahlrückzahlungstag ausübt, endet die Laufzeit der Wertpa-

piere an diesem Wahlrückzahlungstag und der Wertpapierinhaber erhält den in den maßgebli-

chen Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Kündigungsbetrag, der dem entsprechenden 

Wahlrückzahlungstag zugeordnet ist. Da bei Emission nicht absehbar ist, ob und wann die je-

weilige Emittentin das ordentliche Kündigungsrecht während der Laufzeit ausübt, ist der Anle-

ger dem Risiko ungewisser Erträge unter den Wertpapieren ausgesetzt. 

Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinhaber das Wieder-

anlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im Fall einer or-

dentlichen Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu ungünstigeren 

Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers vorlagen. 

Sofern die Laufzeit der Wertpapiere in Folge einer unplanmäßigen vorzeitigen Rückzahlung be-

endet wird, ist zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinhaber in diesem Fall den Linearen Zu-

gewachsenen Betrag erhält, welcher unterhalb des Tilgungsbetrags liegt. Auch in diesem Fall 

trägt der Wertpapierpapierinhaber das Wiederanlagerisiko. 

 

4.13. Produkt Nr. 13. Risikofaktoren im Hinblick auf Nullkupon Wertpapiere 

Verlustrisiken bei Nullkupon Wertpapieren 

Bei Nullkupon Wertpapieren entspricht der Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit dem Nominal-

betrag bzw. Berechnungsbetrag oder gegebenenfalls einem höheren Betrag, wie in den maßgeb-

lichen Endgültigen Bedingungen festgelegt. Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist dem-

entsprechend auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Wertpapiere eingesetzten Ka-

pital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem jeweiligen Tilgungsbetrag be-

grenzt. Der Wertpapierinhaber bleibt allerdings weiterhin den Emittentenrisiken bzw. Garanten-

risiken ausgesetzt, sodass er bei einer Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen Emittentin und der 

Garantin sein gesamtes für den Erwerb der Wertpapiere eingesetztes Kapital (einschließlich 
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aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren kann. Unter anderem aus diesem Grund können 

Nullkupon Wertpapiere während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb 

des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetragsbzw. des in den maßgeblichen Endgültigen Be-

dingungen festgelegten Tilgungsbetrags liegt. Wertpapierinhaber können deshalb nicht darauf 

vertrauen, die erworbenen Wertpapiere jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum jewei-

ligen Tilgungsbetrag veräußern zu können. 

Zinsänderungsrisiko 

Die Wertpapiere sehen während ihrer Laufzeit keine Verzinsung vor, sondern werden in der 

Regel mit einem Abschlag in Bezug auf den Nominalbetrag bzw. den Berechnungsbetrag bzw. 

den in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Tilgungsbetrag begeben. Der Wertpapierin-

haber partizipiert daher nicht an einem allgemein steigenden Marktzinsniveau. Bei einem stei-

genden allgemeinen Marktzinsniveau besteht bei Nullkupon Wertpapieren das Risiko, dass sich 

der Preis der Wertpapiere während der Laufzeit verringert. Wertpapierinhaber sollten beachten, 

dass die Preise von Nullkupon Wertpapieren volatiler sind als beispielsweise die Kurse von an-

deren festverzinslichen Wertpapieren und auf Marktzinsänderungen stärken reagieren. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher Kündigung bzw. unplanmäßiger vorzeitiger 

Rückzahlung durch die Emittentin 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Wertpapiere durch die jeweilige Emit-

tentin beendet werden kann. In diesen Fällen trägt der Wertpapierinhaber das Wiederanlageri-

siko. 

Sofern die jeweilige Emittentin die Laufzeit der Wertpapiere durch eine ordentliche Kündigung 

beendet, ist zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinhaber den durch die jeweilige Emittentin 

zu zahlenden Kündigungsbetrag erhält. Der Kündigungsbetrag kann dem Zugewachsenen Be-

trag oder einem anderen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Kündi-

gungsbetrag entsprechen. Der Kündigungsbetrag wird unter dem Tilgungsbetrag liegen. 

Sofern die Emittentin die Laufzeit der Wertpapiere durch eine unplanmäßige vorzeitige Rück-

zahlung beendet, ist zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinhaber den durch die jeweilige 

Emittentin zu zahlenden Zugewachsenen Betrag erhält. 

Sowohl im Falle einer ordentlichen Kündigung als auch im Fall einer unplanmäßigen vorzeitigen 

Rückzahlung, kann der Wertpapierinhaber den jeweiligen Rückzahlungsbetrag möglicherweise 

nur zu ungünstigeren Marktkonditionen wiederanlegen als denen, die beim Erwerb des Wertpa-

piers vorlagen.  

 

5. Risikofaktoren im Hinblick auf Referenzzinssätze, Indizes, und Inflationsindizes 

Die Wertpapiere, die unter dem Basisprospekt begeben werden, können sich auf einen oder meh-

rere Referenzzinssätze, einen Index bzw. auf einen Inflationsindex beziehen. Die spezifischen 

wesentlichen Risiken, die sich dadurch ergeben, dass die Verzinsung der Wertpapiere an Refe-

renzzinssätze bzw. Inflationsindizes gekoppelt sein kann bzw. auf Grundlage eines Index fest-

gelegt werden kann, werden in dieser Kategorie beschrieben. Die Risiken in dieser Kategorie 
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sind gemäß der Bewertung der jeweiligen Emittentin ihrer Wesentlichkeit nach geordnet. Die 

wesentlichsten Risiken werden zuerst angeführt. 

 

5.1. Risikofaktoren im Hinblick auf die Wertentwicklung von Referenzzinssätzen 

Die Entwicklung eines Referenzzinssatzes ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig 

und im Fall einer nachteilhaften Entwicklung dieser Faktoren kann sich dies nachteilig auf 

den Referenzzinssatz und entsprechend auf die Zinsbeträge und den Wert der Wertpa-

piere auswirken. 

Die Entwicklung des Referenzzinssatzes hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, u.a. von 

Angebots- und Nachfragefaktoren auf den internationalen Geldmärkten, die durch Maßnahmen 

von Regierungen und Zentralbanken sowie Spekulationen und gegebenenfalls volkswirtschaft-

lichen Faktoren beeinflusst werden.  

Im Fall einer nachteilhaften Entwicklung dieser Faktoren kann sich dies nachteilig auf den Re-

ferenzzinssatz und entsprechend auch auf den Wert des Wertpapiers sowie bei variabel verzins-

lichen Wertpapieren, die an einen solchen Referenzzinssatz gekoppelt sind, auf den Zinsbetrag 

auswirken. 

 

5.2. Risiko aufgrund der Regulierung und Reform von Referenzwerten 

Aufgrund der Regulierung und Reform von Referenzwerten kann es zu einer Anpassung 

oder außerordentlichen Kündigung der Wertpapiere kommen und dies kann sich für die 

Wertpapierinhaber nachteilig auf die Tilgung der Wertpapiere auswirken. 

Bei den Referenzzinssätzen und den Indizes, auf die sich die Wertpapiere, die unter diesem Ba-

sisprospekt begeben werden beziehen (Variabel Verzinsliche Wertpapiere, Floored Floater 

Wertpapiere, Capped Floored Floater Wertpapiere, Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit Ziel-

zins (TARN Wertpapiere), Variabel Verzinsliche Flex Wertpapiere, Digital Verzinsliche Wert-

papiere, Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpapieren, Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpapie-

ren mit Floor oder Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpapieren mit Cap und Floor) handelt es 

sich um sogenannte Referenzwerte im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 

Referenzwert verwendet werden, in der jeweils aktuellen Fassung, (EU Regulation on indices 

used as benchmarks in certain financial instruments and financial contracts, "EU Referenzwert 

Verordnung"). 

Nach der EU Referenzwert Verordnung dürfen beaufsichtigte Unternehmen einen Referenzwert 

verwenden, wenn der Referenzwert oder der Administrator des jeweiligen Referenzwertes in 

einem von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") gemäß Artikel 

36 EU Referenzwert Verordnung erstellten und geführten Register eintragen ist. Für Adminis-

tratoren mit Sitz außerhalb der Union (sog. Drittstaatenadministratoren) ist eine Übergangsrege-

lung bis zum 31. Dezember 2025 vorgesehen (z.B. für ICE Benchmark Administration Limited 

als Adminsitrator des USD SOFR Swapsatzes). 
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Die EU Referenzwert Verordnung könnte einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf die Wert-

papiere haben, die an einen Referenzwert gekoppelt sind, einschließlich der folgenden Ereig-

nisse: 

• Ein Referenzzinssatz, der ein Referenzwert ist, kann als solcher nicht verwendet wer-

den oder nur noch für einen begrenzten Übergangszeitraum verwendet werden, der von 

der zuständigen Behörde festgelegt wird, wenn die Zulassung oder die Registrierung 

des Administrators ausgesetzt oder entzogen wird oder – wenn im Falle von Drittstaa-

tenadministratoren – (vorbehaltlich der anwendbaren Übergangsvorschriften), den 

Gleichwertigkeitsvoraussetzungen nicht genügt bzw. bis zu einer solchen Entschei-

dung die Anerkennung nicht erlangt und nicht die für solche Zwecke vorgesehene 

Übernahme erhält;  

 

• Ein Index, der ein Referenzwert ist, kann als solcher nicht verwendet werden oder nur 

noch für einen begrenzten Übergangszeitraum verwendet werden, der von der zustän-

digen Behörde festgelegt wird, wenn die Zulassung oder die Registrierung des Admi-

nistrators ausgesetzt oder entzogen wird oder – wenn im Falle von Drittstaatenadmi-

nistratoren – (vorbehaltlich der anwendbaren Übergangsvorschriften), den Gleichwer-

tigkeitsvoraussetzungen nicht genügt bzw. bis zu einer solchen Entscheidung die An-

erkennung nicht erlangt und nicht die für solche Zwecke vorgesehene Übernahme er-

hält; und 

 

• Die Methodologie oder andere Bestimmungen des Referenzwerts können abgeändert 

werden, um mit den Bestimmungen der EU Referenzwert Verordnung übereinzustim-

men. Solche Änderungen können eine Reduzierung bzw. Erhöhung des jeweiligen 

Standes des Referenzwerts bewirken oder die Volatilität des veröffentlichten Standes 

des Referenzwerts beeinflussen. 

Die EU Referenzwert Verordnung hat zu einer erhöhten regulatorischen Kontrolle von Refe-

renzwerten geführt und kann die Kosten und Risiken bei der Verwaltung von Referenzwerten 

erhöhen oder andere Auswirkungen auf die Festlegung der Referenzwerte und die Einhaltung 

solcher Vorschriften und Anforderungen haben.  

Dies kann dazu führen, dass Marktteilnehmer die Verwaltung oder die Mitwirkung bei der Fest-

legung bestimmter Referenzwerte nicht fortsetzen bzw. dass die Regeln und Methodologie, nach 

der bestimmte Referenzwerte berechnet werden, geändert werden. Ferner können diese Faktoren 

zum Wegfall bestimmter Referenzwerte führen.  

Im Zusammenhang mit der EU Referenzwert Verordnung hat das European Money Markets 

Institute ("EMMI") hat im Juli 2019 von der belgischen Financial Services and Markets Autho-

rity als zuständiger Behörde die Zulassung als Administrator für den EURIBOR erhalten, nach-

dem die Methodologie des EURIBOR reformiert und auf eine hybride Methodologie umgestellt 

worden ist. Diese berücksichtigt aktuelle Transaktionsdaten, historische Daten sowie modellierte 

Daten auf der Basis von Expertenschätzungen. Die Methodologie entspricht nun den Anforde-

rungen der EU-Referenzwert Verordnung, einschließlich der Bestimmungen, die auf die 
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Gewährleistung der Robustheit und Integrität eines Referenzwerts abzielen. Allerdings gibt es 

keine Gewissheit, dass der reformierte EURIBOR sämtliche rechtliche Voraussetzungen für 

seine Verwendung in Finanzinstrumenten (wie den Wertpapieren) dauerhaft erfüllen wird. Eine 

Einstellung des EURIBOR kann nachteilige Auswirkungen auf den Zinsbetrag haben, der auf 

die Wertpapiere mit variabler Verzinsung, die an den EURIBOR bzw. den EURIBOR Swapsatz 

gebunden sind, haben. 

Vor dem Hintergrund des Wegfalls von Referenzwerten oder von Veränderungen bezüglich der 

Verwaltung von Referenzwerten sollten Anleger das Risiko beachten, dass ein sogenanntes Re-

ferenzwert-Ereignis in Bezug auf bestimmte im Basisprospekt vorgesehene Referenzzinssätze 

nach den Allgemeinen Bedingungen eintreten kann. In der Folge kann der betroffene Referenz-

zinssatz (z.B. der EURIBOR, der EURIBOR Swapsatz oder der USD SOFR Swapsatz) ersetzt 

werden oder es kann zu einer Anpassung der Bedingungen der Wertpapiere, einer vorzeitigen 

Rückzahlung, einer ermessensabhängigen Bewertung der Berechnungsstelle oder anderen Kon-

sequenzen im Zusammenhang mit den Wertpapieren, die an einen solchen Referenzwert gekop-

pelt sind, kommen. 

 

In der Folge kann insbesondere der EURIBOR durch einen risikofreien Zinssatz ersetzt werden, 

sodass Anleger die damit verbundenen Risiken zu beachten haben (siehe dazu unten "II.5.5. 

Besondere Risiken in Bezug auf Risikofreie Zinssätze, wie SOFR, SONIA oder €STR"). Jede 

dieser Folgen kann wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert und den Ertrag solcher 

Wertpapiere haben. 

 

5.3. Risiken im Hinblick auf Indizes 

Der zu zahlende Zinsbetrag unter Digital Verzinslichen Wertpapieren kann von der Entwicklung 

eines Index abhängen. In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschreibung der spezifi-

schen wesentlichen Risikofaktoren, die mit Indizes als Basiswert verbunden sind. Die Risiken 

in dieser Unterkategorie sind gemäß der Bewertung der jeweiligen Emittentin ihrer Wesentlich-

keit nach geordnet. Die wesentlichsten Risiken werden zuerst angeführt. 

a) Risiken im Hinblick auf den Preis des maßgeblichen Index 

Eine nachteilige Kursentwicklung der Indexbestandteile kann sich nachteilig auf die Kurs-

entwicklung des Index und entsprechend nachteilig auf die Zinsbeträge unter den Wert-

papieren sowie auf den Wert der Wertpapiere auswirken. 

Wertpapiere, die auf einen Index als Basiswert bezogen sind, sind für die Wertpapierinhaber mit 

ähnlichen Risiken verbunden wie mit einer Direktanlage in ein vergleichbares Portfolio der An-

lageklassen, die dem jeweiligen Index zugrunde liegen, beispielsweise setzen sich Aktienindizes 

aus einem synthetischen Aktienportfolio zusammen. Die Kursentwicklung des Index hängt von 

den einzelnen Indexbestandteilen ab, aus denen sich der jeweilige Index zusammensetzt. Die 

Kursentwicklung der einzelnen Indexbestandteile ist abhängig von gesamtwirtschaftlichen Fak-

toren, wie zum Beispiel von dem Zins- und Kursniveau an den Kapitalmärkten, von Währungs-

entwicklungen, politischen Gegebenheiten wie auch, im Fall von Aktien als Indexbestandteilen, 

von unternehmensspezifischen Faktoren wie beispielsweise Ertragslage, Marktposition, 
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Risikosituation, Aktionärsstruktur und Ausschüttungspolitik. Im Fall einer nachteiligen Ent-

wicklung dieser gesamtwirtschaftlichen Faktoren kann sich dies nachteilig auf die Kursentwick-

lung des Indexbestandteils und des Index insgesamt und entsprechend nachteilig auf die Zinsbe-

träge unter den Wertpapieren sowie auf den Wert der Wertpapiere auswirken. 

b) Risiken des Verlustes von Dividendenzahlungen  

Wertpapierinhaber partizipieren in der Regel nicht an Dividenden oder anderen Aus-

schüttungen auf die Indexbestandteile. 

Die Regeln, welche die Zusammensetzung und die Berechnung des jeweiligen Index bestimmen, 

können vorsehen, dass Dividendenausschüttungen auf die Indexbestandteile nicht zu einem An-

steigen des Indexstands führen, beispielsweise bei einem "Preisindex", was unter gleichbleiben-

den Bedingungen zu einem Absinken des Indexstands führen kann. Wertpapierinhaber von 

Wertpapieren, deren Basiswert ein solcher Indextyp ist, partizipieren daher nicht an Dividenden 

oder andere Ausschüttungen auf die Indexbestandteile. Selbst wenn die Regeln des jeweiligen 

zugrunde liegenden Index vorsehen, dass die von den im Index enthaltenen Unternehmen aus-

geschütteten Dividenden oder sonstigen Ausschüttungen in den Index einbezogen bzw. reinves-

tiert werden und daher zu einem Ansteigen des Indexstands führen, können unter bestimmten 

Umständen die Dividenden oder andere Ausschüttungen in dem Index nicht vollständig reinves-

tiert werden. 

c) Risiken in Verbindung mit der Änderung der Zusammensetzung, Berechnung oder Ein-

stellung eines Index 

Änderungen der Zusammensetzung oder in der Berechnung oder Verbreitung eines Index 

durch den Index-Sponsor können sich nachteilig auf den Wert des Index und entsprechend 

auf die Zinsbeträge unter den Wertpapieren sowie auf den Wert der Wertpapiere auswir-

ken. 

Der Index-Sponsor eines Index kann die Bestandteile des Index löschen oder ersetzen bzw. neue 

Bestandteile hinzufügen bzw. andere Änderungen im Hinblick auf die Methodologie vorneh-

men, die die Höhe eines oder mehrerer Bestandteile des Index ändern können. Der Austausch 

von Bestandteilen eines Index kann den Stand des Index nachteilig beeinflussen (z.B. kann sich 

ein neu hinzugekommenes Unternehmen bzw. ein neu hinzugekommener Bestandteil erheblich 

schlechter entwickeln als das ersetzte Unternehmen bzw. der ersetzte Bestandteil), was sich wie-

derum nachteilig auf den Wert des Index bzw. die Zinsbeträge unter den Wertpapieren sowie auf 

den Wert der Wertpapiere auswirken kann. 

Der Index-Sponsor eines Index kann auch die Berechnung oder die Verbreitung des Index än-

dern, einstellen oder aussetzen. Der Index-Sponsor eines solchen Index wird an dem Angebot 

und dem Verkauf der Wertpapiere nicht beteiligt sein und gegenüber keinem Wertpapierinhaber 

irgendeine Verpflichtung haben. Der Index-Sponsor eines Index kann jede Maßnahme hinsicht-

lich des Index ohne Berücksichtigung der Interessen des Wertpapierinhabers treffen, und jede 

dieser Maßnahmen kann sich nachteilig auf die Zinsbeträge unter den Wertpapieren sowie auf 

den Wert der Wertpapiere auswirken. 
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5.4. Risikofaktoren im Hinblick auf Inflationsindizes 

Die Entwicklung eines Inflationsindex unterliegt Schwankungen und im Fall einer nach-

teilhaften Entwicklung eines Inflationsindex kann sich dies negativ auf die Zinsbeträge un-

ter den Wertpapieren und den Wert der Wertpapiere auswirken. Insbesondere kann der 

in einem deflationären Umfeld zu zahlende Zinsbetrag niedriger ausfallen und gegebenen-

falls auch null betragen. Wertpapierinhaber sollten beachten, dass es nach den Allgemei-

nen Bedingungen zu Anpassungsmaßnamen und ggf. einer vorzeitigen Rückzahlung kom-

men kann, was ebenfalls negative Auswirkungen auf den Wert und die Zinsbeträge unter 

den Wertpapieren haben kann. 

Variabel Verzinsliche Wertpapiere, Floored Floater Wertpapiere, Capped Floored Floater Wert-

papiere, Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit Zielzins (TARN Wertpapiere)), Variabel Ver-

zinsliche Flex Wertpapiere, Digital Verzinsliche Wertpapiere, Fest zu Variabel Verzinslichen 

Wertpapieren (gegebenenfalls mit Floor oder mit Cap und Floor), die unter diesem Basispros-

pekt begeben werden, können sich auf einen Inflationsindex beziehen, um die auf diese Wertpa-

piere zahlbaren Zinsbeträge zu bestimmen. 

Wenn die auf die Wertpapiere zahlbaren Zinsbeträge an einen solchen Inflationsindex (z.B. ein 

Verbraucherpreisindex oder andere Formeln, die ein Inflationsmaß ausdrücken) gekoppelt sind, 

sind die Wertpapierinhaber dem Risiko ausgesetzt, dass die Entwicklung eines solchen Inflati-

onsindex erheblichen Schwankungen unterliegen kann. Solche Schwankungen korrelieren gege-

benenfalls nicht mit anderen Indizes und möglicherweise auch nicht mit der Inflationsrate, wel-

cher ein Wertpapierinhaber in seinem Heimatland ausgesetzt ist. 

Wertpapierinhaber sollten daneben beachten, dass der auf Grundlage der Entwicklung eines In-

flationsindex zu ermittelnde Variable Zinssatz auf einer Berechnung beruhen kann, welche sich 

auf einen Inflationsindex für einen Referenzmonat bezieht, der mehrere Monate vor dem Zins-

zahlungstag liegt. Daher besteht für die Wertpapierinhaber das Risiko, dass sich der Stand des 

Inflationsindex erheblich von dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des Zinszahlungstages un-

terscheiden kann und sich dies negativ auf den Wert und den zu zahlenden Zinsbetrag unter den 

Wertpapieren auswirkt. 

Risiken aufgrund Deflation 

Wertpapierinhaber sollten das Deflationsrisiko im Zusammenhang mit Wertpapieren beachten, 

die an einen Inflationsindex gekoppelt sind. Die Zinsbeträge auf die Wertpapiere können für eine 

Zinsperiode höher oder niedriger ausfallen, um Änderungen des maßgeblichen Stands des je-

weiligen Inflationsindex während der Laufzeit der Wertpapiere Rechnung zu tragen. Grundsätz-

lich fallen die zu zahlende Zinsbeträge in einem inflationären Umfeld höher aus und, in einem 

deflationären Umfeld niedriger. Wertpapierinhaber sollten berücksichtigen, dass der in einem 

deflationären Umfeld zu zahlende Zinsbetrag niedriger ausfallen und gegebenenfalls auch null 

betragen kann. 
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Alternative Bewertung in Bezug auf den Inflationsindex 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Allgemeinen Bedingungen alternative Bewertun-

gen in Bezug auf den maßgeblichen Stand eines Inflationsindex vorsehen können, sofern be-

stimmte in den Allgemeinen Bedingungen vorgesehene Ereignisse in Bezug auf den Inflations-

index eintreten. Dies kann der Fall sein, wenn z.B. der Stand des Inflationsindex nicht veröffent-

licht wird, die Veröffentlichung dauerhaft unterbleibt oder der betreffende Inflationsindex we-

sentlich geändert oder umbasiert (z.B. durch rechnerische Umstellung des Inflationsindex auf 

ein anderes Basisjahr) wird.  

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass es in solchen Fällen zu bestimmten in den Allgemeinen 

Bedingungen vorgesehenen Anpassungsmaßnamen durch die jeweilige Emittentin bzw. die Be-

rechnungsstelle kommen kann, wozu eine Ersetzung des Inflationsindex, eine Anpassung der 

Bedingungen der Wertpapiere oder eine ermessensabhängige Bewertung durch die Berech-

nungsstelle zählen können. Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Berechnungsstelle die 

jeweilige Emittentin auch zur vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere veranlassen kann, so-

weit es keinen geeigneten alternativen Inflationsindex gibt. Jede dieser Folgen kann wesentliche 

negative Auswirkungen auf den Wert und den Ertrag solcher Wertpapiere haben. 

 

5.5. Besondere Risiken in Bezug auf Risikofreie Zinssätze, wie SOFR, SONIA oder €STR 

Wertpapiere, wie Variabel Verzinsliche Wertpapiere, Floored Floater Wertpapiere, Capped 

Floored Floater Wertpapiere, Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit Zielzins (TARN Wertpa-

piere), Variabel Verzinsliche Flex Wertpapiere, Digital Verzinsliche Wertpapiere, Fest zu Vari-

abel Verzinslichen Wertpapieren (gegebenenfalls mit Floor oder mit Cap und Floor), die unter 

diesem Basisprospekt begeben werden können, können sich auf den Secured Overnight Finan-

cing Rate ("SOFR"), den Sterling Overnight Index Average ("SONIA") oder den Euro Short-

Term Rate ("€STR") oder einen anderen risikofreien Zinssatz, wie z.B. den Swiss Average Rate 

Overnight ("SARON") oder den Tokyo Overnight Average Rate ("TONAR") (jeweils ein "ri-

sikofreier Zinssatz"), als Referenzzinssatz beziehen, um die auf diese Wertpapiere zahlbaren 

Zinsbeträge zu bestimmen. Wertpapierinhaber sind aufgrund der Tatsache, dass sich der Markt 

in Bezug auf die Annahme solcher risikofreier Zinssätze auf den Wertpapiermärkten als alterna-

tive Referenzzinssätze für die entsprechenden Interbank Offered Rates (IBORs) weiter entwi-

ckelt, Risiken ausgesetzt, einschließlich der folgenden Risiken. 

Der Markt oder ein wesentlicher Teil des Marktes kann in Zukunft eine Anwendung der risiko-

freien Zinssätze annehmen, die sich erheblich von derjenigen unterscheidet, die für die unter 

diesem Basisprospekt begebenen Wertpapieren gilt. Während beispielsweise bei den unter die-

sem Basisprospekt begebenen Wertpapiere der für eine Zinsperiode geltende Variable Zinssatz 

von der Berechnungsstelle durch Aufzinsung der Tagessätze des SOFR, des SONIA oder des 

€STR (oder eines anderen risikofreien Zinssatzes) gemäß der in den Bedingungen dargelegten 

Zinseszins bestimmt wird, ist bei einer wachsenden Zahl von Wertpapieremissionen, die in letz-

ter Zeit auf dem Anleihemarkt zu beobachten sind, der Zinssatz für jede Zinsperiode am Ende 

jeder Zinsperiode auf der Grundlage eines vom Administrators veröffentlichten Index des rele-

vanten risikofreien Zinssatzes auf der Grundlage eines Durchschnitts des relevanten risikofreien 
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Zinssatzes über einen bestimmten Zeitraum bestimmt. Während die Allgemeinen Bedingungen 

eine Bestimmung des variablen Zinssatzes nur am Ende jeder Zinsperiode vorsehen, arbeiten 

Marktteilnehmer und offiziell eingesetzte Arbeitsgruppen an der Entwicklung robuster, zu-

kunftsgerichteter Referenzzinssätze auf der Grundlage risikofreier Zinssätze, die darauf abzie-

len, die Erwartungen des Marktes hinsichtlich des jeweiligen durchschnittlichen risikofreien 

Zinssatzes über eine bestimmte Laufzeit zu messen und somit die Bestimmung des anwendbaren 

Zinssatzes für eine Zinsperiode im Voraus zu ermöglichen. Eine von den Allgemeinen Bedin-

gungen abweichende Verwendung risikoloser Zinssätze als Referenzzinssätze für Wertpapiere 

durch die Kapitalmärkte oder ein wesentlicher Teil davon kann sich negativ auf den Marktpreis 

und die Liquidität der unter diesem Basisprospekt begebenen variabel verzinslichen Wertpapiere 

mit Referenz auf SOFR, SONIA oder €STR oder einen anderen risikofreien Zinssatz auswirken. 

Während variabel verzinslichen Wertpapiere, die sich auf SOFR, SONIA oder €STR oder einen 

anderen risikofreien Zinssatz beziehen, die Beobachtungsmethode "Observation Period Shift" 

verwenden können, ist eine andere Methode die sogenannte "Lookback" Methode. Die Metho-

den unterscheiden sich in der Art und Weise, in der die Tagessätze des relevanten risikofreien 

Zinssatzes gewichtet werden. Während bei der "Observation Shift" die täglichen risikolosen 

Sätze nach der jeweiligen Anzahl der Geschäftstage in einer separaten Beobachtungsperiode ge-

wichtet werden, die die jeweilige Zinsperiode überschattet, werden bei der "Lookback " die täg-

lichen risikolosen Sätze nach der Anzahl der Geschäftstage in der Zinsperiode gewichtet. Die 

Kapitalmärkte scheinen eine Tendenz für die Methode der "Observation Period Shift" zu entwi-

ckeln, da diese Methode von den Administratoren für die Berechnung von Indizes für risikofreie 

Zinssätze übernommen wurde. Wertpapierinhaber sollten sich daher darüber im Klaren sein, 

dass die Divergenz zwischen den Methoden zu einer verringerten Liquidität oder erhöhten Vola-

tilität führen oder den Marktpreis der Wertpapiere anderweitig beeinträchtigen oder sich auf Ab-

sicherungs- oder sonstige Finanzvereinbarungen auswirken könnte, die Wertpapierinhaber im 

Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Besitz oder der Veräußerung solcher Wertpapiere treffen. 

Die Anwendung des risikofreien Zinssatzes an den Wertpapiermärkten kann sich erheblich von 

der Anwendung des risikofreien Zinssatzes an anderen Finanzmärkten und -produkten unter-

scheiden. Wertpapierinhaber sollten daher berücksichtigen, wie sich Abweichungen zwischen 

der Anwendung der risikofreien Zinssätze an den Anleihe-, Kredit- oder Derivatemärkten auf 

Absicherungs- oder sonstige Finanzvereinbarungen auswirken können, die sie im Zusammen-

hang mit dem Erwerb, dem Besitz oder der Veräußerung von Wertpapieren, die sich auf einen 

risikofreien Zinssatz beziehen, treffen, und wie solche Abweichungen sie ansonsten einem fi-

nanziellen Basisrisiko in Bezug auf ihre individuellen Aktiv-Passiv-Strukturen aussetzen könn-

ten. 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die Zinsen für variabel verzinsliche Wertpapiere, die 

sich auf den SOFR, SONIA oder €STR oder einen anderen risikofreien Zinssatz beziehen, nur 

wenige Geschäftstage vor dem Ende der jeweiligen Zinsperiode (wie in den Endgültigen Bedin-

gungen angegeben) bestimmt werden können. Wertpapierinhaber sind dem Risiko ausgesetzt, 

dass sie nicht in der Lage sind, solche Wertpapieren in ihren internen Systemen und in Überein-

stimmung mit ihren üblichen Verfahren zu handhaben. Auch könnten potenzielle Käufer nicht 
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in der Lage oder nicht willens sein, mit diesen Wertpapieren zu handeln, was sich nachteilig auf 

den Marktpreis oder die Liquidität dieser Wertpapiere auswirken könnte. 

 

5.6. Besondere Risiken in Bezug auf den USD SOFR Swapsatz 

Variabel Verzinsliche Wertpapiere, Floored Floater Wertpapiere, Capped Floored Floater Wert-

papiere, Floater Wertpapiere mit Zielzins ((TARN Wertpapiere)), Variabel Verzinsliche Flex 

Wertpapiere, Digital Verzinsliche Wertpapiere, Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpapiere (ge-

gebenenfalls mit Floor oder mit Cap und Floor), die unter diesem Basisprospekt begeben werden 

können, können sich auf den USD SOFR Swapsatz beziehen, um die auf diese Wertpapiere zahl-

baren Zinsbeträge zu bestimmen. Wertpapierinhaber sind dem Risiko ausgesetzt, dass aufgrund 

der begrenzten verfügbaren historischen Daten, die künftige Wertentwicklung des USD SOFR 

Swapsatzes nicht vorhergesagt werden kann. 

Der USD SOFR Swapsatz ist ein verhältnismäßig neuer Referenzsatz, welcher von der ICE 

Benchmark Administration (IBA) am 8. November 2021 eingeführt wurde und seitdem von der 

IBA veröffentlich wird. Die IBA begann mit der Veröffentlichung des USD SOFR Swapsatzes 

am 8. November 2021. Infolgedessen gibt es nur begrenzte historische Daten, auf deren Grund-

lage die Wertentwicklung dieser Referenzwert bewertet oder eine Vorhersage über dessen künf-

tige Wertentwicklung getroffen werden kann, die möglicherweise wenig oder gar nicht mit die-

sen begrenzten Daten in Verbindung steht. Die begrenzten historischen Daten sind nicht not-

wendigerweise ein Indikator für die künftige Wertentwicklung des USD SOFR Swapsatzes oder 

des Wertes von Wertpapieren, und ein vergangener Aufwärts- oder Abwärtstrend des USD 

SOFR Swapsatzes während eines bestimmten Zeitraums ist kein Hinweis darauf, dass das Level 

des Referenzwertes während der Laufzeit von Wertpapieren, die sich auf den USD SOFR 

Swapsatz beziehen, mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit steigen oder fallen wird. 

Eine Investition in solche Wertpapieren kann mit einem höheren Risiko verbunden sein als eine 

Anlage in Wertpapieren, die an Benchmarks oder Indizes mit einer nachgewiesenen Wertent-

wicklung gekoppelt sind, bei denen Daten über die Wertentwicklung über eine längere Zeit-

spanne verfügbar sind, so dass die Wertpapierinhaber über mehr Informationen verfügen, auf 

die sie ihre Anlageentscheidung stützen können. 

Der USD SOFR Swapsatz soll die jährliche feste Komponente eines Zinsswaps darstellen, bei 

dem die variable Komponente auf einem zusammengesetzten Durchschnitt des von der New 

Yorker Fed (oder einem Nachfolger) verwalteten, täglichen SOFR basiert, der für zwölf Monate 

rückwirkend aufgezinst wird und jährlich unter Verwendung marktüblicher Konventionen zahl-

bar ist, berechnet auf der Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage, wobei davon ausgegan-

gen wird, dass ein Jahr aus 360 Tagen besteht. Es ist zu beachten, dass der USD SOFR Swapsatz 

für Swap-Transaktionen entwickelt wurde, die sich auf einen Satz beziehen, der sich in wesent-

lichen Punkten von dem Satz unterscheidet, auf den sich die Swap-Transaktionen beziehen, für 

die der frühere USD-Swapsatz entwickelt wurde. Infolgedessen können sich der Zinssatz und 

der Wert der Wertpapiere im Laufe der Zeit anders entwickeln als der Zinssatz und der Wert von 

Wertpapieren mit vergleichbaren Bedingungen und Bestimmungen, die an frühere Swapsätzen 

gekoppelt waren. 
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Ein Mangel an Eingabedaten kann die Fähigkeit der IBA beeinträchtigen, den USD SOFR 

Swapsatz für eine oder mehrere Laufzeiten zu berechnen und zu veröffentlichen. Die Eingabe-

daten für den USD SOFR Swapsatz basieren auf Swaps, die sich auf den SOFR als variable 

Komponente beziehen. Der USD SOFR Swapsatz hängt davon ab, ob die von der IBA gemäß 

der "Waterfall"-Methode für die jeweilige Laufzeit des USD SOFR Swapsatzes identifizierten 

Handelsplätze genügend und geeignete Eingabedaten liefern. Die Fähigkeit der jeweiligen Han-

delsplätze, ausreichend und geeignete Eingabedaten gemäß der Waterfall-Methode zu liefern, 

hängt unter anderem davon ab, dass es an diesen Handelsplätzen einen liquiden Markt für Swap-

Kontrakte gibt, die sich auf den SOFR beziehen, was wiederum unter anderem davon abhängt, 

dass ein liquider Markt für Kredite, variabel verzinsliche Anleihen und andere Finanzkontrakte 

vorhanden ist, die sich auf den SOFR beziehen. Da der SOFR erst seit kurzer Zeit als Referenz-

satz für Finanzkontrakte verwendet wird und der damit verbundene Markt für SOFR-basierte 

Swaps noch relativ neu ist, sind nur begrenzte Informationen verfügbar, auf deren Grundlage 

sich die potenzielle künftige Liquidität in den Märkten für SOFR-basierte Swaps oder im Markt 

für SOFR-basierte Finanzkontrakte im Allgemeinen beurteilen lässt. Wenn der Markt für SOFR-

basierte Swap-Finanzkontrakte nicht hinreichend liquide ist oder wenn sich die Liquidität in ei-

nem solchen Markt als volatil erweist, könnte dies dazu führen, dass IBA nicht in der Lage ist, 

den USD SOFR Swapsatz bei bestimmten Gelegenheiten zu berechnen, was die Verlässlichkeit 

des USD SOFR Swapsatz erheblich beeinträchtigen und sich negativ auf die Rendite und den 

Wert der Wertpapiere sowie auf den Preis auswirken könnte, zu dem der Wertpapierinhaber die 

Wertpapiere gegebenenfalls auf dem Sekundärmarkt verkaufen kann. Wenn der SOFR nicht die 

Marktakzeptanz für die Verwendung als Referenzsatz für auf USD lautende Finanzkontrakte 

beibehält, kann sich die Unsicherheit über den SOFR außerdem negativ auf die Rendite, den 

Wert und/oder die Zinsbeträge der Wertpapiere auswirken. 

Weitere Risiken in Zusammenhang mit dem USD SOFR Swapsatz: 

• Die Informationen über den USD SOFR Swapsatz, die IBA öffentlich zugänglich macht, 

sind begrenzt.  

• Der USD SOFR Swapsatz kann geändert oder eingestellt werden, was sich nachteilig 

auf die Rendite, den Wert, die Zinsbeträge oder den Markt für die Wertpapiere auswirken 

könnte. 

• Der Sekundärmarkt für Wertpapiere, die sich auf den USD SOFR Swapsatz beziehen, 

kann begrenzt sein. 

• Wenn ein Referenzwert-Ereignis in Bezug auf den USD SOFR Swapsatz eintritt, ist der 

entsprechende Nachfolgesatz möglicherweise kein geeigneter Ersatz für den USD SOFR 

Swapsatz (siehe unter "II.5.2. Aufgrund der Regulierung und Reform von Referenzwer-

ten kann es zu einer Anpassung oder außerordentlichen Kündigung der Wertpapiere 

kommen und dies kann sich für die Wertpapierinhaber nachteilig auf die Tilgung der 

Wertpapiere auswirken"). 
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6. Risikofaktoren, die sich aus den Bedingungen der Wertpapiere ergeben 

In dieser Kategorie finden Anleger eine Beschreibung der spezifischen wesentlichen Risikofak-

toren, die sich aus den Bedingungen der Wertpapiere ergeben. Die Risiken in dieser Kategorie 

sind gemäß der Bewertung der Emittentin ihrer Wesentlichkeit nach geordnet. Die wesentlichs-

ten Risiken werden zuerst angeführt, wobei für die jeweiligen Wertpapiere nur die Risiken rele-

vant sind, welche auch die jeweils genannten Ausstattungsmerkmale aufweisen. 

 

6.1. Risiken in Verbindung mit einer außerordentlichen Kündigung der Wertpapiere  

Die Bedingungen der Wertpapiere können in bestimmten Fällen eine außerordentliche 

Kündigung der Emittentin vorsehen, so dass der Wertpapierinhaber ein Verlustrisiko 

trägt, da der Kündigungsbetrag unter dem Marktpreis der Wertpapiere liegen kann. Der 

Wertpapierinhaber trägt auch das Wiederanlagerisiko im Hinblick auf den Kündigungs-

betrag. 

Unter bestimmten Umständen (z.B. wenn im Falle eines Referenzwert-Ereignisses oder im Falle 

eines Index-Einstellungsereignisses (wie in den Allgemeinen Bedingungen definiert) die Be-

stimmung eines Nachfolge-Referenzzinssatzes nicht möglich ist oder, falls die Wertpapiere an 

einen Inflationsindex gekoppelt sind, kein alternativer Inflationsindex ermittelt werden kann) 

kann der jeweiligen Emittentin ein außerordentliches Kündigungsrecht zustehen.  

Soweit die Verzinsung der Wertpapiere auf Grundlage eines Index festgelegt wird, ist eine au-

ßerordentliche Kündigung in den in den maßgeblichen Bedingungen geregelten Fällen möglich, 

beispielsweise bei Störungen im Handel in dem Basiswert bzw. in auf den Index bezogenen 

Finanzinstrumenten (einschließlich des Termin- und Leihemarkts) oder bei Vorliegen eines Wei-

teren Störungsereignisses oder Gesetzesänderungsereignisses. 

Wird das Kündigungsrecht ausgeübt, wird die jeweilige Emittentin die Wertpapiere zu dem No-

minalbetrag bzw. Berechnungsbetrag bzw. dem ausstehenden Nominalbetrag bzw. Berech-

nungsbetrag zurückzahlen, der unter dem aktuellen Marktpreis der Wertpapiere liegen kann. 

Zudem ist im Fall einer außerordentlichen Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapie-

rinhaber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweiligen Emittentin 

im Fall der Kündigung zu zahlenden Betrag möglicherweise nur zu ungünstigeren Marktkondi-

tionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers vorlagen. 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass sie im Falle der Ausübung des außerordentlichen Kün-

digungsrechts durch die jeweilige Emittentin möglicherweise nicht mehr in der Lage sind, die 

Wertpapiere auf dem Sekundärmarkt zu veräußern oder, falls die Wertpapiere ein Ausübungs-

recht des Wertpapierinhabers vorsehen, die Wertpapiere auszuüben. 

 

6.2. Risiken in Verbindung mit der ordentlichen Kündigung der Wertpapiere 

Sehen die Bedingungen der Wertpapiere eine ordentliche Kündigung der Emittentin vor, 

trägt der Wertpapierinhaber ein Verlustrisiko, da der Kündigungsbetrag unter dem 
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Marktwert der Wertpapiere bzw. unter dem investierten Betrag liegen kann. Der Wertpa-

pierinhaber trägt auch das Wiederanlagerisiko im Hinblick auf den Kündigungsbetrag. 

Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die jeweilige Emittentin ein 

Recht hat, die Wertpapiere vor deren Endfälligkeit zu kündigen. Sofern die jeweilige Emittentin 

die Wertpapiere vor deren Endfälligkeit kündigt, ist der Wertpapierinhaber dem Risiko ausge-

setzt, dass seine Erwartungen auf einen Wertzuwachs der Wertpapiere aufgrund der Kündigung 

und der damit verbundenen vorzeitigen Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt werden können. 

Der Betrag, den der Wertpapierinhaber im Fall einer ordentlichen Kündigung zurückerhält, kann 

unter dem Marktwert der Wertpapiere und dem investierten Betrag liegen.  

Zudem ist im Fall einer ordentlichen Kündigung zu berücksichtigen, dass der Wertpapierinhaber 

das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die jeweilige Emittentin im Fall 

der Kündigung zu zahlenden Betrag möglicherweise nur zu ungünstigeren Marktkonditionen 

wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Wertpapiers vorlagen. 

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die jeweilige Emittentin ihr ordentliches Kündigungs-

recht nach billigem Ermessen ausüben kann und hinsichtlich der Ausübung ihres Kündigungs-

rechts keinen Bindungen unterliegt. Die Ausübung des Kündigungsrechts kann an jedem Kün-

digungserklärungstag erfolgen. Die Ausübung des Kündigungsrechts durch die jeweilige Emit-

tentin ist umso wahrscheinlicher, je höher die Volatilität des Zinssatzes ist.  

Sofern die Wertpapiere ein ordentliches Kündigungsrecht der jeweiligen Emittentin vorsehen, 

sollten Wertpapierinhaber nicht darauf vertrauen, eine Position in den Wertpapieren über einen 

längeren Zeitraum halten zu können. 

 

6.3. Risiken in Verbindung mit der Kündigung der Wertpapiere im Rahmen der Berichti-

gungen, Änderungen oder Ergänzungen der Bedingungen 

Im Rahmen von Berichtigungen, Änderungen oder Ergänzungen von Bestimmungen in 

den Bedingungen der Wertpapiere haben die Emittentin und der Wertpapierinhaber mög-

licherweise ein Recht zur Kündigung der Wertpapiere. Im Falle der Ausübung eines sol-

chen Kündigungsrechts trägt der Wertpapierinhaber das Wiederanlagerisiko im Hinblick 

auf den Kündigungsbetrag.  

Wertpapierinhaber sollten beachten, dass die jeweilige Emittentin in bestimmten, in den Bedin-

gungen näher ausgeführten Fällen berechtigt ist, Bestimmungen in den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen bzw. den Bedingungen zu berichtigen, zu ändern oder zu ergänzen, wobei die 

Berichtigung, Änderung oder Ergänzung einer Bestimmung in den Bedingungen gegebenenfalls 

für den Wertpapierinhaber nachteilig gegenüber der ursprünglich verbrieften Bestimmung sein 

kann, d.h. gegebenenfalls auch Informationen oder Bestimmungen von der Berichtigung, Ände-

rung oder Ergänzung betroffen sind, welche zu den wertbestimmenden Faktoren der Wertpapiere 

zählen. 

Sofern durch die Berichtigung, Änderung oder Ergänzung der Bestimmung der Inhalt oder Um-

fang der Leistungspflichten der jeweiligen Emittentin in einer für den Wertpapierinhaber nicht 

vorhersehbaren, für ihn nachteiligen Weise geändert wird, ist der Wertpapierinhaber im Fall von 



II. RISIKOFAKTOREN 

 

43 

Deutschen Wertpapieren berechtigt, die Wertpapiere innerhalb einer in den Bedingungen näher 

angegebenen Frist zu kündigen. Der Wertpapierinhaber hat kein Kündigungsrecht, wenn die Be-

richtigung, Änderung oder Ergänzung für ihn vorhersehbar oder für ihn nicht nachteilig ist. 

Sofern eine Berichtigung, Änderung oder Ergänzung nicht in Betracht kommt, ist die jeweilige 

Emittentin im Fall von Deutschen Wertpapieren berechtigt, die Wertpapiere unverzüglich zu 

kündigen, sofern die Voraussetzungen für eine Anfechtung i.S.d. §§ 119 ff. Bürgerliches Ge-

setzbuch (BGB) gegenüber den Wertpapierinhabern vorliegen. Den einzelnen Wertpapierinha-

bern steht unter diesen Voraussetzungen ebenfalls ein Kündigungsrecht zu. Der im Fall einer 

Kündigung zu zahlende Kündigungsbetrag entspricht grundsätzlich dem Marktpreis eines Wert-

papiers, zu dessen Bestimmung in den Bedingungen detaillierte Regelungen enthalten sind. Um 

die Auswirkungen etwaiger Kursschwankungen unmittelbar vor dem Kündigungstag auf die 

Festsetzung des Kündigungsbetrags zu verringern, entspricht der Marktpreis grundsätzlich dem 

arithmetischen Mittel der Kassakurse, die von der Wertpapierbörse, wie in den anwendbaren 

Endgültigen Bedingungen festgelegt, veröffentlicht wurden, vorausgesetzt die Wertpapiere sind 

börsennotiert. Die Berechnung des Durchschnitts ist nachteilig für den Wertpapierinhaber, wenn 

der Kassapreis am Geschäftstag vor dem Kündigungstag höher ist als das arithmetische Mittel.  

Der Wertpapierinhaber hat des Weiteren die Möglichkeit, von der jeweiligen Emittentin unter 

den in den Bedingungen genannten Voraussetzungen zusätzlich die Differenz zwischen dem von 

dem Wertpapierinhaber bei Erwerb der Wertpapiere gezahlten Kaufpreis und einem niedrigeren 

Marktpreis zu verlangen, soweit dies vom Wertpapierinhaber gegenüber der Hauptprogramm-

stelle nachgewiesen wird. Der Ersatz von Transaktionskosten oder von sonstigen Gebühren, in-

klusive eines etwaig bezahlten Ausgabeaufschlags, kommt aber nur im Rahmen eines etwaigen 

Anspruchs des Wertpapierinhabers auf Ersatz des Vertrauensschadens in Frage (entsprechend 

§ 122 BGB).  

Im Fall einer Kündigung der Wertpapiere durch die jeweilige Emittentin oder den Wertpapie-

rinhaber trägt der Wertpapierinhaber das Wiederanlagerisiko. Dies bedeutet, dass der Wertpapi-

erinhaber den durch die jeweilige Emittentin im Fall einer Kündigung zu zahlenden Betrag mög-

licherweise nur zu ungünstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Er-

werb des Wertpapiers vorlagen. 

 

7. Risikofaktoren im Hinblick auf die Investition in die Wertpapiere 

In dieser Kategorie finden Anleger eine Beschreibung der spezifischen wesentlichen Risiken, 

die im Zusammenhang mit einer Investition in die Wertpapiere verbunden sind. Die Risiken in 
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dieser Kategorie sind gemäß der Bewertung der jeweiligen Emittentin ihrer Wesentlichkeit nach 

geordnet. Die wesentlichsten Risiken werden zuerst angeführt. 

 

7.1. Wechselkursrisiko im Fall einer Tilgung der Wertpapiere in einer anderen Währung 

als der Währung des Kontos des Wertpapierinhabers 

Wertpapierinhaber tragen ein Wechselkursrisiko, wenn das Konto des Wertpapierinha-

bers in einer von der Auszahlungswährung des Wertpapiers abweichenden Währung ge-

führt wird. 

Ein Wechselkursrisiko besteht dann, wenn das Konto des Wertpapierinhabers, dem ein geschul-

deter Tilgungsbetrag oder andere Beträge gutgeschrieben werden soll, in einer von der Auszah-

lungswährung des Wertpapiers abweichenden Währung geführt wird, da in diesem Fall eine 

Umrechnung des maßgeblichen Tilgungsbetrags oder anderer Beträge in die Währung des Kon-

tos des Wertpapierinhabers stattfindet. Im Fall einer ungünstigen Entwicklung des für die Um-

rechnung maßgeblichen Wechselkurses vermindert sich der überwiesene Betrag entsprechend. 

 

7.2. Risiko in Bezug auf die Liquidität der Wertpapiere 

Wertpapierinhaber tragen das Risiko, die Wertpapiere während ihrer Laufzeit nicht zu 

einem bestimmten Zeitpunkt bzw. zu einem bestimmten Kurs veräußern zu können. 

Sofern die Vorschriften einer Börse, an der die Wertpapiere notiert oder zum Handel zugelassen 

sind, die jeweilige Emittentin oder ein mit Goldman Sachs verbundenes Unternehmen nicht ver-

pflichten, Liquidität in diesen Wertpapieren zur Verfügung zu stellen, könnten die Wertpapiere 

keine Liquidität aufweisen oder der Markt für solche Wertpapiere könnte limitiert sein, wodurch 

der Wert der Wertpapiere bzw. die Möglichkeit der Wertpapierinhaber, die Wertpapiere zu ver-

äußern, negativ beeinflusst werden kann. Es kann daher sein, dass Wertpapierinhaber nicht oder 

nur zu einem Preis verkaufen können, der erheblich unter dem ursprünglichen Kaufpreis liegt. 

Die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Angebotsgröße entspricht dem Ma-

ximalbetrag der angebotenen Wertpapiere, lässt aber keinen Rückschluss auf das Volumen der 

jeweilig effektiv emittierten und bei einem Zentralverwahrer hinterlegten Wertpapiere zu. Die-

ses Volumen richtet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich während der Laufzeit der 

Wertpapiere verändern. Wertpapierinhaber sollten daher beachten, dass auf Grundlage der in 

den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebenen Angebotsgröße keine Rückschlüsse auf 

die Liquidität der Wertpapiere im Sekundärmarkt möglich sind. 

Es ist unwahrscheinlich, dass sich ein Sekundärmarkt entwickeln wird, und es ist auch im Falle 

der Entwicklung eines Sekundärmarkts nicht möglich, den Preis der Wertpapiere an einem sol-

chen Sekundärmarkt vorherzusagen. Weder die jeweilige Emittentin noch ein mit Goldman 

Sachs verbundenes Unternehmen übernimmt eine rechtliche oder anderweitige Verpflichtung, 

An- und Verkaufspreise für die Wertpapiere zu stellen. Falls eine Emittentin oder ein mit Gold-

man Sachs verbundenes Unternehmen An- und Verkaufskurse für die Wertpapiere stellt, kann 

es diese Aktivität jederzeit ohne Vorankündigung einstellen. Sollte ein von Goldman Sachs ver-

wendetes elektronisches Quotierungssystem ganz oder teilweise aufgrund von technischen 
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Störungen oder Marktstörungen ausfallen, hätte dies entsprechende Auswirkungen auf die Fä-

higkeit der Anleger, die Wertpapiere zu handeln bzw. die Wertpapierinhaber tragen entspre-

chend das Risiko, dass ihnen unter bestimmten Umständen kein Kurs für ihr Wertpapier ange-

zeigt wird. Wertpapierinhaber sollten daher nicht darauf vertrauen, dass die Wertpapiere wäh-

rend ihrer Laufzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. zu einem bestimmten Kurs veräußert 

werden können. 

Weder die jeweilige Emittentin noch die mit Goldman Sachs verbundenen Unternehmen über-

nehmen eine Rechtspflicht zur Stellung von An- und Verkaufspreisen für die Wertpapiere, die 

für einen Wertpapierinhaber vorteilhaft sind. Obwohl ein Antrag auf Notierung bzw. zum Han-

del der auf den Basisprospekt bezogenen Wertpapiere bei oder an einer Börsenzulassungsbe-

hörde oder Börse gestellt werden kann, kann nicht darauf vertraut werden, dass der Antrag an-

genommen wird und dass es zur Zulassung der Wertpapiere oder zur Entwicklung eines Han-

delsmarkts in diesen Wertpapieren kommen wird. Im Falle einer Notierung bzw. Zulassung der 

Wertpapiere zum Handel besteht keine Verpflichtung der jeweiligen Emittentin noch der mit 

Goldman Sachs verbundenen Unternehmen zur Aufrechterhaltung einer Notierung bzw. Zulas-

sung der Wertpapiere zum Handel während der Laufzeit der Wertpapiere. Dementsprechend 

kann nicht darauf vertraut werden, dass es zur Entwicklung eines Handelsmarkts oder zur Liqui-

dität in bestimmten Wertpapieren kommen wird. Weder die jeweilige Emittentin noch die mit 

Goldman Sachs verbundenen Unternehmen übernehmen gegenüber (potenziellen) Wertpapie-

rinhabern eine Verantwortung oder eine Verpflichtung hinsichtlich der Entwicklung oder der 

Liquidität eines Handelsmarkts in diesen Wertpapieren. 

 

7.3. Risiko in Bezug auf die Preisbildung der Wertpapiere 

Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass der Marktpreis der Wertpapiere während der 

Laufzeit erheblich schwankt. Der Wertpapierinhaber kann davon abhängig sein, dass 

Goldman Sachs als Market Maker An- und Verkaufspreise für die Wertpapiere stellen 

wird.  

Die Preisbildung der Wertpapiere orientiert sich während ihrer Laufzeit an verschiedenen Fak-

toren. Neben der Laufzeit der Wertpapiere und der Höhe des geschuldeten Tilgungsbetrags so-

wie der Höhe der gegebenenfalls gewährten Verzinsung, die von der Wertentwicklung des Re-

ferenzzinssatzes, des Index oder des Inflationsindex abhängen können, gehören hierzu insbeson-

dere die Bonität der jeweiligen Emittentin und der Garantin. 

Die Wertpapiere können während ihrer Laufzeit außerbörslich und, sofern in den jeweiligen 

Endgültigen Bedingungen vorgesehen, börslich gehandelt werden. Sofern die Wertpapiere an 

einer Börse notieren, führt die Tatsache, dass die Wertpapiere notiert sind, nicht unbedingt zu 

einer höheren Liquidität, wodurch der Wert der Wertpapiere bzw. die Möglichkeit der Wertpa-

pierinhaber, die Wertpapiere zu veräußern, negativ beeinflusst werden kann. Wenn die Wertpa-

piere an keiner Börse notiert sind oder gehandelt werden, kann es schwieriger sein, Preisinfor-

mationen für solche Wertpapiere zu erhalten, und sie können schwieriger zu verkaufen sein. Die 

Preisbildung der Wertpapiere orientiert sich aber im Gegensatz zu den meisten anderen Wertpa-

pieren nicht an dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, da beabsichtigt ist, dass Goldman 

Sachs als Market Maker unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig An- und 
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Verkaufspreise für die Wertpapiere stellen wird. Goldman Sachs übernimmt jedoch keine recht-

liche oder anderweitige Verpflichtung, An- und Verkaufspreise für die Wertpapiere zu stellen. 

Sofern Goldman Sachs als Market Maker Preise stellt, sollten Anleger beachten, dass es bei der 

Preisfeststellung gegebenenfalls zu Verzögerungen kommen kann. 

Die Preisberechnung durch den Market Maker wird auf der Basis von internen Preisberech-

nungsmodellen vorgenommen, wobei der theoretische Wert der Wertpapiere grundsätzlich auf-

grund des Werts des Referenzzinssatzes bzw. eines Stands eines Inflationsindex und anderer 

veränderlicher Parameter ermittelt wird. Während der Laufzeit der Wertpapiere kann der Markt-

preis der Wertpapiere allerdings auch von der Wertentwicklung des Referenzzinssatzes bzw. 

eines Stands eines Inflationsindex abweichen, da weitere Faktoren, wie beispielsweise Korrela-

tionen, Volatilitäten oder das Zinsniveaus Einfluss auf die Preisbildung bzw. die Preisentwick-

lung der Wertpapiere haben.  

Da andere Market Maker möglicherweise nicht in erheblichem Umfang am Sekundärmarkt für 

die Wertpapiere teilnehmen werden, hängt der Preis, zu dem Wertpapierinhaber handeln werden 

können, wahrscheinlich vom Preis (sofern es einen solchen gibt) ab, zu dem Goldman Sachs 

bereit ist, die Wertpapiere zu erwerben. Es kann daher sein, dass Wertpapierinhaber nicht oder 

nur zu einem Preis verkaufen können, der erheblich unter dem ursprünglichen Kaufpreis liegt. 

Die Wertpapiere unterliegen auch Verkaufsbeschränkungen sowie käuferseitigen Erklärungen 

und Anforderungen sowie Übertragungsbeschränkungen (purchaser representations and requi-

rements and transfer restrictions), aufgrund derer die Fähigkeit der Anleger, die Wertpapiere 

weiter zu verkaufen oder zu übertragen, eingeschränkt werden könnte. Aus diesen Gründen soll-

ten Anleger nicht davon ausgehen, dass ein Sekundärmarkt für die Wertpapiere existieren wird, 

und sie sollten bereit sein, ihre Wertpapiere bis zu ihrer geplanten Fälligkeit zu halten. Das Vor-

liegen eines Sekundärmarktes kann begrenzt oder nicht vorhanden sein, und wenn Anleger in 

der Lage sind, ihre Wertpapiere zu verkaufen, erhalten sie möglicherweise erheblich weniger, 

als sie sonst erhalten würden, wenn sie die Wertpapiere bis zu ihrer planmäßigen Fälligkeit hal-

ten würden. 

Goldman Sachs könnte ohne vorherige Mitteilung aus verschiedenen Gründen aufhören Wert-

papiere zu quotieren. Zu den Gründen hierfür gehören unter anderem: Störungen des Marktes 

des Referenzzinssatzes, des Index oder des Inflationsindex, technische Probleme, regulatorische 

Vorgaben oder irreguläre Marktbedingungen. Sollte ein von Goldman Sachs verwendetes elekt-

ronisches Quotierungssystem ganz oder teilweise aufgrund von technischen Störungen oder 

Marktstörungen ausfallen, hätte dies entsprechende Auswirkungen auf die Fähigkeit der Anle-

ger, die Wertpapiere zu handeln bzw. die Wertpapierinhaber tragen entsprechend das Risiko, 

dass ihnen unter bestimmten Umständen kein Kurs für ihr Wertpapier angezeigt wird. Wertpa-

pierinhaber sollten daher nicht darauf vertrauen, dass die Wertpapiere während ihrer Laufzeit zu 

einem bestimmten Zeitpunkt bzw. zu einem bestimmten Kurs veräußert werden können. 
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7.4. Risiken im Hinblick auf die Inflation 

Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass die reale Rendite einer Anlage in Wertpapiere 

aufgrund einer künftigen Verringerung des Geldwerts reduziert wird, null oder sogar ne-

gativ ist. 

Inflation ist der allgemeine Anstieg der Preise und der Rückgang des Kaufwerts des Geldes im 

Laufe der Zeit. Aufgrund der Auswirkungen der Inflation kann man mit demselben Geldbetrag 

im Laufe der Zeit weniger Waren und Dienstleistungen kaufen. Je höher die Inflationsrate ist, 

desto geringer ist die reale Rendite eines Wertpapiers. Wenn die Inflationsrate gleich oder höher 

ist als die Rendite eines Wertpapiers, ist die reale Rendite, die ein Inhaber eines solchen Wert-

papiers erzielt, gleich null oder sogar negativ. Dementsprechend kann sich die Inflation negativ 

auf den Wert und die Rendite der Wertpapiere auswirken und Wertpapierinhaber sollten vor dem 

Kauf von Wertpapieren die potenziellen Auswirkungen der Inflation berücksichtigen (auch 

wenn die Inflationsrate während der Laufzeit der Wertpapiere voraussichtlich steigen wird). 

Wenn die Bedingungen der betreffenden Wertpapiere vorsehen, dass der Tilgungsbetrag am 

Ende der Laufzeit dem Nominalbetrag bzw. dem Berechnungsbetrag bzw. den Ausstehenden 

Nominalbetrag bzw. Ausstehenden Berechnungsbetrag entspricht, bietet dies keinen Schutz vor 

den Auswirkungen der Inflation im Laufe der Zeit, und es kann immer noch der Fall sein, dass 

die inflationsbereinigte Rendite dieser Wertpapiere null oder sogar negativ ist 

 

7.5. Risiken im Hinblick auf Wertpapiere, die über CREST abgewickelt werden 

Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass die Durchsetzung von Rechten in Bezug auf 

die Wertpapiere, auf die CDIs bezogen sind, von den Regeln des jeweiligen Clearingsys-

tems, in dem oder durch das die Zugrundeliegenden Wertpapiere gehalten werden, ab-

hängt. 

Die Wertpapiere, auf die solche CDIs bezogen sind (solche Wertpapiere nachstehend "Zugrun-

deliegenden Wertpapiere") (im Gegensatz zu den CDIs, die indirekte Beteiligungen an solchen 

Zugrundeliegenden Wertpapieren repräsentieren) werden in einem Konto bei einer Verwahr-

stelle gehalten werden. Die Verwahrstelle wird die Zugrundeliegenden Wertpapiere durch das 

jeweilige Clearingsystem halten. Rechte bezüglich der Zugrundeliegenden Wertpapiere werden 

über Verbindungen zur Verwahrstelle und zur Depotbank durch das jeweilige Clearingsystem 

gehalten. Der Rechtsanspruch aus den Zugrundeliegenden Wertpapieren oder auf Beteiligungen 

an den Zugrundeliegenden Wertpapieren wird von den Regeln des jeweiligen Clearingsystems, 

in dem oder durch das die Zugrundeliegenden Wertpapiere gehalten werden, abhängen. 

Rechte in Bezug auf die Zugrundeliegenden Wertpapiere können nicht von Inhabern der CDIs 

durchgesetzt werden (außer indirekt über die CREST-Verwahrstelle und den CREST Internati-

onal Nominees Limited (den "CREST-Nominee"), die wiederum Rechte indirekt über die zwi-

schengeschalteten Verwahrstellen und die Depotbanken, wie oben beschrieben, durchsetzen 

können). Die Durchsetzung von Rechten in Bezug auf die Zugrundeliegenden Wertpapiere un-

terliegt daher dem nationalen Recht des jeweiligen Intermediärs. Diese Regelungen können zu 

einer Veränderung oder Verringerung der Zahlungen führen, die sonst in Bezug auf die Zugrun-

deliegenden Wertpapiere im Fall einer Insolvenz oder Liquidation des jeweiligen Intermediärs 
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geleistet worden wären, insbesondere wenn die Zugrundeliegenden Wertpapiere in Clearingsys-

temen verwahrt und in keinen Sonderkonten gehalten werden und anderen Wertpapieren gleich-

gestellt sind, die in den gleichen Konten im Auftrag anderer Kunden der jeweiligen Intermediäre 

gehalten werden. 

Sofern sich ein Umstand ergibt, der eine Abstimmung der Wertpapierinhaber erforderlich macht, 

kann die jeweilige Emittentin Vorkehrungen treffen, um den Inhabern der CDI zu erlauben, die 

CREST-Verwahrstelle anzuweisen, die Stimmrechte des CREST-Nominees in Bezug auf die 

Zugrundeliegenden Wertpapiere auszuüben. Es gibt allerdings keine Gewähr dafür, dass es für 

die Inhaber der CDI möglich sein wird, solche Abstimmungsanweisungen vorzunehmen. Inha-

ber der CDIs werden an alle Vereinbarungen zwischen der jeweiligen Emittentin, CREST, des 

relevanten Clearingsystems, an alle Bestimmungen der CREST Deed Poll und an alle Bestim-

mungen gemäß dem CREST-International-Manual (April 2008) von der Euroclear UK & Ireland 

Limited (wie in der geänderten Fassung nachgetragen) (das "CREST-Manual") und die 

CREST-Regeln (die in dem CREST-Manual enthalten sind), die für den CREST-International-

Settlement-Links-Service anwendbar sind, gebunden sein. Inhaber der CDI müssen vollständig 

allen Verpflichtungen nachkommen, die ihnen durch solche Bestimmungen auferlegt werden. 

Anleger in CDIs sollten beachten, dass die Bestimmungen der CREST Deed Poll, des CREST-

Handbuchs und der CREST-Regeln Entschädigungen, Garantien, Zusicherungen und Verpflich-

tungserklärungen, die von Inhabern der CDI abzugeben sind, sowie Beschränkungen der Haf-

tung der CREST-Verwahrstelle als jeweiligen Emittentin der CDIs enthalten. Den Inhabern der 

CDIs können Verpflichtungen entstehen, die aus einem Verstoß gegen solche Entschädigungen, 

Garantien, Zusicherungen und Verpflichtungserklärungen resultieren, die über die Summe des 

von ihnen investierten Geldes hinausgehen. Im Ergebnis können daher die Rechte und die Er-

träge, die ein Inhaber der CDIs erhalten kann, von denen abweichen, die ein Inhaber von Wert-

papieren erhält, die nicht durch CDIs repräsentiert werden. 

Anleger in CDIs sollten beachten, dass Inhabern der CDIs Kosten, Gebühren und Aufwendungen 

in Zusammenhang mit der Nutzung des CREST-International-Settlement-Links-Service aufer-

legt werden können, die an die CREST-Verwahrstelle abzuführen sind. Dazu gehören die Ge-

bühren und Auslagen, die von der CREST-Verwahrstelle in Bezug auf die Erbringung von ihren 

Dienstleistungen nach der CREST Deed Poll auferlegt werden, sowie jedwede Steuern, Abga-

ben, Gebühren, Kosten oder Ausgaben, die in Zusammenhang mit dem Halten der Zugrundelie-

genden Wertpapiere durch den CREST International Settlement Links Service zahlbar sind oder 

zahlbar werden. 

CDI-Anleger sollten beachten, dass weder die jeweilige Emittentin, die Garantin noch eine sons-

tige Stelle Verantwortung für die Erfüllung der Verpflichtungen durch einen Intermediär oder 

ihre jeweiligen direkten oder indirekten Teilnehmer oder Kontoinhaber in Verbindung mit den 

CDIs oder für die jeweiligen Verpflichtungen solcher Vermittler, Teilnehmer oder Kontoinhaber 

gemäß den Regelungen und Verfahren, die ihre Prozesse in Verbindung mit CDIs bestimmen, 

übernehmen. 

Weder die jeweilige Emittentin, die Garantin noch eine sonstige Stelle geben eine Zusicherung 

oder Gewährleistung hinsichtlich der steuerlichen Folgen einer Anlage in CDIs und/oder der 



II. RISIKOFAKTOREN 

 

49 

steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Übertragung oder der Veräußerung von CDIs 

für den Anleger ab. Dies schließt ohne Einschränkung die Frage ein, ob eine Stempelsteuer, 

Stempelsteuerersatzabgabe, Verbrauchssteuer, Abfindung, Vertrieb, Nutzung, Transfer-, Doku-

mentar- oder ähnliche Steuer, Abgabe oder Gebühr von einer Regierung, relevanten Steuerbe-

hörde oder Jurisdiktion auf den Erwerb, das Halten, die Übertragung oder Veräußerung von 

CDIs durch einen Anleger auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt werden 

können. Die steuerlichen Folgen können für jeden CDI-Anleger unterschiedlich sein. Daher soll-

ten sich Anleger und Gegenparteien von ihren Steuerberatern hinsichtlich der für sie spezifischen 

Folgen beraten lassen. Dies umfasst insbesondere die Frage, ob die britische Stempelsteuerer-

satzabgabe auf Übertragungen von CDIs in nicht verbriefter Form über CREST zu zahlen ist. 

Von Zahlungen auf die den CDI Zugrundeliegenden Wertpapieren, die für britische Steuerzwe-

cke als Zinszahlungen anzusehen sind, kann ein Anteil für die oder aufgrund der britischen Ein-

kommensteuer einbehalten werden müssen. Gleiches ist bei bestimmten jährlichen und bestimm-

ten geleisteten Zahlungen zu beachten. Dies gilt in allen Fällen vorbehaltlich etwaiger Steuerbe-

freiungen oder –erleichterungen sowie vorbehaltlich einer anderslautenden Anweisung von HM 

Revenue & Customs in Bezug auf eine solche Erleichterung, die im Rahmen eines anwendbaren 

Doppelbesteuerungsabkommens möglicherweise gewährt wird. 

Darüber hinaus können Personen im Vereinigten Königreich verpflichtet sein, HM Revenue & 

Customs bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen Informationen über 

Zahlungen aus Wertpapieren (sowohl aus Kapital oder Ertrag), über bestimmte Zinszahlungen 

(einschließlich des zu zahlenden Betrags bei der Rückzahlung eines Wertpapiers mit Abschlag) 

sowie über bestimmte Wertpapiergeschäfte. Unter bestimmten Umständen können diese Infor-

mationen mit den Steuerbehörden in anderen Ländern ausgetauscht werden. 

 

8. Risikofaktoren im Hinblick auf die Besteuerung und Regulierung der Wertpapiere 

In dieser Kategorie finden Anleger eine Beschreibung der spezifischen wesentlichen Risiken, 

die im Zusammenhang mit der steuerlichen Beurteilung der Wertpapiere bzw. der Regulierung 

der Garantin verbunden sind. Die Risiken in dieser Kategorie sind gemäß der Bewertung der 

jeweiligen Emittentin ihrer Wesentlichkeit nach geordnet. Die wesentlichsten Risiken werden 

zuerst angeführt. 

 

8.1. Risiken im Hinblick auf Änderungen im Steuerrecht  

Wertpapierinhaber tragen ein Verlustrisiko auf Grund der steuerlichen Behandlung der 

Wertpapiere. Zudem kann sich die steuerliche Beurteilung der Wertpapiere ändern. Dies 

kann sich erheblich nachteilig auf den Kurs und die Einlösung der Wertpapiere sowie die 

Zahlung unter den Wertpapieren auswirken. 

Im Falle eines Steuerabzugs bzw. einer Einbehaltung von Steuern an der Quelle kann der Wert-

papierinhaber gezwungen sein, Verluste zu realisieren. Dies ist der Fall, wenn der von der 
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jeweiligen Emittentin auszuzahlende Betrag je Wertpapier geringer ist als der für den Erwerb 

des Wertpapiers eingesetzten Kapitalbetrags. 

Steuerrecht und -praxis unterliegen Veränderungen, möglicherweise mit rückwirkender Geltung. 

Eine solche Änderung kann dazu führen, dass sich die steuerliche Beurteilung der unter dem 

Basisprospekt ausgegebenen bzw. angebotenen Wertpapiere gegenüber der Auffassung ändert, 

die der Wertpapierinhaber zum Zeitpunkt des Erwerbs für maßgeblich hielt. Wertpapierinhaber 

tragen deshalb das Risiko, dass sie möglicherweise die Besteuerung der Erträge aus dem Kauf 

der Wertpapiere falsch beurteilen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass sich die Besteue-

rung der Erträge aus dem Kauf der Wertpapiere zum Nachteil der Wertpapierinhaber verändert. 

 

8.2. Risiken im Hinblick auf einen potentiellen Ausfall der The Goldman Sachs Group, 

Inc., der Emittentin oder eines mit ihnen verbundenen Unternehmens und Auswir-

kungen gemäß den U.S. Abwicklungsbestimmungen (U.S. Special Resolution Re-

gimes) 

Ein potentieller Ausfall der The Goldman Sachs Group, Inc. ("GSG") oder eines mit der 

GSG verbundenen Unternehmens und Maßnahmen gemäß den U.S. Abwicklungsbestim-

mungen können auch Auswirkungen auf die Emittentin haben. 

Im Herbst 2017 haben der Vorstand der amerikanischen Zentralbank (Federal Reserve System), 

die Bundeseinlagensicherungsgesellschaft (Federal Deposit Insurance Corporation) und die 

U.S. Behörde zur Überwachung des Kreditwesens (Office of the Comptroller of the Currency) 

Bestimmungen erlassen ("QFC Stay Rules"), die dazu vorgesehen sind, die Abwicklungs- und 

Widerstandsfähigkeit von U.S. Kreditinstituten, die global systemrelevant sind (U.S. global sys-

tematically important banking organizations - "G-SIBs"), wie beispielsweise die Garantin und 

ihre Tochtergesellschaften, und von U.S. Unternehmungen ausländischer G-SIBs, zu verbessern, 

indem die Risiken für destabilisierende Auflösungen (closeouts) von qualifizierten Finanzkon-

trakten (qualified financial contracts - "QFCs") im Fall einer Abwicklung vermindert werden. 

Bestimmte Wertpapiere und die Garantie im Hinblick auf diese Wertpapiere können als QFCs 

eingestuft werden. 

Die QFC Stay Rules streben an, Hindernisse einer ordentlichen Abwicklung eines G-SIBs zu 

beseitigen, sowohl in einem Szenario, in dem ein Abwicklungsverfahren durch die U.S. Auf-

sichtsbehörde nach dem Bundeseinlagensicherungsgesetz (Federal Deposit Insurance Act - 

"FDI Act") oder durch die Behörde für ordnungsgemäße Liquidation (Orderly Liquidation Au-

thority) nach Titel II des Dodd Frank Act ("OLA") (zusammen das "U.S. Special Resolution 

Regimes"), als auch in einem Szenario, in dem das G-SIB nach einem ordentlichen Insolvenz-

verfahren abgewickelt wird, zum Beispiel nach Chapter 11 des U.S. Insolvenzgesetzes (U.S. 

Bankrupcy Code). Die QFC Stay Rules (i) verlangen eine ausdrückliche vertragliche Anerken-

nung, dass QFCs, die den QFC Stay Rules unterliegen, den gesetzlichen Bestimmungen zum 

Halten und Übertragen (stay-and-transfer provisions) nach dem U.S. Special Resolution Re-

gimes unterworfen werden, und (ii) untersagen, dass QFCs, die den QFC Stay Rules unterliegen, 

(x) Drittverzugsrechte (cross-default rights) in Bezug auf eine Partei innerhalb der G-SIB 

Gruppe enthalten, die auf ein Insolvenzverfahren einer Muttergesellschaft oder eines 
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verbundenen Unternehmens abstellen, und (y) Einschränkungen im Hinblick auf eine Übertra-

gung von zugehörigen Verbesserungen der Kreditwürdigkeit (einschließlich Garantien) beste-

hen, die von einem verbundenen Unternehmen geleistet werden und nach der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über dieses verbundene Unternehmen wirksam würden. Die Bedingungen 

der Wertpapiere und die Garantie beinhalten keine derartigen Drittverzugsrechte und stimmen 

mit den Erfordernissen der QFC Stay Rules im Hinblick auf eine Anerkennung, eine Übertra-

gung und anderen Anforderungen, wie oben beschrieben, überein. 

Anerkennung des U.S. Special Resolution Regimes  

Die Wertpapiere und die Garantie beinhalten eine ausdrückliche vertragliche Anerkennung, dass 

im Fall, in dem die jeweilige Emittentin oder die Garantin einem Verfahren gemäß des FDI Acts 

oder der OLAs unterworfen werden, die Übertragung der Wertpapiere und der zugehörigen Ga-

rantie (zusammen die "Relevanten Verträge") und jeglicher Rechtspositionen oder Verpflich-

tungen unter oder aus den Relevanten Verträgen von der jeweiligen Emittentin und der Garantin 

in selben Umfang wirksam ist, wie es die Übertragung nach dem U.S. Special Resolution Re-

gimes wäre. Außerdem beinhalten die Wertpapiere und die Garantie eine ausdrückliche vertrag-

liche Anerkennung, dass im Fall, dass die jeweilige Emittentin, die Garantin oder eines ihrer 

verbundenen Unternehmen einem Verfahren nach dem U.S. Special Resolution Regimes unter-

worfen ist, Rechte im Zusammenhang mit dem Zahlungsausfall gegen die jeweilige Emittentin 

und die Garantin hinsichtlich der Relevanten Verträge in keinem größeren Umfang ausgeübt 

werden dürfen, als Rechte im Zusammenhang mit dem Zahlungsausfall nach dem U.S. Special 

Resolution Regimes ausgeübt werden dürften. Für solche Zwecke beinhalten "Rechte im Zu-

sammenhang mit dem Zahlungsausfall" das Recht einer Partei eines QFC, den QFC zu kündigen, 

zu liquidieren oder Zahlungen zu beschleunigen oder Zahlung oder Lieferung darunter zu ver-

langen oder bestimmte andere Rechte auszuüben. 

Gemäß des derzeit geltenden Rechts können die Emittentinnen, als nicht U.S.-Einheit, nicht in 

Verfahren nach dem U.S. Special Resolution Regimes einbezogen werden. Die Garantin dage-

gen kann in Verfahren gemäß der OLA einbezogen werden, wenn bestimmte Festsetzungen von 

den anwendbaren U.S. Aufsichtsbehörden getroffen wurden. 

Für den Fall, dass ein Relevanter Vertrag, wie beispielsweise bestimmte Wertpapiere (im Fall 

von Optionsscheinen) und die Garantie, QFCs sind und die Garantin einem OLA Verfahren un-

terworfen wird, finden die Bestimmungen zum Halten und Übertragen der OLA Anwendung, 

ungeachtet dessen, dass die Wertpapiere dem Recht einer Jurisdiktion abweichend von dem 

Recht der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines Staates der Vereinigten Staaten von Ame-

rika unterliegen.  

Wegfall von Beschränkungen der Übertragung der Garantie während einer Insolvenz 

Die Garantie ermöglicht zusätzlich, dass die Garantin ihre Rechte bzw. Verpflichtungen auf eine 

andere Einheit als Empfänger im Rahmen einer Abwicklung, Umstrukturierung oder Neuorga-

nisation der Garantin überträgt, soweit oder nachdem die Garantin einer Zwangsvollstreckung, 

Insolvenz, Auflösung, Abwicklung oder einem ähnlichen Verfahren unterworfen wird. Dies ist 

nicht auf Verfahren beschränkt, die dem U.S. Special Resolution Regimes unterliegen, würde 

jedoch zum Beispiel auch ein Verfahren umfassen, welches dem Chapter 11 des U.S. 
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Insolvenzgesetz entspricht. Es ist möglich, aber nicht notwendig, dass die Garantin im Zusam-

menhang mit einer Abwicklung der Garantin nach dem U.S. Insolvenzrecht versucht, bestimmte 

ihrer Garantieverpflichtungen auf eine andere Einheit zu übertragen.  

Wertpapierinhaber können aufgrund des Risikos beeinträchtigt werden, dass für den Fall 

einer Ausübung der Abwicklungsbefugnisse innerhalb der USA, die Verpflichtungen der 

Garantin auf eine andere Einheit übertragen werden können oder dass die Verpflichtun-

gen der Garantin aus der Garantie nicht auf eine andere Einheit übertragen werden, wäh-

rend andere Verbindlichkeiten und Forderungen der Garantin in Zusammenhang mit sol-

chen Abwicklungsbefugnissen übertragen werden. 

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Ausübung von solchen Abwicklungs-

befugnissen oder bereits der Hinweis auf Abwicklungsmaßnahmen, die in Bezug auf die 

Garantin ergriffen werden könnten, erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Rechte 

von Wertpapierinhabern haben und zum Verlust eines Teils oder der gesamten Investition 

führen können. Die Wertpapierinhaber sind nicht in der Lage die Ausübung einer Abwick-

lungsbefugnis vorherzusehen und haben sehr begrenzte Rechte, gegen diese Maßnahmen 

vorzugehen, selbst wenn diese Maßnahmen zu der Übertragung der Garantie geführt ha-

ben. 

 

9. Risikofaktoren im Hinblick auf Interessenkonflikte zwischen Goldman Sachs und 

Wertpapierinhabern 

Die jeweilige Emittentin kann im Rahmen der in ihrem allgemeinen Geschäftsbetrieb verfolgten 

Interessen Geschäfte tätigen oder Transaktionen durchführen, die den Interessen der Wertpapi-

erinhaber widersprechen oder diese nicht berücksichtigen. In dieser Kategorie finden Anleger 

eine Beschreibung der spezifischen wesentlichen Risiken, im Zusammenhang mit Interessen-

konflikten zwischen Goldman Sachs und Wertpapierinhabern. Die Risiken in dieser Kategorie 

sind gemäß der Bewertung der jeweiligen Emittentin ihrer Wesentlichkeit nach geordnet. Die 

wesentlichsten Risiken werden zuerst angeführt. 

9.1. Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Festsetzung der Verkaufspreise 

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen können Interessen bei der Festsetzung 

der Marge verfolgen, die den Interessen der Wertpapierinhaber widersprechen. 

In dem Verkaufspreis für die Wertpapiere kann, gegebenenfalls zusätzlich zu festgesetzten Aus-

gabeaufschlägen, Verwaltungs- oder anderen Entgelten, ein für den Wertpapierinhaber nicht er-

kennbarer Aufschlag auf den ursprünglichen mathematischen ("fairen") Wert der Wertpapiere 

enthalten sein (die "Marge"), der die Ertragsmöglichkeit der Wertpapierinhaber beeinträchtigt. 

Diese Marge wird von der jeweiligen Emittentin nach ihrem freien Ermessen festgesetzt und 

kann sich von Aufschlägen unterscheiden, die andere Emittenten für vergleichbare Wertpapiere 

erheben. 

Die Vertriebsmarge enthält Aufwendungen für Entgelte wie Vertriebsbonifikationen, die die je-

weilige Emittentin erhebt und an Vertriebspartner weitergibt. Die Wertpapierinhaber tragen das 
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Risiko, dass die Vertriebsmarge die Ertragsmöglichkeit des jeweiligen Wertpapierinhabers be-

einträchtigt. 

Die Vertriebsbonifikationen werden an die Vertriebspartner weitergegeben und können auf 

Ebene des Vertriebspartners Interessenkonflikte zulasten des Wertpapierinhabers zur Folge ha-

ben, weil hierdurch für den Vertriebspartner ein Anreiz geschaffen werden könnte, Produkte mit 

einer höheren Vertriebsbonifikation bevorzugt an seine Kunden zu vertreiben. 

9.2. Interessenkonflikte in Zusammenhang mit Provisionszahlungen 

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen können Interessen bei der Festsetzung 

von Provisionen verfolgen, die den Interessen der Wertpapierinhaber widersprechen.  

Zu beachten ist, dass der Verkaufspreis der Wertpapiere gegebenenfalls Provisionen enthalten 

kann, die der Market Maker für die Emission erhebt bzw. die von dem Market Maker ganz oder 

teilweise an Vertriebspartner als Entgelt für Vertriebstätigkeiten weitergegeben werden können. 

Hierdurch kann eine Abweichung zwischen dem fairen Wert des Wertpapiers und den von dem 

Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen entstehen, die bei Beginn des Handels 

der Wertpapiere in der Regel höher ist und im Laufe der Zeit abgebaut wird. Eventuell enthaltene 

Provisionen beeinträchtigen die Ertragsmöglichkeit des Wertpapierinhabers. Zu beachten ist 

weiterhin, dass sich durch die Zahlung dieser Provisionen an Vertriebspartner Interessenkon-

flikte zu Lasten des Wertpapierinhabers ergeben können, weil hierdurch für den Vertriebspartner 

ein Anreiz geschaffen werden könnte, Produkte mit einer höheren Provision bevorzugt an seine 

Kunden zu vertreiben. Wertpapierinhaber sollten sich daher bei ihrer Hausbank bzw. ihrem Fi-

nanzberater nach dem Bestehen solcher Interessenkonflikte erkundigen. Angaben zur Höhe von 

Provisionszahlungen durch die Anbieterin finden sich gegebenenfalls im Abschnitt "Weitere In-

formationen" in den Endgültigen Bedingungen. 

 

9.3. Interessenkonflikte in Zusammenhang mit dem Market Making durch Goldman 

Sachs 

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen können Interessen beim Market Ma-

king verfolgen, die den Interessen der Wertpapierinhaber widersprechen.  

Es ist beabsichtigt, dass Goldman Sachs (der "Market Maker") unter gewöhnlichen Marktbe-

dingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufspreise für die Wertpapiere einer Emission stellen 

wird; Goldman Sachs verpflichtet sich jedoch nicht und unterliegt keiner Rechts- oder sonstigen 

Pflicht, Ankaufs- und Verkaufspreise für die Wertpapiere einer Emission zu stellen. Sofern der 

Market Maker Preise stellt, sollten Wertpapierinhaber beachten, dass es bei der Kursfeststellung 

gegebenenfalls zu Verzögerungen kommen kann, die sich beispielsweise aus Marktstörungen 

oder Systemproblemen ergeben können. Goldman Sachs wird in seiner Funktion als Market Ma-

ker mit bzw. unmittelbar nach dem Handelsgeschäft die direkt gegenläufige wirtschaftliche Po-

sition zum Wertpapierinhaber einnehmen und diese Position entweder aufrechnen, absichern 

(sogenanntes "Hedgen") oder halten. Dies kann beispielsweise auch durch das Eingehen von 

Short-Positionen erfolgen. 
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Im Einzelnen sind die Abläufe wie folgt: Kommt ein Handelsgeschäft zu einem vom Market 

Maker gestellten Ankaufs- oder Verkaufspreise zustande, so entsteht bei dem Market Maker in 

der Regel unmittelbar nach dem Handelsgeschäft die genau gegenläufige Risikoposition zu der 

von dem Wertpapierinhaber durch das Handelsgeschäft eingenommenen Position. Die Goldman 

Sachs Gruppe wird die aus diesen Handelsgeschäften entstehenden Risikopositionen bündeln 

und gegebenenfalls sich ausgleichende Handelspositionen gegeneinander aufrechnen.  

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die von dem Market Maker für die Wertpapiere ge-

stellten Ankaufs- und Verkaufspreise auf der Grundlage von internen Preismodellen beruhen, 

die von dem Market Maker und anderen Händlern verwendet werden und die den fairen Wert 

der Wertpapiere unter Berücksichtigung verschiedener preisbeeinflussender Faktoren bestim-

men. Zu den Umständen, auf deren Grundlage der Market Maker im Sekundärmarkt die gestell-

ten Ankaufs- und Verkaufspreise festsetzt, gehören insbesondere der faire Wert der Wertpapiere, 

der unter anderem von der Höhe des Marktzinsniveaus abhängt, sowie die vom Market Maker 

angestrebte Spanne zwischen Ankaufs- und Verkaufspreisen (die sogenannte "Geld-

briefspanne"), die der Market Maker abhängig von Angebot und Nachfrage für die Wertpapiere 

und unter Ertragsgesichtspunkten festsetzt. Darüber hinaus werden regelmäßig ein für die Wert-

papiere ursprünglich erhobener Ausgabeaufschlag und etwaige bei Fälligkeit der Wertpapiere 

vom Tilgungsbetrag abzuziehende Entgelte oder Kosten, wie z.B. Provisionen, Transaktionsge-

bühren, Verwaltungsgebühren oder vergleichbare Gebühren, berücksichtigt. Einfluss auf die 

Preisstellung im Sekundärmarkt haben des Weiteren eine im Verkaufspreis für die Wertpapiere 

enthaltene Marge oder sonstige Erträge. 

Die von dem Market Maker gestellten Kurse können dementsprechend erheblich von dem fairen 

bzw. dem aufgrund der oben genannten Faktoren wirtschaftlich zu erwartenden Wert der Wert-

papiere zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus kann der Market Maker die Me-

thodik, nach der er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit abändern, z.B. indem er den Zinsauf-

schlag der Anleihen der Garantin gegenüber dem risikolosen Zins (Credit Spread) berücksichtigt 

oder die Geldbriefspanne vergrößert oder verringert. Eine solche Abweichung vom fairen Wert 

der Wertpapiere kann dazu führen, dass die von anderen Wertpapierhändlern für die Wertpapiere 

gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise signifikant (sowohl nach unten als auch nach oben) von 

den von dem Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen abweichen. 

 

9.4. Interessenkonflikte in Zusammenhang mit den verschiedenen Funktionen von Gold-

man Sachs im Zusammenhang mit der Emission 

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen können bei der Wahrnehmung ihrer 

Funktionen etwa als Ausgabestelle, Berechnungsstelle oder Zahl- und/oder Verwaltungs-

stelle Interessen verfolgen, die den Interessen der Wertpapierinhaber widersprechen.  

Die jeweilige Emittentin und andere Gesellschaften von Goldman Sachs können im Zusammen-

hang mit dem Angebot und dem Verkauf der Wertpapiere gegebenenfalls verschiedene Funkti-

onen ausüben, beispielsweise als Ausgabestelle, Berechnungsstelle, Zahl- und/oder Verwal-

tungsstelle. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass Gesellschaften von Goldman Sachs als 

Gegenpartei bei Absicherungsgeschäften im Zusammenhang mit den Verpflichtungen der jewei-

ligen Emittentin aus den Wertpapieren oder als Market Maker (siehe dazu auch unter "II.9.3. 
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Interessenkonflikte in Zusammenhang mit dem Market Making durch Goldman Sachs" bzw. 

unter "Weitere Informationen" in den Endgültigen Bedingungen) tätig werden. Aufgrund der 

verschiedenen Funktionen und den daraus jeweils resultierenden Verpflichtungen können so-

wohl unter den betreffenden Gesellschaften von Goldman Sachs als auch zwischen diesen und 

den Wertpapierinhabern Interessenkonflikte auftreten. Insbesondere im Zusammenhang mit der 

Wahrnehmung der Funktion als Berechnungsstelle, etwa bei der Festlegung des Marktpreises, 

des Wechselkurses oder des Lieferbetrages, ist zu berücksichtigen, dass Interessenkonflikte auf-

treten können, da die Berechnungsstelle in bestimmten, in den Bedingungen genannten Fällen, 

berechtigt ist, bestimmte Festlegungen nach billigem Ermessen zu treffen, die für die jeweilige 

Emittentin und die Wertpapierinhaber verbindlich sind. Solche Festlegungen können den Wert 

der Wertpapiere negativ beeinflussen und dementsprechend für den Wertpapierinhaber nachtei-

lig sein. 

 

9.5. Interessen an der Emission beteiligter Dritter 

Die Emittentin kann im Rahmen einer Emission Kooperationspartner und externe Berater 

einschalten, die bei ihrer Tätigkeit gegebenenfalls eigene Interessen verfolgen, die den In-

teressen der Wertpapierinhaber widersprechen oder diese nicht berücksichtigen können, 

was sich nachteilhaft auf den Wert der Wertpapiere auswirken kann.  

Die jeweilige Emittentin kann im Rahmen einer Emission von Wertpapieren Kooperations-

partner und externe Berater einschalten. Es ist möglich, dass diese Kooperationspartner und Be-

rater im Rahmen ihrer Tätigkeit eigene Interessen verfolgen, die den Interessen der Wertpapie-

rinhaber widersprechen oder diese nicht berücksichtigen. Daher können die Aktivitäten der Ko-

operationspartner und externen Berater eine nachteilhafte Auswirkung auf den Wert der Wert-

papiere haben. 
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III. ANGABEN ZU DEN WERTPAPIEREN 

Bei den nachfolgenden Angaben zu den Wertpapieren handelt es sich um Angaben, die durch 

die Endgültigen Bedingungen im Hinblick auf Informationen, die auf die jeweilige Emission zu-

treffen, festgelegt bzw. vervollständigt werden. Der Basisprospekt sieht die Erstellung von End-

gültigen Bedingungen in drei Konstellationen vor: (i) Beginn eines neuen Angebots von Wert-

papieren, (ii) Aufstockung von bereits unter dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als 

Zertifikate oder Anleihen) vom 6. April 2022, dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als 

Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023, dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben 

als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 oder unter dem Basisprospekt für Wertpa-

piere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024 bzw. 

Aufstockung von Wertpapieren, die unter diesem Basisprospekt vom 13. Januar 2025 begeben 

werden oder (iii) Fortführung eines Angebots von bereits unter dem Basisprospekt für Wertpa-

piere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 6. April 2022, dem Basisprospekt für Wertpa-

piere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023, dem Basisprospekt für Wert-

papiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 oder unter dem Ba-

sisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 

16. Februar 2024 begebenen Wertpapieren. 

1. Allgemeine Angaben zu den Wertpapieren 

1.1 Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission be-

teiligt sind 

Zu Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission beteiligt 

sind, sowie zu sich daraus potentiell ergebenden Interessenkonflikten, siehe unter "II.9. Risiko-

faktoren im Hinblick auf Interessenkonflikte zwischen Goldman Sachs und Wertpapierinha-

bern". Zu Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission be-

teiligt sind, sowie zu sich daraus potentiell ergebenden Interessenkonflikten, die zum Datum des 

Basisprospekts nicht bekannt sind, siehe unter "Interessen von Seiten natürlicher oder juristi-

scher Personen, die an der Emission beteiligt sind" unter "Weitere Informationen" in den jewei-

ligen Endgültigen Bedingungen. 

1.2 Beschreibung der Wertpapiere 

Die von der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bzw. der der Goldman Sachs Finance 

Corp International Ltd emittierten Wertpapiere sehen einen Nennwert bzw. Berechnungsbetrag 

(der "Nominalbetrag" bzw. "Berechnungsbetrag") vor, der in Teil A – Produktspezifische 

Bestimmungen der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegt wird. 

Die Wertpapiere können zum Nennwert (zu pari = 100% des Nominalbetrags) bzw. zum Be-

rechnungsbetrag unter pari oder über pari ausgegeben werden. Unter bzw. über pari bedeutet, 

dass bei der Ausgabe eines neuen Wertpapiers ein Abschlag (= Disagio) bzw. ein Aufschlag (= 

Agio) festgelegt wird, um den der Ausgabepreis den Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag 

unter- bzw. überschreitet. Dabei ist zu beachten, dass der Nominalbetrag bzw. Berechnungsbe-

trag nicht notwendigerweise dem fairen Marktpreis des Wertpapiers entspricht.  
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Darüber hinaus werden die Wertpapiere verzinst (mit Ausnahme von Fixed Return Wertpapieren 

und Nullkupon Wertpapieren). 

Die Funktionsweise der jeweiligen Wertpapiere ist unten im Abschnitt "III.2 Beschreibung der 

Funktionsweise der Wertpapiere" näher beschrieben. 

Dieser Basisprospekt, einschließlich der Emissionsspezifischen Bestimmungen, enthält Optio-

nen bzw. Platzhalter, die, je nach Produkt und Emission, alternativ anwendbar sind bzw. ausge-

füllt werden können. Sie sind durch eckige Klammern "[ ]" bzw. Platzhalter "●" besonders ge-

kennzeichnet. Sie werden bei Emission in den Endgültigen Bedingungen festgelegt bzw. ausge-

füllt. 

1.3 Anwendbares Recht 

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie alle Rechte und Pflichten der Emittentin und der Wert-

papierinhaber bestimmen sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland bzw. dem Recht 

von England und Wales, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen für jede Serie von 

Wertpapieren angegeben. 

Form und Inhalt der Garantie und alle Rechte und Pflichten hieraus bestimmen sich nach dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Im Fall von Wertpapieren, die entsprechend den Endgültigen Bedingungen deutschem Recht 

unterliegen (die "Deutschen Wertpapiere"), ist der Erfüllungsort Frankfurt am Main. Gerichts-

stand für alle Klagen oder sonstigen Verfahren im Zusammenhang mit den Wertpapieren für 

Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen 

und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland ist Frankfurt 

am Main. Der Gerichtsstand Frankfurt am Main ist in den vorgenannten Fällen für alle Klagen 

gegen die jeweilige Emittentin ausschließlich. 

Im Fall von Wertpapieren, die gemäß den Endgültigen Bedingungen dem Recht von England 

und Wales unterliegen (die "Englischen Wertpapiere"), sind die englischen Gerichte für alle 

Klagen oder sonstigen Verfahren im Zusammenhang mit den Wertpapieren ausschließlich zu-

ständig (einschließlich einer Klage, die auf außervertragliche Verbindlichkeiten bezogen ist, die 

aus oder im Zusammenhang mit den Wertpapieren entstehen). 

Ungeachtet des Vorstehenden unterliegen Deutsche Wertpapiere mit einer Inhaber-Sammelur-

kunde oder Englische Wertpapiere bezüglich der Registrierung (a) finnischem Recht, sofern die 

Wertpapiere bei Euroclear Finland Oy, dem finnischen Zentralverwahrer für Wertpapiere (Fin-

nish Central Securities Depository Ltd.) ("Euroclear Finnland"), registriert werden, (b) norwe-

gischen Recht, sofern die Wertpapiere bei Verdipapirsentralen ASA, dem norwegischen Zent-

ralverwahrer für Wertpapiere (Norwegian Central Securities Depositary) ("VPS"), registriert 

werden, (c) schwedischem Recht, sofern die Wertpapiere bei Euroclear Sweden AB, dem schwe-

dischen Zentralverwahrer für Wertpapiere (Swedish Central Securities Depositary) ("Euroclear 

Schweden"), registriert werden, (d) niederländischem Recht, sofern die Wertpapiere bei der 

Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., dem niederländischen Zentral-

verwahrer für Wertpapiere ("Euroclear Niederlande") registriert werden und (e) französischem 

Recht, sofern die Wertpapiere bei Euroclear Frankreich (wie unten definiert) registriert werden. 
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1.4 Währung der Wertpapiere 

Die Wertpapiere werden (Angebot freibleibend) in der Abwicklungswährung angeboten werden, 

die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben ist. Ferner werden der börsliche so-

wie der außerbörsliche Handel mit den Wertpapieren gegebenenfalls in der Abwicklungswäh-

rung erfolgen.  

1.5 Clearingsysteme und Form und Lieferung 

Jeder Anleger muss in der Lage sein, die Wertpapiere (direkt oder indirekt durch einen Interme-

diär) zu halten. 

Die Abwicklung der Wertpapiere erfolgt entweder über (i) Clearstream Banking AG, Frankfurt 

am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn ("Clearstream Frankfurt"), (ii) Euroclear 

Bank SA/NV, 1 Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brüssel, ("Euroclear") und/oder Clear-

stream Banking, société anonyme, Luxemburg, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg 

("Clearstream Luxemburg"), (iii) Euroclear Finland Oy, dem finnischen Zentralverwahrer für 

Wertpapiere (Finnish Central Securities Depository Ltd.) Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Hel-

sinki, Finnland ("Euroclear Finnland"), (iv) Euroclear Sweden AB, dem schwedischen Zent-

ralverwahrer für Wertpapiere (Swedish Central Securities Depositary), Klarabergsviadukten 63, 

Stockholm, 11164, Schweden ("Euroclear Schweden"), (v) Nederlands Centraal Instituut voor 

Giraal Effectenverkeer B.V., dem schwedischen Zentralverwahrer für Wertpapiere, Herengracht 

459, 1017BS Amsterdam, Niederlande ("Euroclear Niederlande"), (vi) Verdipapirsentralen 

ASA, dem norwegischen Zentralverwahrer für Wertpapiere (Norwegian Central Securities De-

positary), Biskop Gunnerus’gt 14A, Solo, 0185, Norwegen ("VPS"), (vii) Euroclear UK & Ire-

land Limited (vormals bekannt als CREST Co Limited), 33 Cannon Street, London EC4M 5SB, 

UK ("CREST"), (viii) Euroclear Frankreich S.A., dem französischen Zentralverwahrer für 

Wertpapiere (French Central Securities Depositary), 66 Rue de la Victoire, 75009 Paris, Frank-

reich ("Euroclear Frankreich") oder jedem anderen Clearingsystem wie unter Teil B (Allge-

meine Bestimmungen) der Maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

Von der jeweiligen Emittentin begebene Deutsche Wertpapiere werden, soweit nicht nachfol-

gend anderweitig geregelt, entweder durch eine Inhaber-Sammelurkunde (die "Inhaber-Sam-

melurkunde") verbrieft oder gemäß dem Gesetz über elektronische Wertpapiere ("eWpG") in 

Form von Zentralregisterwertpapieren im Sinne von § 4 Abs. 2 eWpG begeben ("Elektronische 

Wertpapiere"). 

Im Falle von Deutschen Wertpapieren mit einer Inhaber-Sammelurkunde wird diese Inhaber-

Sammelurkunde bei dem maßgeblichen Clearingsystem hinterlegt. Jede Inhaber-Sammelur-

kunde, die die Wertpapiere (oder einen bestimmten Betrag davon) einer bestimmten Serie ver-

brieft, wird die jeweiligen Emissionsspezifischen Bestimmungen, wie in den jeweiligen Endgül-

tigen Bedingungen wiedergegeben, sowie die Allgemeinen Bedingungen (gegebenenfalls ein-

schließlich der Indexbezogenen Bestimmungen) enthalten. Sofern dies unter dem auf die Hin-

terlegung anwendbaren Recht zulässig ist, wird die Inhaber-Sammelurkunde lediglich Bezug auf 

die jeweiligen Emissionsspezifischen Bestimmungen, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedin-

gungen wiedergegeben, sowie die Allgemeinen Bedingungen (gegebenenfalls einschließlich der 

Indexbezogenen Bestimmungen), wie im vorliegenden Basisprospekt enthalten, nehmen, ohne 
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dass diese in der Inhaber-Sammelurkunde selbst wiederholt werden. Effektive Deutsche Wert-

papiere, werden nicht ausgegeben. 

Falls die Deutschen Wertpapiere von der jeweiligen Emittentin als Elektronische Wertpapiere 

begeben werden, bewirkt die Emittentin an Stelle der Ausstellung einer Inhaber-Sammelurkunde 

eine Eintragung in ein elektronisches Wertpapierregister (§ 4 Abs. 1 eWpG). Die Elektronischen 

Wertpapiere lauten auf den Inhaber und sind in dem von der registerführenden Stelle geführten 

zentralen Register (im Sinne von §§ 7, 12 eWpG) in Sammeleintragung auf eine Wertpapier-

sammelbank als eingetragener Inhaber im Sinne von § 3 Abs. 1 eWpG eingetragen. Die jeweili-

gen Emissionsspezifischen Bestimmungen, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 

wiedergegeben, sowie die Allgemeinen Bedingungen (gegebenenfalls einschließlich der Index-

bezogenen Bestimmungen) werden bei diesem zentralen Register niedergelegt. Dieses zentrale 

Register wird durch Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 

Eschborn ("Clearstream Frankfurt") oder durch eine andere in Teil B (Allgemeine Bestim-

mungen) der jeweiligen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene registerführende 

Stelle geführt.  

Eingetragener Inhaber der Elektronischen Wertpapiere im Sinne von § 3 Abs. 1 i.V.m. 8 Abs. 1 

Nr. 1 eWpG (Sammeleintragung) ist Clearstream Frankfurt als registerführende Stelle in ihrer 

Funktion als Wertpapiersammelbank bzw. eine andere in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

der jeweiligen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene registerführende Stelle. Die 

registerführende Stelle als eingetragener Inhaber verwaltet die Sammeleintragung treuhände-

risch für die berechtigten Gläubiger, das heißt die Wertpapierinhaber (die "Berechtigten" im 

Sinne des eWpG). 

Elektronische Wertpapiere in Sammeleintragung gelten als Wertpapiersammelbestand. Die Be-

rechtigten der eingetragenen inhaltsgleichen Rechte gelten als Miteigentümer nach Bruchteilen 

an den eingetragenen Elektronischen Wertpapieren. Der jeweilige Anteil bestimmt sich nach 

dem Nennbetrag der für den Berechtigten in Sammeleintragung genommenen Rechte. Solange 

die Elektronischen Wertpapiere in Form von Zentralregisterwertpapieren bestehen, wird stets 

eine registerführende Stelle entsprechend den Anforderungen des eWpG benannt. Änderungen 

der registerführenden Stelle, einschließlich einer Ersetzung durch eine andere registerführende 

Stelle, erfolgen entsprechend den jeweils zum relevanten Zeitpunkt anwendbaren Regelungen 

des eWpG bzw. den Regeln der registerführenden Stelle; sie werden gemäß den Regelungen der 

Allgemeinen Bedingungen bekanntgeben. Der Wertpapierinhaber hat kein Recht auf Einzelein-

tragung im zentralen Register. Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung und keine Haf-

tung für die ordnungsgemäße Führung des zentralen Registers durch die registerführende Stelle, 

die eine eigene gesetzliche Haftung für die Registerführung nach dem eWpG trifft. 

Daneben kann die Emittentin gemäß § 6 Abs. 3 eWpG Wertpapiere, die mittels Inhaber-Sam-

melurkunde begeben wurden, jederzeit und ohne Zustimmung der Gläubiger durch ein inhalts-

gleiches Zentralregisterwertpapier ersetzen, wenn: 

1. das Zentralregisterwertpapier in ein bei einer Wertpapiersammelbank geführtes zentrales 

Register eingetragen wird, 
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2. für das Zentralregisterwertpapier eine Wertpapiersammelbank als Inhaber eingetragen 

wird und 

3. dies in den Allgemeinen Bedingungen (a) nicht ausgeschlossen ist oder (b) nicht von der 

Zustimmung der Berechtigen abhängig gemacht wird. 

Mit der Eintragung des Zentralregisterwertpapiers wird die Inhaber-Sammelurkunde kraftlos. 

Wenn die Emittentin Wertpapiere mit einer Inhaber-Sammelurkunde durch Elektronische Wert-

papiere ersetzt, so macht sie die Ersetzung den Wertpapierinhaber gegenüber gemäß den Allge-

meinen Bedingungen bekannt. 

Von der jeweiligen Emittentin begebene Englische Wertpapiere werden, soweit nachfolgend 

nicht anderweitig geregelt, durch eine registrierte Globalurkunde (die "Registrierte ICSD Glo-

balurkunde") verbrieft, die bei einer gemeinsamen Verwahrstelle für Euroclear und Clear-

stream Luxemburg hinterlegt und auf den Namen eines Nominees registriert ist (die "ICSDs" 

und jeder ein "ICSD"). Jede Registrierte ICSD Globalurkunde, die die Wertpapiere (oder einen 

bestimmten Betrag davon) einer bestimmten Serie verbrieft, wird die jeweiligen Emissionsspe-

zifischen Bestimmungen, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen wiedergegeben, so-

wie die Allgemeinen Bedingungen (gegebenenfalls einschließlich der Indexbezogenen Bestim-

mungen) enthalten. Sofern dies unter dem auf die Hinterlegung anwendbaren Recht zulässig ist, 

wird die Registrierte ICSD Globalurkunde lediglich Bezug auf die jeweiligen Emissionsspezifi-

schen Bestimmungen, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen wiedergegeben, sowie 

die Allgemeinen Bedingungen (gegebenenfalls einschließlich der Indexbezogenen Bestimmun-

gen), wie im vorliegenden Basisprospekt enthalten, nehmen, ohne dass diese in der Registrierte 

ICSD Globalurkunde selbst wiederholt werden.  

Effektive Englische Wertpapiere werden nicht ausgegeben. Die Personen, die zu einer gegebe-

nen Zeit in den Büchern eines ICSD als Inhaber einer bestimmten Anzahl oder eines bestimmten 

Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags solcher Wertpapiere geführt werden, werden als de-

ren Inhaber betrachtet, die dazu berechtigt sind, die mit den jeweiligen Wertpapieren verbrieften 

Rechte für alle Zwecke außer der Zahlung des Tilgungsbetrags oder Zinsen in Bezug auf diese 

Anzahl bzw. den Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag solcher Wertpapiere auszuüben, wo-

bei der Bevollmächtigte der gemeinsamen Verwahrstelle als Inhaber dieser Anzahl bzw. dieses 

Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags dieser Wertpapiere gemäß und vorbehaltlich der Be-

dingungen der jeweiligen eingetragenen Globalurkunde betrachtet wird. 

Ungeachtet des Vorstehenden, können Deutsche Wertpapiere und Englische Wertpapiere von 

der jeweiligen Emittentin zusätzlich emittiert und registriert werden bei: 

(i) Euroclear Finnland im System der Euroclear Finnland ("Euroclear Finnland Re-

gistrierte Wertpapiere") und gemäß finnischen Bestimmungen in unverbriefter und de-

materialisierter Form begeben werden, 

(ii)  Euroclear Schweden ("Euroclear Schweden Registrierte Wertpapiere") und gemäß 

dem schwedischen SFIA Act (wie in § 2 der Allgemeinen Bedingungen definiert) in 

unverbriefter und dematerialisierter Form begeben werden,  
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(iii) Euroclear Niederlande ("Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere") gemäß 

den Euroclear Niederlande Regeln (wie in § 2 der Allgemeinen Bedingungen definiert) 

in unverbriefter und dematerialisierter Form begeben werden, 

(iv)  Euroclear Frankreich ("Euroclear Frankreich Registrierte Wertpapiere") gemäß den 

Euroclear Frankreich Regeln (wie in § 2 der Allgemeinen Bedingungen definiert); und 

(v) VPS ("VPS Registrierte Wertpapiere") und gemäß dem norwegischen NFIA Act (wie 

in § 2 der Allgemeinen Bedingungen definiert) in unverbriefter und dematerialisierter 

Form begeben werden,  

wie jeweils in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben. 

Euroclear Finnland Registrierte Wertpapiere, werden bei Euroclear Finnland registriert und ge-

mäß den hierfür geltenden finnischem Bestimmungen in dematerialisierter und unverbriefter für 

die Übertragung durch Bucheinträge geeigneter Form ausgegeben. Die Person, die jeweils im 

Register der Euroclear Finnland angezeigt wird, soll in jeder Hinsicht von der jeweiligen Emit-

tentin, den Stellen, der Euroclear Finnland und allen anderen Personen, die sich mit dieser Person 

auseinandersetzen, als Inhaber solcher Wertpapiere betrachtet werden, der dazu berechtigt ist, 

die mit den jeweiligen Wertpapieren verbrieften Rechte auszuüben, ungeachtet einer gegenteili-

gen Mitteilung. 

Euroclear Schweden Registrierte Wertpapiere, werden bei Euroclear Schweden registriert und 

gemäß den hierfür geltenden schwedischen Bestimmungen in dematerialisierter und unverbrief-

ter für die Übertragung durch Bucheinträge geeigneter Form ausgegeben. Effektive Wertpapiere, 

die schwedischem Recht unterliegen, werden nicht ausgegeben. Die Person, die gegenwärtig im 

Register der Euroclear Schweden angezeigt wird, soll in jeder Hinsicht von der jeweiligen Emit-

tentin, den Stellen, der Euroclear Schweden und allen anderen Personen, die sich mit dieser Per-

son auseinandersetzen, als Inhaber solcher Wertpapiere betrachtet werden, der dazu berechtigt 

ist, die mit den jeweiligen Wertpapieren verbrieften Rechte auszuüben, ungeachtet einer gegen-

teiligen Mitteilung. 

VPS Registrierte Wertpapiere, werden bei VPS registriert und gemäß den hierfür geltenden nor-

wegischen Bestimmungen in dematerialisierter und unverbriefter für die Übertragung durch 

Bucheinträge geeigneter Form ausgegeben. Die Person, die gegenwärtig im Register der VPS 

angezeigt wird, soll, entsprechend den Regeln der VPS, in jeder Hinsicht von der jeweiligen 

Emittentin, den Stellen, der Euroclear Schweden und allen anderen Personen, die sich mit dieser 

Person auseinandersetzen, als Inhaber solcher Wertpapiere betrachtet werden, der dazu berech-

tigt ist, die mit den jeweiligen Wertpapieren verbrieften Rechte auszuüben, ungeachtet einer ge-

genteiligen Mitteilung. 

Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere, werden bei Euroclear Niederlande registriert 

und gemäß den hierfür geltenden niederländischen Bestimmungen in dematerialisierter und un-

verbriefter für die Übertragung durch Bucheinträge geeigneter Form ausgegeben. Effektive 

Wertpapiere, die niederländischem Recht unterliegen, werden nicht ausgegeben. Die Person, die 

gegenwärtig im Register der Euroclear Niederlande angezeigt wird, soll in jeder Hinsicht von 

der jeweiligen Emittentin, den Stellen, der Euroclear Niederlande und allen anderen Personen, 

die sich mit dieser Person auseinandersetzen, als Inhaber solcher Wertpapiere betrachtet werden, 
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der dazu berechtigt ist, die mit den jeweiligen Wertpapieren verbrieften Rechte auszuüben, un-

geachtet einer gegenteiligen Mitteilung. 

Euroclear Frankreich Registrierte Wertpapiere, werden als dematerialisierte Inhaberpapiere in 

die Bücher von Euroclear Frankreich eingetragen, die den Konten des Euroclear Frankreich Kun-

den gutgeschrieben werden. Die Person, die gegenwärtig in den Büchern des entsprechenden 

Euroclear Frankreich Kunden angezeigt wird, soll in jeder Hinsicht von der jeweiligen Emitten-

tin, den Stellen, der Euroclear Frankreich und allen anderen Personen, die sich mit dieser Person 

auseinandersetzen, als Inhaber solcher Wertpapiere betrachtet werden, der dazu berechtigt ist, 

die mit den jeweiligen Wertpapieren verbrieften Rechte auszuüben, ungeachtet einer gegenteili-

gen Mitteilung. 

Falls in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der jeweiligen Emissionsspezifischen Bestimmun-

gen angegeben, können Anleger indirekte Beteiligungen an den Wertpapieren (solche Wertpa-

piere nachstehend "Zugrundeliegende Wertpapiere") durch CREST halten, indem sie CDIs 

halten. Im Fall von Wertpapieren, die durch CREST abgewickelt werden, werden Anleger indi-

rekte Beteiligungen an den Wertpapieren über CREST halten, indem sie dematerialisierte Wert-

papierrechte ("CDIs") halten. CDIs repräsentieren indirekte Beteiligungen an den Wertpapieren, 

auf die sie bezogen sind, und CDI-Anleger werden nicht die rechtmäßigen Inhaber der Wertpa-

piere sein. CDIs sind selbständige Wertpapiere nach englischem Recht, die durch CREST ge-

halten und abgewickelt werden und durch CREST Depository Limited oder einen Rechtsnach-

folger gemäß dem allgemeinen einseitigen Rechtsgeschäft (die "CREST Deed Poll") vom 25. 

Juni 2001 (wie nachträglich geändert, ergänzt oder neu formuliert) begeben werden. 

Nach der Lieferung der Zugrundeliegenden Wertpapiere in ein entsprechendes Clearingsystem 

gemäß dem CREST Manual können indirekte Beteiligungen an dematerialisierten CDIs gelie-

fert, gehalten und abgewickelt werden durch die Einführung von dematerialisierten CDIs, die 

indirekte Beteiligungen an den jeweiligen Zugrundeliegenden Wertpapieren repräsentieren. An-

teile an den Zugrundeliegenden Wertpapieren werden auf das Konto der CREST Nominee bei 

Euroclear übertragen, und die CREST Verwahrstelle wird CDIs für die jeweiligen CREST Teil-

nehmer ausgeben. 

Übertragungen von Anteilen an Zugrundeliegenden Wertpapieren durch die CREST Nominee 

an einen Teilnehmer des jeweiligen Clearingsystems erfolgen durch die Kündigung der CDIs 

und die Übertragung eines Anteils an solchen Zugrundeliegenden Wertpapieren auf das Konto 

des jeweiligen Teilnehmers bei dem jeweiligen Clearingsystem. Es wird erwartet, dass die CDIs 

dieselbe Wertpapierkennnummer wie die ISIN der Zugrundeliegenden Wertpapiere haben und 

keine separate Notierung an einer anerkannten Börse erfordern.  

Zusätzliche allgemeine Informationen im Hinblick auf CDIs können der CREST Deed Poll, dem 

CREST Manual und den CREST Regeln entnommen werden, die bei Euroclear UK & Ireland 

Limited, 33 Cannon Street, London EC4M 5SB oder unter +442078490000 oder auf der Web-

seite von Euroclear UK & Ireland Limited www.euroclear.com/site/public/EUI erhältlich sind. 
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1.6 Beschreibung der auf die Wertpapiere bezogenen Rechte 

Der Anspruch, die Zahlung des Tilgungsbetrags unter den Wertpapieren zu verlangen, ist in § 1 

der Allgemeinen Bedingungen geregelt. Der Anspruch eine eventuelle Zinszahlung zu verlan-

gen, ist in § 3 der Allgemeinen Bedingungen geregelt. Der jeweiligen Emittentin kann nach § 3 

der Allgemeinen Bedingungen ein Kündigungsrecht zustehen, falls ein Referenzzinssatz bzw. 

ein Inflationsindex wegfällt und ein Nachfolgereferenzzinssatz bzw. ein geeigneter alternativer 

Inflationsindex nicht existiert. 

Die Beschreibung etwaiger Marktstörungen sowie der Auswirkungen von Marktstörungen be-

zogen auf Indizes als Basiswert sind in den Indexbezogenen Bestimmungen beschrieben, die den 

Allgemeinen Bedingungen beigefügt sind. 

Die Anpassungsregelungen in Bezug auf Ereignisse, die Indizes als Basiswert betreffen, sind in 

den Indexbezogenen Bestimmungen beschrieben, die den Allgemeinen Bedingungen beigefügt 

sind. 

Die jeweils anwendbaren Endgültigen Bedingungen können ein ordentliches Kündigungsrecht 

der jeweiligen Emittentin vorsehen, das in § 4 der Allgemeinen Bedingungen beschrieben wird. 

Im Fall einer Kündigung durch die jeweilige Emittentin endet die Laufzeit der Wertpapiere vor-

zeitig und der Anleger erhält den Tilgungsbetrag oder – sofern in den jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen vorgesehen – den Kündigungsbetrag für den Fall der ordentlichen Kündigung, der 

in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. 

§ 4 der Allgemeinen Bedingungen sieht ein Anpassungsrecht an den Bedingungen oder gegebe-

nenfalls ein Kündigungsrecht der jeweiligen Emittentin für den Fall des Eintritts eines Gesetzes-

änderungsereignisses vor. Im Fall einer Kündigung durch die jeweilige Emittentin endet die 

Laufzeit der Wertpapiere vorzeitig und der Anleger erhält den Rückzahlungsbetrag bei Unplan-

mäßiger Vorzeitiger Rückzahlung, der dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag bzw. dem 

Ausstehenden Nominalbetrag bzw. Ausstehenden Berechnungsbetrag entspricht.  

1.7 Angaben zu dem Referenzzinssatz, dem Index bzw. dem Inflationsindex  

Eine Beschreibung des Referenzzinssatzes, des Index bzw. des Inflationsindex ist unter "Weitere 

Informationen" in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten. 

Die Informationsquelle im Hinblick auf Angaben zu der vergangenen und künftigen Wertent-

wicklung und Volatilität des Referenzzinssatzes, des Inflationsindex bzw. des Index und ob diese 

Informationen kostenlos zur Verfügung stehen oder nicht, wird unter "Weitere Informationen" 

in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben. 

Für den Fall, dass in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ein Index als Basiswert angege-

ben wird und dieser Index durch eine juristische oder natürliche Person zur Verfügung gestellt 

wird, die in Verbindung mit der jeweiligen Emittentin oder in deren Namen handelt und sofern 

der Administrator des Index in das von der European Securities and Markets Authority 

("ESMA") geführte öffentliche Register gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/1011) 

(die "Benchmark Verordnung") nicht eingetragen ist, gibt die jeweilige Emittentin folgende 

Erklärungen ab:  
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• Sämtliche Regeln des Indexes und Informationen zu seiner Wertentwicklung sind kos-

tenlos auf der Webseite der jeweiligen Emittentin oder des Index-Sponsors abrufbar; und 

• die Regelungen des Indexes (einschließlich Indexmethode für die Auswahl und die Neu-

abwägung der Indexbestandteile, Beschreibung von Marktstörungen und Anpassungsre-

geln) basieren auf vorher festgelegten und objektiven Kriterien.  

1.8 Einstufung und Rangfolge der Wertpapiere 

Die Einstufung und Rangfolge der Wertpapiere sind in § 1 der Allgemeinen Bedingungen ange-

geben. 

1.9 Beschlüsse hinsichtlich der Emission der Wertpapiere 

Die Verwendung des Basisprospekts sowie die Ausgabe von Wertpapieren wurden von den zu-

ständigen Organen der GSW am 23. März 2022 ordnungsgemäß genehmigt. Die GSW wird in-

tern keine Beschlüsse über die einzelnen Emissionen unter diesem Basisprospekt fassen.  

Die Verwendung des Basisprospekts sowie die Ausgabe von Wertpapieren wurden von den zu-

ständigen Organen der GSFCI am 25. März 2022 ordnungsgemäß genehmigt. Die GSW wird 

intern keine Beschlüsse über die einzelnen Emissionen unter diesem Basisprospekt fassen.  

1.10 Gründe für das Angebot und Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der Wertpa-

piere 

Die Erlöse aus den Wertpapieren werden zur Absicherung der aus der Begebung der Wertpapiere 

entstehenden Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Vereinbarungen mit Goldman Sachs Inter-

national und zu Zwecken der üblichen Geschäftstätigkeit der jeweiligen Emittentin verwendet 

(die jeweilige Emittentin ist in jedem Fall in der Verwendung der Erlöse aus der Ausgabe der 

Wertpapiere frei). 

1.11 Bedingungen des Angebots, Anbieterin und Emissionstag der Wertpapiere 

Das Angebot der Wertpapiere unter diesem Basisprospekt unterliegt keinen Beschränkungen. 

Die Endgültigen Bedingungen sind im Zusammenhang mit dem Basisprospekt und etwaigen 

Nachträgen dazu zu lesen. Die Wertpapiere werden erstmals entweder mit Beginn des freihän-

digen Verkaufs oder dem Beginn der Zeichnungsfrist angeboten. 

Die von der GSW bzw. GSFCI emittierten Wertpapiere werden von der Goldman Sachs Bank 

Europe SE, Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main mit der Rechtsträger-

kennung (Legal Entity Identifier - LEI): 8IBZUGJ7JPLH368JE346 (die "Anbieterin") angebo-

ten. Die Valutierung der Wertpapiere erfolgt erst, sobald die Wertpapiere übernommen wurden, 

was wiederum von der Anzahl der Aufträge abhängt, die bei der Anbieterin eingehen. Zu beach-

ten ist, dass keine Valutierung erfolgt, solange noch keine Wertpapiere übernommen worden 

sind. Die Valutierung sowie die Übernahme sind auf die in den Endgültigen Bedingungen ange-

gebene Angebotsgröße beschränkt. Die angegebene Angebotsgröße entspricht dem Maximalbe-

trag der angebotenen Wertpapiere, lässt aber keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweilig 

effektiv emittierten und bei einem Zentralverwahrer hinterlegten Wertpapiere zu. 

Angaben zu allen einzelnen Bedingungen des Angebots, zur Anbieterin, zum Emissionstag, zum 
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Angebotsbeginn, zum Beginn einer etwaigen Zeichnungsfrist (einschließlich einem etwaigen 

Mindest- bzw. Höchstbetrag der Zeichnung oder einer Angabe etwaiger Fälle, in denen die je-

weilige Emittentin die Wertpapiere nicht emittieren wird) sowie zum Datum des Übernahme-

vertrags hinsichtlich einer bestimmten Emission werden unter "Bedingungen des Angebots, An-

bieterin und Emissionstag der Wertpapiere" unter "Weitere Informationen" in den jeweiligen 

Endgültigen Bedingungen angegeben werden. 

1.12 Preisbildung der Wertpapiere und Faktoren, die die Preisbildung der Wertpapiere 

beeinflussen 

Der Ausgabepreis wird von der jeweiligen Emittentin unter Berücksichtigung verschiedener 

maßgeblicher Faktoren festgelegt, darunter der aktuelle Zinssatz sowie anderer produktspezifi-

scher Kriterien. 

Zusätzlich kann der Ausgabepreis auch einen Ausgabeaufschlag beinhalten, der die Provisionen 

der jeweiligen Emittentin oder sonstige Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Emission 

und der Absicherung der jeweiligen Wertpapiere entstehen, decken soll. 

Der Ausgabepreis ist in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben, und etwaige wei-

tere Preise der Wertpapiere werden nach billigem Ermessen der jeweiligen Emittentin anhand 

der Marktbedingungen festgelegt. 

Sämtliche Kosten und Auslagen, die einem Wertpapierinhaber hinsichtlich eines mittelbaren Er-

werbs der Wertpapiere entstehen, liegen außerhalb der Kontrolle der Emittentin. 

1.13 Börsennotierung und Börsenhandel 

Die jeweilige Emittentin kann die Einführung der Wertpapiere an einer oder mehreren Börse(n) 

oder multilateralen Handelssystem(en) oder an einem regulierten oder unregulierten Markt be-

antragen, beispielsweise an der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börse Stuttgart oder der Lu-

xemburger Wertpapierbörse. Die jeweilige Emittentin kann auch Wertpapiere emittieren, die an 

keinem Markt zum Handel zugelassen oder notiert sind.  

Wertpapiere derselben Gattung können bereits zum Handel an demselben oder einem anderen 

Markt zugelassen sein. 

Angaben zu einer beabsichtigten Börsennotierung werden in den jeweiligen Endgültigen Bedin-

gungen angegeben werden. Ferner werden die jeweiligen Endgültigen Bedingungen gegebenen-

falls Angaben zu einem öffentlichen Angebot der Wertpapiere enthalten. 

Im Fall einer Zulassung zum Handel bzw. einer Börsennotierung werden die jeweiligen Endgül-

tigen Bedingungen gegebenenfalls die Mindesthandelsgröße enthalten. 

Es ist beabsichtigt, dass Goldman Sachs unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig An- 

und Verkaufspreise für die Wertpapiere einer Emission stellen wird. Goldman Sachs übernimmt 

jedoch keine rechtliche oder anderweitige Verpflichtung, An- und Verkaufspreise für die Wert-

papiere einer Emission zu stellen. 
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1.14 Ausgabepreis, Gebühren und Provisionen 

Angaben zum Ausgabepreis sowie gegebenenfalls der Art und Höhe der zu zahlenden Gebühren 

bzw. von der jeweiligen Emittentin an Dritte zu zahlenden Provisionen werden in den maßgeb-

lichen Endgültigen Bedingungen angegeben. 

Dem Zeichner oder Käufer werden über den Ausgabepreis bzw. den Verkaufspreis hinaus keine 

Beträge von der jeweiligen Emittentin oder Anbieterin in Rechnung gestellt. 

1.15 Renditeerwartungen 

Sofern es sich bei den Wertpapieren um Festverzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere mit Stufen-

verzinsung, festverzinslichen Flex Wertpapiere, Fixed Return Wertpapiere oder Nullkupon 

Wertpapiere handelt, finden sich Angaben zur Rendite in den jeweiligen Endgültigen Bedingun-

gen. Die insoweit angegebene Rendite wird vom Emissionstag bis zum Fälligkeitstag auf Basis 

des Ausgabepreises berechnet, berücksichtigt aber keine Depotgebühren, Transaktionskosten 

oder sonstige Nebenkosten. Im Fall von anderen Wertpapieren, d.h. Variabel Verzinslichen 

Wertpapieren, Floored Floater Wertpapieren, Capped Floored Floater Wertpapieren, Variabel 

Verzinslichen Wertpapieren mit Zielzins, Digital Verzinslichen Wertpapieren sowie Fest zu Va-

riabel Verzinslichen Wertpapieren (gegebenenfalls mit Floor oder mit Cap und Floor), ist zu 

berücksichtigen, dass die Zinssätze nicht zu Beginn der Laufzeit festgelegt werden und daher 

keine Informationen zur erwarteten Rendite gegeben werden können. 

Für die Berechnung der individuellen Rendite über die Gesamtlaufzeit hat der Wertpapierinha-

ber den ursprünglich gezahlten Preis, den Tilgungsbetrag, die Höhe und den Zeitpunkt etwaiger 

Zinszahlungen, die Laufzeit der Wertpapiere und die individuellen Transaktionskosten zu be-

rücksichtigen. 

1.16 Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission 

Die jeweilige Emittentin beabsichtigt, mit Ausnahme der in den Bedingungen genannten Be-

kanntmachungen, keine Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission, es sei 

denn die Endgültigen Bedingungen enthalten eine andere Regelung. 

2. Beschreibung der Funktionsweise der Wertpapiere 

2.1 Produkt Nr. 1. Beschreibung der Funktionsweise von Step up & Step Down Wertpa-

pieren  

Im Fall von Step up & Step Down Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbehaltlich 

einer etwaigen Kündigung der Wertpapiere, bei Fälligkeit einen Tilgungsbetrag, der dem Nomi-

nalbetrag bzw. Berechnungsbetrag entspricht.  

Zusätzlich kann der Wertpapierinhaber an dem oder den Zinszahlungstagen einen Zinsbetrag 

erhalten, der auf Basis des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags und des in den Endgültigen 

Bedingungen angegebenen festen Zinssatzes (der Stufenfestzinssatz), der der jeweiligen Zins-

periode in dem Stufenfestzinssatz-Zeitraum zugeordnet ist, ermittelt wird. Der Zinssatz dieser 

Wertpapiere wird am Anfang der Laufzeit der Wertpapiere festgelegt, kann jedoch für die 
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jeweiligen Zinsperioden eine unterschiedliche Höhe aufweisen. Beispielsweise können Step Up 

& Step Down einen aufsteigenden Stufenzins (step up) oder einen absteigenden Stufenzins (step 

down) vorsehen. Es ist aber auch möglich, dass der Zinssatz sowohl steigend als auch fallend 

ist. 

Für einzelne Zinsperioden kann ggf. keine Verzinsung erfolgen. 

Im Falle einer etwaigen Kündigung wird der Kündigungsbetrag mindestens dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag entsprechen. 

 

2.2 Produkt Nr. 2. Beschreibung der Funktionsweise von Festverzinslichen Wertpapie-

ren 

Im Fall von Festverzinslichen Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbehaltlich einer 

etwaigen Kündigung der Wertpapiere, bei Fälligkeit einen Tilgungsbetrag, der dem Nominalbe-

trag bzw. Berechnungsbetrag entspricht.  

Zusätzlich erhält der Wertpapierinhaber an dem oder den Zinszahlungstagen einen Zinsbetrag, 

der auf Basis des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags und eines in den Endgültigen Be-

dingungen angegebenen festen Zinssatzes, dem Festzinssatz, ermittelt wird. 

Im Falle einer etwaigen Kündigung wird der Kündigungsbetrag mindestens dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag entsprechen. 

 

2.3 Produkt Nr. 3. Beschreibung der Funktionsweise von Variabel Verzinslichen Wert-

papieren 

Im Fall von Variabel Verzinslichen Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbehaltlich 

einer etwaigen Kündigung der Wertpapiere, bei Fälligkeit einen Tilgungsbetrag, der dem Nomi-

nalbetrag bzw. Berechnungsbetrag entspricht.  

Darüber hinaus sind die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet, dass der Wertpapierinhaber an 

dem oder den Zinszahlungstagen einen Zinsbetrag erhalten kann, der auf Basis des Nominalbe-

trags bzw. Berechnungsbetrags und dem Variablen Zinssatz (gegebenenfalls unter Berücksich-

tigung eines Zinstagequotienten) ermittelt wird. Der Variable Zinssatz kann beispielsweise auf 

einem Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR) oder einem Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte 

Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder auf der Differenz aus zwei Referenzzinssätzen (z.B. Dif-

ferenz zwischen zwei Swapsätze (jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer Marge 

bzw. eines Zinsfaktors wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben)) basie-

ren.  

Im Falle einer etwaigen Kündigung wird der Kündigungsbetrag mindestens dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag entsprechen. 
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2.4 Produkt Nr. 4. Beschreibung der Funktionsweise von Floored Floater Wertpapieren 

Im Fall von Floored Floater Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbehaltlich einer et-

waigen Kündigung der Wertpapiere, am Fälligkeitstag einen Tilgungsbetrag, der dem Nomi-

nalbetrag bzw. Berechnungsbetrag entspricht.  

Darüber hinaus sind die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet, dass der Wertpapierinhaber an 

dem oder den Zinszahlungstagen einen Zinsbetrag erhalten kann, der auf Basis des Nominalbe-

trags bzw. Berechnungsbetrags und des Variablen Zinssatzes (gegebenenfalls unter Berücksich-

tigung eines Zinstagequotienten) ermittelt wird. Der Variable Zinssatz kann beispielsweise auf 

einem Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR) oder einem Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte 

Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz aus zwei Referenzzinssätzen (z.B. Differenz 

zwischen zwei Swapsätze (jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer Marge bzw. ei-

nes Zinsfaktor wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben)) beruhen. Floo-

red Floater Wertpapiere sind insoweit dadurch gekennzeichnet, dass der Variable Zinssatz min-

destens dem Mindestzinssatz entspricht.  

Im Falle einer etwaigen Kündigung wird der Kündigungsbetrag mindestens dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag entsprechen. 

 

2.5 Produkt Nr. 5. Beschreibung der Funktionsweise von Capped Floored Floater Wert-

papiere  

Im Fall von Capped Floored Floater Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbehaltlich 

einer etwaigen Kündigung der Wertpapiere, am Fälligkeitstag einen Tilgungsbetrag, der dem 

Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag entspricht.  

Darüber hinaus sind die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet, dass der Wertpapierinhaber an 

dem oder den Zinszahlungstagen einen Zinsbetrag erhalten kann, der auf Basis des Nominalbe-

trags bzw. Berechnungsbetrags und des Variablen Zinssatzes (gegebenenfalls unter Berücksich-

tigung eines Zinstagequotienten) ermittelt wird. Der Variable Zinssatz kann beispielsweise auf 

einem Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR) oder einem Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte 

Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder der Differenz aus zwei Referenzzinssätzen (z.B. Differenz 

zwischen zwei Swapsätze (jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer Marge bzw. ei-

nes Zinsfaktor wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben)) beruhen.  

Capped Floored Floater Wertpapiere sind insoweit dadurch gekennzeichnet, dass der Variable 

Zinssatz mindestens dem Mindestzinssatz und höchstens dem Höchstzinssatz entspricht.  

Dabei kann es auch möglich sein, sofern in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorge-

sehen, dass der Höchstzinssatz nicht während der gesamten Laufzeit, sondern nur für bestimmte 

Zinsperioden Anwendung findet. 

Im Falle einer etwaigen Kündigung wird der Kündigungsbetrag mindestens dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag entsprechen. 
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2.6 Produkt Nr. 6. Beschreibung der Funktionsweise von Variabel Verzinsliche Wertpa-

piere mit Zielzins (TARN Wertpapiere) 

Im Fall von Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Zielzins erhält der Wertpapierinhaber, 

vorbehaltlich einer etwaigen Kündigung der Wertpapiere und vorbehaltlich des Eintritts eines 

Zielzins-Ereignisses am Fälligkeitstag den Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag.  

Darüber hinaus sind die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet, dass der Wertpapierinhaber an 

dem oder den Zinszahlungstagen einen Zinsbetrag erhalten kann, der auf Basis des Nominalbe-

trags bzw. Berechnungsbetrags und eines Zinssatzes (gegebenenfalls unter Berücksichtigung ei-

nes Zinstagequotienten) ermittelt wird. Der Zinsbetrag kann auf Basis eines festen Zinssatzes 

(der Festzinssatz) oder auf Basis eines variablen Zinssatzes (der Variable Zinssatz) ermittelt 

werden. Daneben ist es auch möglich, dass ein Wertpapier vorsieht, dass der Zinsbetrag während 

bestimmter Zinsperioden auf Basis des Festzinssatzes und während der sonstigen Zinsperioden 

auf Basis des Variablen Zinssatzes festgelegt wird.  

Sofern der Zinsbetrag auf einem Variablen Zinssatz basiert, wird dieser Variable Zinssatz auf 

Grundlage eines Referenzzinssatzes (z.B. EURIBOR) oder einem Inflationsindex (z.B. der Har-

monisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder auf Basis der Differenz aus zwei Referenzzinss-

ätzen (z.B. Differenz zwischen zwei Swapsätze) (jeweils gegebenenfalls unter Berücksichtigung 

einer Marge bzw. eines Zinsfaktors wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen ange-

geben) ermittelt bzw. berechnet. Dabei kann in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 

auch vorgesehen werden, dass der variable Zinssatz für eine oder mehrere Zinsperioden mindes-

tens einem Mindestzinssatz und höchstens einem Höchstzinssatz entspricht.  

Darüber hinaus können die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass, sofern die 

Summe aller Zinssätze bzw. der Zinsbeträge der vorangegangen Zinsperioden zuzüglich des 

Zinssatzes bzw. des Zinsbetrags für die letzte Zinsperiode unter dem sogenannten Minimalzins 

(Global Floor) liegt, der Zinssatz für die letzte Zinsperiode so festgelegt wird, dass die Summe 

aller Zinssätze einschließlich des Zinssatzes für die letzte Zinsperiode insgesamt diesem in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegebenen Minimalzins (Global Floor) entspricht. 

Der in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Minimalzins (Global Floor) kann zum Bei-

spiel der Differenz des Zielzinses und der Summe der Zinssätze bzw. Zinsbeträge vorangegan-

gener Zinsperioden entsprechen. 

Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit Zielzins sind weiterhin dadurch charakterisiert, dass die 

Laufzeit der Wertpapiere automatisch vorzeitig beendet wird, wenn an einem Zielzins-Beobach-

tungstag ein Zielzins-Ereignis eintritt. Das maßgebliche Zielzins-Ereignis wird in den maßgeb-

lichen Endgültigen Bedingungen näher definiert und tritt beispielsweise dann ein, wenn die an 

einem Zielzins-Beobachtungstag ausgezahlten bzw. auszahlbaren Zinsbeträge einen in den maß-

geblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Zielzins erreichen oder überschreiten. Im Fall 

des Eintritts eines Zielzins-Ereignisses erhält der Wertpapierinhaber an dem maßgeblichen Au-

tomatischen Fälligkeitstag, der vor dem Fälligkeitstag liegt, den Nominalbetrag bzw. Berech-

nungsbetrag zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen bis zu diesem Tag. Der Wertpapierinhaber 

ist aber nicht berechtigt, Zinszahlungen für zukünftige Zinszahlungstage zu verlangen.  
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2.7 Produkt Nr. 7. Beschreibung der Funktionsweise von Flex Wertpapieren 

Im Fall von Flex Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbehaltlich einer etwaigen Kün-

digung der Wertpapiere, während der Laufzeit der Wertpapiere eine oder mehrere Teilrückzah-

lungen im Hinblick auf den Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag.  

Der bzw. die Zeitpunkte für die Teilrückzahlungen, d.h. der bzw. die Teilrückzahlungs-Fällig-

keitstag(e) sowie der an dem jeweiligen Teilrückzahlungs-Fälligkeitstag zu zahlende Teilnomi-

nalbetrag bzw. Teilberechnungsbetrag wird in den jeweils maßgeblichen Endgültigen Bedingun-

gen festgelegt. Ist eine Teilrückzahlung in Bezug auf die Wertpapiere erfolgt, reduziert sich der 

Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag der Wertpapiere. Der zum jeweiligen Zeitpunkt noch 

nicht zurückgezahlte Teil des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags der Wertpapiere wird 

als der Ausstehende Nominalbetrag bzw. Ausstehende Berechnungsbetrag bezeichnet. Die ab-

schließende Tilgung der Wertpapiere am Fälligkeitstag erfolgt zu dem am Fälligkeitstag Ausste-

henden Nominalbetrag bzw. Ausstehende Berechnungsbetrag. Ebenso wird im Falle einer etwa-

igen Kündigung der Kündigungsbetrag mindestens dem zum Wahlrückzahlungstag Ausstehen-

den Nominalbetrag bzw. Ausstehende Berechnungsbetrag entsprechen. 

Darüber hinaus sind die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet, dass der Wertpapierinhaber an 

dem oder den Zinszahlungstagen einen Zinsbetrag erhalten kann, der auf Basis des Ausstehen-

den Nominalbetrags bzw. Ausstehenden Berechnungsbetrags für die jeweilige Zinsperiode und 

eines Zinssatzes (gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines Zinstagequotienten) ermittelt 

wird.  

Der Zinsbetrag kann auf Basis eines festen Zinssatzes oder auf Basis eines variablen Zinssatzes 

ermittelt werden. Daneben ist es auch möglich, dass ein Wertpapier vorsieht, dass der Zinsbetrag 

während bestimmter Zinsperioden auf Basis eines festen Zinssatzes (der Festzinssatz) und wäh-

rend der sonstigen Zinsperioden auf Basis eines variablen Zinssatzes (der Variable Zinssatz) 

festgelegt wird. Sofern der Zinsbetrag auf dem Variablen Zinssatz basiert, wird dieser Variable 

Zinssatz auf Grundlage eines Referenzzinssatzes (z.B. EURIBOR) oder einem Inflationsindex 

(z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder auf Basis der Differenz aus zwei 

Referenzzinssätzen (z.B. Differenz zwischen zwei Swapsätze) (jeweils gegebenenfalls unter Be-

rücksichtigung einer Marge bzw. eines Zinsfaktors wie in den maßgeblichen Endgültigen Be-

dingungen angegeben) ermittelt bzw. berechnet. Dabei kann in den maßgeblichen Endgültigen 

Bedingungen auch vorgesehen werden, dass der Variable Zinssatz für eine oder mehrere Zins-

perioden mindestens einem Mindestzinssatz und höchstens einem Höchstzinssatz entspricht.  

 

2.8 Produkt Nr. 8. Beschreibung der Funktionsweise von Digital Verzinslichen Wertpa-

pieren  

Im Fall von Digital Verzinslichen Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbehaltlich ei-

ner etwaigen Kündigung der Wertpapiere, bei Fälligkeit einen Tilgungsbetrag, der dem Nomi-

nalbetrag bzw. Berechnungsbetrag entspricht.  

Darüber hinaus sind die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet, dass der Wertpapierinhaber an 

dem oder den Zinszahlungstagen einen Zinsbetrag erhalten kann, der auf Basis des 
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Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags und eines maßgeblichen Zinssatzes (gegebenenfalls 

unter Berücksichtigung eines Zinstagequotienten) ermittelt wird. Sofern die maßgeblichen End-

gültigen Bedingungen einen Festzinszeitraum vorsehen, erhält der Wertpapierinhaber an dem 

oder den Zinszahlungstag(en), die in den Festzinszeitraum fallen, einen Zinsbetrag, der auf Basis 

des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags und eines in den Endgültigen Bedingungen ange-

gebenen festen Zinssatzes, dem Festzinssatz, ermittelt wird, der in den Endgültigen Bedingungen 

angegeben ist. Die Zinszahlung erfolgt dabei unabhängig von der Entwicklung des maßgebli-

chen Referenzzinssatzes (z.B. EURIBOR), des Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte Verbrau-

cherpreisindex (HVPI)), der maßgeblichen Differenz aus zwei Referenzzinssätzen (z.B. Diffe-

renz zwischen zwei Swapsätze) oder des maßgeblichen Index.  

Während des Digital Verzinslichen Zeitraums wird der Zinsbetrag auf Basis des Nominalbetrags 

bzw. Berechnungsbetrags und entweder anhand des in den Endgültigen Bedingungen angegebe-

nen Digitalen Zinssatzes 1 oder des Digitalen Zinssatzes 2 ermittelt, je nachdem ob an dem je-

weils maßgeblichen Zinsfestlegungstag ein Digitales Zinsereignis eingetreten ist. Wenn ein Di-

gitales Zinsereignis eingetreten ist, entspricht der Zinssatz für die jeweilige Zinsperiode dem 

Digitalen Zinssatz 1. Wenn kein Digitales Zinsereignis eingetreten ist, entspricht der Zinssatz 

für die jeweilige Zinsperiode dem Digitalen Zinssatz 2. Das maßgebliche Digitale Zinsereignis 

wird in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen näher definiert und tritt beispielsweise 

dann ein, wenn der anwendbare Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR), der Inflationsindex (z.B. der 

Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)), die Differenz aus zwei Referenzzinssätzen (z.B. 

Differenz zwischen zwei Swapsätze) oder der Index auf oder über einer in den maßgeblichen 

Endgültigen Bedingungen angegebenen Zinsbarriere liegt. 

Darüber hinaus können die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet sein, dass die maßgeblichen 

digitalen Zinssätze (das heißt der Digitale Zinssatz 1 oder der Digitale Zinssatz 2) für die jewei-

ligen Zinsperioden eine unterschiedliche Höhe haben können. Wertpapierinhaber sollten in die-

sem Zusammenhang beachten, dass die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für eine oder 

mehrere Zinsperioden vorsehen können, dass der Digitale Zinssatz 2 null beträgt, so dass, falls 

an dem entsprechenden Zinsfestlegungstag kein Digitales Zinsereingis eintritt, für die entspre-

chende(n) Zinsperiode(n) keine Verzinsung erfolgt. Dies kann gegebenenfalls auch dazu führen, 

dass der Wertpapierinhaber für die gesamte Laufzeit keine Verzinsung erhält, sofern kein Digi-

tales Zinsereignis an dem maßgeblichen Zinsfestlegungstag bzw. an keinem der maßgeblichen 

Zinsfestlegungstage eintritt. 

Im Falle einer etwaigen Kündigung wird der Kündigungsbetrag mindestens dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag entsprechen.  

 

2.9 Produkt Nr. 9. Beschreibung der Funktionsweise von Fest zu Variabel Verzinslichen 

Wertpapieren  

Im Fall von Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbe-

haltlich einer etwaigen Kündigung der Wertpapiere, bei Fälligkeit einen Tilgungsbetrag, der dem 

Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag entspricht.  
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Darüber hinaus sind die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet, dass der Zinsbetrag während be-

stimmter Zinsperioden auf Basis eines festen Zinssatzes (der Festzinssatz) und während der 

sonstigen Zinsperioden auf Basis eines variablen Zinssatzes (der Variable Zinssatz) festgelegt 

wird. Der Variable Zinssatz kann beispielsweise auf einem Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR) 

oder einem Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder auf der 

Differenz aus zwei Referenzzinssätzen (z.B. Differenz zwischen zwei Swapsätze (jeweils gege-

benenfalls unter Berücksichtigung einer Marge bzw. eines Zinsfaktors wie in den maßgeblichen 

Endgültigen Bedingungen angegeben)) basieren.  

Im Falle einer etwaigen Kündigung wird der Kündigungsbetrag mindestens dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag entsprechen. 

 

2.10 Produkt Nr. 10. Beschreibung der Funktionsweise von Fest zu Variabel Verzinsli-

chen Wertpapieren mit Floor 

Im Fall von Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Floor erhält der Wertpapierinha-

ber, vorbehaltlich einer etwaigen Kündigung der Wertpapiere, bei Fälligkeit einen Tilgungsbe-

trag, der dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag entspricht.  

Darüber hinaus sind die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet, dass der Zinsbetrag während be-

stimmter Zinsperioden auf Basis eines festen Zinssatzes (der Festzinssatz) und während der 

sonstigen Zinsperioden auf Basis eines variablen Zinssatzes (der Variable Zinssatz) festgelegt 

wird. Der Variable Zinssatz kann beispielsweise auf einem Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR) 

oder einem Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder auf der 

Differenz aus zwei Referenzzinssätzen (z.B. Differenz zwischen zwei Swapsätze (jeweils gege-

benenfalls unter Berücksichtigung einer Marge bzw. eines Zinsfaktors wie in den maßgeblichen 

Endgültigen Bedingungen angegeben)) basieren.  

Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Floor sind insoweit dadurch gekennzeichnet, 

dass der Variable Zinssatz mindestens dem Mindestzinssatz (Floor) entspricht. 

Im Falle einer etwaigen Kündigung wird der Kündigungsbetrag mindestens dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag entsprechen. 

 

2.11 Produkt Nr. 11. Beschreibung der Funktionsweise von Fest zu Variabel Verzinsli-

chen Wertpapieren mit Cap und Floor 

Im Fall von Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Cap und Floor erhält der Wertpa-

pierinhaber, vorbehaltlich einer etwaigen Kündigung der Wertpapiere, bei Fälligkeit einen Til-

gungsbetrag, der dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag entspricht.  

Darüber hinaus sind die Wertpapiere dadurch gekennzeichnet, dass der Zinsbetrag während be-

stimmter Zinsperioden auf Basis eines festen Zinssatzes (der Festzinssatz) und während der 

sonstigen Zinsperioden auf Basis eines variablen Zinssatzes (der Variable Zinssatz) festgelegt 

wird. Der Variable Zinssatz kann beispielsweise auf einem Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR) 

oder einem Inflationsindex (z.B. der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI)) oder auf der 
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Differenz aus zwei Referenzzinssätzen (z.B. Differenz zwischen zwei Swapsätze (jeweils gege-

benenfalls unter Berücksichtigung einer Marge bzw. eines Zinsfaktors wie in den maßgeblichen 

Endgültigen Bedingungen angegeben)) basieren.  

Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Cap und Floor sind insoweit dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Variable Zinssatz mindestens dem Mindestzinssatz (Floor) und höchstens dem 

Höchstzinssatz (Cap) entspricht.  

Dabei kann es auch möglich sein, sofern in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorge-

sehen, dass der Höchstzinssatz nicht während der gesamten Laufzeit, sondern nur für bestimmte 

Zinsperioden Anwendung findet. 

Im Falle einer etwaigen Kündigung wird der Kündigungsbetrag mindestens dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag entsprechen.  

 

2.12 Produkt Nr. 12. Beschreibung der Funktionsweise von Fixed Return Wertpapieren  

Im Fall von Fixed Return Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbehaltlich einer etwa-

igen ordentlichen Kündigung der Wertpapiere durch die Emittentin bzw. einer unvorhergesehe-

nen vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere, bei Fälligkeit einen Tilgungsbetrag. Der Til-

gungsbetrag entspricht einem im Vergleich zu dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag hö-

heren Betrag, wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

Sofern die Emittentin während der Laufzeit der Wertpapiere ihr ordentliches Kündigungsrecht 

zu einem Wahlrückzahlungstag ausübt, endet die Laufzeit der Wertpapiere an diesem Wahlrück-

zahlungstag und der Wertpapierinhaber erhält den in den maßgeblichen Endgültigen Bedingun-

gen vorgesehenen Kündigungsbetrag, der dem entsprechenden Wahlrückzahlungstag zugeord-

net ist. Die Wertpapiere sehen vor, der unter den Wertpapieren zu zahlende Betrag (das heißt ein 

etwaiger im Falle einer ordentlichen Kündigung fälliger Kündigungsbetrag oder andernfalls der 

Tilgungsbetrag) mit zunehmender Laufzeit der Wertpapiere ansteigt. 

Im Falle einer unplanmäßigen vorzeitigen Rückzahlung erhält der Wertpapierinhaber den Line-

aren Zugewachsenen Betrag, der mindestens dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag ent-

spricht und unterhalb des Tilgungsbetrags liegt. 

 

2.13 Produkt Nr. 13. Beschreibung der Funktionsweise von Nullkupon Wertpapieren 

Im Fall von Nullkupon Wertpapieren erhält der Wertpapierinhaber, vorbehaltlich einer etwaigen 

Kündigung der Wertpapiere, bei Fälligkeit einen Tilgungsbetrag, der dem Nominalbetrag bzw. 

Berechnungsbetrag oder gegebenenfalls einem höheren Betrag entspricht, wie in den maßgebli-

chen Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

Die Wertpapiere sehen während ihrer Laufzeit keine Verzinsung vor, sondern werden in der 

Regel mit einem Abschlag in Bezug auf den Nominalbetrag bzw. den Berechnungsbetrag bzw. 

den in Endgültigen Bedingungen festgelegten Tilgungsbetrag begeben. Anstelle von laufenden 
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Zinszahlungen stellt die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Tilgungsbetrag den Ertrag 

dar. 

Im Falle einer unplanmäßigen vorzeitigen Rückzahlung erhält der Wertpapierinhaber den soge-

nannten Zugewachsenen Betrag. Der Zugewachsene Betrag wird anhand des Nullkupon Wert-

papier Referenzpreises zuzüglich auf Basis der Amortisationsrendite ermittelter Zinsen berech-

net, wie näher in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben. Der Zugewachsene 

Betrag entspricht mindestens dem Ausgabepreis, liegt aber unterhalb des Tilgungsbetrags. 

Im Falle einer ordentlichen Kündigung erhält der Wertpapierinhaber den Kündigungsbetrag, der 

dem Zugewachsenen Betrag entsprechen kann. Der Zugewachsene Betrag entspricht mindestens 

dem Ausgabepreis, liegt aber unterhalb des Tilgungsbetrags. 
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IV. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

Im Fall (i) einer Aufstockung einer Serie von Wertpapieren, welche unter dem Basisprospekt 

für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) 6. April 2022, dem Basisprospekt für 

Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) 12. Januar 2023, dem Basisprospekt für 

Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 oder unter dem 

Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) 

vom 16. Februar 2024 emittiert worden ist bzw. (ii) einer Fortführung des Angebots einer 

Serie von Wertpapieren, welche unter dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zerti-

fikate oder Anleihen) vom 6. April 2022, dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als 

Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023, dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben 

als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 oder unter dem Basisprospekt für Wert-

papiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024 

emittiert worden sind, finden die in dem Basisprospekt vom 6. April 2022 enthaltenen Infor-

mationen in Abschnitt "IV. Allgemeine Bedingungen", welche durch Verweis in diesen Ba-

sisprospekt einbezogen sind (siehe unten Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezogene An-

gaben") bzw. die in dem Basisprospekt vom 12. Januar 2023 enthaltenen Informationen in 

Abschnitt "IV. Allgemeine Bedingungen", welche durch Verweis in diesen Basisprospekt ein-

bezogen sind (siehe unten Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezogene Angaben") bzw. die 

in dem Basisprospekt vom 15. Februar 2023 enthaltenen Informationen in Abschnitt "IV. 

Allgemeine Bedingungen", welche durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen sind 

(siehe unten Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezogene Angaben") bzw. die in dem Ba-

sisprospekt vom 16. Februar 2024 enthaltenen Informationen in Abschnitt "IV. Allgemeine 

Bedingungen", welche durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen sind (siehe unten 

Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezogene Angaben"), Anwendung. 

 

Einführung 

Die folgenden "Allgemeinen Bedingungen" der Wertpapiere müssen vollständig und zusam-

men mit Teil A – Produktspezifische Bestimmungen und Teil B – Allgemeine Bestimmungen 

des Abschnitts "Emissionsspezifische Bestimmungen" der jeweiligen serienbezogenen Endgül-

tigen Bedingungen (die "Emissionsspezifischen Bestimmungen") gelesen werden, die die All-

gemeinen Bedingungen ergänzen und vervollständigen.  

Die Allgemeinen Bedingungen können durch die zusätzlichen Bestimmungen im Hinblick auf 

den maßgeblichen Index (die "Indexbezogenen Bestimmungen") ergänzt werden, die im An-

hang der Allgemeinen Bedingungen enthalten sind. Die Emissionsspezifischen Bestimmungen 

werden in Teil B – Allgemeine Bestimmungen festlegen, ob die Indexbezogenen Bestimmungen 

für die jeweilige Wertpapierserie maßgeblich sind und die Allgemeinen Bedingungen ergänzen. 

Emissionsspezifische Bestimmungen und Allgemeine Bedingungen (sowie gegebenenfalls die 

Indexbezogenen Bestimmungen) bilden die "Bedingungen" der jeweiligen Wertpapierserie. Be-

griffe, die nicht anderweitig in diesen Allgemeinen Bedingungen definiert sind, haben die in den 

jeweiligen Emissionsspezifischen Bestimmungen oder gegebenenfalls in den jeweiligen End-

gültigen Bedingungen angegebene Bedeutung. 
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Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen jeder Wertpapierserie werden festlegen, ob als maß-

gebliches Recht der jeweiligen Serie Englisches Recht ("Englische Wertpapiere") oder Deut-

sches Recht ("Deutsche Wertpapiere") gilt. Bestimmte Bestimmungen dieser Allgemeinen Be-

dingungen beziehen sich nur auf Englische Wertpapiere oder gegebenenfalls auf Deutsche Wert-

papiere, die Inhaberschuldverschreibungen gemäß § 793 BGB darstellen, wie nachstehend je-

weils in diesen Allgemeinen Bedingungen dargelegt.  

Von der jeweiligen Emittentin begebene Deutsche Wertpapiere sind, soweit nachfolgend nicht 

anderweitig geregelt, entweder durch eine Inhaber-Sammelurkunde (die "Inhaber-Sammelur-

kunde") verbrieft oder sie werden gemäß dem Gesetz über elektronische Wertpapiere ("eWpG") 

als elektronische Wertpapiere im Form von Zentralregisterwertpapieren im Sinne von § 4 Abs. 

2 eWpG ("Elektronische Wertpapiere") begeben.  

Im Falle von Deutschen Wertpapieren mit einer Inhaber-Sammelurkunde wird diese Inhaber-

Sammelurkunde bei dem maßgeblichen Clearingsystem hinterlegt. Jede Inhaber-Sammelur-

kunde, die die Wertpapiere (oder einen bestimmten Betrag davon) einer bestimmten Serie ver-

brieft, wird die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Anzahl der Wertpapiere 

angeben sowie die jeweiligen Emissionsspezifischen Bestimmungen, wie in den jeweiligen End-

gültigen Bedingungen wiedergegeben, sowie die Allgemeinen Bedingungen (gegebenenfalls 

einschließlich der Indexbezogenen Bestimmungen) enthalten oder durch Verweis einbeziehen 

(vorbehaltlich des auf die Hinterlegung anwendbaren Rechts). Eine Ersetzung der durch die In-

haber-Sammelurkunde verbrieften Wertpapiere durch inhaltsgleiche Elektronische Wertpapiere 

ist gemäß § 6 Abs. 3 eWpG jederzeit und ohne die Zustimmung der Wertpapierinhaber möglich. 

Im Falle einer Ersetzung teilt die Emittentin dies den Wertpapierinhabern gemäß § 17 der All-

gemeinen Bedingungen mit. 

Im Falle von Deutschen Wertpapieren, die als Elektronische Wertpapiere begeben werden, wer-

den die Elektronischen Wertpapiere durch Sammeleintragung in ein elektronische Wertpapier-

register eingetragen (das "Zentrale Register"). Das Zentrale Register wird von Clearstream 

Banking AG, Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn ("Clearstream Frank-

furt") bzw. durch eine andere in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissi-

onsspezifischen Bestimmungen festgelegte registerführende Stelle geführt ("Registerführende 

Stelle"). Die Registerführende Stelle ist als eingetragener Inhaber nach § 3 Abs. 1 eWpG der 

Elektronischen Wertpapiere in dem zentralen Register eingetragen. Die jeweiligen Emissions-

spezifischen Bestimmungen, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen wiedergegeben, 

sowie die Allgemeinen Bedingungen (gegebenenfalls einschließlich der Indexbezogenen Best-

immungen) werden bei diesem Zentralen Register niedergelegt. Die Registerführende Stelle ver-

waltet die Sammeleintragung als eingetragener Inhaber treuhänderisch für die Wertpapierinha-

ber. Der Wertpapierinhaber hat kein Recht auf Einzeleintragung im Zentralen Register. 

Von der jeweiligen Emittentin begebene Englische Wertpapiere werden, soweit nachfolgend 

nicht anderweitig geregelt, durch eine registrierte Globalurkunde (die "Registrierte ICSD Glo-

balurkunde") verbrieft, die bei einer gemeinsamen Verwahrstelle für Euroclear und Clear-

stream Luxemburg hinterlegt und auf den Namen eines Nominees registriert ist (die "ICSDs" 

und jeder ein "ICSD"). Jede Registrierte ICSD Globalurkunde, die die Wertpapiere (oder einen 

bestimmten Betrag davon) einer bestimmten Serie verbrieft, wird die in den jeweiligen 
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Endgültigen Bedingungen angegebene Anzahl der Wertpapiere angeben sowie die jeweiligen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen wieder-

gegeben, sowie die Allgemeinen Bedingungen (gegebenenfalls einschließlich der Indexbezoge-

nen Bestimmungen) enthalten oder durch Verweis einbeziehen (vorbehaltlich des auf die Hin-

terlegung anwendbaren Rechts). 

Weiterhin können sowohl Deutsche Wertpapiere mit einer Inhaber-Sammelurkunde als auch 

Englische Wertpapiere von der jeweiligen Emittentin emittiert und registriert werden bei: 

(a) Euroclear Finnland im System der Euroclear Finnland ("Euroclear Finnland Re-

gistrierte Wertpapiere") und gemäß finnischen Bestimmungen in unverbriefter und de-

materialisierter für die Übertragung durch Bucheinträge geeigneter Form begeben wer-

den, 

(b) Euroclear Schweden ("Euroclear Schweden Registrierte Wertpapiere") und gemäß 

dem schwedischen SFIA Act (wie in § 2 der Allgemeinen Bedingungen definiert) in 

unverbriefter und dematerialisierter für die Übertragung durch Bucheinträge geeigneter 

Form begeben werden, und 

(c) VPS ("VPS Registrierte Wertpapiere") und gemäß dem norwegischen NFIA Act (wie 

in § 2 der Allgemeinen Bedingungen definiert) in unverbriefter und dematerialisierter 

für die Übertragung durch Bucheinträge geeigneter Form begeben werden, 

wie jeweils in den jeweiligen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. "Nordische 

Registrierte Wertpapiere" umfasst die Euroclear Schweden Registrierten Wertpapiere, die 

VPS Registrierten Wertpapiere und die Euroclear Finnland Registrierten Wertpapiere.  

Deutsche Wertpapiere mit einer Inhaber-Sammelurkunde und Englische Wertpapiere können 

zusätzlich von der jeweiligen Emittentin emittiert und bei der Nederlands Centraal Instituut voor 

Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere") registriert 

und gemäß den Euroclear Niederlande Regeln (wie in § 2 der Allgemeinen Bedingungen defi-

niert) in unverbriefter und dematerialisierter für die Übertragung durch Bucheinträge geeigneter 

Form begeben werden. 

Deutsche Wertpapiere mit einer Inhaber-Sammelurkunde und Englische Wertpapiere können 

zusätzlich von der jeweiligen Emittentin emittiert und in die Bücher der Euroclear Frankreich 

("Euroclear Frankreich Registrierte Wertpapiere") als dematerialisierte Inhaberpapiere ge-

mäß dem französischen Währungs- und Finanzgesetz eingetragen werden. 

Die Wertpapiere werden nicht als Einzelurkunden an Wertpapierinhaber ausgegeben.  

Die Englischen Wertpapiere werden durch und zugunsten einer Vertragsurkunde (Deed of 

Covenant) geschaffen, deren Datum in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben wird (in ihrer jeweils geltenden Fassung, die 

"Deed of Covenant"). Deutsche Wertpapiere, die zugleich Nordische Registrierte Wertpapiere 

bzw. Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere sind, und Englische Wertpapiere werden 

gemäß, und zugunsten, einer Programmvereinbarung (Programme Agreement) (in ihrer jeweils 

geltenden Fassung, die "Programmvereinbarung") oder gegebenenfalls eines Agency Agree-

ments (in der jeweils geltenden Fassung, das "Agency Agreement") begeben, deren Datum 
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jeweils in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Best-

immungen angegeben wird. 

In Bezug auf Deutsche Wertpapiere, die gemäß den maßgeblichen Emissionsspezifischen Best-

immungen an einem italienischen regulierten Markt oder einem italienischen multilateralen Han-

delssystem ("Italienische Gelistete Wertpapiere") notiert und zum Handel zugelassen werden 

sollen, wird (soweit dies aufgrund der Regeln des jeweiligen regulierten Marktes oder multila-

teralen Handelssystem erforderlich ist) die Bezugnahme auf "Ermessen", "eigenes Ermessen" 

oder "alleiniges Ermessen" gegebenenfalls durch die Bezugnahme auf "billiges Ermessen gemäß 

§ 315 bzw. § 317 BGB" ersetzt und jede Bestimmung durch die Berechnungsstelle (oder eine 

andere Stelle oder andere Stellen) erfolgt im "billigen Ermessen gemäß § 315 bzw. § 317 BGB". 

 

§ 1 

(Wertpapierrecht, Status, Garantie, Definitionen) 

(1) Wertpapierrecht 

(a)  Tilgungsbetrag 

Step up & Step Down Wertpapiere, Festverzinsliche Wertpapiere, Variabel Verzinsliche Wert-

papiere, Floored Floater Wertpapiere, Capped Floored Floater Wertpapiere, Digital Verzinsli-

che Wertpapiere, Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpapiere, Fest zu Variabel Verzinsliche 

Wertpapiere mit Floor, Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit Cap und Floor, Fixed 

Return Wertpapiere und Nullkupon Wertpapiere 

Jedes Wertpapier (jeweils ein "Wertpapier") einer durch ihre WKN und/oder ISIN (wie in den 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben) gekennzeichneten Serie (jeweils eine "Serie") 

berechtigt seinen Inhaber (jeweils ein "Wertpapierinhaber"), vorbehaltlich einer etwaigen 

Kündigung der Wertpapiere gemäß § 3 bzw. § 4 bzw. § 10 der Allgemeinen Bedingungen, am 

Fälligkeitstag von der Emittentin die Zahlung des Tilgungsbetrags (der "Tilgungsbetrag") zu 

erhalten. 

Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit Zielzins (TARN Wertpapiere) 

Jedes Wertpapier (jeweils ein "Wertpapier") einer durch ihre WKN und/oder ISIN (wie in den 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben) gekennzeichneten Serie (jeweils eine "Serie") 

berechtigt seinen Inhaber (jeweils ein "Wertpapierinhaber"), vorbehaltlich einer etwaigen 

Kündigung der Wertpapiere gemäß § 3 bzw. § 4 bzw. § 10 der Allgemeinen Bedingungen sowie 

vorbehaltlich des Eintritts eines Zielzins-Ereignisses, am Fälligkeitstag von der Emittentin die 

Zahlung des Tilgungsbetrags (der "Tilgungsbetrag") zu erhalten. Falls ein Zielzins-Ereignis an 

einem Zielzins-Beobachtungstag eintritt, endet die Laufzeit der Wertpapiere automatisch und 

der Wertpapierinhaber erhält am Automatischen Fälligkeitstag den Nominalbetrag bzw. Berech-

nungsbetrag als Tilgungsbetrag. 

Flex Wertpapiere 

Jedes Wertpapier (jeweils ein "Wertpapier") einer durch ihre WKN und/oder ISIN (wie in den 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben) gekennzeichneten Serie (jeweils eine "Serie") 
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berechtigt seinen Inhaber (jeweils ein "Wertpapierinhaber"), vorbehaltlich einer etwaigen 

Kündigung der Wertpapiere gemäß § 3 bzw. § 4 bzw. § 10 der Allgemeinen Bedingungen, von 

der Emittentin an dem jeweiligen Teilrückzahlungs-Fälligkeitstag die Zahlung des diesem 

Teilrückzahlungs-Fälligkeitstag zugeordneten Teilnominalbetrag bzw. Teilberechnungsbetrag 

sowie an dem Fälligkeitstag den zum Fälligkeitstag Ausstehenden Nominalbetrag bzw. Ausste-

henden Berechnungsbetrag zu verlangen (insgesamt der "Tilgungsbetrag"). 

(b)  Zinsbetrag  

Sofern in den jeweiligen Emissionsspezifischen Bestimmungen vorgesehen, hat der Wertpapie-

rinhaber an dem oder den Zinszahlungstag(en) Anspruch auf Erhalt eines Zinsbetrags, der sich 

gemäß § 3 der Allgemeinen Bedingungen bestimmt. 

(2)  Status der Wertpapiere und der Garantie 

(a)  Status der Wertpapiere 

Die jeweilige Serie von Wertpapieren begründet unmittelbare, unbesicherte und nicht 

nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen 

gegenwärtigen und künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten 

der Emittentin gleichrangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf-

grund zwingender gesetzlicher und allgemein gültiger Vorschriften Vorrang zukommt. 

(b)  Status der Garantie 

The Goldman Sachs Group, Inc. (die "Garantin") hat eine unbedingte und unwiderruf-

liche Garantie (die "Garantie") für die Zahlung des Tilgungsbetrags und etwaiger ande-

rer Beträge, die von der Emittentin nach den Bedingungen zu zahlen sind, übernommen. 

Die Garantie begründet eine unmittelbare, nicht nachrangige Verbindlichkeit der Garan-

tin. 

(c)  Ausdrückliche Anerkennung des U.S. Special Resolution Regimes 

Für den Fall, dass die Emittentin oder die Garantin einem Verfahren nach dem Bundes-

einlagensicherungsgesetz (Federal Deposit Insurance Act) oder nach Titel II des Dodd 

Frank Reform- und Verbraucherschutzgesetz (Dodd Frank Wall Street Reform and Con-

sumer Protection Act) (zusammen das "U.S. Special Resolution Regimes") unterworfen 

werden, wird die Übertragung der Wertpapiere und der zugehörigen Garantie (zusam-

men die "Relevanten Verträge") und die Übertragung jeglicher Rechtspositionen oder 

Verpflichtungen der Emittentin oder der Garantin unter oder aus den Relevanten Verträ-

gen im selben Umfang wirksam, wie es die Übertragung nach dem U.S. Special Resolu-

tion Regimes wäre, ungeachtet dessen, in welcher Jurisdiktion die Wertpapierinhaber 

ansässig sind oder sich befinden oder der Tatsache, dass das anwendbare Recht der Wert-

papiere dem Recht einer Jurisdiktion abweichend von dem Recht der Vereinigten Staaten 

von Amerika oder eines Staates der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegt. Für den 

Fall, dass die Emittentin oder die Garantin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen 

einem Verfahren nach dem U.S. Special Resolution Regimes unterworfen werden, dür-

fen Rechte im Zusammenhang mit dem Zahlungsausfall gegen die Emittentin oder Ga-

rantin hinsichtlich der Relevanten Verträge in keinem größeren Umfang ausgeübt 
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werden, als Rechte im Zusammenhang mit dem Zahlungsausfall nach dem U.S. Special 

Resolution Regimes ausgeübt werden dürften, ungeachtet dessen, in welcher Jurisdiktion 

die Wertpapierinhaber ansässig sind oder sich befinden oder der Tatsache, dass das an-

wendbare Recht der Wertpapiere dem Recht einer Jurisdiktion unterliegt, welches von 

dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines Staates der Vereinigten Staa-

ten von Amerika abweicht. 

(3)  Währung und Rundung 

Der am Fälligkeitstag zu zahlende Tilgungsbetrag bzw. die an den Teilrückzahlungs-

Fälligkeitstagen zu zahlenden Teilnominalbeträge bzw. Teilberechnungsbeträge werden 

in der Abwicklungswährung zurückgezahlt. Diese Beträge werden auf die Tilgungsbe-

tragsrundung gerundet. Sofern nicht anderweitig in den maßgeblichen Emissionsspezi-

fischen Bestimmungen angegeben, werden auch die an den Zinszahlungstagen zu zah-

lenden Zinsbeträge auf die Tilgungsbetragsrundung gerundet. 

(4)  Definitionen 

"Automatischer Fälligkeitstag" in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Berechnungsbetrag" ist gegebenenfalls in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) 

der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Zinsfestlegungstag" ist in § 3 der Allgemeinen Bedingungen angegeben. 

"Zinszahlungstag" ist in § 3 der Allgemeinen Bedingungen angegeben. 

"Anfänglicher Bewertungstag" ist, vorbehaltlich der Anpassung (als Stichtag) gemäß 

den maßgeblichen Basiswertspezifischen Bestimmungen, der Anfängliche Bewertungs-

tag, wie in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben. Sollte der Anfängliche Bewertungstag kein Berechnungstag 

sein, ist der nächstfolgende Berechnungstag der Anfängliche Bewertungstag. 

"Nominalbetrag" ist gegebenenfalls in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Teilberechnungsbetrag" in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) der maßgebli-

chen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Teilnominalbetrag" in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Teilrückzahlungs-Fälligkeitstag" in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Ausstehender Berechnungsbetrag" in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 
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"Ausstehender Nominalbetrag" in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Tilgungsbetragsrundung" ist in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgebli-

chen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Abwicklungswährung" ist in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Fälligkeitstag" ist in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissions-

spezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Zielzins-Beobachtungstag" ist in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgebli-

chen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Zielzins-Ereignis" ist in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emis-

sionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

 

§ 2 

(Abwicklung) 

(1) Abwicklung – Wertpapiere, die keine Nordischen Registrierten Wertpapiere und Euro-

clear Frankreich Registrierten Wertpapiere sind 

Die von der Emittentin zu zahlenden Barbeträge sind an das maßgebliche Clearingsys-

tem zum Zweck der Ausschüttung an den Wertpapierinhaber zu überweisen. Die Emit-

tentin wird von ihren Zahlungsverpflichtungen durch Zahlung an das, oder an die Order 

des, Clearingsystems (oder an dessen Verwahrer bzw. Bevollmächtigten) hinsichtlich 

des gezahlten Betrags befreit. Im Falle von Italienischen Gelisteten Wertpapieren, die 

am SeDeX Markt der Italienischen Wertpapierbörse oder an einem regulierten Markt 

oder einem multilateralen Handelssystem gelistet sind, gilt in dieser Hinsicht, soweit dies 

erforderlich ist (wie in den Emissionsspezifischen Bestimmungen bestimmt), dass die 

Investoren hieran über ein Konto mit Monte Titoli S.p.A. oder, wenn sie ein Konto bei 

einem Teilnehmer von Monte Titoli S.p.A. haben, über das Konto des Teilnehmers par-

tizipieren. Monte Titoli S.p.A. wird wiederum ein Konto ("Bridge") mit einem oder ge-

gebenenfalls mehreren Clearingsystemen haben. 

Im Fall der unter dem Basisprospekt begebenen Wertpapieren, mit Ausnahme von Flex 

Wertpapieren, erfolgt die Tilgung durch Barausgleich und die Emittentin wird am oder 

mit Wertstellung zum Fälligkeitstag einen Betrag in Höhe des Tilgungsbetrags sowie an 

dem jeweiligen Zinszahlungstag die Zahlung des maßgeblichen Zinsbetrags auf das 

Konto der Hauptprogrammstelle überweisen. Im Fall von Flex Wertpapieren erfolgt die 

Tilgung durch Barausgleich und die Emittentin wird am oder mit Wertstellung zum Fäl-

ligkeitstag den zum Fälligkeitstag Ausstehenden Nominalbetrag bzw. Berechnungsbe-

trag und an dem jeweiligen Teilrückzahlungs-Fälligkeitstag den entsprechenden Teilno-

minalbetrag bzw. Teilberechnungsbetrag sowie an dem jeweiligen Zinszahlungstag die 
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Zahlung des maßgeblichen Zinsbetrags auf das Konto der Hauptprogrammstelle über-

weisen. 

(2) Abwicklung – Nordische Registrierte Wertpapiere  

(a)  Abwicklung – Euroclear Schweden Registrierte Wertpapiere 

Spätestens am sechsten Geschäftstag unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Serie von 

Euroclear Schweden Registrierten Wertpapieren und gemäß der Programmvereinbarung 

oder gegebenenfalls dem Agency Agreement, wird die Emittentin einen Betrag in Höhe 

der Summe des gesamten Tilgungsbetrags dieser Serie auf das Schwedische Verwah-

rungsgeldkonto überweisen, woraufhin die Schwedische Zahlstelle diesen gesamten Til-

gungsbetrag von dem Schwedischen Verwahrungsgeldkonto auf das Schwedische Geld-

transferkonto überweisen wird. Vorbehaltlich des Vorstehenden wird Euroclear Schwe-

den das Schwedische Geldtransferkonto mit Wertstellung am Fälligkeitstag belasten und 

gemäß der Programmvereinbarung oder gegebenenfalls dem Agency Agreement den Til-

gungsbetrag an die Wertpapierinhaber weiterleiten. 

(b)  Abwicklung – VPS Registrierte Wertpapiere 

Spätestens am ersten Geschäftstag unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Serie von 

VPS Registrierten Wertpapieren gemäß der Programmvereinbarung oder gegebenenfalls 

dem Agency Agreement wird die Emittentin einen Betrag in norwegischen Kronen in 

Höhe der Summe des gesamten Tilgungsbetrags dieser Serie auf das Norwegische Ver-

wahrungsgeldkonto überweisen, woraufhin die Norwegische Zahlstelle diesen gesamten 

Tilgungsbetrag von dem Norwegischen Verwahrungsgeldkonto auf das Norwegische 

Geldtransferkonto überweisen wird. Vorbehaltlich des Vorstehenden, wird VPS das Nor-

wegische Geldtransferkonto mit Wertstellung am Fälligkeitstag belasten und gemäß der 

Programmvereinbarung oder gegebenenfalls dem Agency Agreement den Tilgungsbe-

trag an die Wertpapierinhaber weiterleiten. 

(c)  Abwicklung – Euroclear Finnland Registrierte Wertpapiere 

Die Abwicklung von Euroclear Finnland Registrierten Wertpapieren erfolgt in Überein-

stimmung mit den Finnischen Regeln. Gemäß den Finnischen Regeln liegt der letzte 

Handelstag eines finnischen registrierten Zertifikats mit vergleichbaren Bedingungen 

fünf Geschäftstage vor dem Verfallstermin des Wertpapiers (bei Zahlung des Nettowerts 

des Wertpapiers) in dem jeweiligen Euroclear Finnland System, in dem die Euroclear 

Finnland Wertpapiere registriert sind (das "OM-System"). Euroclear Finnland teilt der 

Emittentin oder der Finnischen Zahlstelle eine Berechnung der Salden für jeden relevan-

ten Bevollmächtigten und Vertreter eines Bevollmächtigten, die von Euroclear Finnland 

als Mitglied des OM-Systems gemäß den Finnischen Regeln betrachtet wird (der "Kon-

tobevollmächtigte"), mit. Die Emittentin wird einen Geschäftstag vor dem Fälligkeits-

tag einen Betrag in Euro entsprechend der Summe des Tilgungsbetrags auf das Finnische 

Verwahrungsgeldkonto überweisen, damit der jeweilige Tilgungsbetrag an die Kontobe-

vollmächtigten weitergeleitet werden kann. Die Finnische Zahlstelle wird bis 13.00 Uhr 

(Helsinki Ortszeit) am Geschäftstag vor dem Fälligkeitstag die Zahlungen an die Konto-

bevollmächtigten, die im Auftrag der Wertpapierinhaber bei Euroclear Finnland handeln, 
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überweisen. Die Kontobevollmächtigten werden anschließend die Zahlungen an die je-

weiligen Euroclear Finnland Wertpapierinhaber weiterleiten. 

In Bezug auf finnische registrierte Zertifikate mit vergleichbaren Bedingungen wird die 

Emittentin eine Bestätigung des Tilgungsbetrags an die Finnische Zahlstelle liefern, die 

an Euroclear Finnland fünf Geschäftstage vor dem Fälligkeitstag weitergeleitet wird. Eu-

roclear Finnland teilt der Emittentin oder der Finnischen Zahlstelle eine Berechnung der 

Salden für jeden relevanten Kontobevollmächtigten mit. Die Emittentin wird einen Ge-

schäftstag vor dem Fälligkeitstag einen Betrag in Euro entsprechend der Summe des Til-

gungsbetrags auf das Finnische Verwahrungsgeldkonto überweisen. Die Finnische Zahl-

stelle wird bis 10.00 Uhr (Helsinki Ortszeit) am Fälligkeitstag die Zahlungen an die Kon-

tobevollmächtigten, die im Auftrag der Wertpapierinhaber bei Euroclear Finnland han-

deln, überweisen. Die Kontobevollmächtigten werden anschließend die Zahlungen an 

die jeweiligen bei Euroclear Finnland Wertpapierinhaber weiterleiten. 

Alle Zahlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Tilgungsbeträgen unterliegen detail-

lierten Fristen gemäß den Finnischen Regeln. 

Die Beschreibung in diesem § 2 (2)(c) der Allgemeinen Bedingungen in Bezug auf die 

Zahlungsverfahren und andere Maßnahmen von Euroclear Finnland und dem Bevoll-

mächtigten beruht ausschließlich auf dem Verständnis der Emittentin von den Finni-

schen Regeln. Weder die Emittentin noch (gegebenenfalls) die Garantin übernehmen 

eine Gewährleistung oder Garantie dafür, dass diese Informationen richtig sind oder 

jedenfalls, dass Euroclear Finnland (oder dessen Bevollmächtigte oder Betreiber) sol-

che Zahlungen entrichtet oder solche Handlungen oder Verpflichtungen in Übereinstim-

mung mit dieser Beschreibung erfüllen wird. Ungeachtet hierin enthaltener anderslau-

tender Bestimmungen übernehmen dementsprechend weder die Emittentin noch (gege-

benenfalls) die Garantin, noch eine sonstige Stelle eine Verantwortung für die Erfüllung 

der jeweiligen Zahlung, Lieferung, Identifizierung der Wertpapierinhaber oder sonstiger 

Verpflichtungen in Bezug auf die Wertpapiere durch Euroclear Finnland (oder dessen 

Bevollmächtigte oder Betreiber), wie hier beschrieben und/oder gemäß den Regelungen 

und Verfahren, die ihre Prozesse bestimmen.  

(3) Abwicklung – Euroclear Frankreich Registrierte Wertpapiere 

Die von der Emittentin zu zahlenden Barbeträge sollen durch Überweisung auf das auf 

die betreffende Währung lautende Konto des jeweiligen Euroclear Frankreich Kunden 

zu Gunsten des Euroclear Frankreich Wertpapierinhabers erfolgen. Die Emittentin wird 

durch Zahlung an den jeweiligen Euroclear Frankreich Kunden, oder auf dessen Bestel-

lung hin, in Bezug auf den bezahlten Betrag von ihren Zahlungsverpflichtungen entbun-

den. 

Die Emittentin wird am oder mit Wertstellung zum Fälligkeitstag einen Betrag in Höhe 

des gesamten Tilgungsbetrags auf das Konto der Französischen Zahlstelle überweisen. 

(4) Umrechnung in die Abwicklungswährung 
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Alle von der Emittentin zu entrichtenden Barbeträge werden in der Abwicklungswäh-

rung gezahlt. Kann nach den Regeln des jeweiligen Clearingsystems die Zahlung eines 

Betrags an einen Wertpapierinhaber nicht in der Abwicklungswährung geleistet werden, 

so erfolgt diese Zahlung in der Währung, in der das jeweilige Clearingsystem üblicher-

weise Zahlungen auf Konten von Kontoinhabern bei diesem Clearingsystem leistet, 

nachdem der entsprechende Betrag aus der Abwicklungswährung umgerechnet wurde. 

(5) Anspruch auf Zahlungen in Bezug auf Registrierte ICSD Globalurkunden, Nordische 

Registrierte Wertpapiere, Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere und Euro-

clear Frankreich Registrierte Wertpapiere 

(a)  Registrierte ICSD Globalurkunden 

Zahlungen in Bezug auf Registrierte ICSD Globalurkunden werden an die Personen ge-

leistet, die im Register der Wertpapierinhaber der betreffenden Serie von Wertpapieren 

am jeweiligen Eintragungsdatum verzeichnet sind, wobei das "Eintragungsdatum" als 

der Geschäftsschluss am Clearingsystem Geschäftstag vor dem Tag der Fälligkeit der 

Zahlung gilt, wobei der "Clearingsystem Geschäftstag" einen Tag bezeichnet, an dem 

das betreffende Clearingsystem für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. 

(b)  Euroclear Schweden Registrierte Wertpapiere 

Zahlungen von Kapital und/oder Zinsen in Bezug auf die Euroclear Schweden Re-

gistrierten Wertpapiere werden an die Euroclear Schweden Wertpapierinhaber geleistet, 

die als solche am vierten Geschäftstag (wie in den jeweiligen Euroclear Schweden Re-

geln definiert) vor dem Tag der Fälligkeit der Zahlung oder an einem dem Tag der Fäl-

ligkeit der Zahlung näheren Geschäftstag (wie er in den Euroclear Schweden Regeln 

festgelegt werden kann) registriert sind und erfolgen gemäß den Euroclear Schweden 

Regeln. Dieser Tag gilt als "Eintragungsdatum" in Bezug auf Euroclear Schweden Re-

gistrierte Wertpapiere gemäß den Euroclear Schweden Regeln. 

(c)  VPS Registrierte Wertpapiere 

Zahlungen von Kapital und/oder Zinsen in Bezug auf die VPS Registrierten Wertpapiere 

werden an die VPS Wertpapierinhaber geleistet, die als solche am 14. Kalendertag vor 

der Fälligkeit der Zahlung oder an einem dem Tag der Fälligkeit der Zahlung näheren 

Geschäftstag (wie in den VPS Regeln festgelegt) registriert sind und erfolgen gemäß den 

VPS Regeln. Dieser Tag gilt als "Eintragungsdatum" in Bezug auf VPS Registrierte 

Wertpapiere gemäß den VPS Regeln. 

(d)  Euroclear Finnland Registrierte Wertpapiere 

Zahlungen von Kapital und/oder Zinsen in Bezug auf die Euroclear Finnland Registrier-

ten Wertpapiere werden an die Euroclear Finnland Wertpapierinhaber am ersten Ge-

schäftstag vor der Fälligkeit dieser Zahlung auf der Basis von Informationen, die in dem 

jeweiligen Effektenkonto der Euroclear Finnland Wertpapierinhaber enthalten sind ge-

leistet. Dieser Tag gilt als "Eintragungsdatum" in Bezug auf Euroclear Finnland Re-

gistrierte Wertpapiere gemäß den Euroclear Finnland Regeln. Euroclear Finnland Wert-

papierinhaber haben keinen Anspruch auf Erhalt von Zinsen oder sonstiger 
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Entschädigungen aufgrund einer Verschiebung des Erhalts des Betrags nach dem Fällig-

keitstag infolgedessen, dass der Fälligkeitstag kein Zahlungstag ist.  

(e) Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere 

Zahlungen von Kapital und/oder Zinsen in Bezug auf die Euroclear Niederlande Re-

gistrierten Wertpapiere werden an die Euroclear Niederlande Wertpapierinhaber geleis-

tet, die als solche am Geschäftstag (wie in den jeweiligen Euroclear Niederlande Regeln 

definiert) vor dem Tag der Fälligkeit der Zahlung oder an einem dem Tag der Fälligkeit 

der Zahlung näheren Geschäftstag (wie er in den Euroclear Niederlande Regeln festge-

legt werden kann) registriert sind und erfolgen gemäß den Euroclear Niederlande Re-

geln. Dieser Tag gilt als "Eintragungsdatum" in Bezug auf Euroclear Niederlande Re-

gistrierte Wertpapiere gemäß den Euroclear Niederlande Regeln. 

(f) Euroclear Frankreich Registrierte Wertpapiere 

Zahlungen von Kapital und/oder Zinsen in Bezug auf die Euroclear Frankreich Re-

gistrierten Wertpapiere werden an die Euroclear Frankreich Wertpapierinhaber geleistet, 

die als solche am Geschäftstag (wie in den jeweiligen Euroclear Frankreich Regeln de-

finiert) vor dem Tag der Fälligkeit der Zahlung oder an einem dem Tag der Fälligkeit 

der Zahlung näheren Geschäftstag (wie er in den Euroclear Frankreich Regeln festgelegt 

werden kann) registriert sind und erfolgen gemäß den Euroclear Frankreich Regeln. Die-

ser Tag gilt als "Eintragungsdatum" in Bezug auf Euroclear Frankreich Registrierte 

Wertpapiere gemäß den Euroclear Frankreich Regeln. 

(6) Zahltag 

Ist ein Tag, an dem seitens der Emittentin die Zahlung eines Betrags in Bezug auf ein 

Wertpapier erfolgen soll, kein Zahltag, hat der Wertpapierinhaber bis zum nächstfolgen-

den Zahltag keinen Anspruch auf Zahlungen und hinsichtlich dieser Verschiebung kei-

nen Anspruch auf Zins- oder andere Zahlungen. 

Der hier verwendete Begriff "Zahltag", sofern nicht in Teil B (Allgemeine Bestimmun-

gen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen etwas anderes festgelegt 

ist, ist  

(i)  ein Tag, an dem jedes Clearingsystem für den Geschäftsverkehr geöffnet ist, und  

(ii)  ein Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem entweder (1) für in einer anderen 

Währung als Euro zahlbare Beträge Geschäftsbanken und Devisenmärkte am 

Hauptfinanzmarkt des Landes dieser Währung Zahlungen abwickeln und für den 

allgemeinen Geschäftsverkehr (einschließlich des Handels mit Devisen und der 

Entgegennahme von Fremdwährungseinlagen) geöffnet sind, oder (2) für in Euro 

zahlbare Beträge das von Eurosystem betriebene Real Time Gross Settlement 

System (T2) oder ein Nachfolgesystem dazu in Betrieb ist, und zusätzlich 

(iii)  (a) im Fall von Euroclear Finnland Registrierten Wertpapieren ein Tag (außer 

Samstag und Sonntag) an dem die Banken in Schweden für den Geschäftsverkehr 
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geöffnet sind, oder (b) im Fall von VPS Registrierten Wertpapieren ein Tag (au-

ßer Samstag und Sonntag) an dem die Banken in Norwegen für den Geschäfts-

verkehr geöffnet haben, oder (c) im Fall von Euroclear Finnland Registrierten 

Wertpapieren ein Tag (außer Samstag und Sonntag) an dem Euroclear Finnland 

und das Euroclear Finnland System (in dem die Euroclear Finnland Registrierten 

Wertpapiere registriert sind) gemäß den Euroclear Finnland Regeln für den Ge-

schäftsverkehr geöffnet haben. 

 

(7) Besteuerung, andere Gesetze und Verordnungen 

Alle Zahlungen und/oder Lieferungen unterliegen in allen Fällen (a) allen geltenden 

Steuergesetzen oder anderen Gesetzen und Verordnungen am Ort der Zahlung und/oder 

Lieferung (einschließlich gegebenenfalls der Gesetze, die den Abzug oder Einbehalt von 

allen Steuern, Abgaben oder sonstigen Gebühren vorsehen) sowie (b) allen Steuern, ein-

schließlich eines Einbehalts oder Abzugs aufgrund eines Abkommens, das in § 1471 (b) 

des U.S. Internal Revenue Code von 1986 (der "Kodex") beschrieben wird oder ander-

weitig durch §§ 1471 bis 1474 des Kodex und etwaige darunter fallende Bestimmungen 

oder Vereinbarungen oder offizielle Auslegungen davon ("FATCA") oder durch irgend-

ein Gesetz zur Umsetzung eines zwischenstaatlichen Ansatzes zu FATCA erhoben wird. 

(8) Hinweis in Bezug auf Clearingsysteme und ihre Bevollmächtigten und Betreiber 

Jede Angabe in diesen Allgemeinen Bedingungen in Bezug auf zu entrichtende Zahlun-

gen oder sonstige Handlungen oder Verpflichtungen, die durch ein Clearingsystem (oder 

dessen Bevollmächtigte oder Betreiber) vorgenommen werden, basiert ausschließlich 

auf der Auslegung der jeweiligen Regeln und/oder Prozesse des jeweiligen Clearingsys-

tems (und seiner Bevollmächtigten und Betreiber) durch die Emittentin. Weder die Emit-

tentin noch (falls zutreffend) die Garantin übernehmen eine Gewährleistung oder Garan-

tie dafür, dass diese Informationen richtig sind oder dass das jeweilige Clearingsystem 

(oder dessen Bevollmächtigte oder Betreiber) in irgendeinem Fall solche Zahlungen ent-

richtet oder solche Handlungen oder Verpflichtungen in Übereinstimmung mit dieser 

Beschreibung erfüllen wird. Ungeachtet etwaiger hierin enthaltener anderslautender 

Bestimmungen übernimmt dementsprechend weder die Emittentin, die Hauptprogramm-

stelle, die Berechnungsstelle noch (gegebenenfalls) die Garantin, die norwegische Zahl-

stelle, die schwedische Zahlstelle, die finnische Zahlstelle noch die Bevollmächtigten 

eine Verantwortung für die Erfüllung der jeweiligen Zahlung, Lieferung, Identifizierung 

der Wertpapierinhaber oder sonstiger Verpflichtungen in Bezug auf die Wertpapiere, wie 

hier beschrieben und/oder gemäß den Regelungen und Verfahren, die ihre Prozesse be-

stimmen, durch irgendein Clearingsystem (oder dessen Bevollmächtigte oder Betreiber). 

(9) Definitionen 

"Clearingsystem" ist in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissi-

onsspezifischen Bestimmungen angegeben. 
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"Euroclear Finnland" bedeutet Euroclear Finland Oy, den finnischen Zentralverwahrer 

für Wertpapiere. 

"Euroclear Finnland Register" bedeutet das Register, das im Euroclear Finnland Sys-

tem für Euroclear Finnland Registrierte Wertpapiere eröffnet wurde. 

"Euroclear Finnland Regeln" bedeutet die durch Euroclear Finnland veröffentlichten 

Regeln. 

"Euroclear Finnland System" bedeutet das technische System bei Euroclear Finnland 

für die Eintragung von Wertpapieren und für das Clearing und die Abwicklung von 

Transaktionen in Wertpapieren. 

"Euroclear Frankreich" bedeutet Euroclear Frankreich S.A., 66 rue de la Victoire, 

75009 Paris, Frankreich, oder eine Rechtsnachfolgerin oder Stellvertreterin hierfür. 

"Euroclear Frankreich Kunde" bezeichnet jeden zugelassen Finanzintermediär, der 

dazu berechtigt ist, Wertpapierdepots direkt oder indirekt mit Euroclear Frankreich zu 

führen, einschließlich die Euroclear Bank SA/NV und die Depotbank für Clearstream 

Banking, société anonyme. 

"Euroclear Frankreich Regeln" bezeichnen die allgemeinen Geschäftsbedingungen 

von Euroclear Frankreich und die Verfahrensanweisungen von Euroclear Frankreich in 

ihrer jeweils gültigen Fassung, die von Zeit zu Zeit ergänzt oder geändert werden kann. 

"Euroclear Niederlande" bedeutet Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effecten-

verkeer B.V., den niederländischen Zentralverwahrer für Wertpapiere. 

"Euroclear Niederlande Register" bedeutet das Register, das im Euroclear Niederlande 

System für von der Emittentin begebene oder zu begebende Euroclear Niederlande Re-

gistrierte Wertpapiere eröffnet wurde. 

"Euroclear Niederlande Regeln" bedeutet das Wertpapierübertragungsgesetz (Wet 

giraal effectenverkeer) und alle sonstigen anwendbaren niederländischen Gesetze, Ver-

ordnungen und Verfahrensanweisungen, die von Euroclear Niederlande angewendet 

bzw. von Euroclear Niederlande erlassen werden. 

"Euroclear Niederlande System" bedeutet das technische System bei Euroclear Nie-

derlande für die Eintragung von Wertpapieren und für das Clearing und die Abwicklung 

von Transaktionen in Wertpapieren. 

"Euroclear Schweden" bedeutet Euroclear Sweden AB, den schwedischen Zentralver-

wahrer für Wertpapiere. 

"Euroclear Schweden Register" bedeutet das Register, das im Euroclear Schweden 

System für von der Emittentin begebene oder zu begebende Euroclear Schweden Re-

gistrierte Wertpapiere eröffnet wurde. 
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"Euroclear Schweden Regeln" bedeutet den SFIA Act und alle anderen geltenden bzw. 

auf Euroclear Schweden anwendbaren schwedischen Gesetze, Verordnungen und durch 

Euroclear Schweden veröffentlichten Verfahrensweisen. 

"Euroclear Schweden System" bedeutet das technische System bei Euroclear Schwe-

den für die Eintragung von Wertpapieren und für das Clearing und die Abwicklung von 

Wertpapiertransaktionen. 

"Finnisches Verwahrungsgeldkonto" bedeutet ein Geldkonto in Euro, das im Namen 

der Emittentin eröffnet wurde und von der Finnischen Zahlstelle geführt wird.  

"Finnische Regeln" bedeutet den Finnish Securities Markets Act (1989/495), Act on 

Book-Entry System (1991/826), Act on Book-Entry Accounts (1991/827), die Regeln 

der Finnish Central Securities Depository Ltd und die Regeln der OMX Nordic Ex-

change Helsinki Oy. 

"NFIA Act" bezeichnet das Norwegian Securities Register Act of 2002 (im Norwegi-

schen: lov om registrering av finansielle instrumenter av 5 juli 2002 nr. 64).  

"Norwegisches Geldtransferkonto" bedeutet ein Geldtransferkonto in norwegischer 

Krone und im Namen der Norwegischen Zahlstelle im Auftrag der Emittentin, aus dem 

die Norwegische Zahlstelle Zahlungen an VPS Wertpapierinhaber entrichtet. 

"Norwegisches Verwahrungsgeldkonto" bedeutet ein Verwahrungsgeldkonto in nor-

wegischer Krone, das im Namen der Emittentin eröffnet wurde und von der Norwegi-

schen Zahlstelle geführt wird. 

"Norwegische Krone" und "NOK" bedeuten die gesetzliche Währung von Norwegen. 

"SFIA Act" bezeichnet das Swedish Financial Instruments Accounts Act (SFS 

1998:1479). 

"Schwedisches Geldtransferkonto" bedeutet ein Geldtransferkonto in schwedischer 

Krone und im Namen der Schwedischen Zahlstelle im Auftrag der Emittentin, aus dem 

die Schwedische Zahlstelle Zahlungen an Wertpapierinhaber bei Euroclear Schweden 

entrichtet. 

"Schwedisches Verwahrungsgeldkonto" bedeutet ein Verwahrungsgeldkonto in 

schwedischer Krone, das im Namen der Emittentin eröffnet wurde und von der Schwe-

dischen Zahlstelle geführt wird.  

"Schwedische Krone" bedeutet die gesetzliche Währung von Schweden. 

"VPS" meint Verdipapirsentralen ASA, den norwegischen Zentralverwahrer für Wert-

papiere. 

"VPS Register" bedeutet das Register, das im VPS System für VPS Registrierte Wert-

papiere eröffnet wurde. 
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"VPS Regeln" bedeutet den NFIA Act und alle anderen geltenden bzw. auf Euroclear 

Schweden anwendbaren norwegischen Gesetze, Verordnungen und durch die VPS ver-

öffentlichten Verfahrensweisen. 

"VPS System" bedeutet das technische System bei der VPS für die Eintragung von Wert-

papieren und für das Clearing und die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen. 

 

§ 3 

(Verzinsung) 

(1) Zinszahlung  

(a) Keine Zinszahlung 

Sofern "Zinszahlung" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emis-

sionsspezifischen Bestimmungen nicht als anwendbar gekennzeichnet ist, sind die Wert-

papiere nicht mit einer Verzinsung ausgestattet und es erfolgen keine regelmäßigen Zah-

lungen. 

(b) Zinsbetrag  

Ist "Zinszahlung" in den maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angege-

ben, wird der Zinsbetrag bzw. die Zinsbeträge die einzige(n) regelmäßige(n) Zah-

lung(en) hinsichtlich der jeweiligen Wertpapierserie sein, und es werden keine weiteren 

Zinsbeträge hinsichtlich der jeweiligen Wertpapierserie anfallen. 

Zinsbetrag im Falle von Wertpapieren (ausgenommen Flex Wertpapieren) 

Die Berechnung des "Zinsbetrags" erfolgt auf Grundlage der Anzahl der Tage in der 

betreffenden Zinsperiode, des für die jeweilige Zinsperiode maßgeblichen Zinssatzes 

und gegebenenfalls des Zinstagequotienten in Bezug auf den Nominalbetrag bzw. Be-

rechnungsbetrag. 

Zinsbetrag im Falle von Flex Wertpapieren 

Die Berechnung des "Zinsbetrags" erfolgt auf Grundlage der Anzahl der Tage in der 

betreffenden Zinsperiode, des für die jeweilige Zinsperiode maßgeblichen Zinssatzes 

und gegebenenfalls des maßgeblichen Zinstagequotienten in Bezug auf den Ausstehen-

den Nominalbetrag bzw. Ausstehenden Berechnungsbetrag. 

(2) Art des Zinssatzes 

Zinssatz im Falle von Festverzinslichen Wertpapieren und fest verzinslichen Flex 

Wertpapieren  

Sofern "Feste Verzinsung" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen festgelegt ist, entspricht der maßgebliche 

Zinssatz für alle Zinsperioden bis zum Verzinsungsende dem Festzinssatz. 
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Zinssatz im Falle von Step up & Step Down Wertpapieren 

Sofern "Stufenverzinsung" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen festgelegt ist, entspricht der maßgebliche 

Zinssatz für alle Zinsperioden, die in denselben Stufenfestzinssatz-Zeitraum fallen, dem 

diesem Stufenfestzinssatz-Zeitraum zugeordneten Stufenfestzinssatz. 

Zinssatz im Falle von Variabel Verzinslichen Wertpapieren, Floored Floater 

Wertpapieren, Capped Floored Floater Wertpapieren, Variabel Verzinslichen 

Wertpapieren mit Zielzins (TARN Wertpapiere) und ausschließlich variabler Verzinsung 

und variabel verzinslichen Flex Wertpapieren  

Sofern "Variable Verzinsung" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen festgelegt ist, entspricht der maßgebliche 

Zinssatz dem für die jeweilige Zinsperiode anwendbaren Variablen Zinssatz.  

Zinssatz im Falle von Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Zielzins (TARN 

Wertpapiere) und fester zu variabler Verzinsung, Fest zu Variabel Verzinslichen 

Wertpapieren, Fest zu Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Floor und Fest zu 

Variabel Verzinslichen Wertpapieren mit Cap und Floor 

Sofern "Feste zu Variable Verzinsung" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen festgelegt ist, entspricht der 

maßgebliche Zinssatz  

(i) für alle Zinsperioden, die in den Festzinszeitraum fallen, dem Festzinssatz, und  

(ii) für alle Zinsperioden, die in den Variabel Verzinslichen Zeitraum fallen, dem für 

die jeweilige Zinsperiode maßgeblichen Variablen Zinssatz. 

Zinssatz im Falle von Digital Verzinslichen Wertpapieren 

Sofern "Digitale Verzinsung" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen festgelegt ist, entspricht der maßgebliche 

Zinssatz 

(i) für alle Zinsperioden, die in den Festzinszeitraum fallen, dem Festzinssatz (falls 

ein "Festzinssatz" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist), und  

(ii) für alle Zinsperioden, die in den Digital Verzinslichen Zeitraum fallen, dem 

maßgeblichen Digitalen Zinssatz 1, wenn an dem Zinsfestlegungstag, der dieser 

Zinsperiode zugeordnet ist, ein Digitales Zinsereignis eingetreten ist. 

Andernfalls entspricht der maßgebliche Zinssatz für die maßgebliche 

Zinsperiode dem Digitalen Zinssatz 2. 
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(3) Mindest- und Höchstzinssätze 

Falls ein "Mindestzinssatz (Floor)" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist, entspricht der 

Variable Zinssatz mindestens diesem Mindestzinssatz (Floor).  

Falls ein "Höchstzinssatz (Cap)" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist, entspricht der 

Variable Zinssatz maximal diesem Höchstzinssatz (Cap). 

(4)  Referenzzinssatz 

(a) EURIBOR 

Sofern der EURIBOR in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen als maßgeblicher "Referenzzinssatz" angegeben 

ist, gilt Folgendes:  

(i) Der für die jeweilige Zinsperiode maßgebliche Referenzzinssatz entspricht dem 

Satz des EURIBOR für die Maßgebliche Laufzeit, der am jeweiligen Zinsfestle-

gungstag gegen 11:00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) (oder zu einer etwaigen geänderten 

Veröffentlichungsuhrzeit, die vom Administrator des EURIBOR in der EURI-

BOR-Referenzwertmethodologie spezifiziert wird) auf der Bildschirmseite ange-

zeigt wird. 

(ii) Sollte zu der in Ziffer (i) genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung 

stehen oder der vorgenannte EURIBOR-Satz dort nicht angezeigt werden, wird, 

sofern nicht ein Referenzwert-Ereignis in Bezug auf den EURIBOR für die Maß-

gebliche Laufzeit eingetreten ist, der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare 

Referenzzinssatz wie folgt bestimmt: 

(A) Sollte der relevante EURIBOR-Satz für den jeweiligen Zinsfestlegungstag 

nicht bis 11:00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) (oder bis zu der etwaigen 

geänderten Veröffentlichungsuhrzeit für den EURIBOR, die vom 

Administrator des EURIBOR in der EURIBOR-Referenzwertmethodologie 

spezifiziert wird) am ersten Tag der jeweiligen Zinsperiode auf der 

Bildschirmseite angezeigt worden sein, entspricht der für die jeweilige 

Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz dem Satz des EURIBOR für die 

Maßgebliche Laufzeit für den jeweiligen Zinsfestlegungstag, wie er vom 

Administrator des EURIBOR zur Verfügung gestellt und von einem 

autorisierten Datendienst oder dem Administrator des EURIBOR selbst 

veröffentlicht wird. 

(B) Sollte der relevante EURIBOR-Satz für den jeweiligen Zinsfestlegungstag 

bis 15:00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) (oder vier Stunden nach der etwaigen 

geänderten Veröffentlichungsuhrzeit für den EURIBOR) am ersten Tag der 

jeweiligen Zinsperiode weder vom Administrator des EURIBOR noch von 
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einem autorisierten Datendienst zur Verfügung gestellt oder veröffentlicht 

worden sein, entspricht der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare 

Referenzzinssatz einem Satz, der vom Administrator des EURIBOR 

förmlich zur Verwendung für den jeweiligen Zinsfestlegungstag empfohlen 

wurde, oder, falls ein solcher Satz nicht zur Verfügung steht, einem Satz, 

der von der Aufsichtsbehörde, die für die Aufsicht über den EURIBOR der 

den Administrator des EURIBOR zuständig ist, förmlich zur Verwendung 

für den jeweiligen Zinsfestlegungstag empfohlen wurde. 

(C) Für den Fall, dass der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare 

Referenzzinssatz nicht gemäß den vorstehenden Bestimmungen bis zu der 

in Buchstabe (b) genannten Uhrzeit am ersten Tag der jeweiligen 

Zinsperiode ermittelt werden kann, ist der für die jeweilige Zinsperiode 

anwendbare Referenzzinssatz der Satz des EURIBOR für die Maßgebliche 

Laufzeit auf der Bildschirmseite, wie vorstehend beschrieben, am letzten 

Tag vor dem Zinsfestlegungstag, an dem der EURIBOR-Satz für die 

Maßgebliche Laufzeit auf der Bildschirmseite angezeigt wurde. 

(iii) Sollte zu der in Ziffer (i) genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung 

stehen oder der vorgenannte EURIBOR-Satz dort nicht angezeigt werden und ist 

ein Referenzwert-Ereignis in Bezug auf den EURIBOR für die Maßgebliche 

Laufzeit eingetreten, wird der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Refe-

renzzinssatz von der Berechnungsstelle unter Bezugnahme der in § 3 (5) vorge-

sehenen Regelungen, ermittelt. 

(b) SOFR 

Sofern der SOFR in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen als maßgeblicher "Referenzzinssatz" angegeben 

ist, gilt Folgendes: 

(i) Der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz entspricht dem 

Zusammengesetzten Täglichen SOFR. Der "Zusammengesetzte Tägliche 

SOFR" bezeichnet den tageweise zusammengesetzten Renditesatz einer Anlage 

(mit dem täglichen Satz des SOFR als Referenzzinssatz zur Berechnung der Zin-

sen), der von der Berechnungsstelle am jeweiligen Zinsfestlegungstag gemäß der 

folgenden Formel berechnet wird, wobei der sich ergebende Prozentsatz, falls er-

forderlich, auf das nächste Einhunderttausendstel eines Prozentpunkts mit der 

Maßgabe gerundet wird, dass 0,000005 auf 0,00001 aufgerundet wird: 

 

[∏ (1 +  
SOFRi × ni

360
) − 1

d0

i=1

] ×
360

d
 

wobei: 
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"i" eine Reihe ganzer Zahlen von 1 bis d0 ist, von denen jede den jeweiligen Ge-

schäftstag für U.S.-Staatsanleihen in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit 

dem ersten Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen in der jeweiligen Beobachtungs-

periode (einschließlich), repräsentiert; 

"d0" in Bezug auf jede Beobachtungsperiode die Anzahl der Geschäftstage für 

U.S.-Staatsanleihen in der jeweiligen Beobachtungsperiode bezeichnet; 

"Beobachtungsperiode" in Bezug auf jede Zinsperiode den Zeitraum bezeichnet, 

welcher "p" Geschäftstage für U.S.-Staatsanleihen (einschließlich) vor dem ersten 

Tag der jeweiligen Zinsperiode beginnt und welcher "p" Geschäftstage für U.S.-

Staatsanleihen (ausschließlich) vor dem Zinszahlungstag dieser Zinsperiode (oder, 

falls früher, vor dem vorzeitigen Rückzahlungstag) endet; 

"SOFRi " in Bezug auf einen Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen "i" den SOFR-

Referenzsatz für diesen Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen bezeichnet; 

"SOFR-Referenzsatz" in Bezug auf jeden Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen 

einen Referenzsatz bezeichnet, der dem Satz des täglichen SOFR für den betref-

fenden Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen entspricht, wie er von der Federal 

Reserve Bank of New York als Administrator des SOFR (oder von einem Nachfol-

geadministrator) auf der Internetseite (SOFR) jeweils um oder gegen 8:00 Uhr 

Ortszeit in New York City, oder, falls in den maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen festgelegt, um die Alternative SOFR-Uhrzeit, an dem diesem Ge-

schäftstag für U.S.-Staatsanleihen unmittelbar folgenden Geschäftstag für U.S.-

Staatsanleihen zur Verfügung (oder zu einer etwaigen geänderten, vom Administ-

rator des SOFR gemäß der SOFR-Methodologie bestimmten Zeit) gestellt wird; 

"p" die Spanne der Verschiebung der Beobachtungsperiode bezeichnet, die die in 

Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegebene Anzahl von Geschäftstagen für U.S.-Staatsanleihen 

umfasst (wobei "p" nicht kleiner als 5 sein darf, wenn nicht die Berechnungsstelle 

einem kürzeren Verschiebung der Beobachtungsperiode zugestimmt hat); 

"ni" in Bezug auf jeden Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen "i" die Anzahl der 

Kalendertage ab diesem Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen "i" (einschließlich) 

bis zum nächstfolgenden Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen (ausschließlich) be-

zeichnet; und 

"d" die Anzahl der Kalendertage in der jeweiligen Beobachtungsperiode bezeich-

net. 

(ii) Wird der SOFR-Referenzsatz für einen Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen 

nicht wie in Ziffer (i) beschrieben zur Verfügung gestellt, ist, sofern nicht ein 

Indexeinstellungsereignis (SOFR) eingetreten ist, der SOFR-Referenzsatz für 

diesen Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen gleich dem Satz des SOFR für den 

letzten Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen, für den dieser Satz auf der Internet-

seite (SOFR) veröffentlicht wurde. 



IV. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

 

94 

(iii) Wird der SOFR-Referenzsatz für einen Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen nicht 

wie in Ziffer (i) beschrieben zur Verfügung gestellt und ist ein Indexeinstellungs-

ereignis (SOFR) eingetreten, wird der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare 

Referenzzinssatz von der Berechnungsstelle wie folgt ermittelt: 

(A) Der SOFR-Referenzsatz für jeden Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen an 

oder nach dem Index-Einstellungsstichtag (SOFR) wird so bestimmt, als 

wären Bezugnahmen auf den SOFR Bezugnahmen auf die Empfohlene 

Ausfallrate (SOFR).  

(B) Falls eine Empfohlene Ausfallrate (SOFR) nicht bis zum Ende des ersten 

Geschäftstags für U.S.-Staatsanleihen nach dem Tag des Eintritts des Index-

Einstellungsereignisses (SOFR) empfohlen wurde, wird der Referenzsatz 

für jeden Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen an oder nach dem Index-

Einstellungsstichtag (SOFR) so bestimmt, als wären: 

- Bezugnahmen auf den SOFR Bezugnahmen auf den OBFR; 

- Bezugnahmen auf einen Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen 

Bezugnahmen auf einen New Yorker Geschäftstag; 

 Bezugnahmen auf ein Index-Einstellungsereignis (SOFR) Bezugnahmen 

auf ein Index-Einstellungsereignis (OBFR); und 

- Bezugnahmen auf einen Index-Einstellungsstichtag (SOFR) 

Bezugnahmen auf einen Index-Einstellungsstichtag (OBFR). 

(C) Falls eine Empfohlene Ausfallrate (SOFR) nicht bis zum Ende des ersten 

Geschäftstags für U.S.-Staatsanleihen nach dem Tag des Eintritts des Index-

Einstellungsereignisses (SOFR) empfohlen wurde und ein Index-

Einstellungsereignis (OBFR) eingetreten ist, wird der Referenzsatz für jeden 

Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen an oder nach dem Index-

Einstellungsstichtag (SOFR) oder dem Index-Einstellungsstichtag (OBFR) 

(je nachdem, welches der spätere Termin ist) so bestimmt, als wären: 

- Bezugnahmen auf den SOFR-Referenzsatz Bezugnahmen auf das Fed-

Zinssatzziel 

- Bezugnahmen auf einen Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen 

Bezugnahmen auf einen New Yorker Geschäftstag; und 

- Bezugnahmen auf die Internetseite (SOFR) Bezugnahmen auf die 

Internetseite (Fed-Zinssatzziel). 

Falls die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen feststellt, dass im Falle eines 

Indexeinstellungsereignisses (SOFR) die Bestimmung des Referenzzinssatzes nicht 

möglich ist, und sofern die Berechnungsstelle die Emittentin zur Rückzahlung der 

Wertpapiere veranlasst, teilt die Emittentin den Wertpapierinhabern innerhalb eines 
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Monats nach dem Eintritt des maßgeblichen Ereignisses gemäß § 9 (Bekanntmachungen) 

der Allgemeinen Bedingungen den Kündigungstag (der "Kündigungstag") mit. Am 

Kündigungstag hat die Emittentin die Wertpapiere insgesamt, jedoch nicht teilweise, 

zurückzuzahlen und an jeden Wertpapierinhaber für jedes der von diesem gehaltenen 

Wertpapiere einen Betrag in Höhe des Kündigungsbetrags (der dem Nominalbetrag bzw. 

Berechnungsbetrag entspricht), zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen bis zu diesem 

Tag, zu zahlen. Die Zahlung des Kündigungsbetrags erfolgt in der den 

Wertpapierinhabern nach Maßgabe von § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen 

Bedingungen mitgeteilten Weise. 

(c) SONIA 

Sofern der SONIA in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen als maßgeblicher "Referenzzinssatz" angegeben 

ist, gilt Folgendes: 

(i) Der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz entspricht dem 

Zusammengesetzten Täglichen SONIA. Der "Zusammengesetzte Täglicher SO-

NIA" bezeichnet den tageweise zusammengesetzten Renditesatz einer Anlage (mit 

dem täglichen Satz des SONIA als Referenzsatz zur Berechnung der Zinsen), der 

von der Berechnungsstelle am jeweiligen Zinsfestlegungstag gemäß der folgenden 

Formel berechnet wird, wobei der sich ergebende Prozentsatz, falls erforderlich, 

auf das nächste Einhunderttausendstel eines Prozentpunkts mit der Maßgabe ge-

rundet wird, dass 0,000005 auf 0,00001 aufgerundet wird: 

 

[∏ (1 + 
SONIAi × ni

365
) − 1

d0

i=1

] ×
365

d
 

wobei:  

"i" eine Reihe ganzer Zahlen von 1 bis d0 ist, von denen jede den jeweiligen Lon-

doner Geschäftstag in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit dem ersten 

Londoner Geschäftstag in der jeweiligen Beobachtungsperiode (einschließlich), 

repräsentiert; 

"d0" in Bezug auf jede Beobachtungsperiode die Anzahl der Londoner Geschäfts-

tage in der jeweiligen Beobachtungsperiode bezeichnet; 

"Beobachtungsperiode" in Bezug auf jede Zinsperiode den Zeitraum bezeichnet, 

welcher "p" Londoner Geschäftstage (einschließlich) vor dem ersten Tag der je-

weiligen Zinsperiode beginnt und welcher "p" Londoner Geschäftstage (ein-

schließlich) vor dem letzten Tag dieser Zinsperiode (oder, falls früher, vor dem 

vorzeitigen Rückzahlungstag) endet; 

"SONIAi" in Bezug auf einen Londoner Geschäftstag "i" den SONIA-Referenz-

satz für diesen Londoner Geschäftstag bezeichnet; 



IV. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

 

96 

"SONIA-Referenzsatz" in Bezug auf jeden Londoner Geschäftstag einen Refe-

renzsatz bezeichnet, der dem Satz des täglichen SONIA für den betreffenden Lon-

doner Geschäftstag entspricht, wie er vom Administrator des SONIA zugelassenen 

Datendiensten zur Verfügung gestellt und von diesen sodann (am Londoner Ge-

schäftstag, der auf den jeweiligen Londoner Geschäftstag unmittelbar folgt) auf 

der Bildschirmseite oder, falls die Bildschirmseite nicht zur Verfügung steht, auf 

sonstige Weise veröffentlicht wird; 

"p" die Spanne der Verschiebung der Beobachtungsperiode bezeichnet, die die in 

den Endgültigen Bedingungen angegebene Anzahl von Londoner Geschäftstagen 

umfasst (wobei "p" nicht kleiner als 5 sein darf, wenn nicht die Berechnungsstelle 

einer kürzeren Verschiebung der Beobachtungsperiode zugestimmt hat); 

"ni" in Bezug auf jeden Londoner Geschäftstag "i" die Anzahl der Kalendertage 

von diesem Londoner Geschäftstag "i" (einschließlich) bis zum nächstfolgenden 

Londoner Geschäftstag (ausschließlich) bezeichnet; und 

"d" die Anzahl der Kalendertage in der jeweiligen Beobachtungsperiode bezeich-

net. 

(ii) Falls der SONIA-Referenzsatz für einen Londoner Geschäftstag nicht wie in Zif-

fer (i) beschrieben auf der Bildschirmseite zur Verfügung steht und auch nicht auf 

andere Weise von den maßgeblichen zugelassenen Datendiensten veröffentlicht 

worden ist, gilt Folgendes: 

(A) In diesem Fall tritt an die Stelle des SONIA-Referenzsatzes ein Satz, der 

sich berechnet aus der Summe aus (x) der Bank Rate der Bank of England 

zu Geschäftsschluss dieses Londoner Geschäftstages und (y) dem Mittel der 

Zinsspannen zwischen dem SONIA-Referenzsatz und der Bank Rate der 

Bank of England während der letzten fünf Tage, an denen ein SONIA-Refe-

renzsatz veröffentlicht worden ist, unter Ausschluss der höchsten Zins-

spanne (oder, falls es mehr als eine höchste Zinsspanne gibt, nur einer dieser 

höchsten Zinsspannen) sowie der niedrigsten Zinsspanne (oder, falls es 

mehr als eine niedrigste Zinsspanne gibt, nur einer dieser niedrigsten Zins-

spannen). Falls jedoch die Bank of England Leitlinien veröffentlicht, die be-

sagen, (x) wie der SONIA zu bestimmen ist oder (y) dass ein bestimmter 

Satz den SONIA ersetzen soll, wird die Berechnungsstelle die Emittentin 

konsultieren und auf Anweisung der Emittentin (die eine solche Anweisung 

nur soweit dies vernünftigerweise praktikabel ist, abgeben wird) ungeachtet 

der vorstehenden Bestimmung diesen Leitlinien solange, wie der SONIA 

nicht auf der Bildschirmseite zur Verfügung steht und auch nicht auf andere 

Weise von den zugelassenen Datendiensten veröffentlicht worden ist, fol-

gen, um den für die jeweilige Zinsperiode anwendbaren Referenzzinssatz zu 

bestimmen. 

(B) Falls der SONIA-Referenzsatz nicht gemäß den vorstehenden Bestimmun-

gen bestimmt werden kann, entspricht der für die jeweilige Zinsperiode 
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anwendbare Referenzzinssatz dem Referenzzinssatz, der am letzten voran-

gegangenen Zinsfestlegungstag bestimmt worden ist. Falls es keinen sol-

chen vorangegangenen Zinsfestlegungstag gibt, entspricht der Referenz-

zinssatz dem Satz, der für die erste Zinsperiode anwendbar gewesen wäre, 

wenn die Wertpapiere für einen Zeitraum, dessen Länge der ersten planmä-

ßigen Zinsperiode entspricht, der jedoch am Verzinsungsbeginn (aus-

schließlich) endet, ausstehend gewesen wären. 

Falls die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen feststellt, dass die Bestimmung des 

Referenzzinssatzes nicht möglich ist, und sofern die Berechnungsstelle die Emittentin 

zur Rückzahlung der Wertpapiere veranlasst, teilt die Emittentin den 

Wertpapierinhabern innerhalb eines Monats nach dem Eintritt des maßgeblichen 

Ereignisses gemäß § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen den 

Kündigungstag (der "Kündigungstag") mit. Am Kündigungstag hat die Emittentin die 

Wertpapiere insgesamt, jedoch nicht teilweise, zurückzuzahlen und an jeden 

Wertpapierinhaber für jedes der von diesem gehaltenen Wertpapiere einen Betrag in 

Höhe des Kündigungsbetrags (der dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag 

entspricht), zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen bis zu diesem Tag, zu zahlen. Die 

Zahlung des Kündigungsbetrags erfolgt in der den Wertpapierinhabern nach Maßgabe 

von § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilten Weise. 

(d) €STR 

Sofern der €STR in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen als maßgeblicher "Referenzzinssatz" angegeben 

ist, gilt Folgendes: 

(i) Der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz entspricht dem 

Zusammengesetzten Täglichen €STR. Der "Zusammengesetzte Tägliche €STR" 

bezeichnet den tageweise zusammengesetzten Renditesatz einer Anlage (mit dem 

täglichen Satz des €STR als Referenzsatz zur Berechnung der Zinsen), der von der 

Berechnungsstelle am jeweiligen Zinsfestlegungstag gemäß der folgenden Formel 

berechnet wird, wobei der sich ergebende Prozentsatz, falls erforderlich, auf das 

nächste Zehntausendstel eines Prozentpunkts mit der Maßgabe gerundet wird, dass 

0,00005 auf 0,0001 aufgerundet wird: 

[∏ (1 +  
€STRi × ni

360
) − 1

d0

i=1

] ×
360

d
 

wobei: 

"i" eine Reihe ganzer Zahlen von 1 bis d0 ist, von denen jede den jeweiligen TAR-

GET-Geschäftstag in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit dem ersten 

TARGET-Geschäftstag in der jeweiligen Beobachtungsperiode (einschließlich), 

repräsentiert; 

"d0" in Bezug auf jede Beobachtungsperiode die Anzahl der TARGET-Geschäfts-

tage in der jeweiligen Beobachtungsperiode bezeichnet; 
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"Beobachtungsperiode" in Bezug auf jede Zinsperiode den Zeitraum bezeichnet, 

welcher "p" TARGET-Geschäftstage (einschließlich) vor dem ersten Tag der je-

weiligen Zinsperiode beginnt und welcher "p" TARGET-Geschäftstage (ein-

schließlich) vor dem letzten Tag dieser Zinsperiode (oder, falls früher, vor dem 

vorzeitigen Rückzahlungstag) endet; 

"€STRi" in Bezug auf einen TARGET-Geschäftstag "i" den €STR-Referenzsatz 

für diesen TARGET-Geschäftstag bezeichnet; 

"€STR-Referenzsatz" in Bezug auf jeden TARGET-Geschäftstag einen Refe-

renzsatz bezeichnet, der dem Satz des täglichen €STR für den betreffenden TAR-

GET-Geschäftstag entspricht, wie er von der Europäischen Zentralbank als Admi-

nistrator des €STR (oder von einem Nachfolgeadministrator) auf der Internetseite 

(€STR) jeweils um oder gegen 9:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit am dem jeweili-

gen TARGET-Geschäftstag unmittelbar folgenden TARGET-Geschäftstag (oder 

zu einer etwaigen geänderten, vom Administrator des €STR gemäß der €STR-Me-

thodologie bestimmten Zeit) zur Verfügung gestellt wird;  

"p" die Spanne der Verschiebung der Beobachtungsperiode bezeichnet, die die in 

den Endgültigen Bedingungen angegebene Anzahl von TARGET-Geschäftstagen 

umfasst (wobei "p" nicht kleiner als 5 sein darf, wenn nicht die Berechnungsstelle 

einer kürzeren Verschiebung der Beobachtungsperiode zugestimmt hat); 

"ni" in Bezug auf jeden TARGET-Geschäftstag "i" die Anzahl der Kalendertage 

von diesem TARGET-Geschäftstag „i“ (einschließlich) bis zum nächstfolgenden 

TARGET-Geschäftstag (ausschließlich) bezeichnet; und 

"d" die Anzahl der Kalendertage in der jeweiligen Beobachtungsperiode bezeich-

net. 

(ii) Wird der €STR-Referenzsatz für einen TARGET-Geschäftstag nicht wie in 

Ziffer (i) beschrieben zur Verfügung gestellt, ist, sofern nicht sowohl ein Index-

Einstellungsereignis (€STR) als auch ein Index-Einstellungsstichtag (€STR) 

eingetreten sind, der €STR-Referenzsatz für diesen TARGET-Geschäftstag gleich 

dem Satz des €STR für den letzten TARGET-Geschäftstag, für den dieser Zinssatz 

auf der Internetseite (€STR) veröffentlicht wurde. 

(iii) Wird der €STR-Referenzsatz für einen TARGET-Geschäftstag nicht wie in 

Ziffer (i) beschrieben zur Verfügung gestellt und sind sowohl ein Index-

Einstellungsereignis (€STR) als auch ein Index-Einstellungsstichtag (€STR) 

eingetreten, wird der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz 

wie folgt bestimmt (wobei die Regelungen unter Ziffer (i) zur Berechnung des 

Zusammengesetzten Täglichen €STR entsprechende Anwendung finden): 

(A) Der Referenzsatz für jeden TARGET-Geschäftstag an oder nach dem Index-

Einstellungsstichtag (€STR) wird so bestimmt, als wären Bezugnahmen auf 

den €STR Bezugnahmen auf die Empfohlene Ausfallrate (€STR). 
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(B) Falls eine Empfohlene Ausfallrate (€STR) nicht bis zum Ende des ersten 

TARGET-Geschäftstages nach dem Tag des Eintritts des Index-Einstel-

lungsereignisses (€STR) empfohlen wurde, wird der Referenzsatz für jeden 

TARGET-Geschäftstag an oder nach dem Index-Einstellungsstichtag 

(€STR) so bestimmt, als wären Bezugnahmen auf den €STR Bezugnahmen 

auf den EDFR zuzüglich des arithmetischen Mittels der täglichen Differenz 

zwischen dem €STR-Referenzsatz und dem EDFR für jeden der 30 TAR-

GET-Geschäftstage unmittelbar vor dem Tag, an dem das Index-Einstel-

lungsereignis (€STR) eingetreten ist. 

(C) Falls nachfolgend sowohl ein Index-Einstellungsereignis (Empfohlene Aus-

fallrate (€STR)) als auch ein Index-Einstellungsstichtag (Empfohlene Aus-

fallrate (€STR)) in Bezug auf die Empfohlene Ausfallrate (€STR) eingetre-

ten sind, wird der Referenzsatz für jeden TARGET-Geschäftstag an oder 

nach dem Index-Einstellungsstichtag (Empfohlene Ausfallrate (€STR)) so 

bestimmt, als wären Bezugnahmen auf den €STR Bezugnahmen auf den 

EDFR zuzüglich des arithmetischen Mittels der täglichen Differenz zwi-

schen dem €STR-Referenzsatz und dem EDFR für jeden der 30 TARGET-

Geschäftstage unmittelbar vor dem Tag, an dem das Indexeinstellungsereig-

nis (Empfohlene Ausfallrate (€STR)) eingetreten ist. 

(D) Kann der Referenzzinssatz nicht nach Maßgabe der vorstehenden Regelun-

gen bestimmt werden, entspricht der für die jeweilige Zinsperiode anwend-

bare Referenzzinssatz dem Referenzzinssatz, der am letzten vorangegange-

nen Zinsfestlegungstag bestimmt worden ist. Falls es keinen solchen voran-

gegangenen Zinsfestlegungstag gibt, entspricht der Referenzzinssatz dem 

Satz, der für die erste Zinsperiode anwendbar gewesen wäre, wenn die Wert-

papiere für einen Zeitraum, dessen Länge der ersten planmäßigen Zinsperi-

ode entspricht, der jedoch am Verzinsungsbeginn (ausschließlich) endet, 

ausstehend gewesen wären. 

Falls die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen feststellt, dass im Falle eines 

Indexeinstellungsereignisses (€STR) die Bestimmung des Referenzzinssatzes nicht 

möglich ist, und sofern die Berechnungsstelle die Emittentin zur Rückzahlung der 

Wertpapiere veranlasst, teilt die Emittentin den Wertpapierinhabern innerhalb eines 

Monats nach dem Eintritt des maßgeblichen Ereignisses gemäß § 9 (Bekanntmachungen) 

der Allgemeinen Bedingungen den Kündigungstag (der "Kündigungstag") mit. Am 

Kündigungstag hat die Emittentin die Wertpapiere insgesamt, jedoch nicht teilweise, 

zurückzuzahlen und an jeden Wertpapierinhaber für jedes der von diesem gehaltenen 

Wertpapiere einen Betrag in Höhe des Kündigungsbetrags (der dem Nominalbetrag bzw. 

Berechnungsbetrag entspricht), zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen bis zu diesem 

Tag, zu zahlen. Die Zahlung des Kündigungsbetrags erfolgt in der den 

Wertpapierinhabern nach Maßgabe von § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen 

Bedingungen mitgeteilten Weise. 

(e) Swapsatz (EURIBOR) 
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Sofern der Swapsatz (EURIBOR) in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als maßgeblicher 

"Referenzzinssatz" angegeben ist, gilt Folgendes: 

(i) Der für die jeweilige Zinsperiode maßgebliche Referenzzinssatz entspricht dem 

Swapsatz (EURIBOR), der am jeweiligen Zinsfestlegungstag gegen 11:00 Uhr 

(Frankfurter Ortszeit) auf der Bildschirmseite angezeigt wird.  

(ii) Sollte zu der in Ziffer (i) genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung 

stehen oder der Swapsatz (EURIBOR) dort nicht angezeigt werden, wird, sofern 

nicht ein Referenzwert-Ereignis in Bezug auf den Swapsatz (EURIBOR) eingetre-

ten ist, der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz wie folgt 

bestimmt: 

(A) Sollte der Swapsatz (EURIBOR) für den jeweiligen Zinsfestlegungstag 

nicht bis 11:15 Uhr (Frankfurter Ortszeit) (oder bis zu der etwaigen 

geänderten Veröffentlichungsuhrzeit für den Swapsatz (EURIBOR), die 

vom Administrator des Swapsatzes (EURIBOR) in der für den Swapsatz 

(EURIBOR) gültigen Referenzwertmethodologie spezifiziert wird) am 

ersten Tag der jeweiligen Zinsperiode auf der Bildschirmseite angezeigt 

worden sein, entspricht der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare 

Referenzzinssatz dem Swapsatz (EURIBOR) für den jeweiligen 

Zinsfestlegungstag, wie er vom Administrator des Swapsatzes (EURIBOR) 

zur Verfügung gestellt und von einem autorisierten Datendienst oder dem 

Administrator des Swapsatzes (EURIBOR) selbst veröffentlicht wird. 

(B) Sollte der Swapsatz (EURIBOR) für den jeweiligen Zinsfestlegungstag bis 

15:00 Uhr (Frankfurter Ortszeit) (oder vier Stunden nach der etwaigen 

geänderten Veröffentlichungsuhrzeit für den Euro Swap Satz) am ersten Tag 

der jeweiligen Zinsperiode weder vom Administrator des Swapsatzes 

(EURIBOR) noch von einem autorisierten Datendienst zur Verfügung 

gestellt oder veröffentlicht worden sein, entspricht der für die jeweilige 

Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz einem Satz, der vom 

Administrator des Swapsatzes (EURIBOR) förmlich zur Verwendung für 

den jeweiligen Zinsfestlegungstag empfohlen wurde, oder, falls ein solcher 

Satz nicht zur Verfügung steht, einem Satz, der von der Aufsichtsbehörde, 

die für die Aufsicht über den Swapsatz (EURIBOR) oder den Administrator 

des Swapsatzes (EURIBOR) zuständig ist, förmlich zur Verwendung für 

den jeweiligen Zinsfestlegungstag empfohlen wurde. 

(C) Für den Fall, dass der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare 

Referenzzinssatz nicht gemäß den vorstehenden Bestimmungen bis zu der 

in Buchstabe (B) genannten Uhrzeit am ersten Tag der jeweiligen 

Zinsperiode ermittelt werden kann, ist der für die jeweilige Zinsperiode 

anwendbare Referenzzinssatz der Satz oder das arithmetische Mittel der 

Sätze des Swapsatzes (EURIBOR) auf der Bildschirmseite, wie vorstehend 
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beschrieben, am letzten Tag vor dem Zinsfestlegungstag, an dem der 

Swapsatz (EURIBOR) auf der Bildschirmseite angezeigt wurde. 

(iii) Sollte zu der in Ziffer (i) genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung 

stehen oder der Swapsatz (EURIBOR) dort nicht angezeigt werden und ist ein Re-

ferenzwert-Ereignis in Bezug auf den Swapsatz (EURIBOR) eingetreten, wird der 

für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz von der Berechnungs-

stelle unter Bezugnahme der in § 3 (5) vorgesehenen Regelungen, ermittelt. 

(f) Swapsatz (USD SOFR) 

Sofern der Swapsatz (USD SOFR) in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgebli-

chen Emissionsspezifischen Bestimmungen als maßgeblicher "Referenzzinssatz" ange-

geben ist, gilt Folgendes: 

(i) Der für die jeweilige Zinsperiode maßgebliche Referenzzinssatz entspricht dem 

Swapsatz (USD SOFR), der am jeweiligen Zinsfestlegungstag gegen 11:00 Uhr 

(Ortszeit New York City) auf der Bildschirmseite angezeigt wird.  

(ii) Sollte zu der in Ziffer (i) genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung 

stehen oder der Swapsatz (USD SOFR) dort nicht angezeigt werden, wird, sofern 

nicht ein Referenzwert-Ereignis in Bezug auf den Swapsatz (USD SOFR) einge-

treten ist, der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz wie 

folgt bestimmt: 

 

(A) Sollte zu der in (i) genannten Veröffentlichungsuhrzeit (oder bis zu der 

etwaigen geänderten Veröffentlichungsuhrzeit für den Referenzzinssatz, 

die von ihrem Administrator in der gültigen Referenzwertmethodologie 

spezifiziert wird) die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder 

der jeweilige Swapsatz (USD SOFR) dort oder auf einer Nachfolgeseite 

nicht angezeigt werden, entspricht der für die jeweilige Zinsperiode an-

wendbare Referenzzinssatz einem Satz, der vom Administrator des 

Swapsatzes (USD SOFR) förmlich zur Verwendung für den jeweiligen 

Zinsfestlegungstag empfohlen wurde, oder, falls ein solcher Satz nicht 

zur Verfügung steht, einem Satz, der von der Aufsichtsbehörde, die für 

die Aufsicht über den Swapsatz (USD SOFR) oder den Administrator des 

Swapsatzes (USD SOFR) zuständig ist, förmlich zur Verwendung für 

den jeweiligen Zinsfestlegungstag empfohlen wurde. 

(B) Für den Fall, dass der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Refe-

renzzinssatz nicht gemäß den vorstehenden Bestimmungen bis zu der in 

Buchstabe (B) genannten Uhrzeit am ersten Tag der jeweiligen Zinsperi-

ode ermittelt werden kann, ist der für die jeweilige Zinsperiode anwend-

bare Referenzzinssatz der Satz oder das arithmetische Mittel der Sätze 

des Swapsatz (USD SOFR) auf der Bildschirmseite, wie vorstehend 
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beschrieben, am letzten Tag vor dem Zinsfestlegungstag, an dem der 

Swapsatz (USD SOFR) auf der Bildschirmseite angezeigt wurde. 

(iii) Sollte zu der in Ziffer (i) genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung 

stehen oder der Swapsatz (USD SOFR) dort nicht angezeigt werden und ist ein 

Referenzwert-Ereignis in Bezug auf den Swapsatz (USD SOFR) eingetreten, 

wird der für die jeweilige Zinsperiode anwendbare Referenzzinssatz von der Be-

rechnungsstelle unter Bezugnahme der in § 3 (5) vorgesehenen Regelungen, er-

mittelt. 

(5) Folgen eines Referenzwert-Ereignisses 

Sollte die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen feststellen, dass ein Referenzwert-

Ereignis in Bezug auf den EURIBOR, den Swapsatz (EURIBOR) (bzw. den dem 

Swapsatz (EURIBOR) zugrundeliegenden Zinssatz) oder den Swapsatz (USD SOFR) 

(bzw. dem dem Swapsatz (USD SOFR) zugrundeliegenden Zinssatz) eingetreten ist, ist 

sie berechtigt, 

(i) sofern für den jeweiligen Referenzzinssatz durch eine öffentliche Mitteilung durch 

den maßgeblichen Administrator dieses Referenzzinssatzes, die zuständige 

Zentralbank oder eine Kontroll- oder Aufsichtsbehörde oder einen 

Nachfolgeadministrator ein Nachfolge-Referenzzinssatz bestimmt wurde, diesen 

Referenzzinssatz als Nachfolge-Referenzzinssatz (der "Nachfolge-

Referenzzinssatz") festzulegen und diesen anstelle des jeweiligen 

Referenzzinssatzes am betreffenden Zinsfestlegungstag und allen nachfolgenden 

Zinsfestlegungstagen für die Wertpapiere zu verwenden; 

(ii) sofern ein Nachfolge-Referenzzinssatz nicht durch eine solche Mitteilung 

bestimmt wurde, als Nachfolge-Referenzzinssatz einen Satz festzulegen, der mit 

dem jeweiligen Referenzzinssatz nach ihrem billigem Ermessen und unter 

Berücksichtigung der Marktgepflogenheiten vergleichbar ist (der "Nachfolge-

Referenzzinssatz") und diesen Nachfolge-Referenzzinssatz am betreffenden 

Zinsfestlegungstag und allen nachfolgenden Zinsfestlegungstagen für die 

Wertpapiere zu verwenden, wobei die Berechnungsstelle, falls sie feststellt, dass 

ein geeigneter Satz existiert, der im Finanzsektor allgemein als Nachfolge-

Referenzzinssatz für den jeweiligen Referenzzinssatz akzeptiert ist, diesen 

Referenzzinssatz als Nachfolge-Referenzzinssatz für die Wertpapiere festlegen 

wird und diesen Nachfolge-Referenzzinssatz am betreffenden Zinsfestlegungstag 

und allen nachfolgenden Zinsfestlegungstagen für die Wertpapiere verwenden 

wird, 

jeweils mit der Maßgabe, dass im Falle der Feststellung eines Nachfolge-Referenzzins-

satzes durch die Berechnungsstelle nach den vorstehenden Unterabsätzen (i) oder (ii) die 

Berechnungsstelle berechtigt ist, die nach ihrem billigen Ermessen geeignete Methode 

zur regelmäßigen Ermittlung des Nachfolge-Referenzzinssatzes festzulegen und, falls 

notwendig, Anpassungen an den Bestimmungen dieser Bestimmungen im Hinblick auf 
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die Berechnung des Nachfolge-Referenzzinssatzes und der Verzinsung der Wertpapiere 

allgemein vorzunehmen (einschließlich einer Anpassung der Zinsperioden, der Zinsbe-

rechnung und des Zeitpunkts der Ermittlung des maßgeblichen Satzes des Referenzzins-

satzes), wobei ausschließlich solche Anpassungen vorgenommen werden dürfen, die im 

Vergleich zu den Regelungen vor Eintritt des Referenzwert-Ereignisses nicht zum wirt-

schaftlichen Nachteil bei den Wertpapierinhabern führen. Die Feststellung eines Nach-

folge-Referenzzinssatzes und etwaige Anpassungen der Bestimmungen nach den vorste-

henden Absätzen sowie der jeweilige Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die 

Berechnungsstelle gemäß § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen be-

kannt gemacht. 

Falls die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen feststellt, dass die Bestimmung 

eines Nachfolge-Referenzzinssatzes nicht möglich ist, und sofern die Berechnungsstelle 

die Emittentin zur Rückzahlung der Wertpapiere veranlasst, teilt die Emittentin den 

Wertpapierinhabern innerhalb eines Monats nach dem Eintritt des maßgeblichen 

Ereignisses gemäß § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen den 

Kündigungstag (der "Kündigungstag") mit. Am Kündigungstag hat die Emittentin die 

Wertpapiere insgesamt, jedoch nicht teilweise, zurückzuzahlen und an jeden 

Wertpapierinhaber für jedes der von diesem gehaltenen Wertpapiere einen Betrag in 

Höhe des Kündigungsbetrags (der dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag 

entspricht), zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen bis zu diesem Tag, zu zahlen. Die 

Zahlung des Kündigungsbetrags erfolgt in der den Wertpapierinhabern nach Maßgabe 

von § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilten Weise. 

(6)  Inflationsindex 

Sofern ein Inflationsindex in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist, gilt Folgendes:  

(i) Der für die Ermittlung des Inflationsfaktors für die jeweilige Zinsperiode Maß-

gebliche Stand entspricht dem Maßgeblichen Stand des Inflationsindex, der bis 

zu oder an dem jeweiligen Zinsfestlegungstag auf der Bildschirmseite angezeigt 

wird.  

(ii) Soweit ein Maßgeblicher Stand in Bezug auf einen Zinsfestlegungstag nicht bis 

zum jeweiligen Zinsfestlegungstag veröffentlicht oder mitgeteilt wurde, wird die 

Berechnungsstelle – vorbehaltlich der Ziffer (iii) – einen Ersatzstand 

("Ersatzstand") nach Maßgabe der folgenden Methoden festlegen: 

A. falls anwendbar, wird die Berechnungsstelle dieselben Maßnahmen 

zur Bestimmung des Ersatzstands für den jeweiligen 

Zinsfestlegungstag ergreifen, wie die Berechnungsstelle der 

Referenzanleihe gemäß den Bedingungen der Referenzanleihe (falls 

eine solche vorhanden ist); und  

B. falls die gemäß A. vorgenommene Maßnahme aus einem beliebigen 

Grund nicht zu einem Ersatzstand für den jeweiligen 
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Zinsfestlegungstag führt, so legt die Berechnungsstelle den 

Ersatzstand als Produkt aus (i) dem Ausgangsstand und (ii) dem 

Quotienten aus dem Letzten Stand geteilt durch den Referenzstand 

fest. 

Wird ein Maßgeblicher Stand zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem jeweili-

gen Zinsfestlegungstag veröffentlicht oder mitgeteilt, so wird dieser Maßgebli-

che Stand bei den Berechnungen in Bezug auf diesen Zinsfestlegungstag nicht 

verwendet. Der gemäß dieser Ziffer (ii) ermittelte Ersatzstand gilt stattdessen als 

endgültiger Stand des Inflationsindex für den Referenzmonat (vorbehaltlich der 

Ziffer (iii) unten). 

(iii) Falls (a) der Stand des Inflationsindex (unabhängig davon, ob er für eine Berech-

nung an einem Zinsfestlegungstag verwendet wurde oder nicht) für einen Zeit-

raum von zwei aufeinanderfolgenden Monaten nicht veröffentlicht oder mitge-

teilt wurde oder (b) der Inflationsindex-Sponsor ankündigt, dass er den Inflati-

onsindex nicht länger veröffentlichen oder bekanntmachen wird, wird die Be-

rechnungsstelle jeweils einen Nachfolge-Inflationsindex (den "Nachfolge-Infla-

tionsindex") (anstelle eines zuvor maßgeblichen Inflationsindex) für einen Zins-

festlegungstag für die Wertpapiere nach Maßgabe der folgenden Methoden fest-

legen: 

A. wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt (außer nach der Feststellung der 

Berechnungsstelle, dass kein geeigneter alternativer Inflationsindex 

gemäß der Ziffer (iv) existiert), von der Berechnungsstelle der 

Referenzanleihe gemäß den Bedingungen der Referenzanleihe ein 

Nachfolgeindex festgelegt wurde, so gilt dieser Nachfolgeindex als 

"Nachfolge-Inflationsindex" für die Zwecke dieses 

Zinsfestlegungstages und aller nachfolgenden Zinsfestlegungstage in 

Bezug auf die Wertpapiere, unabhängig davon, dass zuvor 

gegebenenfalls ein anderer Nachfolge-Inflationsindex gemäß der 

nachstehenden Ziffern B., C. und D. festgelegt wurde; oder 

B. wenn kein Nachfolge-Inflationsindex gemäß der obigen Ziffer A. 

festlegt wurde (und die Berechnungsstelle nicht festgestellt hat, dass 

kein geeigneter alternativer Inflationsindex gemäß der 

untenstehenden Ziffer (iv) existiert) und eine Mitteilung oder 

Ankündigung eines Inflationsindex-Sponsors dahingehend erfolgt 

ist, dass der Inflationsindex durch einen vom Inflationsindex-

Sponsor benannten Ersatz-Inflationsindex ersetzt wird, und die 

Berechnungsstelle feststellt, dass dieser Ersatz-Inflationsindex unter 

Verwendung derselben oder einer im Wesentlichen ähnlichen 

Formel oder Berechnungsmethode berechnet wird, die auch bei der 

Berechnung des zuvor geltenden Inflationsindex angewandt wurde, 

so gilt dieser Ersatz-Inflationsindex ab dem Tag, an dem dieser 
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Ersatz-Inflationsindex wirksam wird, als Nachfolge-Inflationsindex; 

oder 

C. wenn ein Nachfolge-Inflationsindex nicht gemäß der oben genannten 

Ziffer A. oder B. festgelegt wurde (und die Berechnungsstelle nicht 

festgestellt hat, dass kein geeigneter alternativer Inflationsindex 

gemäß der Ziffer (iv.) existiert), bittet die Berechnungsstelle fünf 

führende unabhängige Händler, den Ersatz-Inflationsindex für den 

Inflationsindex zu nennen. Gehen zwischen vier und fünf Antworten 

ein und mindestens drei dieser Antworten der Händler nennen 

denselben Inflationsindex, so gilt dieser Inflationsindex als 

"Nachfolge-Inflationsindex". Gehen drei Antworten ein und 

mindestens zwei dieser Antworten der Händler nennen denselben 

Index, so gilt dieser Inflationsindex als "Nachfolge-

Inflationsindex" in Bezug auf die Wertpapiere ab dem Tag, an dem 

dieser Inflationsindex als "Nachfolge-Inflationsindex" gilt. Gehen 

weniger als drei Antworten ein, wird der "Nachfolge-

Inflationsindex" gemäß der nachstehenden Ziffer D. festgelegt; oder 

D. wenn bis zu diesem Zinsfestlegungstag kein Nachfolge-

Inflationsindex gemäß der oben genannten Ziffern A. bis C. 

festgelegt wurde, so wird die Berechnungsstelle nach billigem 

Ermessen einen geeigneten alternativen Inflationsindex für diesen 

Zinsfestlegungstag festlegen, worauf dieser Inflationsindex als 

"Nachfolge-Inflationsindex" gilt (ab diesem Tag gilt dieser 

Inflationsindex als "Nachfolge-Inflationsindex"). 

(iv) Bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen, dass es keinen geeig-

neten alternativen Inflationsindex gibt, und sofern die Berechnungsstelle die 

Emittentin zur Rückzahlung der Wertpapiere veranlasst, teilt die Emittentin den 

Wertpapierinhabern innerhalb eines Monats nach dieser Bestimmung gemäß § 9 

(Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen den Kündigungstag (der 

"Kündigungstag") mit. Am Kündigungstag hat die Emittentin die Wertpapiere 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, zurückzuzahlen und an jeden Wertpapierinha-

ber für jedes der von diesem gehaltenen Wertpapiere einen Betrag in Höhe des 

Kündigungsbetrags (der dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag ent-

spricht), zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen bis zu diesem Tag, zu zahlen. 

Die Zahlung des Kündigungsbetrags erfolgt in der den Wertpapierinhabern nach 

Maßgabe von § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen mitge-

teilten Weise. 

(v) Stellt die Berechnungsstelle fest, dass der Inflationsindex zu einem beliebigen 

Zeitpunkt umbasiert wurde oder wird, wird der entsprechend umbasierte Inflati-

onsindex (der "Umbasierte Inflationsindex") ab dem Tag dieser Umbasierung 

für die Zwecke der Festlegung des Standes des Inflationsindex verwendet; dabei 
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gilt jedoch, dass die Berechnungsstelle diejenigen Anpassungen der Stände des 

Umbasierten Inflationsindex vornimmt wie die Berechnungsstelle der Referenz-

anleihe gemäß den Bedingungen der Referenzanleihe (soweit eine solche vor-

handen ist); so dass die Stände des Umbasierten Inflationsindex dieselbe Inflati-

onsrate widerspiegeln wie der Inflationsindex vor seiner Umbasierung. Gibt es 

keine Referenzanleihe, passt die Berechnungsstelle die Stände des Umbasierten 

Inflationsindex nach billigem Ermessen so an, dass die Stände des Umbasierten 

Inflationsindex dieselbe Inflationsrate widerspiegeln wie der Inflationsindex vor 

der Umbasierung. Zuvor unter den Wertpapieren geleistete Zahlungen bleiben 

von so einer solchen Umbasierung unberührt. 

(vi) Teilt der Inflationsindex-Sponsor am oder vor dem Zinsfestlegungstag mit, dass 

er eine wesentliche Änderung des Inflationsindex vornehmen wird, so nimmt die 

Berechnungsstelle für jeden Zinsfestlegungstag solche Anpassungen des Inflati-

onsindex vor, die den Anpassungen der Referenzanleihe (falls eine solche vor-

handen ist) entsprechen, oder, falls es keine Referenzanleihe gibt, nimmt die Be-

rechnungsstelle lediglich die Anpassungen vor, die erforderlich sind, damit der 

geänderte Inflationsindex als Inflationsindex fortbestehen kann. Darüber hinaus 

ist die Berechnungsstelle berechtigt, aber nicht verpflichtet, Anpassungen vor-

zunehmen, die sie (nach billigem Ermessen) in Bezug auf die Variablen, die Be-

rechnungsmethodologie, die Bewertung, die Abrechnung, die Zahlungsbedin-

gungen oder andere Bedingungen in Bezug auf die Wertpapiere als angemessen 

erachtet. 

(vii) Stellt die Berechnungsstelle innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung, 

jedoch spätestens am maßgeblichen Zinsfestlegungstag fest, dass der 

Inflationsindex-Sponsor den Stand des Inflationsindex berichtigt hat, um einen 

offensichtlichen Fehler in seiner ursprünglichen Veröffentlichung zu korrigieren, 

so bestimmt die Berechnungsstelle den aufgrund der Korrektur zu zahlenden 

Betrag und passt gegebenenfalls die Bedingungen der Wertpapiere an, um einer 

solchen Korrektur Rechnung zu tragen, wie die Berechnungsstelle es nach 

billigem Ermessen für angemessen erachtet. 

(7) Auflaufende Zinsen 

Zinsbeträge werden ab dem Verzinsungsende (einschließlich) nicht mehr zu zahlen sein. 

Außer der Zahlung des Zinsbetrags, wie oben beschrieben, wird keine regelmäßige Zah-

lung entsprechend den Bedingungen geleistet. Falls die Emittentin eine fällige Zahlung 

in Bezug auf die Wertpapiere nicht oder nicht vollständig leistet, erfolgt die Verzinsung 

des fälligen, aber nicht gezahlten Betrags vom Tag der Fälligkeit der Zahlung (ein-

schließlich) bis zum Tag der tatsächlichen Zahlung (ausschließlich) in Höhe des in § 288 

Absatz 1 BGB festgelegten Satzes für Verzugszinsen. 
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(8) Bestimmung und Mitteilung des Variablen Zinssatzes 

Sofern "Variable Verzinsung" oder "Feste zu Variable Verzinsung" in Teil B (Allge-

meine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als an-

wendbar gekennzeichnet ist, wird die Berechnungsstelle an jedem Zinsfestlegungstag 

den für die jeweilige Zinsperiode anwendbaren Variablen Zinssatz bestimmen und den 

jeweiligen Zinsbetrag für die entsprechende Zinsperiode berechnen. 

Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzungen, Berechnungen, Quotie-

rungen und Entscheidungen, die von der Berechnungsstelle für die Zwecke des Vorste-

henden gemacht, abgegeben, getroffen oder eingeholt werden, sind, sofern nicht ein of-

fensichtlicher Irrtum vorliegt, für die Emittentin und die Wertpapierinhaber bindend. 

(9) Definitionen 

"Alternative SOFR-Uhrzeit" bezeichnet die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene Uhrzeit. 

"Ausgangsstand" bezeichnet den Stand des Inflationsindex (unter Ausschluss etwaiger 

"Schnellschätzungen"), der vom Inflationsindex-Sponsor in Bezug auf den Monat ver-

öffentlicht bzw. mitgeteilt wurde, der 12 Kalendermonate vor dem Monat liegt, für den 

der Ersatzstand festgelegt wurde. 

"Referenzwert-Ereignis" bezeichnet, in Bezug auf eine Maßgebliche Benchmark, das 

Eintreten oder Bestehen eines der folgenden Ereignisse in Bezug auf die Maßgebliche 

Benchmark nach Feststellung der Berechnungsstelle: 

(a) ein "Nichtgenehmigungsereignis", d.h. eines der folgenden Ereignisse: 

(i) eine Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Gleichwertigkeitsentscheidung oder Genehmigung in Bezug auf die 

Maßgebliche Benchmark oder den Administrator oder Sponsor der 

Maßgeblichen Benchmark liegt nicht vor; 

(ii) die Maßgebliche Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der 

Maßgeblichen Benchmark ist nicht in einem amtlichen Register 

eingetragen; oder 

(iii) die Maßgebliche Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der 

Maßgeblichen Benchmark erfüllt nicht die auf die Wertpapiere oder die 

Maßgebliche Benchmark anzuwendenden gesetzlichen oder regulatorischen 

Anforderungen, 

jeweils wie durch ein anzuwendendes Gesetz oder eine anzuwendende Verord-

nung vorgeschrieben, damit die Emittentin (oder die Garantin) oder die Berech-

nungsstelle ihre jeweiligen Pflichten in Bezug auf die Wertpapiere erfüllen kann. 

Zur Klarstellung: Es tritt kein Nichtgenehmigungsereignis ein, wenn die 
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Maßgebliche Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Maßgeblichen 

Benchmark nicht in einem amtlichen Register eingetragen ist, weil seine Zulas-

sung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Gleichwertigkeitsentscheidung oder 

Genehmigung ausgesetzt wurde, wenn zum Zeitpunkt dieser Aussetzung die fort-

gesetzte Bereitstellung und Nutzung der Maßgeblichen Benchmark in Bezug auf 

die Wertpapiere nach dem anzuwendenden Gesetz oder der anzuwendenden Ver-

ordnung während der Dauer dieser Aussetzung zugelassen ist; 

(b) ein "Ablehnungsereignis", d.h. die jeweils zuständige Behörde oder eine andere 

zuständige amtliche Stelle lehnt einen Antrag auf Zulassung, Registrierung, 

Anerkennung, Billigung, eine Gleichwertigkeitsentscheidung, Genehmigung oder 

Eintragung in ein amtliches Register ab, die jeweils gemäß einem anzuwendenden 

Gesetz oder einer anzuwendenden Vorschrift in Bezug auf die Maßgebliche 

Benchmark oder den Administrator oder Sponsor der Maßgeblichen Benchmark 

erforderlich wäre, damit die Emittentin (oder die Garantin) oder die 

Berechnungsstelle ihre jeweiligen Pflichten in Bezug auf die Wertpapiere erfüllen 

kann; oder 

(c) ein "Aussetzungs-/Widerrufsereignis", d.h. eines der folgenden Ereignisse: 

(i) die maßgebliche zuständige Behörde oder eine andere zuständige amtliche 

Stelle setzt eine Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Gleichwertigkeitsentscheidung oder Genehmigung aus, die jeweils gemäß 

einem anzuwendenden Gesetz oder einer anzuwendenden Verordnung in 

Bezug auf die Maßgebliche Benchmark oder den Administrator oder 

Sponsor der Maßgeblichen Benchmark erforderlich ist, damit die Emittentin 

(oder die Garantin) oder die Berechnungsstelle ihre jeweiligen Pflichten in 

Bezug auf die Wertpapiere erfüllen kann, oder widerruft eine solche; oder 

(ii) die Maßgebliche Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der 

Maßgeblichen Benchmark wird aus einem amtlichen Register gelöscht, 

wobei gemäß einem anzuwendenden Gesetz oder einer anzuwendenden 

Verordnung eine Eintragung in diesem Register erforderlich ist, damit die 

Emittentin (oder die Garantin) oder die Berechnungsstelle ihre jeweiligen 

Pflichten in Bezug auf die Wertpapiere erfüllen kann. 

Zur Klarstellung: Es tritt kein Aussetzungs-/Widerrufsereignis ein, wenn diese Zu-

lassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Gleichwertigkeitsentscheidung 

oder Genehmigung ausgesetzt wird oder eine Eintragung in ein amtliches Register 

widerrufen wird, wenn zum Zeitpunkt dieser Aussetzung oder dieses Widerrufs 

die fortgesetzte Bereitstellung und Nutzung der Maßgeblichen Benchmark in Be-

zug auf die Wertpapiere gemäß dem anzuwendenden Gesetz oder der anzuwen-

denden Verordnung während der Dauer dieser Aussetzung oder dieses Widerrufs 

zugelassen ist; oder 

(d)  "Einstellungsereignis" d.h. eines der folgenden Ereignisse: 
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(i) den Konkurs, die Insolvenz, die Zwangsverwaltung oder die Einleitung 

ähnlicher Verfahren zur Erreichung einer der vorstehenden Umstände (wie 

von der Berechnungsstelle festgelegt) in Bezug auf den Administrator der 

Maßgeblichen Benchmark, vorausgesetzt, dass es zu dem betreffenden 

Zeitpunkt keinen Nachfolge-Administrator gibt, der die Bereitstellung der 

Maßgeblichen Benchmark fortsetzt; 

(ii) der Administrator der Maßgeblichen Benchmark hat die Bereitstellung der 

Maßgeblichen Benchmark eingestellt oder wird diese dauerhaft oder auf 

unbestimmte Zeit einstellen, vorausgesetzt, dass es zu dem betreffenden 

Zeitpunkt keinen Nachfolge-Administrator gibt, der die Bereitstellung der 

Maßgeblichen Benchmark fortsetzt; 

(iii) die Maßgebliche Benchmark ist eingestellt worden oder wird dauerhaft oder 

auf unbestimmte Zeit eingestellt;  

(iv) eine Bekanntmachung der Aufsichtsbehörde des Administrators der 

Maßgeblichen Benchmark, dass die Maßgebliche Benchmark nicht mehr 

verwendet werden darf; oder 

(v) eine öffentliche Stellungnahme oder Bekanntmachung von Informationen 

durch die Aufsichtsbehörde für den Administrator der Maßgeblichen 

Benchmark, in der bekanntgegeben wird, dass die Maßgebliche Benchmark 

nicht länger repräsentativ für den Markt oder die Wirtschaft ist, den er 

bewerten soll (ein "Nicht-Repräsentativ-Ereignis").  

"Geschäftstagekonvention" hat die in "Zinsperiode" unten zugewiesene Bedeutung 

bezüglich der Anpassung von Zinszahlungstagen in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

und wird in den maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Zinssatz" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissions-

spezifischen Bestimmungen angegebene Bedeutung. 

"Zinsbetrag" ist, in Bezug auf den Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag bzw. den 

Ausstehenden Nominalbetrag bzw. Ausstehenden Berechnungsbetrag, ein von der Be-

rechnungsstelle berechneter Betrag, wie unter "Zinsbetrag" in Teil B (Allgemeine Best-

immungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben oder, 

falls nicht darunter angegeben, wie folgt errechnet: 

Zinsbetrag = Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag bzw. Ausstehender Nomi-

nalbetrag bzw. Ausstehender Berechnungsbetrag x Zinssatz x (falls in den maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben) Zinstagequotient 

Jeder Zinsbetrag wird auf die nächsten beiden Dezimalstellen in der Abwicklungs-

währung gerundet, wobei 0,005 aufgerundet wird. 
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"Zinsbarriere" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emis-

sionsspezifischen Bestimmungen angegebene Bedeutung. 

"Verzinsungsende" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen zugewiesene Bedeutung.  

"Verzinsungsbeginn" hat die diesem Begriff in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen zugewiesene Bedeutung. 

"Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Zinsbetrags für 

ein Wertpapier für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

(a) - falls "Actual/Actual (ICMA)" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist – 

(A) wenn der Zinsberechnungszeitraum (einschließlich des ersten, aber aus-

schließlich des letzten Tages dieser Periode) kürzer ist als die Feststellungsperi-

ode, in die das Ende des Zinsberechnungszeitraums fällt oder ihr entspricht, die 

Anzahl der Tage in dem betreffenden Zinsberechnungszeitraum (einschließlich 

des ersten aber ausschließlich des letzten Tages dieser Periode) geteilt durch das 

Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in der Feststellungsperiode und (2) der An-

zahl der Zinszahlungstage, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls 

Zinsen für das gesamte betreffende Jahr zu zahlen wären; oder 

(B) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger ist als die Feststellungsperiode, in 

die das Ende des Zinsberechnungszeitraums fällt, die Summe aus (A) der Anzahl 

der Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die Feststellungsperiode fallen, 

in welcher der Zinsberechnungszeitraum beginnt, geteilt durch das Produkt aus 

(1) der Anzahl der Tage in dieser Feststellungsperiode und (2) der Anzahl der 

Zinszahlungstage, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen 

für das gesamte betreffende Jahr zu zahlen wären, und (B) der Anzahl der Tage 

in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die nächste Feststellungsperiode fallen, 

geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in dieser Feststellungspe-

riode und (2) der Anzahl der Zinszahlungstage, die in ein Kalenderjahr fallen 

oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte betreffende Jahr zu zahlen wä-

ren. 

(b) - falls "Actual/365" oder "Actual/Actual (ISDA)" in Teil B (Allgemeine Best-

immungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben 

ist –  

die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 

365 (oder, falls ein Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, 

die Summe aus (A) der tatsächlichen Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage 

des Zinsberechnungszeitraumes dividiert durch 366 und (B) die tatsächliche 
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Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitrau-

mes dividiert durch 365); 

(c) - falls "Actual/365 (Fixed)" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeb-

lichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist – 

die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 

365; 

(d) - falls "Actual/360" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist –  

die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 

360; 

(e) - falls "30/360", "360/360" oder "Bond Basis" in Teil B (Allgemeine Bestim-

mungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist  

die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360, wobei 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf 

Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln ist (es sei denn, (i) der letzte Tag des Zins-

berechnungszeitraums fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der erste Tag 

des Zinsberechnungszeitraums weder auf den 30. noch auf den 31. Tag eines 

Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen letzten Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (ii) der letzte Tag des 

Zinsberechnungszeitraums fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei 

in diesem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat 

zu behandeln ist); 

(f) - falls "30E/360" oder "Eurobond Basis" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

den maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist –  

die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (dabei ist 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Mo-

naten zu je 30 Tagen zu ermitteln, und zwar ohne Berücksichtigung des ersten 

oder letzten Tages des Zinsberechnungszeitraums, es sei denn, dass im Falle des 

letzten Zinsberechnungszeitraums das Verzinsungsende der letzte Tag des Mo-

nats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat 

zu 30 Tagen verlängert gilt); 

(g) - falls "1/1" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissions-

spezifischen Bestimmungen angegeben ist – 1. 

"Zinsfaktor" bezeichnet die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene Zahl. 



IV. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

 

112 

"Zinsfestlegungstag" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als Zinsfestlegungstag angegebenen 

Tag. 

"Zinszahlungstag" bezeichnet jeden in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als Zinszahlungstag angegebenen Tag. 

"Zinsperiode" bezeichnet, soweit nicht in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen anders angegeben, jeden Zeitraum, 

welcher am Tag des Verzinsungsbeginns bzw. an einem Zinszahlungstag (einschließ-

lich) (dieser Tag wird auch als "Starttag der Zinsperiode" bezeichnet) beginnt und am 

darauffolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) endet (dieser Tag wird auch als "End-

tag der Zinsperiode" bezeichnet). Soweit nicht in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen "Keine Anpassung" angege-

ben ist, beginnt jede Zinsperiode bzw. endet an dem jeweiligen Zinszahlungstag, welcher 

unter Berücksichtigung sämtlicher anwendbarer Anpassungen gemäß der Geschäftsta-

gekonvention angepasst wird (in diesem Fall werden der Starttag der Zinsperiode und 

der Endtag der Zinsperiode entsprechend angepasst). Falls in Teil B (Allgemeine Best-

immungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen "Keine Anpas-

sung" angegeben ist, beginnt jede Zinsperiode bzw. endet an dem Tag, auf den der maß-

gebliche Zinszahlungstag fallen soll, ungeachtet etwaiger Anpassungen gemäß der Ge-

schäftstagekonvention). 

"Feststellungsperiode" bezeichnet, sofern Actual/Actual (ICMA) in den maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist, den Zeitraum ab dem Verzin-

sungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) oder von 

jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächsten Zinszahlungstag (ausschließ-

lich). 

"Digitales Zinsereignis" ist in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben. 

"Digital Verzinslicher Zeitraum" bezeichnet, sofern ein "Festzinssatz" in den maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist, den Zeitraum vom Letz-

ten Festgelegten Zinszahlungstag (Fix) (einschließlich) bis zum Verzinsungsende (aus-

schließlich). Andernfalls bezeichnet "Digital Verzinslicher Zeitraum" den Zeitraum ab 

dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum Verzinsungsende (ausschließlich). 

"Digitaler Zinssatz 1" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen Zinssatz. 

"Digitaler Zinssatz 2" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen Zinssatz. 

"EURIBOR" bezeichnet den Euro-Refinanzierungssatz von Großbanken, der als Euro 

Interbank Offered Rate bekannt ist und der vom European Money Markets Institute als 
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Administrator dieses Referenzwerts (oder von einem Nachfolgeadministrator) zur Ver-

fügung gestellt wird. 

"Ersatzreferenzanleihe" bezeichnet in Bezug auf einen Inflationsindex die von der 

Berechnungsstelle ausgewählte Anleihe, die von der Regierung des Staates begeben 

wurde, auf dessen Inflation sich der Inflationsindex bezieht, und auf die ein Zins- oder 

Rückzahlungsbetrag, der vom Inflationsindex abhängig ist, gezahlt wird, mit einem 

finalen Rückzahlungstag, der (a) auf denselben Tag wie der Fälligkeitstag der 

Wertpapiere fällt, (b) der so früh wie möglich nach dem Fälligkeitstag liegt, falls keine 

entsprechende Anleihe existiert, die am Fälligkeitstag fällig wird, oder (c) der so kurz 

wie möglich vor dem Fälligkeitstag liegt, falls keine entsprechende Anleihe gemäß (a) 

oder (b) von der Berechnungsstelle ausgewählt wird. Die Berechnungsstelle wählt die 

Ersatzreferenzanleihe nach billigem Ermessen aus denjenigen inflationsbezogenen 

Anleihen aus, die am oder vor dem Emissionstag begeben wurden und falls mehr als eine 

inflationsbezogene Anleihe existiert, die am selben Tag fällig wird, wird die 

Ersatzreferenzanleihe von der Berechnungsstelle aus diesen Anleihen nach billigem 

Ermessen ausgewählt. Wird die Ersatzreferenzanleihe zurückgezahlt, wählt die 

Berechnungsstelle eine neue Ersatzreferenzanleihe auf derselben Grundlage aus, jedoch 

aus allen zum Zeitpunkt der Rückzahlung der ursprünglichen Ersatzreferenzanleihe im 

Umlauf befindlichen geeigneten Anleihen (einschließlich aller Anleihen, gegen die die 

zurückgezahlte Anleihe ausgetauscht wird) aus. 

"Festzinssatz" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen als Festzinssatz angegebenen Zins. 

"Festzinszeitraum" bezeichnet den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) 

bis zum Letzten Festgelegten Zinszahlungstag (fix) (ausschließlich). 

"Stufenfestzinssatz" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als Stufenfestzinssatz angegebenen 

und dem jeweiligen Stufenfestzinssatz-Zeitraum zugeordneten Festzinssatz. 

"Stufenfestzinssatz-Zeitraum" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als solchen angegebenen Zeit-

raum.  

"Variabler Zinssatz" bezeichnet einen in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen und einen für jede Zins-

periode neu zu bestimmenden Satz (ausgedrückt als Prozentsatz per annum), der jeweils 

dem für die jeweilige Zinsperiode anwendbaren Referenzzinssatz oder Inflationsfaktor 

oder der Differenz zwischen für die jeweilige Zinsperiode anwendbaren Referenzzinss-

ätzen, (a) zuzüglich oder abzüglich einer etwaigen Marge und (b) multipliziert mit einem 

etwaigen Zinsfaktor (wie jeweils in jeweils Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben) entspricht bzw. auf dieser 

Grundlage ermittelt wird (vorbehaltlich eines etwaigen Höchstzinssatzes (Cap) oder ei-

nes etwaigen Mindestzinssatzes (Floor) oder eines etwaigen Minimalzinssatzes (Global 

Floor). 
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"Variabel Verzinslicher Zeitraum" bezeichnet den Zeitraum vom Letzten Festgelegten 

Zinszahlungstag (Fix) (einschließlich) bis zum Verzinsungsende (ausschließlich). 

"Minimalzins (Global Floor)" bezeichnet in Bezug auf Variabel Verzinsliche Wertpa-

piere mit Zielzins (TARN Wertpapiere) den als solchen in Teil B (Allgemeine Bestim-

mungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben Minimal-

zins. 

"Inflationsfaktor" an einem Zinsfestlegungstag bezeichnet, sofern nicht anderweitig in 

Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen festgelegt, die Differenz aus (a) dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Stand für den maßgeblichen Referenzmonat, der diesem Zinsfestlegungstag zugeordnet 

ist und dem Maßgeblichen Stand für den vorangehenden Referenzmonat, und (b) eins 

(1), wie von der Berechnungsstelle ermittelt. 

"Inflationsindex" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß dieser Allgemeinen 

Bedingungen, den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen als solchen angegebenen Index, auf dessen 

Grundlage der Inflationsfaktor berechnet und der vom Inflationsindex-Sponsor zur 

Verfügung gestellt wird. 

"Inflationsindex-Sponsor" bezeichnet in Bezug auf den Inflationsindex den in Teil B 

(Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen 

als solchen angegebenen Rechtsträger und falls nicht angegeben, die Gesellschaft, 

Regierungsbehörde oder sonstige Stelle, die nach Feststellung der Berechnungsstelle den 

Stand des betreffenden Inflationsindex (direkt oder über einen Beauftragten) 

veröffentlicht oder mitteilt.  

"Index-Einstellungsstichtag (€STR)" bezeichnet in Bezug auf ein Index-Einstellungs-

ereignis (€STR) den ersten Tag, ab dem die Europäische Zentralbank (oder ein Nachfol-

geadministrator des €STR) den €STR nicht mehr zur Verfügung stellt. 

"Index-Einstellungsstichtag (Empfohlene Ausfallrate (€STR))" bezeichnet in Bezug 

auf ein Index-Einstellungsereignis (Empfohlene Ausfallrate (€STR)) den ersten Tag, ab 

dem der Administrator der Empfohlenen Ausfallrate (€STR) die Empfohlene Ausfallrate 

(€STR) nicht mehr zur Verfügung stellt. 

"Index-Einstellungsstichtag (OBFR)" bezeichnet in Bezug auf ein Index-Einstellungs-

ereignis (OBFR) den ersten Tag, ab dem die Federal Reserve Bank of New York (oder 

ein Nachfolgeadministrator des OBFR) den OBFR nicht mehr zur Verfügung stellt oder 

ab dem der OBFR nicht mehr verwendet werden darf. 

"Index-Einstellungsstichtag (SOFR)" bezeichnet in Bezug auf ein Index-Einstellungs-

ereignis (SOFR) den ersten Tag, ab dem die Federal Reserve Bank of New York (oder 

ein Nachfolgeadministrator des SOFR) den SOFR nicht mehr zur Verfügung stellt oder 

ab dem der SOFR nicht mehr verwendet werden darf. 

"Index-Einstellungsereignis (€STR)" bezeichnet den Eintritt eines oder mehrerer der 

folgenden Ereignisse: 



IV. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

 

115 

(i) eine öffentliche Erklärung der oder im Namen der Europäischen Zentralbank (oder 

eines Nachfolgeadministrators des €STR), in der ankündigt wird, dass die Euro-

päische Zentralbank den €STR dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit nicht mehr 

zur Verfügung stellt oder stellen wird, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt der Er-

klärung kein Nachfolgeadministrator existiert, der weiterhin einen €STR zur Ver-

fügung stellt; oder 

(ii) eine öffentliche Erklärung der für den Administrator des €STR zuständigen Auf-

sichtsbehörde, der für die Währung des €STR zuständigen Zentralbank, einer Per-

son mit amtlichen Befugnissen im Rahmen einer Insolvenz des Administrators des 

€STR, einer Abwicklungsbehörde mit Zuständigkeit für den Administrator des 

€STR oder eines Gerichts oder einer sonstigen Stelle mit vergleichbarer insolvenz- 

oder abwicklungsrechtlicher Hoheit über den Administrator des €STR, mit der be-

kannt gegeben wird, dass der Administrator des €STR den €STR dauerhaft oder 

auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung stellt oder stellen wird, vorausge-

setzt, dass zum Zeitpunkt der Erklärung kein Nachfolgeadministrator existiert, der 

weiterhin einen €STR zur Verfügung stellt. 

"Index-Einstellungsereignis (Empfohlene Ausfallrate (€STR))" bezeichnet den Ein-

tritt eines oder mehrerer der folgenden Ereignisse: 

(i) eine öffentliche Erklärung des oder im Namen des Administrators der Empfohle-

nen Ausfallrate (€STR), in der er ankündigt, dass er die Empfohlene Ausfallrate 

(€STR) dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung stellt oder 

stellen wird, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt der Erklärung kein Nachfolgead-

ministrator existiert, der weiterhin die Empfohlene Ausfallrate (€STR) zur Verfü-

gung stellt; oder 

(ii) eine öffentliche Erklärung der für den Administrator der Empfohlenen Ausfallrate 

(€STR) zuständigen Aufsichtsbehörde, der für die Währung der Empfohlenen 

Ausfallrate (€STR) zuständigen Zentralbank, einer Person mit amtlichen Befug-

nissen im Rahmen einer Insolvenz des Administrators der Empfohlenen Ausfall-

rate (€STR), einer Abwicklungsbehörde mit Zuständigkeit für den Administrator 

der Empfohlenen Ausfallrate (€STR) oder eines Gerichts oder einer sonstigen 

Stelle mit vergleichbarer insolvenz- oder abwicklungsrechtlicher Hoheit über den 

Administrator der Empfohlenen Ausfallrate (€STR), mit der bekannt gegeben 

wird, dass der Administrator der Empfohlenen Ausfallrate (€STR) die Empfohlene 

Ausfallrate (€STR) dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung 

stellt oder stellen wird, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt der Erklärung kein 

Nachfolgeadministrator existiert, der weiterhin die Empfohlene Ausfallrate 

(€STR) zur Verfügung stellt. 

"Index-Einstellungsereignis (OBFR)" bezeichnet den Eintritt eines oder mehrerer der 

folgenden Ereignisse: 

(i) eine öffentliche Erklärung der Federal Reserve Bank of New York (oder eines 

Nachfolgeadministrators des OBFR), in der sie ankündigt, dass sie den OBFR dau-

erhaft oder auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung stellt oder stellen wird, 
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vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt der Erklärung kein Nachfolgeadministrator 

existiert, der weiterhin einen OBFR zur Verfügung stellt; oder 

(ii) die Veröffentlichung von Informationen, durch welche hinreichend bestätigt wird, 

dass die Federal Reserve Bank of New York (oder ein Nachfolgeadministrator des 

OBFR) den OBFR dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung 

stellt oder stellen wird, vorausgesetzt, dass zu dieser Zeit kein Nachfolgeadminist-

rator existiert, der weiterhin einen OBFR zur Verfügung stellt; oder 

(iii) eine öffentliche Erklärung durch eine US-Regulierungsbehörde oder eine andere 

öffentliche Stelle der Vereinigten Staaten, welche die Anwendung des OBFR ver-

bietet und die zumindest auf sämtliche Swapgeschäfte (einschließlich bestehender 

Swapgeschäfte) Anwendung findet. 

"Index-Einstellungsereignis (SOFR)" bezeichnet den Eintritt eines oder mehrerer der 

folgenden Ereignisse: 

(i) eine öffentliche Erklärung der Federal Reserve Bank of New York (oder eines 

Nachfolgeadministrators des SOFR), in der sie ankündigt, dass sie den SOFR dau-

erhaft oder auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung stellt oder stellen wird, 

vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt der Erklärung kein Nachfolgeadministrator 

existiert, der weiterhin einen SOFR zur Verfügung stellt; oder 

(i) die Veröffentlichung von Informationen, durch welche hinreichend bestätigt wird, 

dass die Federal Reserve Bank of New York (oder ein Nachfolgeadministrator des 

SOFR) den SOFR dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung 

stellt oder stellen wird, vorausgesetzt, dass zu dieser Zeit kein Nachfolgeadminist-

rator existiert, der weiterhin einen SOFR zur Verfügung stellt; oder 

(ii) eine öffentliche Erklärung einer US-Regulierungsbehörde oder einer anderen öf-

fentlichen Stelle der Vereinigten Staaten, welche die Anwendung des SOFR ver-

bietet und die zumindest auf sämtliche Swapgeschäfte (einschließlich bestehender 

Swapgeschäfte) Anwendung findet. 

"Letzter Festgelegter Zinszahlungstag (Fix)" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als solchen 

angegebenen Tag. 

"Letzter Stand" bezeichnet den letzten Stand des Inflationsindex (unter Ausschluss et-

waiger "Schnellschätzungen"), der vom Inflationsindex-Sponsor vor dem Monat, für den 

der Ersatzstand berechnet wird, veröffentlicht oder mitgeteilt wurde. 

"Marge" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emis-

sionsspezifischen Bestimmungen angegebenen Satz. 

"Höchstzinssatz (Cap)" bezeichnet den als solchen in Teil B (Allgemeine Bestimmun-

gen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen Höchstzins-

satz.   
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"Mindestzinssatz (Floor)" bezeichnet den als solchen in Teil B (Allgemeine Bestim-

mungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben Mindest-

zinssatz.  

"OBFR" bezeichnet die tägliche Overnight Bank Funding Rate, die von der Federal Re-

serve Bank of New York als Administrator dieses Zinssatzes (oder von einem Nachfol-

geadministrator dieses Zinssatzes) auf der Internetseite (OBFR) jeweils um oder gegen 

17:00 Uhr Ortszeit in New York City an jedem New Yorker Geschäftstag in Bezug auf 

den diesem Tag unmittelbar vorangehenden New Yorker Geschäftstag zur Verfügung 

gestellt wird. 

"Geschäftstag für U.S.-Staatsanleihen" oder "USBD" bezeichnet jeden Tag mit Aus-

nahme von Samstagen, Sonntagen oder eines Tages, für den die Securities Industry and 

Financial Markets Association die ganztägige Schließung der Rentenpapier-Abteilungen 

seiner Mitglieder im Hinblick auf den Handel mit U.S.-Staatsanleihen empfiehlt. 

"Empfohlene Ausfallrate (€STR)" bezeichnet den Zinssatz (einschließlich etwaiger 

Zinsspannen oder Zinsanpassungen), der von der Europäischen Zentralbank (oder einem 

Nachfolgeadministrator des €STR) oder von einem Ausschuss, der von der Europäischen 

Zentralbank (oder einem Nachfolgeadministrator des €STR) zum Zwecke der Empfeh-

lung eines Ersatzes für den €STR offiziell eingesetzt oder einberufen wurde, als Ersatz 

für den €STR empfohlen wurde (wobei dieser Ersatz für den €STR von der Europäischen 

Zentralbank oder einem anderen damit beauftragten Administrator administriert werden 

kann). 

"Empfohlene Ausfallrate (SOFR)" bezeichnet den Zinssatz (einschließlich etwaiger 

Zinsspannen oder Zinsanpassungen), der vom Federal Reserve Board oder von der Fe-

deral Reserve Bank of New York oder von einem Ausschuss, der vom Federal Reserve 

Board oder von der Federal Reserve Bank of New York zum Zwecke der Empfehlung 

eines Ersatzes für den SOFR offiziell eingesetzt oder einberufen wurde, als Ersatz für 

den SOFR empfohlen wurde (wobei dieser Ersatz für den SOFR von der Federal Reserve 

Bank of New York oder einem anderen damit beauftragten Administrator administriert 

werden kann). 

"Referenzstand" bezeichnet den Stand des Inflationsindex (unter Ausschluss etwaiger 

"Schnellschätzungen"), der vom Inflationsindex-Sponsor für den Monat veröffentlicht 

bzw. mitgeteilt wurde, der 12 Kalendermonate vor dem Monat liegt, auf den im 

jeweiligen "Letzten Stand" Bezug genommen wird." 

"Referenzmonat" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen Kalendermonat, für 

den der Stand des Inflationsindex gemeldet wurde, unabhängig davon, wann diese 

Informationen veröffentlicht oder mitgeteilt werden (vorbehaltlich der Bestimmungen in 

§ 3 (6)(ii)). Wenn der Zeitraum, für den der Stand des Inflationsindex gemeldet wurde, 

ein anderer Zeitraum als ein Monat ist, entspricht der Referenzmonat demjenigen 

Zeitraum, für den der Stand des Inflationsindex gemeldet wurde (wie von der 

Berechnungsstelle bestimmt). 
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"Referenzzinssatz" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeb-

lichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen Referenzzinssatz.  

"Referenzanleihe" bezeichnet in Bezug auf einen Inflationsindex die 

Ersatzreferenzanleihe. 

"Berechnungsstelle der Referenzanleihe" bezeichnet für jede Referenzanleihe die 

Berechnungsstelle für diese Referenzanleihe, wie von der Berechnungsstelle bestimmt. 

"Maßgebliche Benchmark" bezeichnet den Referenzzinssatz oder den Inflationsindex 

oder einen sonstigen Satz, Level oder Wert bzw. eine sonstige Kennzahl in Bezug auf 

einen oder mehrere Basiswerte, die bzw. der genutzt wird, um den Zinsbetrag, den Til-

gungsbetrag oder einen sonstigen gemäß den Wertpapieren zahlbaren Betrag oder liefer-

baren Vermögenswert zu ermitteln, bei dem es sich jeweils um einen "Referenzwert" 

(Benchmark) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanz-

kontrakten als Benchmark oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investment-

fonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 

2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (in jeweils gültiger Fassung, die 

"Benchmark-Verordnung") handelt, wie von der Berechnungsstelle festgelegt. 

"Maßgeblicher Stand" bedeutet für einen Inflationsindex den Stand dieses 

Inflationsindex, der für einen Referenzmonat veröffentlicht oder bekanntgegeben wird 

und der für die Ermittlung des Inflationsfaktors maßgeblich ist. 

"Maßgebliche Laufzeit" bezeichnet die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als Maßgebliche Laufzeit angegebene 

Anzahl von Wochen, Monaten oder Jahren. 

 

"SOFR" bezeichnet die von der Federal Reserve Bank of New York (oder einem Nach-

folgeadministrator) administrierte Secured Overnight Financing Rate. 

"Swapsatz (EURIBOR)" bezeichnet den als Prozentsatz per annum ausgedrückten 

Swapsatz für Euro EURIBOR Zinsswaps für die Maßgebliche Laufzeit (mittlerer 

Swapsatz gegen den 3-Monats EURIBOR für eine Swaplaufzeit von bis zu einem Jahr 

oder gegen den 6-Monats EURIBOR für eine Swaplaufzeit größer einem Jahr) um 11:00 

Uhr (Frankfurter Ortszeit), der von der ICE Benchmark Administration Limited als Ad-

ministrator dieses Referenzwerts (oder von einem Nachfolgeadministrator) zur Verfü-

gung gestellt wird. 

"Swapsatz (USD SOFR)" bezeichnet den als Prozentsatz per annum ausgedrückten 

Swapsatz für USD SOFR Zinsswaps für die Maßgebliche Laufzeit, um 11:00 Uhr (Orts-

zeit New York City), der von der ICE Benchmark Administration Limited als Administ-

rator dieses Referenzwerts (oder von einem Nachfolgeadministrator) zur Verfügung ge-

stellt wird. 

"Zielzins" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen als solchen angegebenen Zins bzw. Betrag. 
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"Internetseite (€STR)" bezeichnet die Internetseite der Europäischen Zentralbank 

(https://www.ecb.europa.eu oder eine Nachfolge-Internetseite der Europäischen Zentral-

bank) oder des jeweiligen Nachfolgeadministrators des €STR. 

"Internetseite (Fed-Zinssatzziel)" bezeichnet die Internetseite des Board of Governors 

of the Federal Reserve System (https://www.federalreserve.gov oder eine Nachfolge-In-

ternetseite des Board of Governors of the Federal Reserve System). 

"Internetseite (OBFR)" bezeichnet die Internetseite der Federal Reserve Bank of New 

York (https://www.newyorkfed.org oder eine Nachfolge-Internetseite der Federal Re-

serve Bank of New York) oder des jeweiligen Nachfolgeadministrators des OBFR. 

"Internetseite (SOFR)" bezeichnet die Internetseite der Federal Reserve Bank of New 

York (https://www.newyorkfed.org oder eine Nachfolge-Internetseite der Federal Re-

serve Bank of New York) oder des jeweiligen Nachfolgeadministrators des SOFR. 

 

§ 4 

(Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin; Anpassungs- und Kündigungsrecht nach  

Eintritt eines Gesetzesänderungsereignisses) 

(1)  Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 

Sofern "Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin" nach Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen nicht anwend-

bar ist, hat die Emittentin kein ordentliches Kündigungsrecht. 

Sofern "Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin" in Teil B (Allgemeine Best-

immungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen anwendbar ist, hat 

die Emittentin in Bezug auf jedes Wertpapier insgesamt, aber nicht teilweise ein unbe-

dingtes und unwiderrufliches Recht, die Wertpapiere nach Veröffentlichung einer Kün-

digungserklärung (wie in Absatz (3)(a) unten definiert) zum Tilgungsbetrag bzw., sofern 

in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Best-

immungen ein Kündigungsbetrag für den Fall der ordentlichen Kündigung angegeben 

ist, zum Kündigungsbetrag für den Fall der ordentlichen Kündigung zurückzuzahlen. 

Der Tilgungsbetrag bzw. Kündigungsbetrag im Falle einer ordentlichen Kündigung der 

Wertpapiere wird am Fälligkeitstag fällig. 

Im Falle von Italienischen Gelisteten Wertpapieren wird der Tilgungsbetrag bzw. der 

Kündigungsbetrag für den Fall der ordentlichen Kündigung, soweit dies in den Bedin-

gungen vorgesehen ist, nicht angepasst, um etwaige angemessene Auslagen und Kosten 

der Emittentin und/oder ihrer Tochtergesellschaften einschließlich der Kosten und Aus-

lagen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung eines Basiswerts und/oder damit im 

Zusammenhang stehender Hedging- und Finanzierungsvereinbarungen stehen, zu be-

rücksichtigen. 

(2)  Anpassungs- und Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzesänderungsereignisses 

Bei Eintritt eines Gesetzesänderungsereignisses ist die Emittentin berechtigt,  
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(i) die Bedingungen der Wertpapiere, die sie nach billigem Ermessen für angemessen 

hält, gegebenenfalls in Bezug auf die Variablen, die Berechnungsmethode, die Be-

wertung, die Abrechnung, die Zahlungsbedingungen oder andere Bedingungen der 

Wertpapiere anzupassen, um einer solchen Gesetzesänderung Rechnung zu tragen, 

und den Stichtag des Inkrafttretens einer solchen Anpassung zu bestimmen; oder 

(ii) die Wertpapiere durch Abgabe einer Kündigungserklärung (wie in Absatz (3)(b) 

unten definiert) ganz, aber nicht teilweise, zum Rückzahlungsbetrag bei Unplan-

mäßiger Vorzeitiger Rückzahlung zurückzuzahlen.  

Ein "Gesetzesänderungsereignis" gilt als eingetreten, wenn die Emittentin davon 

Kenntnis erlangt, dass es aufgrund (i) der Einführung oder Ankündigung oder Änderung 

von entsprechenden Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften, Urteilen, Verfügungen, 

Sanktionen oder Richtlinien (einschließlich jeglicher Steuergesetze und Sanktionsvor-

schriften (wie unten in Absatz (3) definiert), sofern diese auf die Emittentin bzw. mit ihr 

verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Wertpapiere bzw. die damit verbundenen 

Absicherungspositionen bzw. Hedging-Positionen anwendbar sind) durch eine behörd-

liche, verwaltende, rechtssetzende oder gesetzgebende Stelle oder Gewalt ("anwend-

bare Gesetze") oder (ii) der Bekanntmachung oder der Änderung einer offiziellen oder 

inoffiziellen Auslegung von anwendbaren Gesetzen oder Regulierung oder Vorschriften 

oder Anforderungen (einschließlich jeglicher Steuergesetze, -vorschriften oder -anforde-

rungen) durch ein zuständiges Gericht, eine Regierungs-, Verwaltungs-, Gesetzgebungs-

, Regulierungs- oder Justizbehörde oder eine andere zuständige Behörde mit entspre-

chender Zuständigkeit oder Gerichtsbarkeit (einschließlich jeder Steuerbehörde) oder 

jede maßgebliche Börse oder maßgebliches Clearingsystem dazu kommt (wie von der 

Emittentin nach billigem Ermessen festgestellt), dass:  

(i) die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Wertpapieren oder ihre Verpflich-

tungen oder die Verpflichtungen eines mit ihr verbundenen Unternehmens aus 

entsprechenden Absicherungspositionen bzw. Hedging-Positionen oder  

 

(ii) die Erfüllung der Verpflichtungen durch ein mit ihr verbundenen Unternehmens 

aus den Wertpapieren, für den Fall dass diese Emittentin der Wertpapiere gewe-

sen wäre, oder aus entsprechenden Absicherungspositionen bzw. Hedging-Posi-

tionen, sofern dieses verbundene Unternehmen Partei einer solchen Absiche-

rungsvereinbarung gewesen wäre, 

ganz oder teilweise rechtswidrig oder praktisch nicht durchführbar geworden ist oder 

werden wird, oder wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass dies in der unmit-

telbaren Zukunft der Fall sein wird.  

(3) Definitionen 

"Zugewachsener Betrag" bezeichnet in Bezug auf Nullkupon Wertpapiere den Betrag, 

der der Summe aus den folgenden Beträgen entspricht: 

- falls "Tägliche Aufzinsung" als anwenbar in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist - 
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(a) dem Nullkupon Wertpapier Referenzpreis; und 

(b) einem Betrag, der gemäß der folgenden Formel berechnet wird: 

NKRP × (1 +
Amortisationsrendite

360
)

ZTQ(NK)×360

 

- falls "Jährliche Aufzinsung" als anwendbar in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist - 

(a) dem Nullkupon Wertpapier Referenzpreis; und 

(b) einem Betrag, der gemäß der folgenden Formel berechnet wird: 

NKRP × (1 + Amortisationsrendite)ZTQ(NK) 

- falls "Tägliche Aufzinsung" bzw. "Jährliche Aufzinsung" in Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen nicht angege-

ben ist – 

(a) dem Nullkupon Wertpapier Referenzpreis; und 

(b) einem Betrag, der gemäß der folgenden Formel berechnet wird: 

NKRP × (1 + Amortisationsrendite × ZTQ(NK))  

in jedem Fall vom Aufzinsungstag (einschließlich oder ausschließlich des Aufzin-

sungstags, wie in Teil B (Allgemeine Bedingungen) der maßgeblichen Emissionsspezi-

fischen Bestimmungen angegeben) bis zu dem für die Rückzahlung festgelegten Tag 

bzw. dem Tag, an dem die Wertpapiere fällig und zahlbar werden (wobei dieser letzte 

Tag als der "Endtag der Nullkuponperiode" gilt) (einschließlich oder ausschließlich 

des Endtages der Nullkuponperiode, wie in Teil B (Allgemeine Bedingungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben). 

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Zinstagequotienten (Nullkupon) (der 

"ZTQ(NK)"), wie gegebenenfalls in Teil B (Allgemeine Bedingungen) der maßgebli-

chen Emissionsspezifischen Bestimmungen für die Zwecke dieses Abschnitts angege-

ben, oder, falls in Teil B (Allgemeine Bedingungen) der maßgeblichen Emissionsspezi-

fischen Bestimmungen der "Standard-Zinstagequotient (Nullkupon)" angegeben ist, 

erfolgt die Berechnung auf Grundlage des Zinstagequotienten (Nullkupon) von 30E/360. 

"Aufzinsungstag" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene Bedeutung. 

"Amortisationsrendite" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgebli-

chen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene Bedeutung. 
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"Geschäftstag" bedeutet, sofern nicht in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen etwas anderes festgelegt ist, einen 

Zahltag wie unter §2 (6) der Allgemeinen Bedingungen definiert. 

"Zinstagequotient (Nullkupon)" oder "ZTQ(NK)" bezeichnet im Hinblick auf die Be-

rechnung des Zugewachsenen Betrags für ein Wertpapier für einen beliebigen Zeitraum 

(der "Zinsberechnungszeitraum"): 

(a) - falls "Actual/Actual (ICMA)" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist – 

(A) wenn der Zinsberechnungszeitraum (einschließlich des ersten, aber aus-

schließlich des letzten Tages dieser Periode) kürzer ist als die Feststellungsperi-

ode, in die das Ende des Zinsberechnungszeitraums fällt oder ihr entspricht, die 

Anzahl der Tage in dem betreffenden Zinsberechnungszeitraum (einschließlich 

des ersten aber ausschließlich des letzten Tages dieser Periode) geteilt durch das 

Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in der Feststellungsperiode und (2) der An-

zahl der Zinszahlungstage, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls 

Zinsen für das gesamte betreffende Jahr zu zahlen wären; oder 

(B) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger ist als die Feststellungsperiode, in 

die das Ende des Zinsberechnungszeitraums fällt, die Summe aus (A) der Anzahl 

der Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die Feststellungsperiode fallen, 

in welcher der Zinsberechnungszeitraum beginnt, geteilt durch das Produkt aus 

(1) der Anzahl der Tage in dieser Feststellungsperiode und (2) der Anzahl der 

Zinszahlungstage, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen 

für das gesamte betreffende Jahr zu zahlen wären, und (B) der Anzahl der Tage 

in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die nächste Feststellungsperiode fallen, 

geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in dieser Feststellungspe-

riode und (2) der Anzahl der Zinszahlungstage, die in ein Kalenderjahr fallen 

oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte betreffende Jahr zu zahlen wä-

ren. 

(b) - falls "Actual/365" oder "Actual/Actual (ISDA)" in Teil B (Allgemeine Best-

immungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben 

ist –  

die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 

365 (oder, falls ein Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, 

die Summe aus (A) der tatsächlichen Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage 

des Zinsberechnungszeitraumes dividiert durch 366 und (B) die tatsächliche An-

zahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes 

dividiert durch 365); 

(c) - falls "Actual/365 (Fixed)" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeb-

lichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist – 
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die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 

365; 

(d) - falls "Actual/360" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist –  

die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 

360; 

(e) - falls "30/360", "360/360" oder "Bond Basis" in Teil B (Allgemeine Bestim-

mungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist  

die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360, wobei 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf 

Monaten zu je 30 Tagen zu ermitteln ist (es sei denn, (i) der letzte Tag des Zins-

berechnungszeitraums fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der erste Tag 

des Zinsberechnungszeitraums weder auf den 30. noch auf den 31. Tag eines 

Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen letzten Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (ii) der letzte Tag des 

Zinsberechnungszeitraums fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei 

in diesem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat 

zu behandeln ist); 

(f) - falls "30E/360" oder "Eurobond Basis" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

den maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist –  

die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (dabei ist 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Mo-

naten zu je 30 Tagen zu ermitteln, und zwar ohne Berücksichtigung des ersten 

oder letzten Tages des Zinsberechnungszeitraums, es sei denn, dass im Falle des 

letzten Zinsberechnungszeitraums das Verzinsungsende der letzte Tag des Mo-

nats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat 

zu 30 Tagen verlängert gilt); 

(g) - falls "1/1" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissions-

spezifischen Bestimmungen angegeben ist – 1. 

"Linear Zugewachsener Betrag" bezeichnet in Bezug auf Fixed Return Wertpapiere 

und auf einen maßgeblichen Tag (für die Bestimmung des Linear Zugewachsenen Be-

trags auch als "Maßgeblicher Tag" bezeichnet), einen Betrag, der gemäß der folgenden 

Formel berechnet wird: 

VFRB + [(ZFRB − VFRB) × (N(VFRT))/(N(VFRT, ZFRT))] 

wobei: 

"N (vorheriger festgelegter Rückzahlungstag)" oder "N(VFRT)" bezeichnet in 

Bezug auf den Maßgeblichen Tag, (i) falls "Linear Zugewachsener Betrag 
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(Modifizierte Definitionen)" nicht in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als anwendbar angegeben ist, die 

Anzahl der Kalendertage, die in den Zeitraum fallen, welcher mit dem Wahlrück-

zahlungstag (ausschließlich) beginnt, der dem Maßgeblichen Tag unmittelbar vo-

rausgeht (oder, falls dem Maßgeblichen Tag kein Wahlrückzahlungstag vorausgeht, 

mit dem Emissionstag) und der mit dem Maßgeblichen Tag (einschließlich) endet, 

oder (ii) falls "Linear Zugewachsener Betrag (Modifizierte Definitionen)" in Teil B 

(Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmun-

gen als anwendbar angegeben ist, die Anzahl der Kalendertage, die in den Zeitraum 

fallen, welcher mit dem Emissionstag (ausschließlich) beginnt und der mit dem 

Maßgeblichen Tag (einschließlich) endet. 

"N (vorheriger fester Rückzahlungstag, zukünftiger fester Rückzahlungstag)" 

oder "N(VFRT, ZFRT)" bezeichnet in Bezug auf den Maßgeblichen Tag: 

- falls "Linear Zugewachsener Betrag (Modifizierte Definitionen)" nicht in 

Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifi-

schen Bestimmungen als anwendbar angegeben ist, die Anzahl der Kalen-

dertage, die in den Zeitraum fallen, der: 

(a) mit dem Wahlrückzahlungstag (ausschließlich) beginnt, der dem Maßgebli-

chen Tag unmittelbar vorausgeht (oder, falls dem Maßgeblichen Tag kein 

Wahlrückzahlungstag vorausgeht, mit dem Emissionstag); oder 

(b) und an dem folgenden Tag (einschließlich) endet: 

(i) falls der Maßgebliche Tag auf einen Wahlrückzahlungstag fällt, dieser 

Wahlrückzahlungstag; oder 

(ii) falls der Maßgebliche Tag nicht auf einen Wahlrückzahlungstag fällt, 

derjenige Wahlrückzahlungstag der auf den Maßgeblichen Tag unmit-

telbar folgt; oder 

(iii) falls der Maßgebliche Tag nicht auf einen Wahlrückzahlungstag fällt 

und es keinen Wahlrückzahlungstag gibt, der auf den Maßgeblichen 

Tag folgt, der Fälligkeitstag; oder 

- falls "Linear Zugewachsener Betrag (Modifizierte Definitionen)" in Teil B 

(Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Best-

immungen als anwendbar angegeben ist, die Anzahl der Kalendertage, die in 

den Zeitraum fallen, welcher mit dem Emissionstag (ausschließlich) beginnt 

und der mit dem Fälligkeitstag (einschließlich) endet. 

"Zukünftiger Fester Rückzahlungsbetrag" oder "ZFRB" bezeichnet in Bezug auf 

den Maßgeblichen Tag:  
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- falls "Linear Zugewachsener Betrag (Modifizierte Definitionen)" nicht in 

Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissisionsspezifi-

schen Bestimmungen als anwendbar angegeben ist, einen Betrag, der einem 

der folgenden Beträge entspricht: 

(a) falls der Maßgebliche Tag auf einen Wahlrückzahlungstag fällt, ein Betrag in 

Höhe des Kündigungsbetrags, der an diesem Wahlrückzahlungstag für jedes 

Wertpapier zu zahlen ist, oder 

(b) falls der Maßgebliche Tag nicht auf einen Wahlrückzahlungstag fällt, ein Be-

trag in Höhe des Kündigungsbetrags, der dem Wahlrückzahlungstag ent-

spricht, der unmittelbar auf den Maßgeblichen Tag folgt und Wahlrückzah-

lungstag für jedes Wertpapier zu zahlen ist, oder 

(c) falls der Maßgebliche Tag nicht auf einen Wahlrückzahlungstag fällt und kein 

Wahlrückzahlungstag auf den Maßgeblichen Tag folgt, in Betrag in Höhe des 

Tilgungsbetrags der für jedes Wertpapier zu zahlen ist; oder 

- falls "Linear Zugewachsener Betrag (Modifizierte Definitionen)" in Teil B 

(Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Best-

immungen als anwendbar angegeben ist, in Bezug auf ein Wertpapier einen 

Betrag, der dem LZB (Tilgungsbetrag) entspricht. 

"Prozentwert des Ausgabepreises" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene Bedeutung. 

"LZB (Tilgungsbetrag)" bezeichnet den in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen Betrag. 

"Vorheriger Fester Rückzahlungsbetrag" oder "VFRB" bezeichnet in Bezug auf 

den Maßgeblichen Tag, (i) falls "Linear Zugewachsener Betrag (Modifizierte Defini-

tionen)" nicht in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissisions-

spezifischen Bestimmungen als anwendbar angegeben ist, einen Betrag, der dem 

Kündigungsbetrag entspricht, der dem Wahlrückzahlungstag entspricht, der diesem 

Maßgeblichen Tag unmittelbar vorausgeht und in Bezug auf jedes Wertpapier zahlbar 

ist, vorausgesetzt, dass, falls dem Maßgeblichen Tag kein Wahlrückzahlungstag vo-

rausgeht, der VFRB für diesen Maßgeblichen Tag einem Betrag entspricht, der dem 

Produkt des Prozentwerts des Ausgabepreises multipliziert mit dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag, oder (ii) falls "Linear Zugewachsener Betrag (Modifizierte 

Definitionen)" in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissions-

spezifischen Bestimmungen als anwendbar angegeben ist, ein Betrag, der dem Pro-

dukt des Prozentwerts des Ausgabepreises multipliziert mit dem Nominalbetrag bzw. 

Berechnungsbetrag entspricht. 

"Rückzahlungsbetrag bei Unplanmäßiger Vorzeitiger Rückzahlung" bezeichnet 
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(a) in Bezug auf jedes Wertpapier (mit Ausnahme von Fixed Return Wertpapieren 

und Nullkupon Wertpapieren), den Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag 

bzw. den Ausstehenden Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag oder einen an-

deren in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspe-

zifischen Bestimmungen angegebenen Betrag. 

 

(b) in Bezug auf Fixed Return Wertpapiere den Linear Zugewachsenen Betrag. 

 

(c) in Bezug auf Nullkupon Wertpapiere den Zugewachsenen Betrag. 

 

"Wahlrückzahlungstag" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgebli-

chen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene Bedeutung. 

"Sanktionsvorschriften" bezeichnet alle anwendbaren Gesetze, Regeln, Vorschriften, 

Urteile, Anordnungen, Sanktionen, Richtlinien oder Bestimmungen von Regierungs-, 

Verwaltungs-, Gesetzgebungs- oder Justizbehörden oder -instanzen, die sich jeweils auf 

Wirtschafts- oder Finanzsanktionen und Embargoprogramme beziehen, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf diejenigen, die von Zeit zu Zeit von den Vereinigten Staaten, 

dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union (oder deren Mitgliedstaaten), der 

Schweiz oder den Vereinten Nationen erlassen, verwaltet bzw. durchgesetzt werden, wo-

bei zu den Finanzsanktionen und Embargoprogrammen unter anderem auch solche Be-

schränkungen gehören können, die für bestimmte oder gesperrte Personen gelten. 

"Kündigungsbetrag für den Fall der ordentlichen Kündigung" ist der in Teil B (All-

gemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen an-

gegebene Betrag, der dem jeweiligen Wahlrückzahlungstag zugeordnet ist. Soweit in 

Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestim-

mungen vorgesehen, kann der Kündigungsbetrag bei Nullkupon Wertpapieren dem Zu-

gewachsenen Betrag entsprechen. 

"Kündigungserklärung" ist  

(a) bezogen auf ein Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin gemäß Absatz (1) die-

ses Abschnitts 

(i) im Fall von Wertpapieren, bei denen in Teil B (Allgemeine Bestimmun-

gen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen keine Kündi-

gungserklärungstage angegeben sind: 

die unwiderrufliche Erklärung der Emittentin gegenüber den Wertpapierinha-

bern gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen, dass die Emittentin ihr Kün-

digungsrecht ausüben wird, wobei in dieser Erklärung der Tag anzugeben ist, 

an dem die Kündigung der Wertpapiere wirksam wird (der "Kündigungs-

tag"), vorausgesetzt, dass dieser Kündigungstag, sofern in den maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen eine Kündigungsperiode angegeben 

ist, (i) innerhalb der Kündigungsperiode liegen muss und (ii) nicht vor Ablauf 



IV. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

 

127 

der Kündigungsfrist liegen darf, die nach dem Tag beginnt, an dem die Kün-

digungserklärung gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen als zugestellt gilt, 

und unter der weiteren Voraussetzung, dass, falls dieser Tag kein Geschäfts-

tag ist, Kündigungstag der unmittelbar folgende Geschäftstag ist. Die Aus-

übung des Kündigungsrechts durch die Emittentin hindert die Wertpapierin-

haber nicht daran, ihre Wertpapiere insgesamt oder teilweise zu verkaufen, zu 

übertragen oder gegebenenfalls auszuüben; ein solcher Verkauf oder eine sol-

che Übertragung bzw. Ausübung ist an jedem Tag bis zum dritten Geschäfts-

tag vor dem Kündigungstag wirksam. 

(ii) im Fall von Wertpapieren, bei denen in Teil B (Allgemeine Bestimmun-

gen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen Kündigungser-

klärungstage angegeben sind: 

die unwiderrufliche Erklärung der Emittentin an einem Kündigungserklä-

rungstag gegenüber den Wertpapierinhabern gemäß § 9 der Allgemeinen Be-

dingungen, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht ausüben wird, wobei in 

dieser Erklärung der Wahlrückzahlungstag anzugeben ist, an dem die Kündi-

gung der Wertpapiere wirksam wird (der "Kündigungstag"). In der Kündi-

gungserklärung ist auch der maßgebliche Kündigungsbetrag für den Fall der 

ordentlichen Kündigung wiederzugeben. Die Ausübung des Kündigungs-

rechts durch die Emittentin hindert die Wertpapierinhaber nicht daran, ihre 

Wertpapiere insgesamt oder teilweise zu verkaufen, zu übertragen oder gege-

benenfalls auszuüben; ein solcher Verkauf oder eine solche Übertragung bzw. 

Ausübung ist an jedem Tag bis zum dritten Geschäftstag vor dem Kündi-

gungstag wirksam. 

(b) bezogen auf ein Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzesänderungsereignisses 

entsprechend Absatz (2) dieses Abschnitts: 

die unwiderrufliche Erklärung der Emittentin gegenüber den Wertpapierinhabern 

gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen, dass die Emittentin ihr Kündigungs-

recht ausüben wird, wobei in dieser Erklärung der Tag anzugeben ist, an dem die 

vorstehende vorzeitige Rückzahlung der Wertpapiere wirksam wird (der "Kün-

digungstag"). 

"Kündigungserklärungstag" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maß-

geblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene Bedeutung. Sofern der 

Kündigungserklärungstag kein Berechnungstag ist, verschiebt sich der Kündigungser-

klärungstag auf den nächsten Berechnungstag.  

"Kündigungsfrist" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene Bedeutung. 

"Kündigungsperiode" hat die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene Bedeutung.  
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"Nullkupon Wertpapier Referenzpreis" oder "NKRP" hat die in Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebene 

Bedeutung. 

 

§ 5 

(Übertragbarkeit, Wertpapierinhaber) 

(1) Übertragbarkeit 

Im Fall von Deutschen Wertpapieren mit einer Inhaber-Sammelurkunde sind die Wert-

papiere als Miteigentumsanteile an der Inhaber-Sammelurkunde nach den anwendbaren 

Bestimmungen des Clearingsystems übertragbar. Im Fall von Deutschen Wertpapieren, 

für die in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bedingungen festgelegt ist, dass "Elektronisches Wertpapier" anwendbar ist, sind die 

Wertpapiere als Miteigentumsanteile nach Bruchteilen an den eingetragenen Elektroni-

schen Wertpapieren nach den anwendbaren Bestimmungen des Clearing Systems der 

Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn 

("Clearstream Frankfurt") bzw. einer anderen in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bedingungen festgelegten registerführenden 

Stelle ("Registerführende Stelle"), und dem anwendbaren Recht übertragbar.  

Im Fall von Englischen Wertpapieren werden Übertragungen von Anteilen an einer Re-

gistrierten ICSD Globalurkunde von dem jeweiligen ICSD und anschließend von direk-

ten und gegebenenfalls von indirekten Teilnehmern an diesem ICSD vorgenommen, die 

im Namen von Veräußerern und Käufern solcher wirtschaftlichen Eigentumsansprüchen 

handeln. 

Übertragungen von Nordischen Registrierten Wertpapieren und Euroclear Niederlande 

Registrierten Wertpapieren und Euroclear Frankreich Registrierten Wertpapieren kön-

nen nur über die Clearingsysteme erfolgen, bei denen die zu übertragenden Wertpapiere 

gehalten werden. Das Eigentum wird im Fall von (i) Euroclear Schweden Registrierten 

Wertpapieren nach Eintragung im Euroclear Schweden Register in Übereinstimmung 

mit dem SFIA Act, (ii) VPS Registrierten Wertpapieren nach Eintragung im VPS Regis-

ter in Übereinstimmung mit den VPS Regeln, (iii) Euroclear Finnland Registrierten 

Wertpapieren nach Eintragung im Euroclear Finnland Register in Übereinstimmung mit 

den Finnischen Regeln, (iv) Euroclear Niederlande Registrierten Wertpapieren nach Ein-

tragung im Euroclear Niederlande Register in Übereinstimmung mit den Euroclear Nie-

derlande Regeln übertragen und (v) Euroclear Frankreich Registrierten Wertpapieren 

nach Registrierung der Übertragung in den Konten des Euroclear Frankreich Kunden in 

Übereinstimmung mit dem französischen Währungs- und Finanzgesetz und den Euro-

clear Frankreich Regeln übertragen. 

Eine beliebige Anzahl von Wertpapieren kann, vorbehaltlich der vorgenannten Bestim-

mungen dieses § 5 (1), in einer oder mehreren Wertpapiertransaktion(en) übertragen 

werden, es sei denn (a) die Wertpapiere sind an einer Börse notiert und die Regeln dieser 

Börse regeln die Anzahl der Wertpapiere, die in einer Wertpapiertransaktion übertragen 
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werden können, wobei die zutreffenden Regeln dieser Börse in ihrer jeweils geltenden 

Fassung eingehalten werden müssen, oder (b) die jeweiligen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen sehen eine "Mindesthandelsgröße" vor, in welchem Fall die kleinste 

Anzahl von Wertpapieren, die in einer einzigen Transaktion in den Wertpapieren über-

tragen werden kann, die Mindesthandelsgröße ist (und, wenn auch eine "Zulässige Han-

delsgröße" in den maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist, 

ist die kleinste Anzahl von Wertpapieren, die in einer Transaktion in den Wertpapieren 

übertragen werden kann, die Mindesthandelsgröße oder, wenn mehr als die Mindesthan-

delsgröße von Wertpapieren in einer Transaktion in den Wertpapieren übertragen wird, 

müssen die Wertpapiere in einer Anzahl übertragen werden, die der Summe aus der Min-

desthandelsgröße und einem ganzzahligen Vielfachen der Zulässigen Handelsgröße ent-

spricht) oder eine andere Mindesthandelsgröße oder eine andere Zulässige Handels-

größe, die die Emittentin den Wertpapierinhabern von Zeit zu Zeit gemäß § 9 der Allge-

meinen Bedingungen mitteilt. 

(2) Wertpapierinhaber 

(a)  Inhaber-Sammelurkunde – Deutsche Wertpapiere 

Wenn in Bezug auf durch eine Inhaber-Sammelurkunde verbriefte Wertpapiere als Maß-

gebliches Recht in den Emissionsspezifischen Bestimmungen Deutsches Recht angege-

ben ist, so sind unter dem Begriff "Wertpapierinhaber", vorbehaltlich von § 5 (2)(c) der 

Allgemeinen Bedingungen, diejenigen Personen zu verstehen, die gemäß deutschem 

Recht als Eigentümer der Wertpapiere anerkannt sind. 

(b)  Elektronische Wertpapiere – Deutsche Wertpapiere 

Im Fall von Deutschen Wertpapieren, die als Elektronische Wertpapiere begeben wer-

den, sind unter dem Begriff "Wertpapierinhaber", diejenigen Personen zu verstehen, die 

gemäß deutschem Recht als Eigentümer der Wertpapiere anerkannt sind. "Wertpapierin-

haber" bedeutet im Falle von Elektronischen Wertpapieren also jeder Inhaber eines Mit-

eigentumsanteils an den in dem Zentralen Register eingetragenen Elektronischen Wert-

papieren. Das Zentrale Register wird durch die Registerführende Stelle geführt, welche 

in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bedin-

gungen festgelegt ist. 

(c)  Inhaber-Sammelurkunde – Englische Wertpapiere 

Im Fall von Englischen Wertpapieren, die durch eine Registrierte ICSD Globalurkunde 

verbrieft sind, ist der Begriff "Wertpapierinhaber" wie folgt auszulegen: die Person, die 

zu einer gegebenen Zeit in den Büchern eines ICSD als Inhaber einer bestimmten Anzahl 

oder eines Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags solcher Wertpapiere geführt wird 

(wobei jedes von dem jeweiligen ICSD ausgegebene Zertifikat oder Dokument bezüg-

lich der Anzahl bzw. des Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags solcher Wertpapiere, 

die auf dem Konto einer Person verbucht sind, endgültig und verbindlich für alle Zwecke 

außer im Falle eines offensichtlichen oder nachweislichen Fehlers ist), wird von der 

Emittentin, der Garantin, der Berechnungsstelle, der Hauptprogrammstelle, dem jewei-

ligen ICSD und allen anderen Personen, die mit dieser Person handeln, als deren Inhaber 
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betrachtet, der dazu berechtigt ist, die dadurch verbrieften Rechte für alle Zwecke außer 

der Zahlung des Tilgungsbetrags oder von Zinsen in Bezug auf die Anzahl bzw. den 

Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag solcher Wertpapiere auszuüben, wobei der Be-

vollmächtigte der gemeinsamen Verwahrstelle in Bezug auf die relevante Registrierte 

ICSD Globalurkunde (der "Bevollmächtigte der gemeinsamen Verwahrstelle") sei-

tens der Emittentin, der Garantin, der Berechnungsstelle, der Hauptprogrammstelle und 

aller anderen Personen, die mit dieser Person handeln, als Inhaber dieser Anzahl bzw. 

dieses Nominalbetrags bzw. Berechnungsbetrags dieser Wertpapiere gemäß und nach 

den Bestimmungen der relevanten Registrierten ICSD Globalurkunde betrachtet wird; 

und der Begriff "Wertpapierinhaber" und verbundene Begriffe sind entsprechend auszu-

legen, ungeachtet anderslautender Bestimmungen, außer dass (i) Euroclear nicht als 

Wertpapierinhaber der Wertpapiere gilt, die auf einem Konto bei Clearstream Luxem-

burg im Namen der Kontoinhaber der Euroclear Belgien verbucht sind und (ii) Clear-

stream Luxemburg nicht als Wertpapierinhaber der Wertpapiere gilt, die auf einem 

Konto bei Euroclear im Namen der Kontoinhaber der Clearstream Luxemburg verbucht 

sind. Die vorstehenden Bestimmungen dieses § 5 (2)(b) gelten vorbehaltlich des § 5 

(2)(c) der Allgemeinen Bedingungen. 

Die Emittentin wird ein Register (das "ICSD Registrierte Globalurkunden Register") 

bei der bezeichneten Geschäftsstelle der Registerstelle außerhalb des Vereinigten Kö-

nigreichs führen, in dem der Name des Bevollmächtigten der gemeinsamen Verwahr-

stelle und, von Zeit zu Zeit, alle anderen Inhaber der Wertpapiere sowie nähere Angaben 

zu den von diesen gehaltenen Wertpapieren eingetragen werden. 

(d)  Nordische Registrierte Wertpapiere, Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere 

und Euroclear Frankreich Registrierte Wertpapiere 

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen der § 5 (2)(a) und § 5 (2)(b) der Allgemei-

nen Bedingungen in Bezug auf Deutsche Wertpapiere mit einer Inhaber-Sammelurkunde 

und Englische Wertpapiere, die gleichzeitig: 

(i) Euroclear Schweden Registrierte Wertpapiere darstellen, wird die Person, die ge-

genwärtig im Euroclear Schweden Register eingetragen ist, in jeder Hinsicht durch 

die Emittentin, die Hauptprogrammstelle, die Schwedische Zahlstelle, sonstige 

Stellen, Euroclear Schweden und alle anderen Personen, die sich mit dieser Person 

auseinandersetzen, als Inhaber derselben betrachtet (ein "Euroclear Schweden 

Wertpapierinhaber") und als die Person, die die damit verbundenen Rechte un-

geachtet gegenteiliger Hinweise ausüben kann, 

(ii) VPS Registrierte Wertpapiere darstellen, wird die Person, die gegenwärtig im VPS 

Register eingetragen ist, in jeder Hinsicht durch die Emittentin, die Hauptpro-

grammstelle, die Norwegische Zahlstelle, sonstige Stellen, die VPS und alle ande-

ren Personen, die sich mit dieser Person auseinandersetzen, als Inhaber derselben 

betrachtet (ein "VPS Wertpapierinhaber") und als die Person, die die damit ver-

bundenen Rechte ungeachtet gegenteiliger Hinweise ausüben kann;  

(iii) Euroclear Finnland Registrierte Wertpapiere darstellen, wird die Person, die ge-

genwärtig im Euroclear Finnland Register eingetragen ist, in jeder Hinsicht durch 
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die Emittentin, die Hauptprogrammstelle, die Finnische Zahlstelle, sonstige Stel-

len, Euroclear Finnland und alle anderen Personen, die sich mit dieser Person aus-

einandersetzen, als Inhaber derselben betrachtet (ein "Euroclear Finnland Wert-

papierinhaber") und als die Person, die die damit verbundenen Rechte ungeachtet 

gegenteiliger Hinweise ausüben kann; 

(iv) Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere darstellen, wird die Person, die 

gegenwärtig im Euroclear Niederlande Register eingetragen ist, in jeder Hinsicht 

durch die Emittentin, die Hauptprogrammstelle, die Niederländische Zahlstelle, 

sonstige Stellen, Euroclear Niederlande und alle anderen Personen, die sich mit 

dieser Person auseinandersetzen, als Inhaber derselben betrachtet (ein "Euroclear 

Niederlande Wertpapierinhaber") und als die Person, die die damit verbunde-

nen Rechte ungeachtet gegenteiliger Hinweise ausüben kann; und 

(v) Euroclear Frankreich Registrierte Wertpapiere darstellen, wird die Person, die ge-

genwärtig in den Büchern des Euroclear Frankreich Kunden eingetragen ist, in 

jeder Hinsicht durch die Emittentin, die Hauptprogrammstelle, die Französische 

Zahlstelle, sonstige Stellen, Euroclear Frankreich und alle anderen Personen, die 

sich mit dieser Person auseinandersetzen, als Inhaber derselben betrachtet (ein 

"Euroclear Frankreich Wertpapierinhaber") und als die Person, die die damit 

verbundenen Rechte ungeachtet gegenteiliger Hinweise ausüben kann. 

 

§ 6 

(Stellen) 

(1) Die "Berechnungsstelle", die "Hauptprogrammstelle", die "Fiskalstelle", die "Regis-

terstelle", die "Norwegische Zahlstelle", die "Schwedische Zahlstelle", die "Finnische 

Zahlstelle", die "Niederländische Zahlstelle", die "Französische Zahlstelle" und die 

"Weitere(n) Beauftragte(n)" sind in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeb-

lichen Emissionsspezifischen Bestimmungen festgelegt. Die Emittentin hat das Recht, 

jederzeit die Berechnungsstelle, die Hauptprogrammstelle oder jede sonstige Stelle 

durch eine andere Bank oder, soweit gesetzlich zulässig, ein Finanzdienstleistungsinsti-

tut mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu ersetzen, eine oder 

mehrere zusätzliche Berechnungsstelle(n) oder Zahlstelle(n) zu ernennen bzw. ihre Er-

nennung zu widerrufen. Jede Ersetzung, jede Ernennung sowie jeder Widerruf der Be-

rechnungsstelle, der Hauptprogrammstelle oder jeder sonstigen Stelle, wie oben be-

schrieben, wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gegeben.  

(2) Die Berechnungsstelle, die Hauptprogrammstelle sowie jede sonstige Stelle haben je-

weils das Recht, jederzeit von ihrem Amt als Berechnungsstelle, Hauptprogrammstelle 

oder gegebenenfalls sonstige Stelle zurückzutreten. Der Rücktritt wird erst wirksam nach 

Ernennung einer anderen Bank oder, soweit gesetzlich zulässig, eines Finanzdienstleis-

tungsinstituts mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union als Berech-

nungsstelle, Hauptprogrammstelle oder Stelle durch die Emittentin. Rücktritt und Ernen-

nung werden gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gegeben. 
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(3) Die Berechnungsstelle, die Hauptprogrammstelle und jede sonstige Stelle handeln je-

weils ausschließlich als Vertreter der Emittentin und übernehmen keine Pflicht oder Ver-

pflichtung, oder kein Vertretungs- oder Treuhandverhältnis gegenüber den Wertpapie-

rinhabern. Die Berechnungsstelle, die Hauptprogrammstelle und jede sonstige Stelle sind 

von den Beschränkungen der Insichgeschäfte befreit. 

(4) Weder die Emittentin, noch die Berechnungsstelle, die Hauptprogrammstelle oder jede 

sonstige Stelle ist verpflichtet, die Berechtigung von Personen, die Wertpapiere ausüben, 

zu überprüfen. 

 

§ 7 

(Ersetzung der Emittentin) 

(1) Ersetzung der Emittentin im Fall von Deutschen Wertpapieren 

Im Hinblick auf Deutsche Wertpapiere finden die folgenden Bestimmungen Anwen-

dung: 

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber eine 

andere Gesellschaft, einschließlich der Garantin, als Emittentin (die "Neue Emittentin") 

hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit den Wertpapieren an die 

Stelle der Emittentin zu setzen, sofern: 

(a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung 

mit den Wertpapieren übernimmt; 

(b) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Wertpapierinhaber wegen aller 

Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 

die ihm aufgrund der Ersetzung der Emittentin durch die Neue Emittentin auferlegt 

werden; 

(c) die Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den Wertpa-

pieren zugunsten der Wertpapierinhaber unbedingt und unwiderruflich garantiert 

und der Wortlaut dieser Garantie gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen be-

kannt gemacht wurde;  

(d) sämtliche Maßnahmen, Bedingungen und Schritte, die eingeleitet, erfüllt und 

durchgeführt werden müssen (einschließlich der Einholung erforderlicher Zu-

stimmungen), um sicherzustellen, dass die Wertpapiere rechtmäßige, wirksame 

und bindende Verpflichtungen der Neuen Emittentin darstellen, eingeleitet, er-

füllt und vollzogen worden sind und die Wertpapiere uneingeschränkt rechtsgül-

tig und wirksam sind; und 

(e) die Garantin (ausgenommen, dass sie selbst die Neue Emittentin ist) unbedingt die 

Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den Wertpapieren garantiert. 
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(2) Ersetzung der Emittentin im Fall von Englischen Wertpapieren 

Im Hinblick auf Englische Wertpapiere finden die folgenden Bestimmungen Anwen-

dung: 

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber eine 

andere Gesellschaft, einschließlich der Garantin, als Emittentin (die "Neue Emittentin") 

hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit den Wertpapieren an die 

Stelle der Emittentin zu setzen, sofern: 

(a) die Neue Emittentin mittels eines einseitigen Rechtsgeschäfts (deed poll), die im 

Wesentlichen dem Muster in der Programmvereinbarung entspricht, alle Verbind-

lichkeiten der Emittentin, die aus oder in Zusammenhang mit der jeweiligen Wert-

papierserie entstehen (die "Übernahme") übernimmt; 

(b) die Übernahme keine negativen Auswirkungen auf die gesetzliche und steuerliche 

Lage der Wertpapierinhaber der jeweiligen Serie hat; 

(c) die Neue Emittentin den Wertpapierinhabern der jeweiligen Serie eine Haftungs-

freistellung in Bezug auf etwaige zusätzliche Steuern, die lediglich infolge der Er-

setzung der Emittentin durch die Neue Emittentin zahlbar werden, gewährt; 

(d) die Neue Emittentin alle notwendigen regulatorischen Zustimmungen erhalten hat, 

damit die Neue Emittentin alle Verpflichtungen aus oder in Zusammenhang mit 

der jeweiligen Wertpapierserie erfüllen kann; und 

(e) die Garantin (außer in dem Fall, dass sie selbst die Neue Emittentin ist) unbedingt 

die Erfüllung der Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den Wertpapieren ga-

rantiert. 

(3) Bezugnahmen auf die Emittentin 

Im Falle einer Ersetzung der Emittentin durch die Neue Emittentin gilt jede in den Be-

dingungen enthaltene Bezugnahme auf die Emittentin als Bezugnahme auf die Neue 

Emittentin. 

(4) Veröffentlichung und Auswirkungen der Ersetzung 

Die Ersetzung der Emittentin wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen bekannt 

gemacht. Mit der wirksamen Ersetzung gemäß dieser Vorschrift tritt die Neue Emittentin 

in jeder Hinsicht an die Stelle der Emittentin und die Emittentin wird, vorbehaltlich von 

§ 7 (1)(c) der Allgemeinen Bedingungen, von allen Verpflichtungen aus oder im Zusam-

menhang mit den Wertpapieren befreit. 
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§ 8 

(Aufstockungen von Wertpapieren, Rückkauf von Wertpapieren, Entwertung) 

(1)  Aufstockungen von Wertpapieren 

Die Emittentin ist berechtigt, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber 

weitere Wertpapiere mit denselben Bedingungen (in bestimmten Fällen mit Ausnahme 

des Emissionstags, der Angebotsgröße und des Fälligkeitstags) zu schaffen und zu bege-

ben, wobei der Begriff "Wertpapiere" entsprechend auszulegen ist.  

(2)  Rückkauf von Wertpapieren 

Die Emittentin, die Garantin und jede ihrer Tochtergesellschaften sind jederzeit berech-

tigt, Wertpapiere im Markt oder anderswo zu einem beliebigen Preis zu kaufen. Solche 

Wertpapiere können nach Wahl der Emittentin gehalten, wieder ausgegeben, weiterver-

kauft oder entwertet werden. 

(3)  Entwertung 

Sämtliche ausgeübten oder gegebenenfalls vollständig zurückgezahlten Wertpapiere 

sind unverzüglich zu entwerten und können nicht wiederbegeben oder wiederverkauft 

werden. Wertpapiere, die, wie oben beschrieben, zurückgekauft werden, können nach 

Ermessen der Emittentin im Einklang mit Absatz 2 dieses Paragraphen entwertet werden. 

 

§ 9 

(Bekanntmachungen) 

(1)  Veröffentlichung 

Veröffentlichungen, welche die Wertpapiere betreffen, werden, vorbehaltlich Absatz (2) 

und (6) dieses Paragraphen, auf der in den maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestim-

mungen angegebenen "Webseite" (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emit-

tentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bedin-

gungen zur Veröffentlichung von Bekanntmachungen festlegt) erfolgen. Soweit dies ge-

setzlich oder aufgrund von Börsenbestimmungen vorgeschrieben ist oder von der Emit-

tentin anderweitig als für die Wertpapierinhaber zweckmäßig und dienlich erachtet wird, 

erfolgen Bekanntmachungen, vorbehaltlich Absatz (2) und (6) dieses Paragraphen, zu-

sätzlich in einer überregionalen Zeitung in den Angebotsländern. Jede derartige Bekannt-

machung gilt mit dem Tage der ersten Veröffentlichung der Bekanntmachung als erfolgt. 

(2)  Mitteilung über Clearingsystem 

Die Emittentin ist hinsichtlich aller Wertpapiere (welche nicht durch eine Registrierte 

ICSD Globalurkunde verbrieft sind) berechtigt, neben der Veröffentlichung einer Be-

kanntmachung nach Absatz (1) dieses Paragraphen eine Mitteilung an das jeweilige 

Clearingsystem zur Weiterleitung durch das Clearingsystem an die Wertpapierinhaber 

zu übermitteln. Auch wenn die Weiterleitung der Mitteilung durch das jeweilige 
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Clearingsystem erfolgt, bleibt für den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Mitteilung die erste 

Veröffentlichung gemäß Absatz (1) Satz 3 maßgeblich. 

Die Emittentin ist hinsichtlich aller Englischen Wertpapiere, die durch eine Registrierte 

ICSD Globalurkunde verbrieft sind, berechtigt, statt der Veröffentlichung einer Bekannt-

machung gemäß Absatz (1) dieses Paragraphen, an die ICSDs eine Mitteilung zur Wei-

terleitung an die Wertpapierinhaber gemäß den gewöhnlichen Regelungen der ICSDs zu 

übermitteln. Jede derartige Mitteilung gilt gegenüber den wirtschaftlich Berechtigten an 

der Registrierten ICSD Globalurkunde an dem Tag, der unmittelbar auf den Tag, an dem 

die Mitteilung an die ICSDs erfolgte, als abgegeben. 

(3)  Veröffentlichung an der Luxemburger Wertpapierbörse 

Sofern und solange Wertpapiere an der Official List der Luxemburger Wertpapierbörse 

notiert sind und es die Regeln der Börse erfordern, werden Bekanntmachungen an die 

jeweiligen Wertpapierinhaber, zusätzlich zu den Voraussetzungen von Absatz (1) und 

(2) dieses Paragraphen, auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse, 

www.luxse.com, veröffentlicht. 

(4)  Veröffentlichung an der Londoner Wertpapierbörse 

In Bezug auf Wertpapiere, die in die offizielle Liste (Official List) der Financial Services 

Authority (britische Finanzaufsichtsbehörde) aufgenommen und zum Handel im regu-

lierten Markt der Londoner Wertpapierbörse zugelassen sind, werden alle Mitteilungen 

an die Wertpapierinhaber wirksam, wenn sie in einer Tageszeitung mit überregionaler 

Verbreitung im Vereinigten Königreich (voraussichtlich der Financial Times) veröffent-

licht werden. 

(5)  Veröffentlichung an der Italienischen Wertpapierbörse 

Sofern und solange die Wertpapiere an der Italienischen Wertpapierbörse notiert sind 

und es die Regeln der Börse erfordern, werden Bekanntmachungen an die jeweiligen 

Wertpapierinhaber auf der Internetseite der Italienischen Wertpapierbörse www.borsai-

taliana.it veröffentlicht. 

(6) Nordische Registrierte Wertpapiere  

In Bezug auf Nordische Registrierte Wertpapiere muss die Emittentin bezüglich dieses 

§ 9 ausschließlich den folgenden, in diesem Absatz (6) ausgeführten, Verpflichtungen 

nachkommen: 

Hinsichtlich der Euroclear Schweden Registrierten Wertpapiere kann die Emittentin ent-

weder Informationen und Bekanntmachungen in mindestens einer nationalen schwedi-

schen Tageszeitung mit landesweiter Verbreitung im Königreich Schweden veröffentli-

chen oder diese Informationen und Bekanntmachungen an die Schwedische Zahlstelle 

versenden, die (auf Kosten der Emittentin) sobald wie möglich die Informationen und 

Bekanntmachungen in mindestens einer nationalen schwedischen Tageszeitung mit lan-

desweiter Verbreitung im Königreich Schweden veröffentlichen wird. Ungeachtet jed-

weder Vertraulichkeitspflichten ist die Emittentin berechtigt, Informationen 
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(einschließlich Informationen über Euroclear Schweden Wertpapierinhaber) von dem 

Euroclear Schweden Register zu erhalten, und Euroclear Schweden ist dazu berechtigt, 

diese Informationen jeweils an die Emittentin bzw. die Schwedische Zahlstelle weiter-

zuleiten. 

Hinsichtlich der VPS Registrierten Wertpapiere kann die Emittentin entweder Informa-

tionen und Bekanntmachungen in mindestens einer nationalen norwegischen Tageszei-

tung mit landesweiter Verbreitung im Königreich Norwegen veröffentlichen oder diese 

Informationen und Bekanntmachungen an die Norwegische Zahlstelle versenden, die 

(auf Kosten der Emittentin) sobald wie möglich die Informationen und Bekanntmachun-

gen in mindestens einer nationalen norwegischen Tageszeitung mit landesweiter Ver-

breitung im Königreich Norwegen veröffentlichen wird. Ungeachtet jedweder Vertrau-

lichkeitspflichten ist die Emittentin berechtigt, Informationen (einschließlich Informati-

onen über VPS Wertpapierinhaber) von dem VPS Register zu erhalten, und VPS ist dazu 

berechtigt, diese Informationen jeweils an die Emittentin bzw. die Norwegische Zahl-

stelle weiterzuleiten. 

Hinsichtlich der Euroclear Finnland Registrierten Wertpapiere kann die Emittentin ent-

weder Informationen und Bekanntmachungen in mindestens einer nationalen finnischen 

Tageszeitung mit landesweiter Verbreitung in der Republik Finnland veröffentlichen 

oder diese Informationen und Bekanntmachungen an die Finnische Zahlstelle versenden, 

die (auf Kosten der Emittentin) sobald wie möglich die Informationen und Bekanntma-

chungen in mindestens einer nationalen finnischen Tageszeitung mit landesweiter Ver-

breitung in der Republik Finnland veröffentlichen wird. Ungeachtet jedweder Vertrau-

lichkeitspflichten ist die Emittentin berechtigt, Informationen (einschließlich Informati-

onen über Euroclear Finnland Wertpapierinhaber) von dem Euroclear Finnland Register 

zu erhalten, und Euroclear Finnland ist dazu berechtigt, diese Informationen jeweils an 

die Emittentin bzw. die Finnische Zahlstelle weiterzuleiten. 

 

§ 10 

(Berichtigungen) 

(1)  Berichtigungen im Fall von Deutschen Wertpapieren 

Im Hinblick auf Deutsche Wertpapiere finden die folgenden Bestimmungen Anwen-

dung: 

(a) Die Emittentin ist berechtigt, und im Fall, dass die Berichtigung für den Wertpa-

pierinhaber vorteilhaft ist, nach Kenntniserlangung verpflichtet, in den Emissions-

spezifischen Bestimmungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber offensicht-

liche Schreib- und Rechenfehler bezüglich der Festlegung des Tilgungsbetrags zu 

berichtigen. Ein Fehler ist dann offensichtlich, wenn er für einen Anleger, der hin-

sichtlich der jeweiligen Art von Wertpapieren sachkundig ist, insbesondere unter 

Berücksichtigung des Ausgabepreises und der weiteren wertbestimmenden Fakto-

ren des Wertpapiers erkennbar ist. Zur Feststellung der Offensichtlichkeit und des 

für die Berichtigung maßgeblichen Verständnisses eines sachkundigen Anlegers 
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kann die Emittentin einen Sachverständigen hinzuziehen. Berichtigungen der 

Emissionsspezifischen Bestimmungen werden gemäß § 9 der Allgemeinen Bedin-

gungen bekannt gemacht. 

(b) Die Emittentin ist berechtigt, in den Bedingungen ohne Zustimmung der Wertpa-

pierinhaber widersprüchliche Bestimmungen zu ändern. Die Änderung darf nur 

der Auflösung des Widerspruchs dienen und keine sonstigen Änderungen der Be-

dingungen zur Folge haben. Die Emittentin ist zudem berechtigt, in den Bedingun-

gen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber lückenhafte Bestimmungen zu er-

gänzen. Die Ergänzung darf nur der Ausfüllung der Lücke dienen und keine sons-

tigen Änderungen der Bedingungen zur Folge haben. Änderungen gemäß Satz 1 

und Ergänzungen gemäß Satz 3 sind nur zulässig, sofern sie unter Berücksichti-

gung des wirtschaftlichen Zwecks der Bedingungen für den Wertpapierinhaber zu-

mutbar sind, insbesondere wenn sie die Interessen der Wertpapierinhaber nicht 

wesentlich nachteilig beeinträchtigen. Änderungen bzw. Ergänzungen der Bedin-

gungen werden gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. 

(c) Im Fall einer Berichtigung gemäß Unterabsatz (a) oder Änderung bzw. Ergänzung 

gemäß Unterabsatz (b), kann der Wertpapierinhaber die Wertpapiere innerhalb 

von vier (4) Wochen nach Bekanntgabe der Berichtigung oder Änderung bzw. Er-

gänzung mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Kündigungserklärung gegen-

über der Hauptprogrammstelle kündigen, sofern sich durch die Berichtigung oder 

Änderung bzw. Ergänzung der Inhalt oder Umfang der Leistungspflichten der 

Emittentin in einer für den Wertpapierinhaber nicht vorhersehbaren, für ihn nach-

teiligen Weise ändert. Die Emittentin wird die Wertpapierinhaber in der Bekannt-

machung nach Unterabsatz (a) bzw. Unterabsatz (b) auf das potentielle Kündi-

gungsrecht inklusive der Wahlmöglichkeit des Wertpapierinhabers hinsichtlich 

des Kündigungsbetrags hinweisen. Kündigungstag im Sinn dieses Unterabsatz (c) 

(der "Berichtigungs-Kündigungstag") ist der Tag, an dem die Kündigung der 

Hauptprogrammstelle zugeht. Eine wirksame Ausübung der Kündigung durch den 

Wertpapierinhaber erfordert den Zugang einer rechtsverbindlich unterzeichneten 

Kündigungserklärung, welche die folgenden Angaben enthält: (i) Namen des 

Wertpapierinhabers, (ii) die Bezeichnung und die Anzahl der Wertpapiere, die ge-

kündigt werden, und (iii) die Angabe eines geeigneten Bankkontos, auf das der 

Kündigungsbetrag gutgeschrieben werden soll. 

(d) Soweit eine Berichtigung gemäß Unterabsatz (a) oder Änderung bzw. Ergänzung 

gemäß Unterabsatz (b) nicht in Betracht kommt, können sowohl die Emittentin 

als auch jeder Wertpapierinhaber die Wertpapiere kündigen, wenn die Voraus-

setzungen für eine Anfechtung gemäß §§ 119 ff. BGB gegenüber den jeweiligen 

Wertpapierinhabern bzw. gegenüber der Emittentin vorliegen. Die Emittentin 

kann die Wertpapiere insgesamt, jedoch nicht teilweise durch Bekanntmachung 

gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen gegenüber den Wertpapierinhabern 

kündigen; die Kündigung muss einen Hinweis auf die Wahlmöglichkeit des 

Wertpapierinhabers hinsichtlich des Kündigungsbetrags enthalten. Der Wertpa-

pierinhaber kann die Wertpapiere gegenüber der Emittentin kündigen, indem 

seine Kündigungserklärung der Hauptprogrammstelle zugeht; hinsichtlich des 
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Inhalts der Kündigungserklärung gilt die Regelung von Unterabsatz (c) Satz 4 

entsprechend. Die Kündigung eines Wertpapierinhabers entfaltet keine Wirkung 

gegenüber den anderen Wertpapierinhabern. Der Kündigungstag im Sinn dieses 

Unterabsatz (d) (der "Irrtums-Kündigungstag") ist im Fall der Kündigung 

durch die Emittentin der Tag, an dem die Bekanntmachung erfolgt ist, bzw. im 

Fall der Kündigung durch den Wertpapierinhaber der Tag, an dem die Kündi-

gungserklärung der Hauptprogrammstelle zugeht. Die Kündigung hat unverzüg-

lich zu erfolgen, nachdem der zur Kündigung Berechtigte von dem Kündigungs-

grund Kenntnis erlangt hat. 

(e) Im Fall einer wirksamen Kündigung nach Unterabsatz (c) oder Unterabsatz (d) 

wird die Emittentin an die Wertpapierinhaber einen Kündigungsbetrag zahlen. 

Der Kündigungsbetrag entspricht entweder (i) dem von der Berechnungsstelle 

zuletzt festgestellten Marktpreis eines Wertpapiers (wie nachstehend definiert) 

oder (ii) auf Verlangen des Wertpapierinhabers dem von dem Wertpapierinhaber 

bei Erwerb des Wertpapiers gezahlten Kaufpreis, sofern er diesen gegenüber der 

Hauptprogrammstelle nachweist. Im Fall von Wertpapieren, die an einer Börse 

gelistet sind, entspricht der Marktpreis (der "Marktpreis") der Wertpapiere dem 

arithmetischen Mittel der Kassakurse, die an den drei (3) Geschäftstagen, die 

dem Berichtigungs-Kündigungstag bzw. dem Irrtums-Kündigungstag (jeweils 

ein "Kündigungstag") unmittelbar vorangegangen sind, an der in den maßgeb-

lichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen "Wertpapierbörse" 

veröffentlicht wurden. Falls an allen drei (3) Geschäftstagen keine Kassakurse 

veröffentlicht wurden, entspricht der Marktpreis einem Betrag, der von der Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an dem Ge-

schäftstag unmittelbar vor dem Kündigungstag herrschenden Marktbedingungen 

bestimmt wird. Im Fall von Wertpapieren, die nicht an einer Börse gelistet sind, 

entspricht der Marktpreis (der "Marktpreis") der Wertpapiere einem Betrag, der 

von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der 

an dem Geschäftstag unmittelbar vor dem Berichtigungs-Kündigungstag bzw. 

dem Irrtums-Kündigungstag (jeweils ein "Kündigungstag") herrschenden 

Marktbedingungen bestimmt wird. Im Hinblick auf Italienische Gelistete Wert-

papiere wird der Kündigungsbetrag, soweit dies in den Bedingungen vorgesehen 

ist, nicht angepasst, um etwaige angemessene Auslagen und Kosten der Emitten-

tin und/oder ihrer Tochtergesellschaften einschließlich der Kosten und Auslagen, 

die im Zusammenhang mit der Abwicklung eines Basiswerts und/oder damit im 

Zusammenhang stehender Hedging- und Finanzierungsvereinbarungen stehen, 

zu berücksichtigen. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag innerhalb von 

drei (3) Geschäftstagen nach dem Kündigungstag an das Clearingsystem zur Gut-

schrift auf die Konten der Hinterleger der Wertpapiere bzw. im Fall der Kündi-

gung durch den Wertpapierinhaber auf das in der Kündigungserklärung angege-

bene Konto überweisen. Wenn der Wertpapierinhaber die Rückzahlung des ge-

zahlten Kaufpreises nach dem Kündigungstag verlangt, wird der Differenzbe-

trag, um den der Kaufpreis den Marktpreis überschreitet, nachträglich überwie-

sen. Die Regelungen des § 2 der Allgemeinen Bedingungen hinsichtlich der Zah-

lungsmodalitäten gelten entsprechend. Mit Zahlung des Kündigungsbetrags 
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erlöschen alle Rechte der Wertpapierinhaber aus den gekündigten Wertpapieren. 

Davon unberührt bleiben Ansprüche des Wertpapierinhabers auf Ersatz eines et-

waigen Vertrauensschadens entsprechend § 122 Abs. 1 BGB, sofern diese An-

sprüche nicht aufgrund Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Wertpa-

pierinhabers vom Kündigungsgrund entsprechend § 122 Abs. 2 BGB ausge-

schlossen sind. 

(f) Im Fall von Deutschen Wertpapieren mit einer Inhaber-Sammelurkunde gilt die 

Emittentin im Falle von Berichtigungen nach den vorstehenden Bestimmungen 

dieses § 10 der Allgemeinen Bedingungen gegenüber dem maßgeblichen Clea-

ringsystem als rechtsgeschäftlich weisungsbefugt, die erforderlichen Änderun-

gen, Ergänzungen oder Berichtigungen der in der Inhaber-Sammelurkunde wie-

dergegebenen Bedingungen zu veranlassen. 

Im Fall von Deutschen Wertpapieren, die als Elektronische Wertpapiere begebe-

nen werden, gilt die Emittentin im Falle von Berichtigungen nach den vorstehen-

den Bestimmungen dieses § 10 der Allgemeinen Bedingungen gegenüber der 

Registerführenden Stelle als rechtsgeschäftlich weisungsbefugt, die erforderli-

chen Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen der niedergelegten Bedin-

gungen sowie ggf. der Eintragung der Registerangaben gemäß § 13 Abs. 1 eWpG 

zu veranlassen. 

(2) Berichtigungen im Fall von Englischen Wertpapieren 

Im Hinblick auf Englische Wertpapiere finden die folgenden Bestimmungen Anwen-

dung: 

(a)  Änderungen 

Bei Englischen Wertpapieren können die Programmvereinbarung, die Deed of Covenant 

und die Bedingungen von der Emittentin mit Zustimmung der Berechnungsstelle, aber 

ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber geändert werden, wenn nach billigem Ermes-

sen der Emittentin und der Berechnungsstelle die Änderung (i) lediglich formeller, ge-

ringfügiger oder technischer Natur ist, (ii) zur Korrektur eines/einer offensichtlichen 

oder nachweislichen Fehlers oder Auslassung vorgenommen wird oder (iii) keine we-

sentlichen und nachteiligen Auswirkungen auf die Interessen der Klasse von Wertpapi-

erinhabern einer bestimmten Serie hat. 

(b) Versammlungen der Wertpapierinhaber 

Das Programmvereinbarung enthält Bestimmungen über die Einberufung von Versamm-

lungen der Wertpapierinhaber, auf denen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den 

Wertpapieren geprüft werden, einschließlich der Änderung jeder Bestimmung der All-

gemeinen Bedingungen in Bezug auf eine Serie von Wertpapieren mit Zustimmung der 

Emittentin. Nur Wertpapierinhaber von ausstehenden Wertpapieren der jeweiligen Serie 

(wie in der Programmvereinbarung definiert) sind zur Teilnahme an einer Versammlung 

der Wertpapierinhaber einer bestimmten Serie berechtigt. Eine solche Versammlung 

wird von der Emittentin aufgrund des schriftlichen Antrags der maßgeblichen 
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Wertpapierinhaber einberufen, die nicht weniger als ein Zehntel des Gesamtnennbetrags 

der ausgegebenen Wertpapiere dieser Serie halten. Das Quorum einer Versammlung, die 

zum Zweck einer Beschlussfassung einberufen wird, entspricht einer oder mehrerer Per-

son(en), die mehr als die Hälfte des ausgegebenen Gesamtnennbetrags dieser Serie hal-

ten oder vertreten, oder – im Fall einer vertagten Versammlung - einer oder mehrerer 

Person(en), die nicht weniger als ein Viertel des ausgegebenen Gesamtnennbetrags die-

ser Serie halten oder vertreten. Jeder ordnungsgemäß gefasste Beschluss einer solchen 

Versammlung ist für alle Wertpapierinhaber der jeweiligen Serie verbindlich, ob sie auf 

der Versammlung anwesend sind oder nicht. 

(c) Schriftliche Beschlussfassung 

Eine schriftlicher Beschluss, der von oder im Namen aller Wertpapierinhaber einer je-

weiligen Serie, die zur maßgeblichen Zeit berechtigt sind, Mitteilungen von der Ver-

sammlung der Wertpapierinhaber zu erhalten, entweder unterzeichnet oder - mittels der 

zeitweise bestehenden Systeme und Verfahren eines ICSD - elektronisch genehmigt 

wird, tritt in Kraft, als wäre es ein bei einer Versammlung von Wertpapierinhabern einer 

bestimmten Serie gefasster Beschluss. Ein solcher schriftlicher Beschluss kann in einem 

oder mehreren Dokument(en) in derselben Form enthalten sein, wobei jedes Dokument 

von oder im Namen eines oder mehrerer Wertpapierinhaber der jeweiligen Serie unter-

zeichnet wird, oder in Form von SWIFT oder anderen elektronischen Anweisungen, die 

nach den Bestimmungen und Verfahren des jeweiligen ICSDs zulässig sind, erfolgen 

kann. 

 

§ 11 

(Maßgebliches Recht, Gerichtsstand, Zustellungsbevollmächtigter) 

(1) Wertpapiere, die deutschem Recht unterliegen 

Form und Inhalt der Deutschen Wertpapiere und alle Rechte und Pflichten aus den Be-

dingungen sowie alle zugehörigen außervertraglichen Verbindlichkeiten bestimmen 

sich, vorbehaltlich von § 11 (3) der Allgemeinen Bedingungen, in jeder Hinsicht nach 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Erfüllungsort für die Deutschen Wertpapiere ist Frankfurt am Main. Gerichtsstand für 

alle Klagen oder sonstigen Verfahren aus oder im Zusammenhang mit den Deutschen 

Wertpapieren für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-

rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bun-

desrepublik Deutschland ist ebenfalls Frankfurt am Main. Der Gerichtsstand Frankfurt 

am Main ist in den vorgenannten Fällen für alle Klagen gegen die Emittentin ausschließ-

lich. 

(2) Wertpapiere, die englischem Recht unterliegen 

Englische Wertpapiere und alle außervertraglichen Verpflichtungen, die aus oder in Ver-

bindung mit den Englischen Wertpapieren entstehen, unterliegen, vorbehaltlich von § 11 
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(3) der Allgemeinen Bedingungen, englischem Recht und werden nach englischem 

Recht ausgelegt. 

Niemand ist befugt, eine Bedingung der Englischen Wertpapiere nach dem Vertragsge-

setz (Rechte Dritter) von 1999 ("Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999") durch-

zusetzen; dies bezieht sich jedoch nicht auf außerhalb des Gesetzes bestehende oder ver-

fügbare Rechte oder Rechtsmittel von Dritten. 

Den englischen Gerichten obliegt die ausschließliche Gerichtsbarkeit zur Beilegung von 

Rechtsstreitigkeiten, die aus oder in Verbindung mit den Englischen Wertpapieren ent-

stehen (einschließlich der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit außervertragli-

chen Verpflichtungen, die aus oder in Verbindung mit englischen Wertpapieren entste-

hen). 

(3) Nordische Registrierte Wertpapiere, Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere 

und Euroclear Frankreich Registrierte Wertpapiere 

Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen von § 11 (1) und § 11 (2) der Allgemeinen 

Bedingungen gelten die folgenden Bestimmungen in Bezug auf Deutsche Wertpapiere 

mit einer Inhaber-Sammelurkunde und Englische Wertpapiere, die zugleich Nordische 

Registrierte Wertpapiere bzw. Euroclear Niederlande Registrierte Wertpapiere sind: 

(a) im Fall von Euroclear Finnland Registrierten Wertpapieren gelten finnisches 

Recht und finnischer Gerichtsstand bezüglich der Registrierung dieser Wertpa-

piere im Euroclear Finnland System; und 

(b) im Fall von Euroclear Schweden Registrierten Wertpapieren gelten schwedi-

sches Recht und schwedischer Gerichtsstand bezüglich der Registrierung dieser 

Wertpapiere im Euroclear Schweden System;  

(c) im Fall von VPS Wertpapieren gelten norwegisches Recht und norwegischer Ge-

richtsstand bezüglich der Registrierung dieser Wertpapiere im VPS System;  

(d) im Fall von Euroclear Niederlande Registrierten Wertpapieren gelten niederlän-

disches Recht und niederländischer Gerichtsstand bezüglich der Registrierung 

dieser Wertpapiere im Euroclear Niederlande System; und 

(e) im Fall von Euroclear Frankreich Registrierten Wertpapieren gelten französi-

sches Recht und französischer Gerichtsstand bezüglich der Registrierung dieser 

Wertpapiere im Euroclear Frankreich System. 

(4) Garantie 

Die Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend 

auszulegen. 

(5) Zustellungsbevollmächtigter 

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd ("GSFCI") und The Goldman Sachs 

Group, Inc. ("GSG") ernennen die Goldman Sachs Bank Europe SE, Marienturm, 
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Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, zu ihrem Zustellungsbe-

vollmächtigten für alle Gerichtsverfahren in Deutschland. Die Zustellung wird durch 

Übersendung an den Zustellungsbevollmächtigten bewirkt (unabhängig davon, ob eine 

Weiterleitung an und ein Empfang durch GSFCI bzw. GSG erfolgt). Für den Fall, dass 

der betreffende Zustellungsbevollmächtigte aus irgendeinem Grund nicht mehr in der 

Lage ist, seine Funktion wahrzunehmen, oder keine Anschrift in Deutschland mehr be-

sitzt, verpflichten sich GSFCI und GSG unwiderruflich zur Ernennung eines Ersatz-Zu-

stellungsbevollmächtigten und werden eine solche Ernennung den Wertpapierinhabern 

unverzüglich gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen (Bekanntmachungen) mitteilen. 

Nichts beeinträchtigt das Recht, Zustellungen in einer anderen gesetzlich zulässigen 

Weise vorzunehmen. 

 

§ 12 

(Salvatorische Klausel) 

Sollte eine Bestimmung der Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchsetz-

bar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der restlichen Best-

immungen in keiner Weise hiervon berührt oder beeinträchtigt. Durch den Erwerb der Wertpa-

piere wird davon ausgegangen, dass jeder Wertpapierinhaber damit einverstanden ist, unter den 

in diesem § 12 aufgeführten Umständen zu versuchen, gemäß § 10 der Allgemeinen Bedingun-

gen jede ungültige oder nicht durchsetzbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchsetz-

bare Bestimmung zu ersetzen, die so weit wie möglich die gleiche Wirkung erreicht, wie die 

ungültige oder nicht durchsetzbare Bestimmung erreicht hätte. 

 

§ 13 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin oder gegebenenfalls gegen die Garantin auf Zahlung in Bezug 

auf die Englischen Wertpapiere verjähren und werden unwirksam, wenn sie nicht innerhalb von 

fünf Jahren nach dem Fälligkeitstag gestellt werden; nach diesem Datum sollen keine Ansprüche 

mehr geltend gemacht werden. 

Im Fall von Deutschen Wertpapieren wird die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 Satz 1 des 

deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs ("BGB") auf zehn Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für 

Zahlungsansprüche aus Deutschen Wertpapieren, die innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegt 

werden, beträgt zwei Jahre ab dem Ende der maßgeblichen Vorlegungsfrist und für Ansprüche 

auf Zahlung von Zinsbeträgen vier Jahre ab dem Ende der maßgeblichen Vorlegungsfrist. 
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Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen – Indexbezogene Bestimmungen 

1. Folgen von Nicht Vorgesehenen Handelstagen, oder Unterbrechungstagen 

1.1 Einzelindex und Stichtage 

Falls in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben ist, dass die Indexbezogenen Wertpapiere auf einen Einzelindex 

bezogen sind, und die Berechnungsstelle feststellt, dass ein Vorgesehener Stichtag in Bezug auf 

diesen Index kein Vorgesehener Handelstag oder ein Unterbrechungstag ist, ist der Stichtag für 

den betreffenden Index der erste darauffolgende Vorgesehene Handelstag, der nach Feststellung 

der Berechnungsstelle kein Unterbrechungstag in Bezug auf diesen Index ist, es sei denn, nach 

Feststellung der Berechnungsstelle ist jeder der aufeinanderfolgenden Vorgesehenen 

Handelstage, die unmittelbar auf den Vorgesehenen Stichtag folgen und deren Anzahl der 

Höchstzahl an Unterbrechungstagen in Bezug auf diesen Index entspricht, ein 

Unterbrechungstag für den betreffenden Index. In diesem Fall: 

(a) gilt der Vorgesehene Handelstag, der eine Anzahl von Vorgesehenen Handelstagen, die der 

Höchstzahl an Unterbrechungstagen entspricht, nach dem maßgeblichen Vorgesehenen 

Stichtag liegt, als Stichtag für den betreffenden Index, auch wenn dieser Tag ein 

Unterbrechungstag für diesen Index ist; und 

(b) die Berechnungsstelle ermittelt die Kursreferenz an diesem Vorgesehenen Handelstag nach 

billigem Ermessen anhand der Formel oder Methode für die Berechnung des Index, die vor 

dem Eintritt des ersten Unterbrechungstags zuletzt galt, unter Verwendung der 

Maßgeblichen Werte und der entsprechende von der Berechnungsstelle gemäß diesem 

Absatz (b) ermittelte Wert gilt als Kursreferenz für diesen Index in Bezug auf den 

maßgeblichen Stichtag, 

dabei gilt: 

(c) falls in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen als Folge "Keine Anpassung" angegeben ist, ist jeder Stichtag für den 

betreffenden Index jeweils der Vorgesehene Stichtag, auch wenn ein Vorgesehener Stichtag 

kein Vorgesehener Handelstag oder ein Unterbrechungstag für den betreffenden Index ist, 

und ermittelt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen die Kursreferenz an diesem 

Stichtag anhand der Formel oder Methode für die Berechnung des Index, die vor dem 

Eintritt des Stichtags zuletzt galt, unter Verwendung der Maßgeblichen Werte und gilt der 

entsprechende von der Berechnungsstelle ermittelte Wert als Kursreferenz für den Index in 

Bezug auf den maßgeblichen Stichtag. 

1.2 Einzelindex und Durchschnittsermittlungs-Stichtage 

Falls in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben ist, dass die Indexbezogenen Wertpapiere auf einen Einzelindex 

bezogen sind und die Berechnungsstelle feststellt, dass ein Vorgesehener 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag in Bezug auf diesen Index kein Vorgesehener Handelstag 

oder ein Unterbrechungstag ist und in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen als Folge: 
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(a) "Auslassung" festgelegt ist, gilt dieser Vorgesehene Durchschnittsermittlungs-Stichtag 

nicht als maßgeblicher Durchschnittsermittlungs-Stichtag; sollte jedoch durch die 

Anwendung dieser Bestimmung kein Durchschnittsermittlungs-Stichtag vorhanden sein, ist 

der Durchschnittsermittlungs-Stichtag in Bezug auf den betreffenden Index der erste auf 

den abschließenden Vorgesehenen Durchschnittsermittlungs-Stichtag folgende 

Vorgesehene Handelstag, der nach Feststellung der Berechnungsstelle kein 

Unterbrechungstag für den Index ist, es sei denn, nach Feststellung der Berechnungsstelle 

ist jeder der aufeinanderfolgenden Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den 

abschließenden Vorgesehenen Durchschnittsermittlungs-Stichtag folgen und deren Anzahl 

der Höchstzahl an Unterbrechungstagen in Bezug auf diesen Index entspricht, ein 

Unterbrechungstag. In diesem Fall: 

(i) gilt der Vorgesehene Handelstag, der eine Anzahl von Vorgesehenen 

Handelstagen, die der Höchstzahl an Unterbrechungstagen entspricht, nach dem 

maßgeblichen Vorgesehenen Durchschnittsermittlungs-Stichtag liegt, als 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag für den betreffenden Index, auch wenn dieser 

Tag ein Unterbrechungstag für diesen Index ist; und 

(ii) die Berechnungsstelle ermittelt die Kursreferenz an diesem Vorgesehenen 

Handelstag nach billigem Ermessen anhand der Formel oder Methode für die 

Berechnung des Index, die vor dem Eintritt des ersten Unterbrechungstags zuletzt 

galt, unter Verwendung der Maßgeblichen Werte und der entsprechende von der 

Berechnungsstelle gemäß diesem Absatz (ii) ermittelte Wert gilt als Kursreferenz 

für diesen Index in Bezug auf den maßgeblichen Durchschnittsermittlungs-

Stichtag; 

(b) "Verschiebung" festgelegt ist, gilt der erste auf den betreffenden Vorgesehenen 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag folgende Vorgesehene Handelstag, der nach 

Feststellung der Berechnungsstelle kein Unterbrechungstag für den Index ist, als 

maßgeblicher Durchschnittsermittlungs-Stichtag für diesen Index, es sei denn, nach 

Feststellung der Berechnungsstelle ist jeder der aufeinanderfolgenden Vorgesehenen 

Handelstage, die unmittelbar auf den betreffenden Vorgesehenen 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag folgen und deren Anzahl der Höchstzahl an 

Unterbrechungstagen für diesen Index entspricht, ein Unterbrechungstag für diesen Index. 

In diesem Fall: 

(i) gilt der Vorgesehene Handelstag, der eine Anzahl von Vorgesehenen 

Handelstagen, die der Höchstzahl an Unterbrechungstagen entspricht, nach dem 

maßgeblichen Vorgesehenen Durchschnittsermittlungs-Stichtag liegt, als 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag für den betreffenden Index, auch wenn dieser 

Tag ein Unterbrechungstag für diesen Index ist; und 

(ii) die Berechnungsstelle ermittelt die Kursreferenz an diesem Vorgesehenen 

Handelstag nach billigem Ermessen anhand der Formel oder Methode für die 

Berechnung des Index, die vor dem Eintritt des ersten Unterbrechungstags zuletzt 

galt, unter Verwendung der Maßgeblichen Werte und der entsprechende von der 
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Berechnungsstelle gemäß diesem Absatz (ii) ermittelte Wert gilt als Kursreferenz 

für diesen Index in Bezug auf den maßgeblichen Durchschnittsermittlungs-

Stichtag. Zur Klarstellung: Ein gemäß dieser Indexbezogenen Bestimmung 1.2 in 

Bezug auf einen Vorgesehenen Durchschnittsermittlungs-Stichtag bestimmter 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag kann auf denselben Tag fallen, wie ein anderer 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag in Bezug auf einen anderen Vorgesehenen 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag, gleich ob dieser andere 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag ebenfalls gemäß dieser Indexbezogenen 

Bestimmung 1.2 bestimmt wurde oder nicht; 

(c) "Modifizierte Verschiebung" festgelegt ist, ist der maßgebliche Durchschnittsermittlungs-

Stichtag der erste darauffolgende Gültige Tag. Falls der erste darauffolgende Gültige Tag 

nicht bis zum Bewertungszeitpunkt an den aufeinanderfolgenden Vorgesehenen 

Handelstagen, deren Anzahl der Höchstzahl an Unterbrechungstagen entspricht und die 

unmittelbar auf den betreffenden Vorgesehenen Durchschnittsermittlungs-Stichtag folgen, 

der ohne den Eintritt eines anderen Durchschnittsermittlungs-Stichtags oder eines 

Unterbrechungstags für den betreffenden Index der maßgebliche Durchschnittsermittlungs-

Stichtag gewesen wäre, eingetreten ist: 

(i) gilt der Vorgesehene Handelstag, der eine Anzahl von Vorgesehenen 

Handelstagen, die der Höchstzahl an Unterbrechungstagen entspricht, nach dem 

maßgeblichen Vorgesehenen Durchschnittsermittlungs-Stichtag liegt, als 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag für den betreffenden Index, auch wenn dieser 

Tag bereits ein Durchschnittsermittlungs-Stichtag oder ein Unterbrechungstag für 

diesen Index ist; und  

(ii) die Berechnungsstelle ermittelt die Kursreferenz an diesem Vorgesehenen 

Handelstag nach billigem Ermessen anhand der Formel oder Methode für die 

Berechnung des Index, die vor dem Eintritt des ersten Unterbrechungstags zuletzt 

galt, unter Verwendung der Maßgeblichen Werte und der entsprechende von der 

Berechnungsstelle gemäß diesem Absatz (ii) ermittelte Wert gilt als Kursreferenz 

für diesen Index in Bezug auf den maßgeblichen Durchschnittsermittlungs-

Stichtag, 

dabei gilt: 

(d) falls in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen als Folge "Keine Anpassung" angegeben ist, ist jeder 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag für den betreffenden Index jeweils der Vorgesehene 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag, auch wenn ein entsprechender Vorgesehener 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag kein Vorgesehener Handelstag oder ein 

Unterbrechungstag für den betreffenden Index ist, und ermittelt die Berechnungsstelle 

nach billigem Ermessen die Kursreferenz an diesem Durchschnittsermittlungs-Stichtag 

anhand der Formel oder Methode für die Berechnung des Index, die vor dem Eintritt des 

Durchschnittsermittlungs-Stichtags zuletzt galt, unter Verwendung der Maßgeblichen 

Werte und gilt der entsprechende von der Berechnungsstelle ermittelte Wert als 
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Kursreferenz für den Index in Bezug auf den maßgeblichen Durchschnittsermittlungs-

Stichtag; 

(e) falls die Berechnungsstelle feststellt, dass ein Vorgesehener Durchschnittsermittlungs-

Stichtag kein Vorgesehener Handelstag oder ein Unterbrechungstag für den betreffenden 

Index ist und in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen keine Folge für diesen Fall vorgesehen ist, ist 

"Verschiebung" anwendbar.  

2. Ausweich-Bewertungstag 

Unbeschadet etwaiger anderer Bestimmungen dieser Indexbezogenen Bestimmungen gilt für 

den Fall, dass in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben ist, dass auf einen Stichtag oder Durchschnittsermittlungs-Stichtag 

(jeweils ein "Maßgeblicher Tag" für die Zwecke dieser Indexbezogenen Bestimmung 2) für 

einen Index (ein "Betroffener Index" für die Zwecke dieser Indexbezogenen Bestimmung 2) 

ein Ausweich-Bewertungstag als anwendbar angegeben ist und dass nach einer Anpassung 

dieses Maßgeblichen Tags gemäß der vorstehenden Indexbezogenen Bestimmung 1 (Folgen von 

Nicht Vorgesehenen Handelstagen oder Unterbrechungstagen) der Maßgebliche Tag 

anderenfalls nach dem angegebenen Ausweich-Bewertungstag für den Betroffenen Index liegen 

würde, gilt der betreffende Ausweich-Bewertungstag als entsprechender Maßgeblicher Tag für 

den Betroffenen Index. 

Ist der betreffende Ausweich-Bewertungstag kein Vorgesehener Handelstag bzw. ist er ein 

Unterbrechungstag in Bezug auf den Betroffenen Index, ermittelt die Berechnungsstelle die 

Kursreferenz für den Betroffenen Index zum maßgeblichen Bewertungszeitpunkt an dem 

betreffenden Ausweich-Bewertungstag nach billigem Ermessen anhand der Formel oder 

Methode für die Berechnung des Betroffenen Index, die vor dem Eintritt des ersten 

Unterbrechungstags zuletzt galt, unter Verwendung der Maßgeblichen Werte und der 

entsprechende von der Berechnungsstelle gemäß dieser Indexbezogenen Bestimmung 2 

ermittelte Wert gilt in Bezug auf den Betroffenen Index als Kursreferenz zum maßgeblichen 

Bewertungszeitpunkt in Bezug auf den maßgeblichen Stichtag bzw. Durchschnittsermittlungs-

Stichtag. 

3. Anpassungen 

3.1 Nachfolge-Index-Sponsor oder Nachfolge-Index  

Wird ein Index (i) nicht durch den Index-Sponsor, sondern durch einen von der 

Berechnungsstelle akzeptierten Nachfolge-Index-Sponsor (der "Nachfolge-Index-Sponsor") 

berechnet und bekannt gegeben oder (ii) durch einen Nachfolge-Index ersetzt, bei dem nach 

billigem Ermessen der Berechnungsstelle dieselbe oder im Wesentlichen dieselbe Formel oder 

Methode zur Berechnung des Index verwendet wird, so gilt dieser Index (der "Nachfolge-

Index") jeweils als der Index. 

Hat die Berechnungsstelle nach dem Eintritt eines der in den vorstehenden Absätzen (i) oder (ii) 

aufgeführten Ereignisse nicht nach billigem Ermessen einen Nachfolge-Index-Sponsor bzw. 

einen Nachfolge-Index bestimmt, stellt der Eintritt des entsprechenden Ereignisses eine Index-
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Änderung bzw. eine Index-Einstellung dar und gelten die Bestimmungen der Indexbezogenen 

Bestimmung 3.2 (Eintritt eines Index-Anpassungsereignisses) sinngemäß. 

3.2 Eintritt eines Index-Anpassungsereignisses 

Stellt die Berechnungsstelle in Bezug auf einen Index fest, dass (i) an oder vor einem Stichtag 

oder Durchschnittsermittlungs-Stichtag von dem betreffenden Index-Sponsor bzw. Nachfolge-

Index-Sponsor eine wesentliche Änderung an der Formel oder Methode für die Berechnung 

eines maßgeblichen Index oder eine sonstige wesentliche Änderung an einem solchen Index (mit 

Ausnahme einer Änderung, die in dieser Formel oder Methode vorgeschrieben ist, um den Index 

im Falle von Veränderungen seiner Indexbestandteile, der Kapitalisierung und/oder anderer 

üblicher Ereignisse fortzuführen) vorgenommen oder angekündigt wird (eine "Index-

Änderung") oder ein maßgeblicher Index endgültig eingestellt wird oder der Index aufgrund 

neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr verwendet werden darf und zum Tag einer solchen 

Einstellung kein Nachfolge-Index existiert (eine "Index-Einstellung") oder (ii) ein 

maßgeblicher Index an einem Stichtag oder Durchschnittsermittlungs-Stichtag von dem 

betreffenden Index-Sponsor bzw. Nachfolge-Index-Sponsor nicht berechnet und veröffentlicht 

wird (eine "Index-Störung" und zusammen mit einer Index-Änderung und einer Index-

Einstellung jeweils ein "Index-Anpassungsereignis") (wobei die Berechnungsstelle im Falle 

eines Mehrbörsen-Index berechtigt ist, nach billigem Ermessen festzulegen, dass ein solches 

Ereignis stattdessen zum Eintritt eines Unterbrechungstages führt), oder (iii) an oder vor einem 

Stichtag oder einem anderen relevanten Datum ein Administrator-/Benchmark-Ereignisdatum in 

Bezug auf einen relevanten Index eingetreten ist: 

(a) stellt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen fest, ob das betreffende Index-

Anpassungsereignis wesentliche Auswirkungen auf die Indexbezogenen Wertpapiere 

hat und berechnet gegebenenfalls die maßgebliche Kursreferenz anstelle der 

Verwendung eines veröffentlichten Stands dieses Index unter Verwendung des Stands 

des Index zum Bewertungszeitpunkt an dem betreffenden Stichtag bzw. 

Durchschnittsermittlungs-Stichtag, wie er von der Berechnungsstelle anhand der Formel 

oder Methode für die Berechnung des Index, die vor dem Eintritt des Index-

Anpassungsereignisses zuletzt galt, jedoch unter Einbeziehung ausschließlich derjenigen 

Indexbestandteile, die unmittelbar vor dem Eintritt des maßgeblichen Index-

Anpassungsereignisses in dem Index enthalten waren (d. h. ohne Indexbestandteile, 

deren Notierung seitdem an der maßgeblichen Börse eingestellt wurde) bestimmt wird; 

stellt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen fest, dass keine von ihr gemäß 

dieser Indexbezogenen Bestimmung 3.2 vorzunehmende Anpassung zu einem 

wirtschaftlich angemessenen Ergebnis führen würde, kann sie die Emittentin zur 

Rückzahlung der Indexbezogenen Wertpapiere gemäß der nachstehenden 

Indexbezogenen Bestimmung 3.4 (Vorzeitige Rückzahlung) veranlassen; oder 

 

(b) bestimmt die Berechnungsstelle, ob dieses Index-Anpassungsereignis einen 

wesentlichen Einfluss auf die Indexbezogenen Wertpapiere hat, und sofern dies der Fall 

ist, kann die Berechnungsstelle die Indexbezogenen Wertpapiere auf einen anderen 

Index, der von der Berechnungsstelle als mit dem maßgeblichen Index vernünftigerweise 
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vergleichbar ausgewählt wurde; im Nachgang zu einer solchen Umstellung nimmt die 

Berechnungsstelle die Anpassung(en) vor, die sie nach billigem Ermessen 

gegebenenfalls für eine Variable, Berechnungsmethode, Bewertung, Abrechnung, 

Zahlungsbedingung oder eine andere Bedingung der Indexbezogenen Wertpapiere im 

Hinblick auf die Umstellung als angemessen erachtet; oder 

 

(c) nimmt die Berechnungsstelle nach jeder Anpassung der Ausübung, Abwicklung, 

Zahlung oder sonstiger Bedingungen der Options- oder Futures Kontrakte auf den Index, 

die an einer Optionsbörse gehandelt werden, gegebenenfalls die geeigneten 

Anpassungen im Hinblick auf eine oder mehrere Bedingungen der Indexbezogenen 

Wertpapiere vor (einschließlich der Variablen oder der Bedingung, die für die 

Abwicklung bzw. die Zahlung unter den Indexbezogenen Wertpapiere relevant sind), 

welche die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen für angemessen hält, wobei die 

Anpassung zu dem Tag wirksam wird, der von der Berechnungsstelle als der 

Wirksamkeitstag für die entsprechende Anpassung der Optionsbörse festgestellt wird. 

Wenn Options- oder Futures Kontrakte auf den Index nicht an der Optionsbörse 

gehandelt werden, wird die Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der Regelungen 

und etwaiger Präzedenzfälle der Optionsbörse gegebenenfalls die geeigneten 

Anpassungen im Hinblick auf eine oder mehrere Bedingungen der Indexbezogenen 

Wertpapiere vornehmen (einschließlich der Variablen oder der Bedingung, die für die 

Abwicklung bzw. die Zahlung unter den Indexbezogenen Wertpapiere relevant sind), 

welche die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen für angemessen hält, um 

gegebenenfalls einem Ereignis Rechnung zu tragen, das nach Auffassung der 

Berechnungsstelle zu einer Anpassung durch die Optionsbörse geführt hätte, wenn die 

Options- oder Futures Kontrakte an der Optionsbörse gehandelt worden wären; 

vorausgesetzt dass, wenn: 

(i) es (I) nach den anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften zu irgendeinem Zeitpunkt 

rechtswidrig ist oder wäre, oder (II) gegen geltende Genehmigungspflichten für die 

Berechnungsstelle verstoßen würde, die in den vorstehenden Absätzen (a), (b) oder (c) 

beschriebenen Handlungen durchzuführen (oder es rechtswidrig wäre oder gegen diese 

Genehmigungspflichten verstoßen würde, wenn zu diesem Zeitpunkt eine Feststellung 

getroffen würde); oder 

(ii) die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt, dass keiner der vorstehenden 

Absätze (a), (b) oder (c), soweit anwendbar, ein wirtschaftlich angemessenes Ergebnis 

für die Emittentin, die Berechnungsstelle oder die Wertpapierinhaber erzielen würde, 

kann sie die Emittentin zur Rückzahlung der Indexbezogenen Wertpapiere gemäß der nachste-

henden Indexbezogenen Bestimmung 3.4 (Vorzeitige Rückzahlung) veranlassen. 

3.3 Eintritt eines Weiteren Störungsereignisses 

Hat die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellt, dass ein in Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als anwendbar 

angegebenes Weiteres Störungsereignis eingetreten ist, kann sie die Emittentin zur Rückzahlung 
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der Indexbezogenen Wertpapiere gemäß der nachstehenden Indexbezogenen Bestimmung 3.4 

(Vorzeitige Rückzahlung) veranlassen. 

3.4 Vorzeitige Rückzahlung 

Hat die Berechnungsstelle nach dem Eintritt eines der in den vorstehenden Indexbezogenen 

Bestimmungen 3.1, 3.2 oder 3.3 (Anpassungen) beschriebenen maßgeblichen Ereignisse die 

Emittentin zur Rückzahlung der Indexbezogenen Wertpapiere aufgefordert, teilt die Emittentin 

den Wertpapierinhabern innerhalb eines Monats nach dem Eintritt des maßgeblichen Ereignisses 

gemäß § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen einen Kündigungstag (der 

"Kündigungstag") mit. Am Kündigungstag hat die Emittentin die Indexbezogenen Wertpapiere 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, zurückzuzahlen und an jeden Wertpapierinhaber für jedes der 

von diesem gehaltenen Indexbezogenen Wertpapiere einen Betrag in Höhe des 

Kündigungsbetrags zu zahlen. Die Zahlung des Kündigungsbetrags erfolgt in der den 

Wertpapierinhabern nach Maßgabe von § 9 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen 

mitgeteilten Weise. 

4. Berichtigung der Kursreferenz 

Ist in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben, dass "Berichtigung der Kursreferenz" auf einen Index anwendbar 

ist, ermittelt die Berechnungsstelle für den Fall, dass eine an einem beliebigen Tag von dem 

Index-Sponsor veröffentlichte und für eine Berechnung oder Feststellung verwendete 

Kursreferenz zu einem späteren Zeitpunkt berichtigt wird und diese Berichtigung von dem 

Index-Sponsor innerhalb eines Abwicklungszeitraums nach der ursprünglichen 

Veröffentlichung veröffentlicht wird, einen etwaigen Betrag, der infolge dieser Berichtigung zu 

zahlen bzw. zu liefern ist, und passt erforderlichenfalls alle maßgeblichen Bedingungen der 

Indexbezogenen Wertpapiere an, um dieser Berichtigung Rechnung zu tragen, wobei für den 

Fall, dass für einen bestimmten Index und einen bestimmten Tag ein Berichtigungsstichtag 

anwendbar ist, nach diesem Berichtigungsstichtag veröffentlichte Berichtigungen von der 

Berechnungsstelle bei der Ermittlung oder Berechnung eines etwaigen maßgeblichen Betrags 

und/oder bei der Feststellung darüber, ob ein in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenes Ereignis eingetreten ist, nicht 

berücksichtigt werden. 

5. Index-Haftungsausschluss 

Sowohl die Emittentin als auch die Garantin stimmen zu und bestätigen und durch den Kauf der 

Indexbezogenen Wertpapiere gelten durch jeden Wertpapierinhaber die Zustimmung und 

Bestätigung abgegeben, dass in Bezug auf den Index die Indexbezogenen Wertpapiere nicht von 

dem Index oder dem Index-Sponsor gefördert, unterstützt, verkauft oder beworben werden und 

dass kein Index-Sponsor ausdrückliche oder konkludente Zusicherungen hinsichtlich der bei 

einer Verwendung des Index zu erzielenden Ergebnisse und/oder des Indexstands zu einem 

bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder in sonstiger Hinsicht abgibt. Kein Index 

und kein Index-Sponsor haften für in dem Index enthaltene Fehler (weder bei Fahrlässigkeit 

noch in anderen Fällen) und der Index-Sponsor ist nicht verpflichtet, beliebige Personen auf in 

dem Index enthaltene Fehler hinzuweisen. Kein Index-Sponsor gibt ausdrückliche oder 
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konkludente Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit eines Kaufs von Indexbezogenen 

Wertpapieren oder einer Übernahme von Risiken im Zusammenhang mit den Indexbezogenen 

Wertpapieren ab. Die Emittentin und die Garantin haften nicht gegenüber den 

Wertpapierinhabern für Handlungen oder Unterlassungen des Index-Sponsors im 

Zusammenhang mit der Berechnung, Anpassung oder Fortführung des Index. Sofern dies nicht 

vor dem in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen genannten Emissionstag offengelegt wurde, sind weder die Emittentin noch die 

Garantin oder die Berechnungsstelle oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in 

jedweder Weise mit dem Index oder dem Index-Sponsor verbunden oder üben eine Kontrolle 

über den Index oder den Index-Sponsor oder über die Berechnung, Zusammensetzung oder 

Verbreitung des maßgeblichen Index jedweder Art aus. Die Berechnungsstelle bezieht 

Informationen über den Index aus öffentlich zugänglichen Quellen, die sie für verlässlich hält, 

überprüft diese Informationen jedoch nicht eigenständig. Daher geben weder die Emittentin noch 

die Garantin oder ihre verbundenen Unternehmen noch die Berechnungsstelle Zusicherungen, 

Gewährleistungen oder Verpflichtungserklärungen (weder ausdrücklich noch konkludent) 

hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der den Index betreffenden 

Informationen ab oder übernehmen eine Haftung für diese. 

6.  Definitionen 

Die folgenden Begriffe und Ausdrücke haben in Bezug auf Indexbezogene Wertpapiere, auf die 

diese Indexbezogenen Bestimmungen anwendbar sind, jeweils die nachstehende Bedeutung: 

"Weitere Störungsereignisse" bezeichnet eine Gesetzesänderung, eine Hedging-Störung oder 

Erhöhte Hedging-Kosten (jeweils ein "Weiteres Störungsereignis"), wie in den maßgeblichen 

Endgültigen Bedingungen angegeben. 

"Administrator-/Benchmark-Ereignis" bezeichnet in Bezug auf Indexbezogene Wertpapiere 

das Eintreten oder das Bestehen eines der folgenden Ereignisse des betreffenden Index nach 

Feststellung der Berechnungsstelle: 

(a) eine Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Gleichwertigkeitsentscheidung, 

Genehmigung oder Aufnahme in ein amtliches Register in Bezug auf einen Index oder 

den Administrator oder Sponsor eines Index wurde oder wird von der jeweils zuständigen 

Behörde oder einer anderen maßgeblichen amtlichen Stelle abgelehnt, verweigert, ausge-

setzt oder zurückgezogen, oder ein Verbot durch eine jeweils zuständige Behörde oder 

eine andere maßgebliche amtliche Stelle, jeweils mit der Folge, dass es der Emittentin 

bzw. gegebenenfalls der Berechnungsstelle bzw. einer sonstigen maßgeblichen Einheit 

nach einem anwendbaren Gesetz oder einer Verordnung nicht gestattet ist oder sein wird, 

den Index zur Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen aus den Indexbezogenen Wert-

papieren zu verwenden; oder 

(b) jede wesentliche Änderung der Berechnungsmethode oder -formel für den Index oder ei-

nes anderen Mittels zur Berechnung des Index, wie von der Berechnungsstelle festgestellt 

("Wesentliches Methodikänderungsereignis"). 

"Administrator-/Benchmark-Ereignisdatum" bezeichnet in Bezug auf einen Index das fol-

gende von der Berechnungsstelle bestimmte Datum: 
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(a) im Fall von Absatz (a) der Definition von "Administrator/Benchmark-Ereignis" der 

Tag, ab dem der Index von der Emittentin bzw. gegebenenfalls der Berechnungsstelle bzw. 

einer anderen sonstigen maßgeblichen Einheit zur Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflich-

tungen aus den Indexbezogenen Wertpapieren nicht mehr nach geltendem Recht oder gel-

tenden Vorschriften verwendet werden darf; oder  

(b) im Fall von Absatz (b) der Definition von "Administrator/Benchmark-Ereignis" der 

Tag, an dem die Änderung der Berechnungsmethode oder -formel für den Index wirksam 

wird, 

oder, in jedem Fall, wenn dieses Datum vor dem Anfänglichen Bewertungstag liegt, der Anfäng-

liche Bewertungstag. 

"Betroffener Index" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 2 (Ausweich-

Bewertungstag) zugewiesene Bedeutung. 

"Durchschnittsermittlungs-Stichtag" bezeichnet, sofern in Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben, jeden 

Stichtag, jeweils vorbehaltlich einer Anpassung gemäß diesen Indexbezogenen Bestimmungen. 

"Berechnungstag" bezeichnet, sofern nicht in den anwendbaren Emissionsspezifischen 

Bestimmungen etwas anderes festgelegt ist: in Bezug auf Indexbezogene Wertpapiere, die auf 

einen einzelnen Index bezogen sind, jeden Vorgesehenen Handelstag, der kein 

Unterbrechungstag für den betreffenden Index ist.  

"Berechnungsstunden" bezeichnet in Bezug auf Indexbezogene Wertpapiere, die auf einen 

einzelnen Index bezogen sind, den Zeitraum an einem Berechnungstag, in dem der Index vom 

Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht wird. 

"Gesetzesänderung" bedeutet, dass an oder nach dem Emissionstag aufgrund (i) der Einführung 

oder Änderung anwendbarer Gesetze oder Vorschriften (einschließlich, ohne Einschränkungen, 

jeder Steuervorschriften) oder (ii) der Bekanntmachung von anwendbaren Gesetzen oder 

Vorschriften oder der Änderung der Auslegung solcher Gesetze oder Vorschriften durch ein 

zuständiges Gericht, eine zuständige rechtsprechende Stelle oder eine zuständige 

Aufsichtsbehörde (einschließlich Maßnahmen von Finanzbehörden), die Berechnungsstelle 

feststellt, dass die Emittentin bzw. eines ihrer verbundenen Unternehmen erheblich höhere 

Kosten für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Indexbezogenen Wertpapiere 

entstehen werden (unter anderem aufgrund einer höheren Steuerschuld, niedrigerer 

Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche 

Behandlung).  

"Indexbestandteil" bezeichnet in Bezug auf einen Index jeden in diesem Index enthaltenen 

Aktienbestandteil bzw. sonstigen Bestandteil, wie von der Berechnungsstelle festgestellt. 

"Indexbestandteil-Clearingsystem" bezeichnet in Bezug auf einen Indexbestandteil eines 

Index das wichtigste inländische Clearingsystem, das üblicherweise für die Abrechnung von 

Geschäften mit dem betreffenden Indexbestandteil an einem beliebigen Tag verwendet wird, wie 

von der Berechnungsstelle festgestellt. 
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"Indexbestandteil-Clearingsystem-Geschäftstag" bezeichnet in Bezug auf ein 

Indexbestandteil-Clearingsystem einen Tag, an dem das Indexbestandteil-Clearingsystem für die 

Annahme und Ausführung von Abrechnungsaufträgen geöffnet ist (oder geöffnet wäre, wenn 

keine Abrechnungsstörung vorliegen würde). 

"Berichtigungsstichtag" bezeichnet in Bezug auf einen Index den oder die als solche(n) in Teil 

B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen 

angegebenen Tag(e) oder, falls in den Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist, dass 

"Berichtigungsstichtag" auf einen Tag anwendbar ist, an dem der Stand des betreffenden Index 

festzustellen ist, jedoch kein Tag als Berichtigungsstichtag angegeben ist, den zweiten 

Geschäftstag vor dem nächstfolgenden Tag, an dem von der Emittentin möglicherweise eine 

Zahlung oder Lieferung von Vermögenswerten unter Bezugnahme auf den Stand des Index an 

dem betreffenden Tag vorzunehmen ist. 

"Unterbrechungstag" bezeichnet:  

(a) im Falle eines Einzelbörsen-Index einen Vorgesehenen Handelstag, an dem (i) eine 

maßgebliche Börse oder eine Verbundene Börse nicht für den Handel in ihrer regulären 

Börsensitzung geöffnet ist oder (ii) an dem eine Marktstörung eingetreten ist, oder 

(b) im Falle eines Mehrbörsen-Index einen Vorgesehenen Handelstag, an dem (i) der Index-

Sponsor die Veröffentlichung des Stands des Index unterlässt (wobei die 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmen kann, dass dieses Ereignis 

stattdessen zum Eintritt einer Index-Störung führt), (ii) die Verbundene Börse nicht für 

den Handel in ihrer regulären Börsensitzung geöffnet ist oder (iii) an dem eine 

Marktstörung eingetreten ist. 

"Vorzeitiger Börsenschluss" bezeichnet:  

(a) im Falle eines Einzelbörsen-Index die Schließung einer maßgeblichen Börse an einem 

Börsengeschäftstag in Bezug auf Indexbestandteile, die 20 % oder mehr des Stands 

dieses Index ausmachen, oder einer Verbundenen Börse vor ihrem Vorgesehenen 

Börsenschluss, es sei denn, ein entsprechender früherer Börsenschluss wird von der 

Börse bzw. Verbundenen Börse mindestens eine Stunde vor dem früheren der folgenden 

Zeitpunkte angekündigt: (i) dem tatsächlichen Ende der regulären Börsensitzung an der 

Börse bzw. Verbundenen Börse an diesem Börsengeschäftstag oder (ii) dem 

letztmöglichen Zeitpunkt für die Abgabe von Orders im System der Börse bzw. 

Verbundenen Börse zur Ausführung zu dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt an 

diesem Börsengeschäftstag; oder  

(b) im Falle eines Mehrbörsen-Index die Schließung der Börse in Bezug auf einen 

Indexbestandteil oder der Verbundenen Börse an einem Börsengeschäftstag für den 

Mehrbörsen-Index vor ihrem Vorgesehenen Börsenschluss, es sei denn, ein 

entsprechender früherer Börsenschluss wird von der Börse bzw. Verbundenen Börse 

mindestens eine Stunde vor dem früheren der folgenden Zeitpunkte angekündigt: 

(i) dem tatsächlichen Ende der regulären Börsensitzung an der Börse bzw. Verbundenen 

Börse an diesem Börsengeschäftstag oder (ii) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
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Abgabe von Orders im System der Börse bzw. Verbundenen Börse zur Ausführung zu 

dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag. 

"Börse" bezeichnet:  

(a) im Falle eines Einzelbörsen-Index jede(s) für diesen Einzelbörsen-Index in Teil B 

(Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen 

festgelegte Börse oder Handelssystem, jeden Rechtsnachfolger dieser Börse bzw. dieses 

Handelssystems und jede Ersatzbörse bzw. jedes Ersatz-Handelssystem, auf die bzw. das 

der Handel mit den diesem Einzelbörsen-Index zugrunde liegenden Indexbestandteilen 

vorübergehend übertragen wurde (sofern nach Feststellung der Berechnungsstelle an der 

bzw. in dem vorübergehend verwendeten Ersatzbörse bzw. Ersatz-Handelssystem eine 

mit der ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität für die dem Einzelbörsen-Index 

zugrunde liegenden Indexbestandteile vorhanden ist); oder 

(b) im Falle eines Mehrbörsen-Index jede Börse, an der ein Indexbestandteil dieses 

Mehrbörsen-Index nach Feststellung durch die Berechnungsstelle überwiegend 

gehandelt wird, oder eine andere von der Berechnungsstelle festgelegte Börse, jeden 

Rechtsnachfolger dieser Börse bzw. dieses Handelssystems und jede Ersatzbörse bzw. 

jedes Ersatz-Handelssystem, auf die bzw. das der Handel mit den diesem Mehrbörsen-

Index zugrunde liegenden Indexbestandteilen vorübergehend übertragen wurde (sofern 

nach Feststellung der Berechnungsstelle an der bzw. in dem vorübergehend verwendeten 

Ersatzbörse bzw. Ersatz-Handelssystem eine mit der ursprünglichen Börse vergleichbare 

Liquidität für die dem Mehrbörsen-Index zugrunde liegenden Indexbestandteile 

vorhanden ist). 

"Börsengeschäftstag" bezeichnet:  

(a) im Falle eines Einzelbörsen-Index jeden Vorgesehenen Handelstag, an dem die Börse 

und jede Verbundene Börse für den Einzelbörsen-Index für den Handel in ihrer 

jeweiligen regulären Börsensitzung geöffnet ist, ungeachtet dessen, ob eine 

entsprechende Börse oder Verbundene Börse für den Einzelbörsen-Index vor ihrem 

Vorgesehenen Börsenschluss schließt, oder 

(b) im Falle eines Mehrbörsen-Index jeden Vorgesehenen Handelstag, an dem (i) der Index-

Sponsor den Stand dieses Mehrbörsen-Index berechnet und veröffentlicht und (ii) die 

Verbundene Börse für den Mehrbörsen-Index für den Handel in ihrer jeweiligen 

regulären Börsensitzung geöffnet ist, ungeachtet dessen, ob die Verbundene Börse für 

den Mehrbörsen-Index vor ihrem Vorgesehenen Börsenschluss schließt. 

"Börsenstörung" bezeichnet:  

(a) im Falle eines Einzelbörsen-Index jedes Ereignis (mit Ausnahme eines Vorzeitigen 

Börsenschlusses), durch das nach Feststellung durch die Berechnungsstelle die 

allgemeine Fähigkeit der Marktteilnehmer zur Durchführung von 

Wertpapiertransaktionen mit (i) Indexbestandteilen, die 20 % oder mehr am Stand dieses 

Einzelbörsen-Index ausmachen, an der maßgeblichen Börse oder (ii) Termin- oder 

Optionskontrakten auf den Einzelbörsen-Index an einer maßgeblichen Zugehörigen 
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Börse oder zur Einholung von Marktkursen für diese Indexbestandteile bzw. Kontrakte 

gestört oder beeinträchtigt wird, oder 

(b) im Falle eines Mehrbörsen-Index jedes Ereignis (mit Ausnahme eines Vorzeitigen 

Börsenschlusses), durch das nach Feststellung durch die Berechnungsstelle die 

allgemeine Fähigkeit der Marktteilnehmer zur Durchführung von 

Wertpapiertransaktionen mit (i) Indexbestandteilen an der maßgeblichen Börse für 

diesen Indexbestandteil oder (ii) mit Termin- oder Optionskontrakten auf den 

Mehrbörsen-Index an der maßgeblichen Zugehörigen Börse oder zur Einholung von 

Marktkursen für diese Indexbestandteile bzw. Kontrakte gestört oder beeinträchtigt wird. 

"Ausweich-Bewertungstag" bezeichnet in Bezug auf einen Index den oder die als solche(n) in 

Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen 

angegebenen Tag(e) oder, falls in den Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben ist, dass 

"Ausweich-Bewertungstag" auf einen Tag anwendbar ist, an dem der Stand des betreffenden 

Index festzustellen ist, jedoch kein Tag als Ausweich-Bewertungstag angegeben ist, bezeichnet 

Ausweich-Bewertungstag für den betreffenden Index und den betreffenden Tag den zweiten 

Geschäftstag vor dem nächstfolgenden Tag, an dem von der Emittentin möglicherweise eine 

Zahlung oder Lieferung von Vermögenswerten unter Bezugnahme auf den Stand des Index an 

dem betreffenden Tag vorzunehmen ist. 

"Absicherungspositionen" bezeichnet alle Vereinbarungen, die von der Hedge-Partei zu einem 

beliebigen Zeitpunkt zur Absicherung der Zahlungsverpflichtungen der Emittentin im Rahmen 

der Indexbezogenen Wertpapiere – gleich ob für einzelne Vermögenswerte oder auf 

Portfoliobasis – abgeschlossen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf einen Erwerb, 

Kauf, Verkauf, Abschluss oder das Aufrechterhalten von einer oder mehreren (a) Positionen in 

oder Kontrakten über Wertpapiere(n), Optionen, Terminkontrakte(n), Devisen oder Derivate(n), 

(b) Aktienleihegeschäften oder (c) sonstigen Instrumenten oder Vereinbarungen (unabhängig 

von deren Bezeichnung). 

"Hedging-Störung" bezeichnet in Bezug auf Indexbezogene Wertpapiere, dass die Hedge-

Partei vollständig oder teilweise nicht dazu in der Lage ist oder es anderweitig für sie vollständig 

oder teilweise nicht oder nicht mehr vernünftigerweise durchführbar ist oder es für sie gleich aus 

welchem Grund anderweitig vollständig oder teilweise nicht mehr wünschenswert ist, nach 

wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen sowie nach billigem Ermessen (a) eine oder 

mehrere Transaktionen oder Vermögenswerte zu halten, zu erwerben, zu begründen, 

wiederzubegründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, glattzustellen oder zu veräußern, die sie für 

die Absicherung der Verpflichtungen der Hedge-Partei in Bezug auf die maßgeblichen 

Indexbezogenen Wertpapiere für erforderlich oder wünschenswert erachtet, oder (b) die Erlöse 

aus entsprechenden Transaktionen oder Vermögenswerten zu realisieren, zurückzuerhalten oder 

zu überweisen, wie von der Emittentin festgelegt. 

"Hedge-Partei" bezeichnet die Berechnungsstelle oder ein anderes Mitglied der Goldman Sachs 

Gruppe. 

"Erhöhte Hedging-Kosten" bedeutet, dass der Hedge-Partei (im Vergleich zu den an dem 

Emissionstag vorherrschenden Bedingungen) wesentlich höhere Kosten, einschließlich, aber 
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nicht beschränkt auf höhere Steuern (einschließlich potenzieller Steuern, die nach Auffassung 

der Berechnungsstelle erhoben werden könnten), Abgaben, Aufwendungen oder Gebühren (mit 

Ausnahme von Maklerprovisionen), entstünden, um (a) eine oder mehrere Transaktionen oder 

Vermögenswerte zu halten, zu erwerben, zu begründen, wiederzubegründen, zu ersetzen, 

aufrechtzuerhalten, glattzustellen oder zu veräußern, die sie für die Absicherung der 

Verpflichtungen der Hedge-Partei in Bezug auf die Indexbezogenen Wertpapiere für erforderlich 

erachtet, oder (b) die Erlöse aus entsprechenden Transaktionen oder Vermögenswerten zu 

realisieren, zurückzuerhalten oder zu überweisen, wobei wesentlich höhere Kosten, die 

ausschließlich aufgrund einer Verschlechterung der Bonität der Hedge-Partei entstehen, nicht 

als Erhöhte Hedging-Kosten gelten. 

"Index" bezeichnet in Bezug auf eine Emission von Indexbezogenen Wertpapieren, die auf einen 

Einzelindex bezogen sind, diesen Einzelindex, jeweils wie in Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben; damit 

zusammenhängende Ausdrücke sind entsprechend auszulegen. 

"Index-Anpassungsereignis" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 3.2 

(Eintritt eines Index-Anpassungsereignisses) zugewiesene Bedeutung. 

"Index-Einstellung" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 3.2 (Eintritt 

eines Index-Anpassungsereignisses) zugewiesene Bedeutung. 

"Index-Störung" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 3.2 (Eintritt eines 

Index-Anpassungsereignisses) zugewiesene Bedeutung. 

"Indexbezogene Wertpapiere" bezeichnet in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der 

maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen als "Indexbezogene Wertpapiere" 

ausgewiesene Wertpapiere. 

"Index-Änderung" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 3.2 (Eintritt 

eines Index-Anpassungsereignisses) zugewiesene Bedeutung. 

"Index-Sponsor" bezeichnet in Bezug auf einen Index den in Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen 

Rechtsträger oder, falls dort kein Rechtsträger angegeben ist, die Gesellschaft oder den sonstigen 

Rechtsträger, die bzw. der nach Feststellung durch die Berechnungsstelle (i) für die Festlegung 

und Überprüfung der Regeln und Verfahren und Berechnungsmethoden sowie für etwaige 

Anpassungen in Bezug auf diesen Index verantwortlich ist und (ii) an jedem Vorgesehenen 

Handelstag in regelmäßigen Abständen (unmittelbar oder über eine beauftragte Stelle) den Stand 

dieses Index bekannt gibt. 

"Anfänglicher Referenzpreis" hat die diesem Begriff in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen zugewiesene Bedeutung. Er wird, so-

fern nicht anderweitig in den maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben, 

am Zinsfestlegungstag, welcher vor dem Verzinsungsbeginn liegt, bestimmt. 
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"Marktstörung" bezeichnet:  

(a) im Falle eines Einzelbörsen-Index den Eintritt oder das Vorliegen (i) einer 

Handelsstörung oder (ii) einer Börsenstörung (die jeweils nach Feststellung durch die 

Berechnungsstelle wesentlich ist) zu einem beliebigen Zeitpunkt während der letzten 

Stunde vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt oder (iii) einen Vorzeitigen 

Börsenschluss.  

Zur Feststellung, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Marktstörung in Bezug auf 

einen Einzelbörsen-Index vorliegt, gilt: tritt zu einem beliebigen Zeitpunkt eine 

Marktstörung in Bezug auf einen in diesem Einzelbörsen-Index enthaltenen 

Indexbestandteil ein, wird wie folgt der maßgebliche prozentuale Anteil dieses 

Indexbestandteils am Stand des Einzelbörsen-Index ermittelt: Verhältnis (x) desjenigen 

Teils des Standes dieses Einzelbörsen-Index, der diesem Indexbestandteil zuzurechnen 

ist, zu (y) dem Gesamtstand des Einzelbörsen-Index, jeweils unmittelbar vor dem Eintritt 

der Marktstörung; 

(b) im Falle eines Mehrbörsen-Index:  

entweder:  

(i) den Eintritt oder das Vorliegen in Bezug auf einen Indexbestandteil: 

(A) einer Handelsstörung in Bezug auf den Indexbestandteil (die nach 

Feststellung durch die Berechnungsstelle wesentlich ist) zu einem 

beliebigen Zeitpunkt während der letzten Stunde vor dem maßgeblichen 

Bewertungszeitpunkt an der Börse, an der der Indexbestandteil 

überwiegend gehandelt wird; 

(B) einer Börsenstörung in Bezug auf den Indexbestandteil (die nach 

Feststellung durch die Berechnungsstelle wesentlich ist) zu einem 

beliebigen Zeitpunkt während der letzten Stunde vor dem maßgeblichen 

Bewertungszeitpunkt an der Börse, an der der Indexbestandteil 

überwiegend gehandelt wird, oder 

(C) eines Vorzeitigen Börsenschlusses in Bezug auf den Indexbestandteil;  

und 

(ii) die Indexbestandteile, in Bezug auf die eine Handelsstörung, eine Börsenstörung 

oder ein Vorzeitiger Börsenschluss eintritt oder vorliegt, machen zusammen 20 % 

oder mehr am Stand dieses Mehrbörsen-Index aus;  

oder 

(iii) den Eintritt oder das Vorliegen in Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte auf 

diesen Mehrbörsen-Index (I) einer Handelsstörung oder (II) einer Börsenstörung 

(die jeweils nach Feststellung der Berechnungsstelle wesentlich ist) zu einem 

beliebigen Zeitpunkt während der letzten Stunde vor dem maßgeblichen 

Bewertungszeitpunkt an der Verbundenen Börse oder (III) eines Vorzeitigen 

Börsenschlusses. 
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Zur Feststellung, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Marktstörung in Bezug auf 

einen Mehrbörsen-Index vorliegt, gilt: tritt zu dem betreffenden Zeitpunkt ein 

Vorzeitiger Börsenschluss, eine Börsenstörung oder eine Handelsstörung in Bezug auf 

einen Indexbestandteil ein, wird wie folgt der maßgebliche prozentuale Anteil dieses 

Indexbestandteils am Stand des Mehrbörsen-Index ermittelt: Verhältnis (x) desjenigen 

Teils des Standes dieses Mehrbörsen-Index, der diesem Indexbestandteil zuzurechnen 

ist, zu (y) dem Gesamtstand des Mehrbörsen-Index, jeweils unmittelbar vor dem Eintritt 

der Marktstörung; 

(c) im Falle aller Indizes: eine Veränderung der nationalen oder internationalen finanziellen, 

politischen oder wirtschaftlichen Bedingungen, der Devisenkurse oder der 

Devisenkontrollen, deren Auswirkungen nach Auffassung der Berechnungsstelle so 

wesentlich und nachteilig sind, dass eine weitere Berechnung oder Ermittlung von im 

Rahmen der Bedingungen der Indexbezogenen Wertpapiere zu zahlenden oder liefernden 

Beträgen undurchführbar oder unzweckmäßig wird. 

"Höchstzahl an Unterbrechungstagen" bezeichnet in Bezug auf Indexbezogene Wertpapiere, 

die auf einen Einzelindex bezogen sind, acht Vorgesehene Handelstage; oder eine etwaige in 

Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen 

angegebene andere Anzahl von Vorgesehenen Handelstagen. 

"Modifizierte Verschiebung" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen 

Bestimmung 1.2 (c) (Einzelindex und Durchschnittsermittlungs-Stichtage) zugewiesene 

Bedeutung. 

"Mehrbörsen-Index" bezeichnet einen Index, dessen Indexbestandteile an zwei oder mehr 

Börsen notiert werden, wie von der Berechnungsstelle festgestellt. 

"Keine Anpassung" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 1.1 (c) 

(Einzelindex und Stichtage), Indexbezogenen Bestimmung 1.2 (d) (Einzelindex und 

Durchschnittsermittlungs-Stichtage) zugewiesene Bedeutung. 

"Auslassung" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 1.2 (a) (Einzelindex 

und Durchschnittsermittlungs-Stichtage) zugewiesene Bedeutung. 

"Optionsbörse" bezeichnet, sofern relevant, die bzw. das in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen festgelegte Börse oder Handelssystem, 

jeden Rechtsnachfolger dieser Börse bzw. dieses Handelssystems und jede Ersatzbörse bzw. 

jedes Ersatz-Handelssystem, auf die bzw. das der Handel mit Optionskontrakten auf den Index 

vorübergehend übertragen wurde (sofern nach Feststellung der Berechnungsstelle an der bzw. 

in dem vorübergehend verwendeten Ersatzbörse bzw. Ersatz-Handelssystem eine mit der 

ursprünglichen Optionsbörse vergleichbare Liquidität für die entsprechenden Optionskontrakte 

vorhanden ist), oder, falls in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen kein(e) entsprechende(s) Börse bzw. Handelssystem 

festgelegt ist, die Verbundene Börse (sofern an der betreffenden Verbundenen Börse mit 

Optionskontrakten auf den maßgebliche Index gehandelt wird) oder, falls in Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen mehrere Verbundene 
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Börsen festgelegt sind, die Verbundene Börse, die von der Berechnungsstelle als Hauptmarkt 

für börsennotierte Optionskontrakte auf den maßgeblichen Index ausgewählt wird. 

"Verschiebung" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 1.2 (b) (Einzelindex 

und Durchschnittsermittlungs-Stichtage) zugewiesene Bedeutung. 

"Stichtag" bezeichnet jeden Vorgesehenen Stichtag, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß 

diesen Indexbezogenen Bestimmungen. 

"Verbundene Börse" bezeichnet in Bezug auf einen Einzelbörsen-Index oder Mehrbörsen-

Index jede(s) gegebenenfalls in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen 

Emissionsspezifischen Bestimmungen festgelegte Börse oder Handelssystem, jeden 

Rechtsnachfolger dieser Börse bzw. dieses Handelssystems und jede Ersatzbörse bzw. jedes 

Ersatz-Handelssystem, auf die bzw. das der Handel mit Termin- oder Optionskontrakten auf den 

Einzelbörsen-Index bzw. Mehrbörsen-Index vorübergehend übertragen wurde (sofern nach 

Feststellung der Berechnungsstelle an der bzw. in dem vorübergehend verwendeten Ersatz-

Börse bzw. Ersatz-Handelssystem eine mit der ursprünglichen Verbundenen Börse 

vergleichbare Liquidität für Termin- oder Optionskontrakte auf den Einzelbörsen-Index bzw. 

Mehrbörsen-Index vorhanden ist); falls jedoch als Verbundene Börse "Alle Börsen" angegeben 

ist, bezeichnet "Verbundene Börse" jede Börse oder jedes Handelssystem (wie von der 

Berechnungsstelle festgestellt), deren bzw. dessen Handel (nach Feststellung der 

Berechnungsstelle) wesentliche Auswirkungen auf den Gesamtmarkt für auf diesen 

Einzelbörsen-Index bzw. Mehrbörsen-Index bezogene Termin- oder Optionskontrakte hat, oder 

– in allen entsprechenden Fällen – jeden Übertragungsempfänger oder Rechtsnachfolger dieser 

Börse bzw. dieses Handelssystems (sofern nach Feststellung der Berechnungsstelle an der bzw. 

in dem vorübergehend verwendeten Ersatzbörse bzw. Ersatz-Handelssystem eine mit der 

ursprünglichen Verbundenen Börse vergleichbare Liquidität für Termin- oder 

Optionskontrakten auf den Index vorhanden ist). 

"Maßgeblicher Tag" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 2 (Ausweich-

Bewertungstag) zugewiesene Bedeutung. 

"Maßgeblicher Wert" bezeichnet in Bezug auf einen Index und einen Vorgesehenen 

Handelstag, einen Stichtag bzw. einen Durchschnittsermittlungs-Stichtag den zu dem 

maßgeblichen Bewertungszeitpunkt an diesem Vorgesehenen Handelstag an der Börse 

gehandelten oder notierten Kurs der einzelnen in dem Index enthaltenen Indexbestandteile oder, 

falls an diesem Vorgesehenen Handelstag ein einen Unterbrechungstag (wie in der 

Aktienbezogenen Bestimmung 8 (Definitionen) definiert) auslösendes Ereignis in Bezug auf 

einen maßgeblichen Indexbestandteil, bei dem es sich um eine Aktie handelt, eingetreten ist, den 

Wert des maßgeblichen Indexbestandteils an diesem Vorgesehenen Handelstag, Stichtag, wie 

von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung aller maßgeblichen 

Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Festlegung festgestellt. 

"Vorgesehener Durchschnittsermittlungs-Stichtag" bezeichnet in Bezug auf einen Index 

jeden in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegebenen Vorgesehenen Stichtag. 
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"Vorgesehener Börsenschluss" bezeichnet, sofern relevant, in Bezug auf einen Index und eine 

Börse oder Verbundene Börse und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen 

werktäglichen Handelsschluss an der betreffenden Börse bzw. Verbundenen Börse an diesem 

Vorgesehenen Handelstag ohne Berücksichtigung eines nachbörslichen oder sonstigen Handels 

außerhalb der regulären Handelszeiten. 

"Vorgesehener Stichtag" bezeichnet in Bezug auf einen Index den jeweiligen 

Zinsfestlegungstag und/oder jeden anderen als solchen in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) 

der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen Tag. 

"Vorgesehener Handelstag" bezeichnet:  

(a) in Bezug auf einen Einzelbörsen-Index einen Tag, an dem jede für diesen Einzelbörsen-

Index in Teil B (Allgemeine Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegebene Börse und Verbundene Börse planmäßig für den Handel in 

ihrer jeweiligen regulären Börsensitzung geöffnet ist,  

(b) in Bezug auf einen Mehrbörsen-Index einen Tag, an dem (i) der Index-Sponsor planmäßig 

den Stand dieses Mehrbörsen-Index veröffentlicht und (ii) die Verbundene Börse für 

diesen Mehrbörsen-Index planmäßig für den Handel in ihrer regulären Börsensitzung 

geöffnet ist. 

"Vorgesehener Bewertungstag" bezeichnet in Bezug auf einen Index einen ursprünglich 

vorgesehenen Tag, der ein Bewertungstag gewesen wäre, sofern er ein Vorgesehener Handelstag 

für den Index oder kein Unterbrechungstag für den Index gewesen wäre. 

"Abwicklungszeitraum" bezeichnet in Bezug auf einen Einzelbörsen-Index oder Mehrbörsen-

Index denjenigen Zeitraum von Indexbestandteil-Clearingsystem-Geschäftstagen nach einem 

Geschäft mit den dem Einzelbörsen-Index bzw. Mehrbörsen-Index zugrunde liegenden 

Indexbestandteilen an der Börse, innerhalb dessen gemäß den Vorschriften der Börse 

üblicherweise die Abwicklung erfolgt (oder, falls für einen Index mehrere Börsen maßgeblich 

sind, der längste entsprechende Zeitraum). 

"Abrechnungsstörung" bezeichnet in Bezug auf einen Indexbestandteil eines Index ein 

Ereignis, das nach Feststellung durch die Berechnungsstelle außerhalb des Einflussbereichs der 

Emittentin und/oder ihrer verbundenen Unternehmen liegt und aufgrund dessen das betreffende 

Indexbestandteil-Clearingsystem nicht in der Lage ist, das Clearing der Übertragung des 

Indexbestandteils durchzuführen. 

"Nachfolge-Index" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 3.1 (Nachfolge-

Index-Sponsor oder Nachfolge-Index) zugewiesene Bedeutung. 

"Nachfolge-Index-Sponsor" hat die diesem Begriff in der Indexbezogenen Bestimmung 3.1 

(Nachfolge-Index-Sponsor oder Nachfolge-Index) zugewiesene Bedeutung. 

"Kündigungsbetrag" bezeichnet einen Betrag in Bezug auf jedes Indexbezogene Wertpapier in 

Höhe des Kündigungsbetrags (der dem Nominalbetrag bzw. Berechnungsbetrag entspricht), zu-

züglich etwaiger aufgelaufener Zinsen bis zu diesem Tag, zu zahlen. Die Zahlung des Kündi-

gungsbetrags erfolgt in der den Wertpapierinhabern nach Maßgabe von § 9 (Bekanntmachun-

gen) der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilten Weise. 
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"Handelsstörung" bezeichnet:  

(a) in Bezug auf einen Einzelbörsen-Index eine Aussetzung oder Einschränkung des 

Handels durch die maßgebliche Börse oder Verbundene Börse oder auf andere Weise, 

gleich ob aufgrund von Kursbewegungen, durch die die von der Börse bzw. 

Verbundenen Börse gesetzten Obergrenzen überschritten werden, oder aus anderen 

Gründen (i) in Bezug auf Indexbestandteile, die 20 % oder mehr am Stand des 

Einzelbörsen-Index an einer maßgeblichen Börse ausmachen, oder (ii) in Bezug auf 

Termin- oder Optionskontrakte auf den Einzelbörsen-Index an einer maßgeblichen 

Verbundenen Börse; oder 

(b) in Bezug auf einen Mehrbörsen-Index eine Aussetzung oder Einschränkung des Handels 

durch die maßgebliche Börse oder Verbundene Börse oder auf andere Weise, gleich ob 

aufgrund von Kursbewegungen, durch die die von der maßgeblichen Börse bzw. 

Verbundenen Börse gesetzten Obergrenzen überschritten werden, oder aus anderen 

Gründen (i) in Bezug auf einen Indexbestandteil an der Börse für den betreffenden 

Indexbestandteil oder (ii) in Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte auf den 

Mehrbörsen-Index an der Verbundenen Börse. 

"Kursreferenz" bezeichnet in Bezug auf einen Berechnungstag den in den 

Emissionsspezifischen Bestimmungen angegebenen maßgeblichen Stand des Index. 

"Einzelbörsen-Index" bezeichnet einen Index, dessen Indexbestandteile an einer einzigen Börse 

notiert sind, wie von der Berechnungsstelle festgestellt. 

"Gültiger Tag" bezeichnet einen Vorgesehenen Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist und 

an dem kein anderer Durchschnittsermittlungs-Stichtag eintritt oder als eingetreten gilt. 

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet (sofern und soweit nicht in Teil B (Allgemeine 

Bestimmungen) der maßgeblichen Emissionsspezifischen Bestimmungen etwas anderes 

angegeben ist): 

(a) in Bezug auf einen Einzelbörsen-Index (i) zur Feststellung, ob eine Marktstörung in 

Bezug auf (I) einen Indexbestandteil eingetreten ist, den Vorgesehenen Börsenschluss 

an der Börse in Bezug auf den Indexbestandteil (wobei, falls die maßgebliche Börse vor 

ihrem Vorgesehenen Börsenschluss schließt, der Bewertungszeitpunkt der Zeitpunkt des 

tatsächlichen Börsenschlusses ist) oder (II) einen Options- oder Terminkontrakt auf den 

Einzelbörsen-Index eingetreten ist, den Handelsschluss an der Verbundenen Börse und 

(ii) in allen anderen Fällen den Zeitpunkt, zu dem der offizielle Schlussstand des 

Einzelbörsen-Index von dem Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht wird oder 

(b) in Bezug auf einen Mehrbörsen-Index (i) zur Feststellung, ob eine Marktstörung in 

Bezug auf (I) einen Indexbestandteil eingetreten ist, den Vorgesehenen Börsenschluss 

an der Börse in Bezug auf den Indexbestandteil (wobei, falls die maßgebliche Börse vor 

ihrem Vorgesehenen Börsenschluss schließt, der Bewertungszeitpunkt der Zeitpunkt des 

tatsächlichen Börsenschlusses ist) oder (II) einen Options- oder Terminkontrakt auf den 

Mehrbörsen-Index eingetreten ist, den Handelsschluss an der Verbundenen Börse und 
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(ii) in allen anderen Fällen den Zeitpunkt, zu dem der offizielle Schlussstand des 

Mehrbörsen-Index von dem Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht wird. 
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V. MUSTER DER EMISSIONSSPEZIFISCHEN BESTIMMUNGEN 

Im Fall (i) einer Aufstockung einer Serie von Wertpapieren, welche unter dem Basisprospekt 

für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 6. April 2022, dem Basisprospekt 

für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023, dem Basispros-

pekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 oder unter 

dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indi-

zes)) vom 16. Februar 2024 emittiert worden sind bzw. (ii) einer Fortführung des Angebots 

einer Serie von Wertpapieren, welche unter dem für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder 

Anleihen) vom 6. April 2022, dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder 

Anleihen) vom 12. Januar 2023, dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate 

oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 oder unter dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben 

als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024 emittiert worden 

sind, finden die im Basisprospekt vom 6. April 2022 in Abschnitt "V. Muster der Emissions-

spezifischen Bestimmungen" enthaltenen Informationen, welche durch Verweis in diesen Ba-

sisprospekt einbezogen sind (siehe unten Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezogene An-

gaben") bzw. die im Basisprospekt vom 12. Januar 2023 im Abschnitt "V. Muster der Emis-

sionsspezifischen Bestimmungen" enthaltenen Informationen, welche durch Verweis in die-

sen Basisprospekt einbezogen sind (siehe unten Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezo-

gene Angaben") bzw. die im Basisprospekt vom 15. Februar 2023 im Abschnitt "V. Muster 

der Emissionsspezifischen Bestimmungen" enthaltenen Informationen, welche durch Ver-

weis in diesen Basisprospekt einbezogen sind (siehe unten Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis 

einbezogene Angaben") bzw. die im Basisprospekt vom 16. Februar 2024 im Abschnitt 

"V. Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen" enthaltenen Informationen, welche 

durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen sind (siehe unten Abschnitt "XIII.6. Durch 

Verweis einbezogene Angaben"), Anwendung. 

Die "Emissionsspezifischen Bestimmungen" der Wertpapiere ergänzen und vervollständigen die 

Allgemeinen Bedingungen für die jeweilige Serie von Wertpapieren. Eine Fassung der Emissi-

onsspezifischen Bestimmungen, ergänzt und vervollständigt für die jeweilige Serie von Wertpa-

pieren, wird in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen wiederholt werden. Die Emissions-

spezifischen Bestimmungen, wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen wiederholt, und 

die Allgemeine Bedingungen (gegebenenfalls einschließlich der Indexbezogenen Bestimmungen) 

bilden zusammen die "Bedingungen" der jeweiligen Serie von Wertpapieren. 

Die nachfolgenden Emissionsspezifischen Bestimmungen enthalten die Produktspezifischen 

Bestimmungen (die "Produktspezifischen Bestimmungen") des entsprechenden Wertpapiertyps 

(Produkt Nr. [●] in dem Basisprospekt), die in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen aus-

gewählt und vervollständigt werden, und darüber hinaus die Allgemeinen Bestimmungen (die 

"Allgemeinen Bestimmungen"), welche die in dem Basisprospekt enthaltenen Allgemeinen Be-

dingungen ergänzen und auf die Wertpapiere anwendbar sind.  

 

Teil A – Produktspezifische Bestimmungen 
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Produkt Nr. 1. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Step up & Step Down Wert-

papieren 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag]. 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●] 

Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen)) angegeben] 

  

Produkt Nr. 2. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf festverzinsliche Wertpapiere 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag]. 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●] 

Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen)) angegeben] 

  

Produkt Nr. 3. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Variabel Verzinsliche Wert-

papiere 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag]. 

[Nominalbetrag] [●]  

[Berechnungsbetrag] [●]  

Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 



V. MUSTER DER EMISSIONSSPEZIFISCHEN BESTIMMUNGEN 

 

164 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen)) angegeben] 

  

Produkt Nr. 4. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Floored Floater Wertpapiere 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag]. 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●]  

Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen)) angegeben] 

  

Produkt Nr. 5. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Capped Floored Floater 

Wertpapiere 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag]. 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●]  

Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen)) angegeben] 

  

Produkt Nr. 6 Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Variabel Verzinsliche Wert-

papiere mit Zielzins (TARN Wertpapiere) 

Tilgungsbetrag Vorbehaltlich des Eintritts eines Zielzins-Ereignisses während 

der Laufzeit der Wertpapiere, erhält der Wertpapierinhaber am 

Fälligkeitstag den [Nominalbetrag][Berechnungsbetrag].  
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[Nominalbetrag] [●]  

[Berechnungsbetrag] [●]  

Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 

Zielzins-Ereignis [Ein Zielzins-Ereignis tritt ein, wenn die Summe [aller Zinss-

ätze] der vorangegangenen Zinsperioden [(einschließlich der 

Zinsperiode(n), während der ein Festzinssatz zur Anwendung 

gekommen ist)]] [der in Bezug auf ein Wertpapier bereits ge-

zahlten Zinsbeträge]  

[einschließlich] [zuzüglich] des für die [relevante] [laufende] 

[nächst folgende] Zinsperiode [ermittelten Zinssatzes] [berech-

neten Zinsbetrags] an einem Zielzins-Beobachtungstag auf oder 

über dem Zielzins liegt.]  

[Maßgeblich ist in Bezug auf die [laufende] [nächst folgende] 

Zinsperiode der [Zinssatz][Zinsbetrag], der gemäß § 3 der All-

gemeinen Bedingungen vor einer etwaigen Anpassung aufgrund 

der Bedingungen auf [den Mindestzinssatz] [und] [den Höchst-

zinssatz] ermittelt wurde.]] [●]  

Zielzins [●] 

Zielzins-Beobachtungstag(e) [Jeder Zinsfestlegungstag] [●] 

Automatischer Fälligkeitstag [Der Zinszahlungstag der unmittelbar auf den Zielzins-Beobach-

tungstag folgt, an dem ein Zielzins-Ereignis eingetreten ist.] [●] 

  

Produkt Nr. 7. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Flex Wertpapiere 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag am Fälligkeitstag entspricht dem am Fällig-

keitstag Ausstehenden [Nominalbetrag][Berechnungsbetrag]. 

Darüber hinaus erhält der Wertpapierinhaber an [dem][den] 

Teilrückzahlungs-Fälligkeitstag[en] den [jeweils] zu zahlenden 

[Teilnominalbetrag][Teilberechnungsbetrag]. 

Zur Klarstellung: Der am Fälligkeitstag Ausstehende [Nominal-

betrag][Berechnungsbetrag] und [der am Teilrückzahlungs-

Fälligkeitstag zu zahlende [Teilnominalbetrag][Teilberech-

nungsbetrag] [die an den Teilrückzahlungs-Fälligkeitstagen zu 

zahlenden [Teilnominalbeträge][Teilberechnungsbeträge]] ent-

sprechen in der Summe dem [Nominalbetrag][Berechnungsbe-

trag]. 

[Nominalbetrag] [●] 
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[Berechnungsbetrag] [●] 

Teilrückzahlungs-Fälligkeits-

tag[e] 

● 

[Teilnominalbetrag] [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] 

[Teilberechnungsbetrag] [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] 

[Ausstehender Nominalbetrag] [●] 

[Ausstehender Berechnungsbe-

trag] 

[●] 

Zinsbetrag [Der an dem jeweiligen Zinszahlungstag zu zahlende Zinsbetrag 

entspricht dem Zinssatz multipliziert mit dem an dem entspre-

chenden Zinszahlungstag Ausstehenden [Nominalbetrag][Be-

rechnungsbetrag] (unter Berücksichtigung des Zinstagequotien-

ten).] [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen Be-

griffe im Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedin-

gungen) angegeben] 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen)) angegeben]  

  

Produkt Nr. 8. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Digital Verzinsliche Wertpa-

piere 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag]. 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●]  

Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen)) angegeben] 
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Produkt Nr. 9. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Fest zu Variabel Verzinsli-

chen Wertpapieren 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag]. 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●]  

Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen) angegeben] 

  

Produkt Nr. 10. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Fest zu Variabel Verzinsli-

chen Wertpapieren mit Floor 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag]. 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●]  

Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen)) angegeben] 

  

Produkt Nr. 11. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Fest zu Variabel Verzinsli-

chen Wertpapieren mit Cap und Floor 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag]. 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●]  
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Zinsbetrag [●] [Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen (Begriffe im 

Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen)) 

angegeben] 

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen) angegeben] 

  

Produkt Nr. 12. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Fixed Return Wertpapiere  

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht [●] [%] [des [Nominalbetrags] 

[Berechnungsbetrags]] 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●]  

Wahlrückzahlungstage [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen) angegeben] 

  

Produkt Nr. 13. Produktspezifische Bestimmungen im Hinblick auf Nullkupon Wertpapiere 

Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht [dem [Nominalbetrag][Berech-

nungsbetrag][falls der Tilgungsbetrag über dem Nominalbetrag 

bzw. Berechnungsbetrag liegt: [●]] 

[Nominalbetrag] [●] 

[Berechnungsbetrag] [●]  

[Wahlrückzahlungstage] [●][Wie unter Teil B - Allgemeine Bestimmungen Begriffe im 

Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzänderungsereignis-

ses (§ 4 der Allgemeinen Bedingungen) angegeben] 

  

Teil B - Allgemeine Bestimmungen 

 

Begriffe im Hinblick auf Wertpapierrecht, Status, Garantie, Definitionen (§ 1 der Allgemeinen 

Bedingungen) 

Tilgungsbetragrundung [●][Nicht anwendbar] 
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Abwicklungswährung [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] 

Anfänglicher Bewertungstag [●][Nicht anwendbar] 

Fälligkeitstag [●]  

Datum der Programmvereinba-

rung 

[●][Nicht anwendbar] 

Datum des Agency Agreement [●][Nicht anwendbar] 

Datum der Deed of Covenant [●][Nicht anwendbar] 

Italienische Gelistete Wertpa-

piere 

[Anwendbar][Nicht anwendbar] 

  

Begriffe im Hinblick auf Abwicklung (§ 2 der Allgemeinen Bedingungen) 

[Zahltag] [●] 

Clearingsystem [Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Mergenthaleral-

lee 61, 65760 Eschborn, Deutschland][Euroclear Bank SA/NV, 

1 Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brüssel, bzw. Clearstream 

Banking, société anonyme, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Lu-

xemburg][Euroclear Finland Oy, der finnische Zentralverwahrer 

für Wertpapiere, Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki, Finn-

land][Euroclear Sweden AB, der schwedische Zentralverwahrer 

für Wertpapiere, Klarabergsviadukten 63, Stockholm, 11164, 

Schweden] [Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effecten-

verkeer B.V., der niederländische Zentralverwahrer für Wertpa-

piere, Herengracht 459, 1017BS Amsterdam, Niederlande] 

[Verdipapirsentralen ASA, der norwegische Zentralverwahrer 

für Wertpapiere, Biskop, Gunnerus’gt 14A, Oslo, 0185, Norwe-

gen] [Euroclear Frankreich S.A., der französische Zentralver-

wahrer für Wertpapiere, 66 Rue de la Victoire, 75009 Paris, 

Frankreich] [●] 

  

Begriffe im Hinblick auf Verzinsung (§ 3 der Allgemeinen Bedingungen) 

Zinszahlung [Anwendbar][Nicht anwendbar]  

Zinssatz [●][Wie unter [Festzinssatz] [bzw.] [Digitaler Zinssatz 1 und Di-

gitaler Zinssatz 2] angegeben] 
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Zinsbetrag [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben]  

Art des Zinssatzes [●] [Feste Verzinsung] [Stufenverzinsung] [Variable Verzin-

sung] [Feste zu Variable Verzinsung] [Digitale Verzinsung] 

Verzinsungsbeginn [●][Nicht anwendbar] 

Zinszahlungstag(e) [●][Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [ggf. Zinszahlungstag(e) für den 

Festzinszeitraum und den Variablen Verzinslichen Zeitraum ein-

fügen, sofern diese unterschiedlich sind] 

[Festzinssatz [im Fall von Wertpapieren mit Fester Verzinsung einfügen: [●] 

[Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen Best-

immungen angegeben]] 

[Stufenfestzinssatz-Zeiträume 

und Stufenfestzinssätze 

[im Fall von Wertpapieren mit Stufenverzinsung einfügen:  

[- Von (einschließlich) [●] bis (ausschließlich) [●]:[●] 

- Von (einschließlich) [●] bis (ausschließlich) [●]:[●]] 

[●][Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben]]]  

[Variabler Zinssatz [im Fall von Wertpapieren mit Variabler Verzinsung einfügen: 

[●] [Referenzzinssatz] [Inflationsfaktor (festgelegt auf Basis der 

Entwicklung des Inflationsindex)] [Differenz zwischen [Refe-

renzzinssatz 1]] [Referenzzinssatz 2] [Wie in Tabelle 1 im An-

nex zu den Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben]]  

[Festzinszeitraum und Variabel 

Verzinslicher Zeitraum 

[im Fall von Wertpapieren mit Fester zu Variabler Verzinsung 

einfügen: 

Letzter Festgelegter Zinszah-

lungstag (Fix) 

[●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben]] 

Festzinssatz [●][Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben]] 

Variabler Zinssatz [●] [Referenzzinssatz] [Inflationsindex] [Inflationsfaktor (fest-

gelegt auf Basis der Entwicklung des Inflationsindex)] [Diffe-

renz zwischen [Referenzzinssatz 1]] [Referenzzinssatz 2] [Wie 

in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen Bestim-

mungen angegeben]] 

[Digitales Zinsereignis [im Fall von Wertpapieren mit Digitaler Verzinsung einfügen: 

Ein Digitales Zinsereignis tritt ein, wenn [der Referenzzinssatz] 

[der Inflationsfaktor] [die Kursreferenz] an einem 
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Zinsfestlegungstag [auf oder über] [über] der Zinsbarriere 

liegt,][●] die [dem entsprechenden Zinsfestlegungstag][der ent-

sprechenden Zinsperiode] zugeordnet ist. 

Festzinssatz [●][Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [Nicht anwendbar] 

Letzter Festgelegter Zinszah-

lungstag (Fix) 

[●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [Nicht anwendbar] 

Zinsbarriere [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben]  

Digitaler Zinssatz 1 [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben]  

Digitaler Zinssatz 2 [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben]] 

[Kursreferenz  im Fall von Indizes einfügen: [Kursreferenz an einem Zinsfest-

legungstag][Wie in den Indexbezogenen Bestimmungen ange-

geben][●]] 

[Anfänglicher Referenzpreis  [gegebenenfalls im Fall von Indizes einfügen: [●] [Kursreferenz 

am Anfänglichen Bewertungstag] [Wie in Tabelle 1 im Annex 

zu den Emissionsspezifischen Bestimmungen angegeben]] 

[Zielzins [Wie in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) angegeben] 

[●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [Nicht anwendbar] 

Zielzins-Ereignis [Wie in Teil A (Produktspezifische Bestimmungen) angegeben] 

[●][Nicht anwendbar]] 

[Minimalzins (Global Floor) [●][Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [Nicht anwendbar]] 

[Referenzzins[atz] [ätze] [Referenzzinssatz [1]:] [●] [EURIBOR][SOFR][SO-

NIA][€STR][Swapsatz (EURIBOR][Swapsatz (USD SOFR)] 

[Nicht anwendbar] 

[Referenzzinssatz 2:] [●] [EURIBOR][SOFR][SO-

NIA][€STR][Swapsatz (EURIBOR][Swapsatz (USD SOFR)]  

[Nicht anwendbar] 

[Alternative SOFR-Uhrzeit: [●]] 

 [Maßgebliche [(Swap)] Laufzeit: [●]] 

Bildschirmseite: [●]] 
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["p": [●] [Geschäftstage für U.S.-Staatsanleihen] [TARGET Ge-

schäftstage] [Londoner Geschäftstage]] 

 [ggf. weitere Informationen zum Referenzzinssatz einfügen: ●]] 

[Inflationsindex [●] [(Bildschirmseite: ●)] [Nicht anwendbar] 

[ggf. weitere Informationen zum Inflationsindex einfügen: ●] 

Inflationsindex-Sponsor [●][Nicht anwendbar] 

Inflationsfaktor [●][Nicht anwendbar] 

Referenzmonat [●][Nicht anwendbar]] 

Marge [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [Nicht anwendbar] 

Zinsfaktor [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [Nicht anwendbar] 

Höchstzinssatz (Cap) [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [Nicht anwendbar] 

Mindestzinssatz (Floor) [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [Nicht anwendbar] 

Zinsfestlegungstag [●] [[●] Geschäftstage vor dem Zinszahlungstag (oder, falls frü-

her, vor dem vorzeitigen Rückzahlungstag)] [Wie in Tabelle 1 

im Annex zu den Emissionsspezifischen Bestimmungen ange-

geben] [Nicht anwendbar] 

Verzinsungsende [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] [Nicht anwendbar] 

Zinstagequotient [Actual/Actual (ICMA)] [Actual/365] [Actual/Actual (ISDA)] 

[Actual/365 (Fixed)] [Actual/360] [30/360] [360/360] [Bond 

Basis] [30E/360] [Eurobond Basis] [1/1] [Nicht anwendbar] [●] 

[ggf. Zinstagequotient für den Festzinszeitraum und den Variab-

len Verzinslichen Zeitraum einfügen, sofern diese unterschied-

lich sind] 

Zinsperiode [Anwendbar] [Nicht anwendbar] [●] 

Keine Anpassung  [Anwendbar] [Nicht anwendbar] [●] 

Geschäftstagekonvention [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben.] [Fällt der Zinszahlungstag auf einen 

Tag, der kein Zahltag ist, dann [soweit nicht "Keine Anpassung" 

angegeben ist und bei Anwendbarkeit der Folgender Geschäfts-

tagekonvention einfügen: wird der maßgebliche Zinszahlungstag 
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auf den nächstfolgenden Tag verschoben, der ein Zahltag ist.] 

[soweit nicht "Keine Anpassung" angegeben ist und bei Anwend-

barkeit der Modifizierten Folgender Geschäftstagekonvention 

einfügen: wird der maßgebliche Zinszahlungstag auf den nächst-

folgenden Tag verschoben, der ein Zahltag ist, es sei denn, der 

Zinszahlungstag würde dadurch in den nächsten Kalendermonat 

fallen; in diesem Fall wird der Zinszahlungstag auf den unmit-

telbar vorausgehenden Zahltag vorgezogen.] [falls "Keine An-

passung" angegeben ist, einfügen: wird der Zinszahlungstag 

nicht gemäß einer Geschäftstagekonvention angepasst.] [ggf. 

Geschäftstagekonvention für den Festzinszeitraum und den Va-

riablen Verzinslichen Zeitraum einfügen, sofern diese unter-

schiedlich sind] 

  

Begriffe im Hinblick auf das Ordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; Anpassungs- und 

Kündigungsrecht nach Eintritt eines Gesetzesänderungsereignisses (§ 4 der Allgemeinen Bedin-

gungen) 

Ordentliches Kündigungsrecht 

der Emittentin 

[Anwendbar][Nicht anwendbar] 

[Wahlrückzahlungstage] [●] 

[Kündigungsbetrag für den Fall 

der ordentlichen Kündigung]  

[Kündigungsbetrag für den Fall der ordentlichen Kündigung, 

der dem jeweiligen Wahlrückzahlungstag zugeordnet ist, einfü-

gen: ●] 

[Zugewachsener Betrag [Anwendbar][Nicht anwendbar] 

Tägliche Aufzinsung [Anwendbar][Nicht anwendbar] 

Jährliche Aufzinsung [Anwendbar][Nicht anwendbar] 

Aufzinsungstag [●] [Einschließlich] [Ausschließlich] 

Endtag der Nullkuponperiode [●] [Einschließlich] [Ausschließlich] 

Amortisationsrendite [●] 

[Geschäftstag] [●] 

Zinstagequotient (Nullkupon) [Actual/Actual (ICMA)] [Actual/365] [Actual/Actual (ISDA)] 

[Actual/365 (Fixed)] [Actual/360] [30/360] [360/360] [Bond 

Basis] [30E/360] [Eurobond Basis] [1/1] [Standard-Zinstage-

quotient (Nullkupon)] [Nicht anwendbar] [●] 

Nullkupon Wertpapier Refe-

renzpreis 

[●]] 
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[Linear Zugewachsener Betrag [Anwendbar][Nicht anwendbar] 

[Linear Zugewachsener Be-

trag (Modifizierte Definitio-

nen) 

[Anwendbar][Nicht anwendbar] 

LZB (Tilgungsbetrag) [●]] 

Prozentwert des Ausgabe-

preises 

[●]] 

[Kündigungserklärungstage] [●] 

[Kündigungsfrist] [Ein Monat][●] 

[Kündigungsperiode] [●] 

  

Begriffe im Hinblick auf Übertragbarkeit, Wertpapierinhaber (§ 5 der Allgemeinen Bedingun-

gen) 

[Elektronisches Wertpapier] [Anwendbar][Nicht anwendbar] 

[Registerführende Stelle] [Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Mergenthaleral-

lee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] [●] 

Mindesthandelsgröße [●] [(entsprechend ● Wertpapier[en])] 

Zulässige Handelsgröße [Nicht anwendbar] [●]  

 

Begriffe im Hinblick auf Stellen (§ 6 der Allgemeinen Bedingungen) 

Berechnungsstelle [Goldman Sachs International, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, 

London EC4A 4AU, Vereinigtes Königreich][●] 

Hauptprogrammstelle [Goldman Sachs Bank Europe SE, Marienturm, Taunusanlage 

9-10, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland][Citibank Europe 

plc, Germany Branch, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, 

Deutschland][●] 

Fiskalstelle [Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ir-

land][Nicht anwendbar][●]  

Registerstelle [Citigroup Global Markets Europe AG, Reuterweg 16, 60323 

Frankfurt am Main, Deutschland][Nicht anwendbar][●] 
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[Norwegische Zahlstelle] [Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Zweigstelle Oslo 

(GTS Banks), P.O. Box 1843, Vika NO-0123 Oslo, Norwe-

gen][Nicht anwendbar][●] 

[Finnische Zahlstelle] [Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Zweigstelle Hel-

sinki (GTS Banks), Unioninkatu 30, F1-00100 Helsinki, Finn-

land][Nicht anwendbar][●] 

[Schwedische Zahlstelle] [Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (GTS Banks), Ser-

gels Torg 2, ST H1, SE-106 40 Stockholm, Schweden][Nicht 

anwendbar][●] 

[Niederländische Zahlstelle] [Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland] [●] 

[Nicht anwendbar] 

[Französische Zahlstelle]  [Nicht anwendbar][●] 

Weitere(r) Beauftragte(r) [ggf. weitere Zahlstelle einfügen: ●] 

  

Begriffe im Hinblick auf Bekanntmachungen (§ 9 der Allgemeinen Bedingungen) 

Webseite [●] 

  

Begriffe im Hinblick auf Berichtigungen (§ 10 der Allgemeinen Bedingungen) 

Wertpapierbörse [●][Nicht anwendbar] 

  

Begriffe im Hinblick auf Maßgebliches Recht, Gerichtsstand, Zustellungsbevollmächtigter (§ 11 

der Allgemeinen Bedingungen) 

Wertpapiere [Deutsche Wertpapiere][Englische Wertpapiere] 

[Nordische Registrierte 

Wertpapiere] 

[Euroclear Finnland Registrierte Wertpapiere][Euroclear 

Schweden Registrierte Wertpapiere][VPS Registrierte Wertpa-

piere][Nicht anwendbar] 

[Euroclear Niederlande 

Registrierte Wertpapiere] 

[Anwendbar][Nicht anwendbar] 

[Euroclear Frankreich 

Registrierte Wertpapiere] 

[Anwendbar][Nicht anwendbar] 

Maßgebliches Recht [Deutsches Recht][Englisches Recht][, vorbehaltlich § 12 (3) 

der Allgemeinen Bedingungen] 
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Begriffe im Hinblick auf indexbezogene Bestimmungen (Anhang zu den Allgemeinen Bedingun-

gen - Indexbezogene Bestimmungen) 

Indexbezogene Bestimmungen [Anwendbar] [Nicht anwendbar] 

Name des Index [Name des Index/Namen der Indizes einfügen: ●] [Wie in Ta-

belle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen Bestimmungen 

angegeben] [([ISIN: ●] [Bloomberg Code(s): ●][Reuters Code: 

●])] [([jeweils] der "Index" oder [der "Basiswert"])]  

Börse(n) [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] 

Verbundene Börse(n) [Nicht anwendbar][Alle Börsen][●] 

Optionsbörse [Nicht anwendbar][Verbundene Börse][●] 

Berechnungstag [●] 

Berechnungsstunden [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] 

Index-Sponsor [●] [Wie in Tabelle 1 im Annex zu den Emissionsspezifischen 

Bestimmungen angegeben] 

Kursreferenz [●] 

Bewertungszeitpunkt [Wie in der Indexbezogenen Bestimmung 6 angegeben][●] 

Vorgesehene(r) Stichtag(e) [Zinsfestlegungstag][●] 

Einzelindex und Stichtage – Fol-

gen von Unterbrechungstagen 

[Anwendbar – wie in der Indexbezogenen Bestimmung 1.1 an-

gegeben] [Nur anwendbar, falls der Referenzpreis der Finale In-

dexstand ist; in diesem Fall wie in der Indexbezogenen Bestim-

mung 1.1 angegeben][Nicht anwendbar] 

Höchstzahl an Unterbre-

chungstagen 

[●][Nicht anwendbar] 

Keine Anpassung [Nicht anwendbar][Anwendbar] 

Einzelindex und Durchschnittser-

mittlungs-Stichtage – Folgen von 

Unterbrechungstagen 

[Anwendbar – wie in der Indexbezogenen Bestimmung 1.2 an-

gegeben][Nicht anwendbar] 

Auslassung [Nicht anwendbar][Anwendbar] 

Verschiebung [Nicht anwendbar][Anwendbar] 

Modifizierte Verschie-

bung 

[Nicht anwendbar][Anwendbar] 



V. MUSTER DER EMISSIONSSPEZIFISCHEN BESTIMMUNGEN 

 

177 

Höchstzahl an Unter-

brechungstagen 

[●][Nicht anwendbar] 

Keine Anpassung [Nicht anwendbar][Anwendbar] 

Ausweich-Bewertungstag [Nicht anwendbar][●] 

Gesetzesänderung [Anwendbar][Nicht anwendbar] 

Hedging-Störung [Anwendbar][Nicht anwendbar] 

Erhöhte Hedging-Kosten [Anwendbar][Nicht anwendbar] 

Berichtigung der Kursreferenz [Nicht anwendbar][Anwendbar] 

Berichtigungsstichtag [Nicht anwendbar][●] 
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Annex zu den Emissionsspezifischen Bestimmungen 

Tabelle 1 

[WKN] 

[ISIN] 

[Valor] 

[Common 

Code] 

[gegebe-

nenfalls 

weitere 

Wertpa-

pierkenn-

nummer: 

●]  

[Abwick-

lungswäh-

rung] 

[Teilnominalbe-

träge] [Teilbe-

rechnungsbe-

träge] [Teilrück-

zahlungs-Fällig-

keitstage] 

[Zinssatz] 

[Zinsbetrag] 

[Festzinssatz] 

[Variabler Zinssatz] 

[Stufenfestzinssatz-

Zeiträume und Stu-

fenfestzinssätze] 

[Letzter Festgelegter 

Zinszahlungstag 

(Fix)] 

[Festzinssatz] 

[Variabler Zinssatz] 

[Zielzins] 

[Zielbarriere] 

[Digitaler Zinssatz 

1] 

[Digitaler Zinssatz 

2] 

 

[Verzinsungs-

beginn] 

[Zinsfestle-

gungstag] 

[Zielzins Be-

obachtungs-

tag] 

[Zinszah-

lungstag[(e)]] 

[Verzinsungs-

ende] 

 

[Zinstagequotient] 

[Geschäftstage-

konvention] 

[Referenzzinssatz] 

[Inflationsindex] 

[Inflationsfaktor] 

[Marge] 

[Zinsfaktor] 

[Mindestzinssatz (Floor)] 

[Höchstzinssatz (Cap)] 

[Minimalzins (Global 

Floor)] 

[Bildschirmseite] 

 

[Name des 

Index] 

[Börse(n)] 

[Berechnungs-

stunden] 

[Index-Sponsor] 

[Kursreferenz] 

[Anfänglicher Re-

ferenzpreis] 
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[●] [●]  [●] [●] [●] [●] [●] 
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VI. GARANTIE 

DIESE GARANTIE wurde am 13. Januar 2025 erstellt von THE GOLDMAN SACHS 

GROUP, INC., eine nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware ordnungsgemäß be-

stehende Gesellschaft (die "Garantin") gewährt. 

VORBEMERKUNGEN 

(A) Die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH ("GSW") und die Goldman Sachs 

Finance Corp International Ltd ("GSFCI" und, zusammen mit GSW, die "Emit-

tentinnen" und jeweils eine "Emittentin") haben ein Programm für die Emission 

von Wertpapieren (die "Wertpapiere") aufgelegt (das "Emissionsprogramm") 

und in diesem Zusammenhang einen Prospekt vom 13. Januar 2025 erstellt (der 

"Prospekt", wobei dieser Begriff auch alle Nachträge zu dem ursprünglichen 

Prospekt umfasst).  

(B) Die Emittentinnen sind berechtigt, aufgrund des Emissionsprogramms zu den in 

dem Prospekt dargelegten Bedingungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten Tran-

chen von Wertpapieren zu begeben. 

(C) Die Garantin gewährt diese Garantie als Sicherheit für sämtliche Zahlungsver-

pflichtungen, die den Emittentinnen in Zusammenhang mit den von ihr im Rah-

men des Emissionsprogramms begebenen Wertpapieren entstehen. Zur Klarstel-

lung wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Garantie um keine Garantie 

auf erstes Anfordern handelt. 

DIE GARANTIN verpflichtet sich hiermit wie folgt: 

1. Die Garantin übernimmt hiermit gegenüber den Inhabern der einzelnen Wertpa-

piere, die jetzt oder zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Garantie 

von einer Emittentin im Rahmen des Emissionsprogramms begeben werden (je-

weils ein "Wertpapierinhaber"), die unbedingte und unwiderrufliche Garantie 

für die Leistung aller Tilgungsbeträge sowie von jeglichen sonstigen Zahlungen, 

die gemäß den Bedingungen der Wertpapiere auf ein Wertpapier zahlbar sind, 

und zwar zu den in den Bedingungen der Wertpapiere bestimmten Fälligkeiten, 

falls die jeweilige Emittentin ihren entsprechenden Zahlungsverpflichtungen im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren nicht nachkommt.  

2. Diese Garantie begründet eine unbedingte, unwiderrufliche, nicht besicherte und 

nicht nachrangige Verbindlichkeit der Garantin, die mit allen anderen jeweils be-

stehenden, nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Ga-

rantin gleichrangig ist mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, die nach geltenden 

Rechtsvorschriften vorrangig sind. 

3. Die Verpflichtungen der Garantin aus dieser Garantie (i) sind selbstständig und 

unabhängig von den Verpflichtungen der jeweiligen Emittentin aus den Wertpa-

pieren, (ii) bestehen unabhängig von der Rechtmäßigkeit, Gültigkeit, 
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Verbindlichkeit oder Durchsetzbarkeit der Wertpapiere und (iii) werden nicht 

durch Ereignisse, Bedingungen oder Umstände tatsächlicher oder rechtlicher Art 

berührt, außer durch die vollständige, endgültige und unwiderrufliche Erfüllung 

sämtlicher in den Wertpapieren eingegangenen Zahlungsverpflichtungen. 

4. Diese Garantie und alle darin enthaltenen Vereinbarungen sind ein Vertrag zu-

gunsten der Wertpapierinhaber als begünstigte Dritte gemäß § 328 Abs. 1 BGB. 

Sie begründen das Recht eines jeden Wertpapierinhabers, die Erfüllung der hierin 

eingegangenen Verpflichtungen unmittelbar von der Garantin zu fordern und 

diese Verpflichtungen unmittelbar gegenüber der Garantin durchzusetzen. 

Ein Wertpapierinhaber kann im Falle der Nichterfüllung von Zahlungen auf die 

Wertpapiere durch eine Emittentin zur Durchsetzung dieser Garantie unmittelbar 

gegen die Garantin Klage erheben, ohne dass zunächst ein Verfahren gegen die 

jeweilige Emittentin eingeleitet werden müsste. 

5. Im Falle einer Abtretung oder sonstigen Übertragung der Rechte und Pflichten 

einer Emittentin oder der Emittentinnen aus den Wertpapieren gemäß den für die 

Wertpapiere geltenden Bedingungen auf eine nicht mit der Garantin identische 

neue Personen- oder Kapitalgesellschaft, ein Sondervermögen oder einen sonsti-

gen Rechtsträger (die "Rechtsnachfolgerin"), die, das bzw. der aufgrund vertrag-

licher Absprachen, gesetzlicher Bestimmungen oder auf einer anderen Rechts-

grundlage in die in Zusammenhang mit den Wertpapieren bestehenden Verpflich-

tungen der Emittentin bzw. der Emittentinnen eintritt, bleibt diese Garantie un-

eingeschränkt bestehen und wirksam und ist ab dem Zeitpunkt dieses Übergangs 

so zu lesen und zu verstehen, dass mit jeder Bezugnahme auf die Emittentin bzw. 

die Emittentinnen stets deren Rechtsnachfolgerin gemeint ist.  

6. Die Garantin ist nicht berechtigt, ihre Rechte oder Pflichten aus dieser Garantie 

ganz oder teilweise abzutreten oder auf einen Dritten zu übertragen, sofern (i) es 

sich nicht um eine Abtretung oder Übertragung sämtlicher Rechte und Pflichten 

der Garantin aus dieser Garantie handelt, die gegenüber einer Person vorgenom-

men wird, die das Vermögen und den Geschäftsbetrieb der Garantin insgesamt 

bzw. im Wesentlichen übernimmt und aufgrund vertraglicher Absprachen, ge-

setzlicher Bestimmungen oder auf einer anderen Rechtsgrundlage in die entspre-

chenden Verpflichtungen eintritt; (ii) eine Übertragung dieser Garantie oder einer 

Rechtsposition oder einer Verpflichtung der Garantin unter oder aus dieser Ga-

rantie auf eine andere Einheit als Empfänger als Bestandteil einer Abwicklung, 

Umstrukturierung oder Neuorganisation der Garantin erfolgt, soweit oder nach 

dem die Garantin einer Zwangsvollstreckung, Insolvenz, Auflösung, Abwicklung 

oder einem ähnlichen Verfahren unterworfen wird. Im Falle einer solchen Abtre-

tung und Übernahme der Verpflichtungen der Garantin aus dieser Garantie oder 

einer Übertragung der Garantie, wird die Garantin aus ihren sämtlichen Ver-

pflichtungen aus dieser Garantie vollumfänglich entlassen und freigestellt. 
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7. Für den Fall, dass die Garantin einem Verfahren nach dem Bundeseinlagensiche-

rungsgesetz (Federal Deposit Insurance Act) oder nach Titel II des Dodd Frank 

Reform- und Verbraucherschutzgesetz (Dodd Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act) (zusammen das "U.S. Special Resolution Regimes") 

unterworfen wird, wird die Übertragung der Garantie und die Übertragung jegli-

cher Rechtspositionen oder Verpflichtungen der Garantin unter oder aus der Ga-

rantie im selben Umfang wirksam, wie es die Übertragung nach dem U.S. Special 

Resolution Regimes wäre, ungeachtet dessen, in welcher Jurisdiktion die Wert-

papierinhaber ansässig sind oder sich befinden oder der Tatsache, dass das an-

wendbare Recht der Wertpapiere dem Recht einer Jurisdiktion abweichend von 

dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines Staates der Vereinig-

ten Staaten von Amerika unterliegt. Für den Fall, dass eine Emittentin oder die 

Emittentinnen oder die Garantin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen ei-

nem Verfahren nach dem U.S. Special Resolution Regimes unterworfen wird, 

dürfen Rechte im Zusammenhang mit dem Zahlungsausfall gegen die Emittentin 

oder die Emittentinnen oder die Garantin in keinem größeren Umfang ausgeübt 

werden, als Rechte im Zusammenhang mit dem Zahlungsausfall nach dem U.S. 

Special Resolution Regimes ausgeübt werden dürften, ungeachtet dessen, in wel-

cher Jurisdiktion die Wertpapierinhaber ansässig sind oder sich befinden oder der 

Tatsache, dass das anwendbare Recht der Wertpapiere dem Recht einer Jurisdik-

tion unterliegt, welches von dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika oder 

eines Staates der Vereinigten Staaten von Amerika abweicht. Der Begriff "Rechte 

im Zusammenhang mit dem Zahlungsausfall", wie in diesem Absatz 7 verwendet, 

hat die Bedeutung, die diesem Begriff unter 12 C.F.R. 252.81 des U.S. Code of 

Federal Regulations zugewiesen ist. 

8. Die hierin verwendeten und nicht anders definierten Begriffe haben die ihnen in 

den Bedingungen der Wertpapiere zugewiesene Bedeutung. 

9. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist ent-

sprechend auszulegen. Erfüllungsort und nicht ausschließlicher Gerichtsstand ist 

Frankfurt am Main. 

10. Diese Garantie ist in deutscher Sprache abgefasst und mit einer Übersetzung in 

die englische Sprache versehen. Allein der deutsche Text ist verbindlich und al-

lein maßgeblich. 

GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 

 durch:  

Name: 

Datum: 

(zeichnungsberechtigter Vertreter) 
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GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH 

durch:  durch: 

Name:  Name: 

Datum:  Datum: 

(zeichnungsberechtigter Vertreter)  (zeichnungsberechtigter Vertreter) 

 

 

GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD 

 durch:  

Name: 

Datum: 

(zeichnungsberechtigter Vertreter) 
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VII. WESENTLICHE ANGABEN ZUR GSW ALS EMITTENTIN 

Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH als 

Emittentin der Wertpapiere wird gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Prospektverordnung auf das von 

der BaFin gebilligte englischsprachige Registrierungsformular der Goldman, Sachs & Co. Wert-

papier GmbH vom 3. Juni 2024 (das "GSW Registrierungsformular 2024"), den ersten Nach-

trag vom 27. September 2024 zum GSW Registrierungsformular 2024 (der "Erste Nachtrag 

zum GSW Registrierungsformular 2024") sowie auf den ungeprüften Halbjahresabschluss der 

GSW für die sechs Monate endend am 30. Juni 2024 (der "GSW Half Year Report 2024"), den 

geprüften Jahresabschluss der GSW für das am 31. Dezember 2023 geendete Geschäftsjahr (der 

"GSW Annual Report 2023") und den geprüften Jahresabschluss der GSW für das am 31. De-

zember 2022 geendete Geschäftsjahr (der "GSW Annual Report 2022") verwiesen, aus denen 

Informationen durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden (eine genaue Angabe 

der Seitenzahlen im GSW Registrierungsformular 2024, im Ersten Nachtrag zum GSW Regist-

rierungsformular 2024, im GSW Half Year Report 2024, im GSW Annual Report 2023 und im 

GSW Annual Report 2022, auf die hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Emittentin 

verwiesen wird, findet sich im Abschnitt "XIII. Allgemeine Informationen" unter "6. Durch Ver-

weis einbezogene Angaben").
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VIII. WESENTLICHE ANGABEN ZUR GSFCI ALS EMITTENTIN 

Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Goldman Sachs Finance Corp International 

Ltd als Emittentin der Wertpapiere wird gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Prospektverordnung auf 

das von der BaFin gebilligte englischsprachige Registrierungsformular der Goldman Sachs Fi-

nance Corp International Ltd vom 25. Juni 2024 (das "GSFCI Registrierungsformular 2024"), 

den ersten Nachtrag vom 27. September 2024 zum GSFCI Registrierungsformular 2024 (der 

"Erste Nachtrag zum GSFCI Registrierungsformular 2024") sowie auf den ungeprüften 

Halbjahresabschluss der GSFCI für die sechs Monate endend am 30. Juni 2024 (der "GSFCI 

Half-yearly Financial Report 2024"), den geprüften Jahresabschluss der GSFCI für das am 31. 

Dezember 2023 geendete Geschäftsjahr (der "GSFCI Annual Report 2023") und den geprüften 

Jahresabschluss der GSFCI für das am 31. Dezember 2022 geendete Geschäftsjahr (der "GSFCI 

Annual Report 2022") verwiesen, aus denen Informationen durch Verweis in diesen Basispros-

pekt einbezogen werden (eine genaue Angabe der Seitenzahlen im GSFCI Registrierungsformu-

lar 2024, im Ersten Nachtrag zum GSFCI Registrierungsformular 2024, im GSFCI Half-yearly 

Financial Report 2024, im GSFCI Annual Report 2023 und im GSFCI Annual Report 2022, auf 

die hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Emittentin verwiesen wird, findet sich im 

Abschnitt "XIII. Allgemeine Informationen" unter "6. Durch Verweis einbezogene Angaben"). 

Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Zusammensetzung der Verwaltungs-, Ge-

schäftsführungs- oder Aufsichtsorgane der Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, sind 

im Folgenden die Namen und Positionen sowie die Geschäftsadressen der Geschäftsführer zum 

Datum dieses Basisprospekts aufgeführt (entsprechend dem englischsprachigen GSFCI Regist-

rierungsformular 2024 erfolgen die nachfolgenden Ausführungen in englischer Sprache): 

 

Name  Position  Business Address 

Pierre Benichou  Director  200 West Street, 

New York 10282, 

United States 

Anshuman Bajpayi  Director   Helios Business Park, 

150 Outer Ring Road 

Kadubeesanahalli, Bengaluru 

560103, India 

Gopal Agarwal  Director  Helios Business Park, 

150 Outer Ring Road 

Kadubeesanahalli, Bengaluru 

560103, India 
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Michael Lynam  Director  22 Grenville Street 

St. Helier 

Jersey 

JE4 8PX 

Stephen McGrath  Director  22 Grenville Street 

St. Helier 

Jersey 

JE4 8PX 

Ed Fletcher  Director  22 Grenville Street 

St. Helier 

Jersey 

JE4 8PX 

Kelly Devine  Director  22 Grenville Street 

St. Helier 

Jersey 

JE4 8PX 

 

The company secretary of GSFCI is Mourant Secretaries (Jersey) Limited whose business 

address is 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX. 

 

There are no potential conflicts of interest between the obligations of the directors listed above 

with regard to GSFCI and their private interests and/or other obligations, save that each of Mi-

chael Lynam, Ed Fletcher, Kelly Devine and Stephen McGrath, as directors of GSFCI, has an 

interest in Mourant Secretaries (Jersey) Limited as the company secretary of GSFCI and Mourant 

Governance Services (Jersey) Limited ("MGSJL") as administrator of GSFCI, to whom fees are 

payable by GSFCI for acting in their respective capacities. Each of Michael Lynam, Ed Fletcher 

and Stephen McGrath are directors of MGSJL and Mourant Secretaries (Jersey) Limited. Each 

of Michael Lynam, Kelly Devine and Stephen McGrath are also employees of Mourant Services 

(Jersey) Limited and Ed Fletcher is also a partner in the partnership named Mourant LP, trading 

under the name of Mourant Ozannes.
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IX. WESENTLICHE ANGABEN ZUR GARANTIN 

Hinsichtlich der Angaben über die The Goldman Sachs Group, Inc. als Garantin der Wertpapiere 

wird gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Prospektverordnung auf die folgenden Dokumente verwie-

sen, die von der CSSF gebilligt und bei dieser hinterlegt sind: 

• Base Prospectus Euro Medium-Term Notes, Series F vom 12. April 2024 (der "GSG 

Base Prospectus") und 

• Supplement No. 6 to the Base Prospectus Euro Medium-Term Notes, Series F vom 

4. November 2024 (das "Supplement No. 6 to the GSG Base Prospectus") 

(eine genaue Angabe der Seitenzahlen in den oben genannten Dokumenten, auf die hin-

sichtlich der erforderlichen Angaben über die Garantin verwiesen wird, findet sich im Ab-

schnitt "XIII. Allgemeine Informationen" unter "6. Durch Verweis einbezogene Anga-

ben").  

Die Garantin reicht Dokumente und Berichte bei der U.S. Securities and Exchange Commission 

(die "SEC") ein. Hinsichtlich weiterer wesentlicher Angaben über die The Goldman Sachs 

Group, Inc. als Garantin der Wertpapiere wird gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Prospektverord-

nung auf die folgenden Dokumente, die bei der SEC hinterlegt wurden (die "SEC Dokumente") 

und die ebenfalls bei der CSSF hinterlegt sind, verwiesen, auf die auch in dem GSG Base Pros-

pectus und dem Supplement No. 6 to the GSG Base Prospectus Bezug genommen wird (eine 

genaue Angabe der Seitenzahlen in den jeweiligen SEC Dokumenten, auf die hinsichtlich der 

erforderlichen Angaben über die Garantin verwiesen wird, findet sich im Abschnitt "XIII. All-

gemeine Informationen" unter "6. Durch Verweis einbezogene Angaben"): 

• den Geschäftsbericht gemäß Form 10-K für das zum 31. Dezember 2023 geendete 

Geschäftsjahr (die "Form 10-K 2023", der die Finanzzahlen für die zum 31. Dezem-

ber 2023 und zum 31. Dezember 2022 geendeten Geschäftsjahre, einschließlich Ex-

hibit 21.1, enthält), eingereicht bei der SEC am 23. Februar 2024, 

• die aktuelle Vollmacht (Proxy Statement) hinsichtlich der Hauptversammlung am 24. 

April 2024 (das "Proxy Statement 2024"), eingereicht bei der SEC am 15. März 

2024, und 

• der Quartalsbericht gemäß Form 10-Q für das am 30. September 2024 geendete Quar-

tal (die "Form 10-Q für das dritte Quartal 2024"), eingereicht bei der SEC am 

4. November 2024. 
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X. FORMULAR FÜR DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 

Im Fall einer Fortführung des Angebots einer Serie von Wertpapieren, welche unter dem 

Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 6. April 2022, dem 

Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023, 

dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 

2023, oder unter dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, 

Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024 emittiert worden sind, finden die im Basisprospekt 

vom 6. April 2022 im Abschnitt "X Formular für die Endgültigen Bedingungen" enthaltenen 

Informationen, welche durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen sind (siehe unten 

Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezogene Angaben") bzw. die im Basisprospekt vom 12. 

Januar 2023 im Abschnitt "X Formular für die Endgültigen Bedingungen" enthaltenen In-

formationen, welche durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen sind (siehe unten Ab-

schnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezogene Angaben") bzw. die im Basisprospekt vom 15. 

Februar 2023 im Abschnitt "X Formular für die Endgültigen Bedingungen" enthaltenen In-

formationen, welche durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen sind (siehe unten Ab-

schnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezogene Angaben") bzw. die in dem Basisprospekt vom 

16. Februar 2024 enthaltenen Informationen in Abschnitt "X. Formular für die Endgültigen 

Bedingungen", welche durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen sind (siehe unten 

Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezogene Angaben"), Anwendung.  

 

 

Endgültige Bedingungen vom 

 

[●] 

 

[im Fall einer Aufstockung der Serie einfügen: (für [Produkt einfügen: ●] (die "[Erste][●] Auf-

stockung"), die mit den ausstehenden [Bezeichnung der Wertpapiere einfügen: ●] ([WKN 

●][●]), die am [Datum der Erstemission einfügen: ●] [gegebenenfalls weitere Emission einfü-

gen: ●] [zum Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom [15. 

Februar 2023] [6. April 2022] [12. Januar 2023]] [zum Basisprospekt für Wertpapiere (bege-

ben als Zertifikate oder Anleihen Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom [16. Februar 2024] [13. 

Januar 2025]] begeben worden sind, konsolidiert werden und eine einheitliche Emission bil-

den)] 

 

[GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH 

Frankfurt am Main, Deutschland] 

[GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD 

Jersey] 
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(Emittentin) 

 

 

[Angebotsgröße einfügen: ●] 

 

[Namen der jeweiligen Wertpapiere einfügen: ●]  

Wertpapiere 

[(begeben als [Zertifikate][Anleihen])] 

 

[ISIN: ●] 

[WKN: ●] 

[Valor: ●] 

[Common Code: ●] 

[gegebenenfalls weitere Wertpapierkennnummer: ●] 

[Ausgabepreis: ●] 

[gegebenenfalls Tabelle mit Name des Basiswerts, ISIN, WKN, Valor, Common Code sowie ge-

gebenenfalls weitere Wertpapierkennnummer und Ausgabepreis einfügen: ●] 

unbedingt garantiert durch 

 

The Goldman Sachs Group, Inc. 

Vereinigte Staaten von Amerika 

(Garantin) 

___________________ 

 

Goldman Sachs Bank Europe SE 

(Anbieterin) 

 

Diese Endgültigen Bedingungen beziehen sich auf den Basisprospekt für Wertpapiere (bege-

ben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 13. Januar 2025 ([wie nachgetra-

gen durch [den Nachtrag][die Nachträge] vom ●] einschließlich [etwaiger] [zukünftiger] 

Nachträge). 
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[Für den Fall von Wertpapieren, für die beabsichtigt ist, dass Angebot nach Ablauf der Gültig-

keit des Basisprospekts vom 13. Januar 2025 fortzusetzen, einfügen: Der Basisprospekt vom 13. 

Januar 2025 (der "Ursprüngliche Basisprospekt"), unter dem das öffentliche Angebot für die 

in diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Wertpapiere begonnen wurde, verliert gemäß 

Artikel 12 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") am 14. Januar 2026 

seine Gültigkeit. Nach diesem Zeitpunkt wird das öffentliche Angebot im Einklang mit Arti-

kel 8 (11) der Prospektverordnung in [Deutschland] [,][und] [Österreich] [,][und] [Liechten-

stein][und] [Luxemburg] auf Basis eines oder mehrerer nachfolgender Basisprospekte fortge-

setzt (jeweils der "Nachfolgende Basisprospekt"), sofern der jeweilige Nachfolgende Ba-

sisprospekt eine Fortsetzung des öffentlichen Angebots der Wertpapiere vorsieht. Dabei sind 

diese Endgültigen Bedingungen jeweils mit dem jeweils aktuellsten Nachfolgenden Basispros-

pekt zu lesen. Der jeweilige Nachfolgende Basisprospekt wird vor Ablauf der Gültigkeit des 

jeweils vorangegangenen Basisprospekts gebilligt und veröffentlicht werden. Der jeweilige 

Nachfolgende Basisprospekt wird in elektronischer Form auf der Internetseite [[www.gs.de/de] 

[●] (unter [www.gs.de/de/info/dokumente/basisprospekte] [●]) [bzw. www.gsmarkets.at/de [●] 

(unter www.gsmarkets.at/de/info/dokumente/basisprospekte) [●]] [für Anleger in [Deutsch-

land][ und ][Österreich]]] [www.gspip.info (unter www.gspip.info/issuer-details/base-prospec-

tus) für Anleger in [Liechtenstein] [und] [Luxemburg]] [bzw.] [auf der jeweiligen Produktseite 

(abrufbar durch Eingabe der für das Wertpapier relevanten Wertpapierkennung im Suchfunkti-

onsfeld)] veröffentlicht.] 

[Für den Fall von Wertpapieren, für die beabsichtigt ist, dass Angebot in der Schweiz nach Ab-

lauf der Gültigkeit des Basisprospekts vom 13. Januar 2025 fortzusetzen, einfügen: Der unmit-

telbar vorhergehende Absatz gilt mutatis mutandis auch für das fortgesetzte öffentliche Angebot 

in der Schweiz gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Bundesgesetzes über die 

Finanzdienstleistungen ("Finanzdienstleistungsgesetz"; "FIDLEG"). Der jeweilige Nachfol-

gende Basisprospekt wird in elektronischer Form auf der Internetseite www.goldman-sachs.ch 

veröffentlicht.] 

  

http://www.gsmarkets.at/de%20%5b●
http://www.gsmarkets.at/de/info/dokumente/basisprospekte
http://www.goldman-sachs.ch/
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Gegenstand der Endgültigen Bedingungen sind [●] (Produkt Nr. [●] im Basisprospekt[ – 

vorliegend handelt es sich um [Step Up & Step Down Wertpapiere] [Festverzinsliche 

Wertpapiere] [Variabel Verzinsliche Wertpapiere] [Floored Floater Wertpapiere] [Capped 

Floored Floater Wertpapiere] [Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit Zielzins (TARN 

Wertpapiere)] [Flex Wertpapiere] [Digital Verzinsliche Wertpapiere] [Fest zu Variabel 

Verzinsliche Wertpapiere] [Fest zu Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit Floor] [Fest zu 

Variabel Verzinsliche Wertpapiere mit Cap und Floor] [Fixed Return Wertpapiere] [Nullkupon 

Wertpapiere] [bezogen auf [●]] (die "Wertpapiere"), die von der [Goldman, Sachs & Co. 

Wertpapier GmbH, Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland][Goldman Sachs Finance 

Corp International Ltd, Jersey] (die "Emittentin") begeben werden. 

[im Fall einer Aufstockung von unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapieren einfügen: 

Die [Anzahl einfügen: ●] Wertpapiere [(entsprechend einem Gesamtnominalbetrag von [●])] 

bilden zusammen mit den [Anzahl einfügen: ●] Wertpapieren [(entsprechend einem Gesamtno-

minalbetrag von [●])] der [WKN ●][●], die unter den Endgültigen Bedingungen vom [Datum 

einfügen: ●] (die "Ersten Endgültigen Bedingungen") [Gegebenenfalls weitere Emission ein-

fügen: ●] zum Basisprospekt vom 13. Januar 2025 in der Fassung etwaiger Nachträge emittiert 

wurden, eine einheitliche Emission im Sinne des § 10 der Allgemeinen Bedingungen, d. h. sie 

haben die gleiche [WKN][●] und [– mit Ausnahme der Anzahl –] die gleichen Ausstattungs-

merkmale (zusammen die "Wertpapiere").] 

[im Fall einer Aufstockung von unter dem Basisprospekt Wertpapiere (begeben als Zertifikate 

oder Anleihen) vom 6. April 2022, dem Basisprospekt Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder 

Anleihen) vom 12. Januar 2023, dem Basisprospekt Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder 

Anleihen) vom 15. Februar 2023 oder unter dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als 

Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024 begebenen Wertpapieren 

einfügen: Die [Anzahl einfügen: ●] Wertpapiere [(entsprechend einem Gesamtnominalbetrag 

von [●])] bilden zusammen mit den [Anzahl einfügen: ●] Wertpapieren [(entsprechend einem 

Gesamtnominalbetrag von [●])] der [WKN ●][●], die unter den Endgültigen Bedingungen vom 

[Datum einfügen: ●] (die "Ersten Endgültigen Bedingungen") [gegebenenfalls weitere Emis-

sion einfügen: ●] [zum Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) 

vom [6. April 2022] [12. Januar 2023] [15. Februar 2023]] [zum Basisprospekt für Wertpapiere 

(begeben als Zertifikate oder Anleihen Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024] 

in der Fassung etwaiger Nachträge (der "Erste Basisprospekt") emittiert wurden, eine einheit-

liche Emission im Sinne des § 10 der Allgemeinen Bedingungen, d. h. sie haben die gleiche 

[WKN][●] und [– mit Ausnahme der Anzahl –] die gleichen Ausstattungsmerkmale (zusammen 

die "Wertpapiere"). Der Erste Basisprospekt und die Ersten Endgültigen Bedingungen [gege-

benenfalls weitere Endgültige Bedingungen einfügen: ●] und etwaige Bekanntmachungen, die 

seit der Emission der Wertpapiere der [WKN ●][●] gemäß den Bedingungen veröffentlicht wur-

den, sind auf [der Internetseite][den Internetseiten] [[www.gs.de/de] [●] (unter 

[www.gs.de/de/info/dokumente/basisprospekte] [●]) [für Anleger in Deutschland]][ und 

][ bzw. ] [[www.gsmarkets.at/de] [●] (unter [www.gsmarkets.at/de/info/dokumente/basispros-

pekte] [●]) [für Anleger in Österreich]] [bzw.] [www.goldman-sachs.ch/ch/service/rechtliches 

für Anleger in der Schweiz] [bzw.] [www.gspip.info [●] (unter [www.gspip.info/issuer-
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details/base-prospectus] [●]) für Anleger in [Liechtenstein] [und] [Luxemburg] [●]] [bzw.] [auf 

der jeweiligen Produktseite (abrufbar durch Eingabe der für das Wertpapier relevanten Wertpa-

pierkennung im Suchfunktionsfeld)] veröffentlicht.] 

Diese Endgültigen Bedingungen wurden gemäß Artikel 8 Abs. 4 der Prospektverordnung 

erstellt und sind in Verbindung mit dem Basisprospekt vom 13. Januar 2025 (einschließlich 

etwaiger Nachträge dazu) zu lesen. 

Vollständige Informationen zur Emittentin, zur Garantin und zu dem Angebot der 

Wertpapiere ergeben sich nur aus der Zusammenschau dieser Endgültigen Bedingungen 

mit dem Basisprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). 

Die Endgültigen Bedingungen werden zusammen mit dem Basisprospekt und etwaigen 

Nachträgen dazu in elektronischer Form auf [der Internetseite] [den Internetseiten] 

[[www.gs.de/de/ (unter www.gs.de/de/info/product-final-terms bzw. www.gs.de/de/info/do-

kumente/basisprospekte) (für Anleger in Deutschland)] [bzw.] [www.gsmarkets.at/de (un-

ter www.gsmarkets.at/de/info/product-final-terms bzw. www.gsmarkets.at/de/info/doku-

mente/basisprospekte) (für Anleger in Österreich)] [bzw.] [www.goldman-sachs.ch/ch/ser-

vice/rechtliches (für Anleger in der Schweiz)] [bzw.] [www.gspip.info für Anleger in 

[Liechtenstein] [und] [Luxemburg] [●]] [bzw.][auf der jeweiligen Produktseite (abrufbar 

durch Eingabe der für das Wertpapier relevanten Wertpapierkennung im Suchfunktions-

feld [unter https://classic.gs.de/] [bzw.] [www.goldman-sachs.ch] [●])])] [und] [Webseite der 

die Wertpapiere platzierenden oder verkaufenden Finanzintermediäre einfügen: ●] veröf-

fentlicht. 

Eine emissionsspezifische Zusammenfassung mit den Basisinformationen für die 

Wertpapiere ist diesen Endgültigen Bedingungen beigefügt. 

[Den nachfolgenden zusätzlichen Abschnitt im Fall eines Angebots in der Schweiz einfügen: Die 

Wertpapiere sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 

kollektiven Kapitalanlagen ("KAG"). Die Wertpapiere unterstehen weder einer Pflicht 

zur Genehmigung noch einer Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 

FINMA und potenzielle Anleger genießen somit nicht den besonderen Anlegerschutz des 

KAG. Anleger sollten beachten, dass sie dem Kreditrisiko der Emittentin bzw. der 

Garantin ausgesetzt sind.] 

[im Fall eines öffentlichen Angebots in der Schweiz, bei dem ein Prospekt erforderlich ist, 

einfügen: Diese Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt zu lesen, der 

als ausländischer Prospekt, der gemäß Artikel 54 Absatz 2 des Schweizerischen Bundesgesetzes 

über die Finanzdienstleistungen ("Finanzdienstleistungsgesetz"; "FIDLEG") auch als in der 

Schweiz genehmigt gilt, in die Liste der genehmigten Prospekte aufgenommen und bei der 

entsprechenden Prüfstelle hinterlegt und gemäß Artikel 64 FIDLEG veröffentlicht wurde. Diese 

Endgültigen Bedingungen werden ebenfalls bei einer solchen Prüfstelle hinterlegt und gemäß 

Artikel 64 FIDLEG veröffentlicht.]  

http://www.gs.de/de/info/dokumente/basisprospekte
http://www.gs.de/de/info/dokumente/basisprospekte
http://www.gsmarkets.at/de/info/dokumente/basisprospekte
http://www.gsmarkets.at/de/info/dokumente/basisprospekte
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EMISSIONSSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN 

Die folgenden "Emissionsspezifischen Bestimmungen" der Wertpapiere sollen die Serie der 

Wertpapiere ergänzen und die Allgemeinen Bedingungen im Hinblick auf eine bestimmte Serie 

von Wertpapieren vervollständigen.  

[Die für die jeweilige Serie von Wertpapieren anwendbaren Emissionsspezifischen Bestimmun-

gen einfügen, wie im Abschnitt "V. Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen" des Ba-

sisprospekts enthalten] 
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WEITERE INFORMATIONEN 

Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt 

sind 

[Informationen zu Interessenkonflikten, falls vorhanden, einfügen, die zum Datum des Ba-

sisprospekts nicht bekannt sind: ●] 

Bedingungen des Angebots, Anbieterin und Emissionstag der Wertpapiere 

[Datum der Übernahmevereinbarung: [●]] 

[Angebotsbeginn in Deutschland: [●]] 

[Angebotsbeginn in Österreich: [●]] 

[Angebotsbeginn in Liechtenstein: [●]] 

[Angebotsbeginn in Luxemburg: [●]] 

[Angebotsbeginn in der Schweiz: [●]] 

Emissionstag: [●] 

[Die Zeichnungsfrist beginnt am [●] und endet am [●]. [Der Mindest-/Höchstbetrag der Zeich-

nung beträgt [●].] Die Emittentin behält sich die vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist aus 

welchen Gründen auch immer vor. [Weiterhin ist die Emittentin berechtigt, die Zeichnungsfrist 

zu verlängern.] [Die Emittentin ist nicht verpflichtet, Zeichnungsaufträge anzunehmen. Teilzu-

teilungen sind möglich (insbesondere bei Überzeichnung). Die Emittentin ist nicht verpflichtet, 

gezeichnete Wertpapiere zu emittieren. [Insbesondere wenn [Bedingung einfügen, in welchen 

Fällen die Emittentin die Wertpapiere nicht emittieren wird: ●], wird die Emittentin die Wert-

papiere nicht emittieren.] Sofern die Zeichnungsfrist vorzeitig beendet [bzw. verlängert] wird 

bzw. sofern keine Emission erfolgt, wird die Emittentin eine entsprechende Mitteilung [Form 

der Mitteilung einfügen: ●] veröffentlichen.]] 

[im Fall eines öffentlichen Angebots in der Schweiz einfügen, das einen Prospekt erfordert, in 

dem ein Rückzugsrecht gemäß Artikel 63 Absatz 5 FIDLEV gewährt wird:  

Schweizer Rückzugsrecht gemäß Artikel 63 Absatz 5 FIDLEV 

Falls während der Zeichnungsfrist eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags gemäß Artikel 56 

Absatz 1 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen ("Finanzdienst-

leistungsgesetz", "FIDLEG") ausgelöst wird, können Zeichnungen innerhalb von zwei Tagen 

nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückgezogen werden.] 

Börsennotierung und Handel 

[Regulierter] [und] [Unregulierter] Markt der [Frankfurter Wertpapierbörse][,][und] [Börse 

Stuttgart][,][und] [Luxemburger Wertpapierbörse] [Andere Börse(n) bzw. Multilaterale Han-

delssysteme einfügen: ●]] [Eine Zulassung zum Handel oder eine Börsennotierung der Wertpa-

piere ist nicht beabsichtigt]. 

Ausgabepreis, Gebühren und Provisionen 

Der Ausgabepreis [beträgt [●]] [für das jeweilige Wertpapier entspricht dem folgenden Betrag: 

[●]]. 
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[gegebenenfalls Angaben zu der Art und Höhe der zu zahlenden Gebühren bzw. von der Emit-

tentin an Dritte zu zahlenden Provisionen einfügen: ●] 

[Aufgelaufene Stückzinsen werden im Verkaufspreis der Wertpapiere berücksichtigt (sogenann-

tes "dirty pricing").] [Aufgelaufene Stückzinsen werden nicht im Verkaufspreis der Wertpapiere 

berücksichtigt und werden separat abgerechnet (sogenanntes "clean pricing").]  

[Rendite über die Gesamtlaufzeit 

[Die Rendite über die Gesamtlaufzeit beträgt [●]] 

Prospektpflichtiges Angebot im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) [und der Schweiz] 

[Nicht anwendbar.][Hinsichtlich eines Angebots im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) [und 

der Schweiz], können die Wertpapiere im Rahmen der nachfolgend erteilten Zustimmung zur 

Nutzung des Prospekts von dem Anbieter [und/oder weiteren Kreditinstituten, die nachfolgend 

die Produkte weiterverkaufen oder endgültig platzieren,] außerhalb des Anwendungsbereichs 

des Artikel 1 der Prospektverordnung in [Österreich][,] [und] [Deutschland][,] [und] [Liechten-

stein] [und] [Luxemburg] [und] [der Schweiz] (der/die "Angebotsstaat(en)") während des Zeit-

raums beginnend ab [Datum einfügen: ●] [dem für den jeweiligen Angebotsstaat maßgeblichen 

Angebotsbeginn] [([jeweils] einschließlich)] [bis [Datum einfügen: ●][zum Ablauf der Gültig-

keit des Basisprospekts gemäß Artikel 12 der Prospektverordnung (14. Januar 2026)] [(ein-

schließlich)]] [[bzw.] [voraussichtlich] bis zur Kündigung der Produkte durch die Emittentin] 

[weitere Angaben zur Angebotsfrist einfügen: ●] (die "Angebotsfrist")] öffentlich angeboten 

werden.] [weitere / andere Einzelheiten bezüglich des prospektpflichtigen Angebots einfügen: ●] 

Zustimmung zur Nutzung des Prospekts 

[Nicht anwendbar.][im Fall eines Generalkonsens einfügen: Die Emittentin stimmt der Nutzung 

des Basisprospekts und dieser Endgültigen Bedingungen durch alle Finanzintermediäre (Gene-

ralkonsens) zu. Die allgemeine Zustimmung für die anschließende Weiterveräußerung oder end-

gültige Platzierung der Wertpapiere ist durch die Finanzintermediäre in Bezug auf den Ange-

botsstaat bzw. die Angebotsstaaten und für die Dauer der Angebotsfrist, während der die Wert-

papiere weiterverkauft oder endgültig platziert werden können, gegeben, vorausgesetzt der Ba-

sisprospekt [(bzw. der Nachfolgende Basisprospekt)] ist weiterhin gemäß Artikel 12 der Pros-

pektverordnung gültig. [Im Fall einer über die Gültigkeit des Basisprospekts hinausgehenden 

Angebotsfrist kann die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere 

durch Finanzintermediäre während des Zeitraums erfolgen, in dem jeweils ein Nachfolgender 

Basisprospekt vorliegt; in diesem Fall erstreckt sich die Zustimmung zur Nutzung des Basispros-

pekts auch auf den Nachfolgenden Basisprospekt.]] 

[im Fall eines Individualkonsens zur Nutzung des Prospekts durch bestimmte Finanzintermedi-

äre in allen Angebotsstaaten, einfügen: Die Emittentin stimmt der Nutzung des Basisprospekts 

und dieser Endgültigen Bedingungen für Angebote durch die folgenden Finanzintermediäre (In-

dividualkonsens) zu: [Name und Adresse des bestimmten Finanzintermediärs einfügen: ●]. Die 

individuelle Zustimmung für die anschließende Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung 

der Wertpapiere ist durch die festgelegten Finanzintermediäre in Bezug auf den Angebotsstaat 

bzw. die Angebotsstaaten und für die Dauer der Angebotsfrist, während der die Wertpapiere 

weiterverkauft oder endgültig platziert werden können, gegeben, vorausgesetzt der 



X. FORMULAR FÜR DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 

 

 

196 

Basisprospekt [(bzw. der Nachfolgende Basisprospekt)] ist weiterhin gemäß Artikel 12 der Pros-

pektverordnung gültig. [Im Fall einer über die Gültigkeit des Basisprospekts hinausgehenden 

Angebotsfrist kann die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere 

durch Finanzintermediäre während des Zeitraums erfolgen, in dem jeweils ein Nachfolgender 

Basisprospekt vorliegt; in diesem Fall erstreckt sich die Zustimmung zur Nutzung des Basispros-

pekts auch auf den Nachfolgenden Basisprospekt.] Jede neue Information bezüglich der Finanz-

intermediäre die zum Zeitpunkt der Billigung des Basisprospekts oder der Hinterlegung der End-

gültigen Bedingungen unbekannt ist, wird auf der Webseite [[●]] [www.gs.de/de/info/doku-

mente/bekanntmachungen] [www.gsmarkets.at/de/info/dokumente/bekanntmachungen] 

[www.gsmarkets.nl/en/services/documents/announcements] [www.gsmarkets.fr/en/ser-

vices/documents/announcements] [www.gspip.info]] veröffentlicht.] 

[im Fall eines Individualkonsens zur Nutzung des Prospekts durch bestimmte Finanzintermedi-

äre nur in ausgewählten Angebotsländern einfügen: Die Emittentin stimmt der Nutzung des Ba-

sisprospekts und dieser Endgültigen Bedingungen für die anschließende Weiterveräußerung 

oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch die in untenstehender Tabelle aufgeführten 

Finanzintermediäre (Individualkonsens) bezüglich [des][der] in untenstehender Tabelle ausge-

wählten Angebotsstaat[s][en] für die Dauer der Angebotsfrist, während der die Wertpapiere wei-

terverkauft oder endgültig platziert werden können, zu, vorausgesetzt der Basisprospekt [(bzw. 

der Nachfolgende Basisprospekt)] ist weiterhin gemäß Artikel 12 der Prospektverordnung gül-

tig. [Im Fall einer über die Gültigkeit des Basisprospekts hinausgehenden Angebotsfrist kann 

die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzinter-

mediäre während des Zeitraums erfolgen, in dem jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt vor-

liegt; in diesem Fall erstreckt sich die Zustimmung zur Nutzung des Basisprospekts auch auf den 

Nachfolgenden Basisprospekt.] 

Name und Adresse des Finanzintermediärs Ausgewählte[r] Angebotsstaat[en] 

[●] [●] 

[●] [●] 

Jede neue Information bezüglich der Finanzintermediäre die zum Zeitpunkt der Billigung des 

Basisprospekts oder der Hinterlegung der Endgültigen Bedingungen unbekannt ist, wird auf der 

Webseite [[●]] [www.gs.de/de/info/dokumente/bekanntmachungen] [www.gsmar-

kets.at/de/info/dokumente/bekanntmachungen] [www.gsmarkets.nl/en/services/documents/an-

nouncements] [www.gsmarkets.fr/en/services/documents/announcements] [www.gspip.info]] 

veröffentlicht.] 

[Des Weiteren wird die Zustimmung vorbehaltlich und unter der Voraussetzung erteilt, dass [●].] 

[im Fall eines öffentlichen Angebots in der Schweiz einfügen, sofern bestimmte Finanzinterme-

diäre berechtigt sein sollen, den Prospekt in der Schweiz zu verwenden: Die Emittentin stimmt 

der Nutzung des Basisprospekts und dieser Endgültigen Bedingungen durch die folgenden Fi-

nanzintermediäre zu: [Name und Adresse der festgelegten Finanzintermediäre einfügen: ●]. Die 

Zustimmung für die anschließende Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpa-

piere ist durch die festgelegten Finanzintermediäre in Bezug auf die öffentlichen Angebote in 

der Schweiz und für die Dauer der Angebotsfrist, während der die Wertpapiere weiterverkauft 
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oder endgültig platziert werden können, gegeben, vorausgesetzt der Basisprospekt [(bzw. der 

Nachfolgende Basisprospekt)] ist weiterhin gemäß Artikel 55 FIDLEG gültig.] 

[Informationen zum [Referenzzinssatz] [Index] [Inflationsindex]  

[Angaben über die vergangene und künftige Entwicklung des [Referenzzinssatzes] [Index] [In-

flationsindex] und dessen Volatilität können auf elektronischem Weg abgerufen werden unter 

([nicht] kostenfrei): [●]].] 

[Die Informationen über den [Referenzzinssatz] [Index] [Inflationsindex] bestehen aus Auszü-

gen und Zusammenfassungen von öffentlich verfügbaren Informationen, die gegebenenfalls ins 

Deutsche übersetzt wurden. Die Emittentin bestätigt, dass diese Angaben korrekt wiedergegeben 

werden und dass nach Wissen der Emittentin und soweit für die Emittentin aus den ihr vorlie-

genden öffentlich zugänglichen Informationen ersichtlich - die übernommenen und gegebenen-

falls ins Deutsche übersetzten Informationen nicht durch Auslassungen unkorrekt oder irrefüh-

rend gestaltet wurden. Weder die Emittentin noch die Anbieterin übernehmen hinsichtlich dieser 

Information weitere Verantwortung. Insbesondere übernehmen weder die Emittentin noch die 

Anbieterin die Verantwortung für die Richtigkeit der den [Referenzzinssatz] [Index] [Inflation-

sindex] betreffenden Informationen oder übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass kein die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen beeinträchtigendes Ereignis eingetreten 

ist.] 

[Basiswertbeschreibung einfügen: ●] 

[Angabe zu Benchmarks gemäß Artikel 29 Abs. 2 der Benchmark Verordnung  

[Der unter den Wertpapieren zu leistende [Tilgungsbetrag][Zinsbetrag] wird unter Bezugnahme 

auf [Benchmark einfügen: ●], die von [Namen des Administrators einfügen: ●] bereitgestellt 

wird, bestimmt. Zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen ist [Namen des Administrators 

einfügen: ●] in dem von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") 

gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten und geführten Register der Admi-

nistratoren und Benchmarks [nicht] eingetragen.] 

[Soweit es der Emittentin bekannt ist, [fällt [Benchmark einfügen: ●] gemäß Artikel 2 dieser 

Verordnung nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/1011][finden die 

Übergangsbestimmungen gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/1011 Anwendung], so 

dass es für [Namen des Administrators einfügen: ●] zur Zeit nicht erforderlich ist, eine Aner-

kennung, Übernahme oder Gleichwertigkeit zu erlangen [1]. [ggf. weitere Informationen zu 

Benchmarks gemäß Artikel 29 Abs. 2 der Benchmark Verordnung einfügen: ●].] 

Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission 

[Die Emittentin beabsichtigt, mit Ausnahme der in den Bedingungen genannten Bekanntma-

chungen, keine Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission.][gegebenenfalls 

andere Regelung einfügen: ●] 

[Einfügen, wenn GSFCI die Emittentin ist: 

 
1  Zusätzliche erläuternde Angaben bei negativer Aussage (d. h. der betreffende Administrator ist nicht im 

ESMA-Register aufgeführt). 
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Klassifizierung für US-Steuerzwecke 

Goldman Sachs beabsichtigt die Wertpapiere für die Zwecke der US-Einkommensteuer, wie im 

Basisprospekt unter "Besteuerung in den Vereinigten Staaten von Amerika – Von der GSFCI 

ausgegebene Wertpapiere - Wertpapiere, die für US-Steuerzwecke als Fremdkapital klassifiziert 

sind" beschrieben, zu klassifizieren, wobei diese Beschreibung Einzelheiten für Nicht-US-Inha-

ber enthält, die für eine Befreiung von der US-Quellensteuer auf Kapital- und Zinszahlungen in 

Betracht kommen. Diese Einordnung ist jedoch für die United States Internal Revenue Service 

("IRS") nicht bindend und die IRS kann zu einer anderen Klassifizierung gelangen. Im Fall von 

Wertpapieren, die periodische Zinszahlungen vorsehen und die IRS der Klassifizierung nicht 

zustimmt, besteht das Risiko, dass die Zinszahlungen an den Wertpapierinhaber (einschließlich 

der Zinszahlungen bei Fälligkeit) mit einem Steuersatz von 30 % oder einem niedrigeren Satz, 

der in einem anwendbaren Einkommensteuerabkommen für eine "sonstige Einnahmequelle" 

oder in einer ähnlichen Bestimmung festgelegt ist, besteuert werden. Es werden keine zusätzli-

chen Beträge für diese Quellensteuer von der Emittentin oder der zuständigen Stelle für den 

Quellensteuerabzug gezahlt. Beträge, die bei Rückzahlung oder Fälligkeit der Wertpapiere ge-

zahlt werden, unterliegen voraussichtlich nicht der US-Quellensteuer und sofern die Emittentin 

(einschließlich eines mit ihr verbundenen Unternehmens) die zuständige Stelle für den Quellen-

steuerabzug ist, beabsichtigt die Emittentin nicht, einen Einbehalt auf diese Beträge vorzuneh-

men. Wertpapierinhaber sollten hinsichtlich der US-steuerlichen Folgen beim Kauf, Halten und 

der Veräußerung der Wertpapiere ihren Steuerberater konsultieren.]  
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XI. BESTEUERUNG 

Warnhinweis zur Besteuerung 

Die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaates des Anlegers und des Gründungsstaats der Emitten-

tin kann sich auf die aus den Wertpapieren erzielten Erträge auswirken. 

Jeder potentielle Anleger sollte hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, des 

Eigentums und der Veräußerung von Wertpapieren den Rat eines Vertreters der steuerberaten-

den Berufe einholen. 

Besteuerung in den Vereinigten Staaten von Amerika 

Im Folgenden werden die wichtigsten Auswirkungen der US-Einkommens- und 

Vermögenssteuern für ausländische Inhaber von Wertpapieren zusammengefasst. Ein 

ausländischer Inhaber von Wertpapieren ist ein wirtschaftlicher Eigentümer eines Wertpapiers, 

d.h. für die Zwecke der US-Einkommenssteuer: 

• eine nichtansässige ausländische natürliche Person 

• eine ausländische Gesellschaft; 

• eine ausländische Personengesellschaft; oder 

• ein Vermögenswert oder Trust, der nicht der US-Einkommenssteuer auf 

Nettoeinkommensbasis auf Grundlage von Erträgen oder Gewinnen aus einem 

Wertpapier unterfällt, 

der/die das Wertpapier nicht im Zusammenhang mit der Ausübung eines Handels- oder 

Geschäftsbetriebs innerhalb der Vereinigten Staaten hält. 

Die hierin enthaltenen Ausführungen gelten nicht für Inhaber von Wertpapieren, die in den 

Vereinigten Staaten ansässig sind. 

Die steuerliche Behandlung von Wertpapieren, die von der GSFCI ausgegeben werden, 

unterscheidet sich grundsätzlich von der steuerlichen Behandlung von Wertpapieren, die von der 

GSW ausgegeben werden. Dementsprechend wird in den folgenden Ausführungen getrennt auf 

die steuerliche Behandlung von Wertpapieren, die von der GSFCI ausgegeben werden, und von 

Wertpapieren, die von der GSW ausgegeben werden, eingegangen. 

Inhaber von Wertpapieren sollten ihren Steuerberater dahingehend zu Rate ziehen, welche 

Folgen der Besitz von Wertpapieren nach dem U.S. Internal Revenue Code von 1986 ("Code") 

und den Gesetzen anderer Steuerrechtsordnung in den jeweils für sie geltenden Umständen 

haben kann. 

 

Von der GSFCI ausgegebene Wertpapiere 

Die folgenden Ausführungen gelten nur für Wertpapiere, die von der GSFCI ausgegeben 

werden. 

Die GSFCI ist für die Zwecke der US-Einkommensteuer als Niederlassung einer US-

amerikanischen Tochtergesellschaft der GSG einzuordnen. Dementsprechend werden alle 

Wertpapiere, die von der GSFCI ausgegeben werden, für die Zwecke der US-Einkommensteuer 
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so behandelt, als wären sie von dieser Tochtergesellschaft ausgegeben worden, bei der es sich 

um eine US-Gesellschaft handelt.  

Die hierin enthaltenen Ausführungen beruhen auf der Annahme, dass die Wertpapiere nicht den 

Regeln von Abschnitt 871(h)(4)(A) des Code in Bezug auf Zinszahlungen unterliegen, die durch 

Bezugnahme auf die Erträge, Gewinne, Wertänderungen des Vermögens oder andere Attribute 

des Schuldners oder einer verbundenen Partei bestimmt werden. Darüber hinaus gelten die 

vorliegenden Ausführungen nur für Wertpapiere, deren Laufzeit nicht mehr als 40 Jahre beträgt. 

Potenzielle Käufer von Wertpapieren sollten beachten, dass jede Bank, die ein Wertpapier kauft, 

als Bank angesehen wird, die zusichert, dass sie das Wertpapier nicht im Rahmen ihres normalen 

Kreditgeschäfts kauft und dass sie das Wertpapier entweder (1) nur zu Anlagezwecken oder (2) 

zum Weiterverkauf an einen Dritten kauft, der entweder keine Bank ist oder der das Wertpapier 

nur zu Anlagezwecken hält. 

Wertpapiere, die für US-Steuerzwecke als Fremdkapital klassifiziert sind 

Vorbehaltlich der nachstehenden Ausführungen unter "Quellenbesteuerung nach FATCA" und 

"Informationsberichterstattung und Sicherungseinbehalt" gilt im Falle eines ausländischen 

Inhabers von durch die GSFCI emittierten Wertpapieren in den Vereinigten Staaten Folgendes: 

(1)  die GSFCI und andere US-Zahlungspflichtige sind im Allgemeinen nicht verpflichtet, 

US-Quellensteuer von (möglichen) Kapital- und Prämienzahlungen und Zinsen, 

einschließlich des Abschlags für die Erstausgabe, abzuziehen, wenn im Falle von 

Zinszahlungen: 

(a) der Inhaber nicht tatsächlich oder fiktiv 10 Prozent oder mehr der gesamten kom-

binierten Stimmrechte aller Klassen von stimmberechtigten Aktien der Emitten-

tin besitzt; 

(b) der Inhaber keine kontrollierte, ausländische Gesellschaft ist, die mit der Emit-

tentin durch Aktienbesitz verbunden ist; und 

(c) der US-Zahlungspflichtige keine tatsächlichen Kenntnisse oder Gründe zu der 

Annahme hat, dass der Inhaber eine US-Person ist und: 

(A) der Inhaber dem US-Zahlungspflichtigen ein IRS-Formular W-8BEN, 

IRS-Formular W-8BEN-E oder ein akzeptables Ersatzformular, auf dem 

er in Kenntnis der Strafbarkeit eines Meineids bescheinigt, dass er keine 

US-Person ist, vorgelegt hat; 

(B) im Falle von Zahlungen, die außerhalb der Vereinigten Staaten an einen 

Inhaber eines Offshore-Kontos (im Allgemeinen ein Konto, das von ei-

nem Inhaber bei einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut an einem 

beliebigen Ort außerhalb der Vereinigten Staaten geführt wird) geleistet 

werden, der Inhaber dem US-Zahlungspflichtigen Dokumente zur Ver-

fügung gestellt hat, die seine Identität und seinen Status als Person bele-

gen, die keine US-Person ist; 

(C) der US-Zahlungspflichtige eine Quellensteuerbescheinigung (auf einem 

geeigneten IRS-Formular W-8 oder einem akzeptablen Ersatzformular) 

von einer Person erhalten hat, die behauptet: 
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(x) eine die Quellensteuer einbehaltende ausländische Partnerschaft 

zu sein (in der Regel eine ausländische Partnerschaft, die eine 

Vereinbarung mit dem U.S. Internal Revenue Service ("IRS") 

zur Übernahme der primären Quellensteuerverantwortung in Be-

zug auf Ausschüttungen und garantierte Zahlungen an ihre Part-

ner getroffen hat); 

(y) ein qualifizierter Vermittler zu sein (im Allgemeinen ein nicht-

amerikanisches Finanzinstitut oder eine Clearingstelle oder eine 

nicht-amerikanische Zweigniederlassung oder Geschäftsstelle 

eines US-Finanzinstituts oder einer US-Clearingstelle, die Partei 

einer Quellensteuervereinbarung mit dem IRS ist); oder 

(z) eine US-Niederlassung einer Bank außerhalb der Vereinigten 

Staaten oder einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Ver-

einigten Staaten zu sein; 

und die die Quellensteuer einbehaltende ausländische Partnerschaft, der 

qualifizierte Vermittler oder die US-Niederlassung Unterlagen erhalten 

hat, auf deren Grundlage sie sich darauf verlassen kann, die Zahlung so 

zu behandeln, als handele es sich um eine Zahlung an eine Person, die 

keine US-Person ist, jeweils in Übereinstimmung mit den Vorschriften 

des US-Finanzministeriums (oder, im Falle eines qualifizierten Ver-

mittlers, in Übereinstimmung mit seiner Vereinbarung mit dem IRS); 

(D) der US-Zahlungspflichtige eine Erklärung von einer Wertpapier-Clea-

ring-Organisation, einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut, die 

bzw. das Wertpapiere von Kunden im Rahmen des normalen Handels 

oder Geschäftsbetriebs hält, erhält: 

(x) die dem US-Zahlungspflichtigen der Vereinigten Staaten in 

Kenntnis der Strafbarkeit eines Meineids bestätigt, dass sie bzw. 

es ein IRS-Formular W-8BEN, ein Formular W-8BEN-E oder 

ein akzeptables Ersatzformular vom Inhaber oder von einem 

ähnlichen Finanzinstitut zwischen ihm und dem Inhaber erhalten 

hat; und 

(y) dem eine Kopie des IRS-Formulars W-8BEN, des Formulars W-

8BEN-E oder eines akzeptablen Ersatzformulars beigefügt ist; 

oder 

(E) der US-Zahlungspflichtige anderweitig über Unterlagen verfügt, auf de-

ren Basis er die Zahlung wie eine Zahlung an eine Person behandeln 

kann, die in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Finanzministe-

riums der Vereinigten Staaten keine US-Person ist. 

(2) es wird kein Abzug für eine US-Quellensteuer von einem Gewinn vorgenommen, den 

der Inhaber beim Verkauf oder Tausch eines Wertpapiers erzielt; und 

(3) ein Wertpapier, das von einer Person gehalten wird, die bei ihrem Tod kein Bürger der 

Vereinigten Staaten ist oder ihren Wohnsitz nicht in den Vereinigten Staaten hat, kann 
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für die Zwecke der US-Erbschaftssteuer nicht in das Bruttoanlagevermögen der Person 

aufgenommen werden, wenn 

(a) der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes nicht tatsächlich oder fiktiv mindes-

tens 10 Prozent der gesamten kombinierten Stimmrechte aller Klassen der Emit-

tentin besaß; und 

(b) das Einkommen aus dem Wertpapier zum Zeitpunkt des Todes nicht wirksam 

mit einem Handel oder einer Geschäftstätigkeit des Verstorbenen in den Verei-

nigten Staaten verbunden gewesen wäre. 

 

Quellenbesteuerung nach FATCA 

Ein 2010 verabschiedetes US-Gesetz (allgemein bekannt als "FATCA" (Foreign Account Tax 

Compliance Act)) könnte unter bestimmten Umständen eine Quellensteuer von 30 % auf 

Zinserträge (einschließlich des ursprünglichen Ausgaberabatts) und andere periodische 

Zahlungen auf Wertpapiere vorschreiben, die an einen Inhaber von Wertpapieren oder eine 

natürliche oder juristische Person außerhalb der USA gezahlt werden, die diese Erträge in seinem 

Namen erhält (ein "Nicht-US-Zahlungsempfänger"), es sei denn, der Inhaber und jeder dieser 

Nicht-US-Zahlungsempfänger in der Zahlungskette erfüllen die geltenden Vorschriften für 

Informationsberichterstattung, Kontoidentifikation, Einbehaltung, Zertifizierung und andere 

FATCA-bezogene Anforderungen. Im Falle eines Zahlungsempfängers, der ein nicht US-

amerikanisches Finanzinstitut ist (z.B. ein Clearingsystem, eine Verwahrstelle, ein Nominee 

oder ein Broker), wird der Einbehalt im Allgemeinen nicht auferlegt, wenn das Finanzinstitut 

die von der FATCA auferlegten Anforderungen erfüllt, wesentliche Informationen über die 

Kontoinhaber dieses Instituts in den USA (die auch Kontoinhaber umfassen können, die keine 

US-amerikanischen Unternehmen sind, aber US-Eigentümer haben) zu sammeln und (an die 

USA oder eine andere zuständige Steuerbehörde) zu melden. Andere Zahlungsempfänger, auch 

Privatpersonen, können aufgefordert werden, den Nachweis über den steuerlichen Wohnsitz 

oder den Verzicht auf Geheimhaltungsgesetze und/oder, im Falle von Unternehmen außerhalb 

der USA, die Zertifizierung oder Informationen über ihr US-Eigentum vorzulegen.  

Die Einbehaltung kann an jeder Stelle in einer Zahlungskette auferlegt werden, wenn der 

Zahlungsempfänger die Anforderungen nicht erfüllt. Eine Kette kann z. B. wie folgt 

funktionieren: Die Zahlung wird über eine Zahlstelle an ein Clearingsystem weitergeleitet, das 

Clearingsystem leistet eine Zahlung an jeden Teilnehmer des Clearingsystems und schließlich 

leistet der Teilnehmer des Clearingsystems eine Zahlung an eine ausländische Bank oder einen 

ausländischen Broker, über die bzw. den ein ausländischer Inhaber die Wertpapiere hält, die 

bzw. der die Zahlung dem Konto des Inhabers gutschreibt. Wenn ein Inhaber von Wertpapieren 

Zahlungen über eine Kette erhält, die einen oder mehrere Nicht-US-Zahlungsempfänger 

umfasst, wie beispielsweise eine ausländische Bank oder einen ausländischen Broker, könnte 

die Zahlung demzufolge einbehalten werden, wenn beispielsweise die ausländische Bank oder 

der ausländische Broker, über die bzw. den der Anleger die Wertpapiere hält, die FATCA-

Anforderungen nicht erfüllt und dem Einbehalt unterliegt. Dies wäre auch dann der Fall, wenn 

der Inhaber ansonsten nicht unmittelbar der Einbehaltung unterlegen hätte.  
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Eine Reihe von Ländern haben mit den USA Abkommen geschlossen und von weiteren Ländern 

wird erwartet, dass sie entsprechende Abkommen mit den USA abschließen werden, um eine 

Erleichterung bei der Berichterstattung im Rahmen von FATCA zu schaffen. Auch wenn solche 

Abkommen nicht das Risiko ausschließen können, dass die Wertpapiere der oben beschriebenen 

Quellensteuer unterliegen, wird erwartet, dass das Risiko eines entsprechenden Steuereinbehalts 

für Anleger in diesen Ländern (oder für Anleger, die indirekt Wertpapiere von Finanzinstituten 

in diesen Ländern halten) sinkt. 

Die vorstehend beschriebene Quellensteuer könnte für alle Zinsen und anderen periodischen 

Zahlungen auf die Wertpapiere gelten. Die Emittenten werden keine zusätzlichen Beträge für 

diese Quellensteuer zahlen, so dass ein Inhaber von Wertpapieren im Falle einer solchen 

Quellensteuer weniger als den Betrag erhält, den er sonst erhalten hätte.  

In Abhängigkeit von den Umständen des Inhabers kann der Inhaber Anspruch auf eine 

Rückerstattung oder Gutschrift für einen Teil oder die Gesamtheit dieses Einbehalts haben. 

Selbst wenn ein Inhaber berechtigt sein sollte, eine solche Quellensteuer erstattet zu bekommen, 

können die erforderlichen Verfahren allerdings umständlich sein und den Erhalt der 

einbehaltenen Beträge erheblich verzögern. Inhaber von Wertpapieren sollten in Bezug auf 

FATCA ihre eigenen Steuerberater zu Rate ziehen. Ein Inhaber von Wertpapieren sollte sich bei 

einer Bank oder einem Broker hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit informieren, dass Zahlungen 

an ihn (zu Gutschrift an den Inhaber) einer Quellensteuer in der Zahlungskette unterliegen.  

 

Von der GSW ausgegebene Wertpapiere 

Die folgenden Ausführungen gelten nur für Wertpapiere, die von der GSW ausgegeben werden.  

Mit Ausnahme der nachstehend unter "Quellenbesteuerung nach FATCA", und 

"Informationsberichterstattung und Sicherungseinbehalt" beschriebenen Fälle unterliegen 

Zahlungen und Beträge, die in Bezug auf diese Wertpapiere realisiert werden, in der Regel nicht 

der Einkommensteuer, der Quellensteuer oder der Erbschaftssteuer der Vereinigten Staaten. 

Quellenbesteuerung nach FATCA 

Gemäß FATCA könnte eine Quellensteuer von 30 Prozent auf Zahlungen auf Wertpapiere 

erhoben werden, die an einen Inhaber von Wertpapieren oder eine nicht-amerikanische 

natürliche oder juristische Person gezahlt werden, die diese Erträge in ihrem Namen erhält 

("nicht-amerikanischer Zahlungsempfänger"), es sei denn, der Inhaber und jeder nicht-

amerikanische Zahlungsempfänger in der Zahlungskette erfüllt die geltenden Anforderungen an 

die Berichterstattung, Kontoidentifikation, Einbehaltung, Zertifizierung und andere FATCA-

bezogene Anforderungen. Diese Quellensteuer gilt jedoch grundsätzlich nicht für von der GSW 

ausgegebene Wertpapiere, es sei denn, sie werden als "foreign passthru payments" behandelt 

und werden nach dem Datum ausgegeben, das sechs Monate nach der Veröffentlichung der 

endgültigen Vorschriften durch das U.S. Finanzministerium liegt, die definieren, was unter 

"foreign passthru payments" zu verstehen ist. Darüber hinaus gilt ein solcher Einbehalt nicht für 

Zahlungen, die vor dem Tag erfolgen, der zwei Jahre nach dem Tag liegt, an dem endgültige 

Regelungen zur Definition des Begriffs "foreign passthru payment" erlassen werden. Es gibt 
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derzeit keine Regeln zum Begriff "foreign passthru payment", und es gibt keine Hinweise darauf, 

wann die definierenden Regelungen erlassen werden. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass der IRS geltend machen könnte, dass Wertpapiere ganz oder 

teilweise für die Zwecke der US-Bundessteuer als neu emittiert gelten sollten, wenn (a) ein 

Basiswert, eine Position, ein Index oder ein Korb, der bzw. die das Vorstehende enthält und auf 

den bzw. die sich die Wertpapiere beziehen, geändert, angepasst oder eingestellt wird, oder (b) 

der Emittent der Wertpapiere durch einen anderen ersetzt wird. Es ist daher möglich, dass ein 

Inhaber, der Wertpapiere vor dem unter (i) im unmittelbar vorhergehenden Absatz genannten 

Datum erwirbt, in Zukunft dennoch dem FATCA-Einbehalt unterliegen könnte, wenn der IRS 

erfolgreich geltend macht, dass die Wertpapiere als nach diesem Datum ganz oder teilweise für 

US-Einkommensteuerzwecke wieder ausgegeben gelten. 

Selbst wenn diese Quellensteuer auf Zahlungen für Wertpapiere anwendbar wäre, wird im Falle 

eines Zahlungsempfängers, der ein nicht-amerikanisches Finanzinstitut ist (z. B. ein 

Clearingsystem, eine Verwahrstelle, ein Nominee oder ein Broker), der Einbehalt im 

Allgemeinen nicht auferlegt, wenn das Finanzinstitut die von der FATCA auferlegten 

Anforderungen erfüllt, wesentliche Informationen über die US-Kontoinhaber dieses Instituts 

(die auch Kontoinhaber umfassen können, die keine US-amerikanischen Unternehmen sind, aber 

US-Eigentümer haben) zu erheben und (an die US-Steuerbehörde oder eine andere zuständige 

Steuerbehörde) zu melden. Andere Zahlungsempfänger, einschließlich Privatpersonen, können 

verpflichtet sein, den Nachweis über den steuerlichen Wohnsitz oder den Verzicht auf 

Geheimhaltungsgesetze und/oder, im Falle von Unternehmen außerhalb der USA, die 

Zertifizierung oder Informationen über ihr US-Eigentum vorzulegen. Im Rahmen dieses 

Einbehaltungssystems kann die Einbehaltung an jeder Stelle in einer Zahlungskette auferlegt 

werden, wenn der Zahlungsempfänger die Anforderungen nicht erfüllt. Eine Kette kann z.B. wie 

folgt funktionieren: Die Zahlung wird über eine Zahlstelle an ein Clearingsystem weitergeleitet, 

das Clearingsystem leistet eine Zahlung an jeden Teilnehmer des Clearingsystems und 

schließlich leistet der Teilnehmer des Clearingsystems eine Zahlung an eine ausländische Bank 

oder einen ausländischen Broker, über die ein ausländischer Inhaber die Wertpapiere hält, die 

bzw. der die Zahlung dem Konto des Inhabers gutschreibt. Wenn ein Inhaber von Wertpapieren 

Zahlungen über eine Kette erhält, die einen oder mehrere Nicht-US-Zahlungsempfänger 

umfasst, wie beispielsweise eine ausländische Bank oder einen ausländischen Broker, könnte 

die Zahlung demzufolge einbehalten werden, wenn beispielsweise die ausländische Bank oder 

der ausländischen Broker, über die bzw. den der Anleger die Wertpapiere hält, die FATCA-

Anforderungen nicht erfüllt und dem Einbehalt unterliegt. Dies wäre auch dann der Fall, wenn 

der Inhaber ansonsten nicht unmittelbar der Einbehaltung unterworfen gewesen wäre.  

Eine Reihe von Ländern haben mit den USA Abkommen geschlossen und von weiteren Ländern 

wird erwartet, dass sie entsprechende Abkommen mit den USA abschließen werden, um eine 

Erleichterung bei der Berichterstattung im Rahmen von FATCA zu schaffen. Auch wenn solche 

Abkommen nicht das Risiko ausschließen können, dass die Wertpapiere der oben beschriebenen 

Quellensteuer unterliegen, wird erwartet, dass das Risiko eines entsprechenden Steuereinbehalts 

für Anleger in diesen Ländern (oder für Anleger, die indirekt Wertpapiere von Finanzinstituten 

in diesen Ländern halten) sinkt. Die USA haben solche Abkommen mit Deutschland 
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geschlossen. Gemäß diesem Abkommen unterliegt ein Finanzinstitut, dass (soweit zutreffend) 

in Deutschland ansässig ist und die Anforderungen des Abkommens erfüllt, nicht der oben 

beschriebenen Einbehaltung von Zahlungen, die es erhält, und ist in der Regel nicht angehalten, 

von ihm durchzuführende Zahlungen aus Einkünften von Nicht-US-Quellen, einschließlich 

Zahlungen auf die Wertpapiere, zurückzuhalten. 

Die Emittenten werden keine zusätzlichen Beträge im Zusammenhang mit der Quellensteuer 

(oder einer anderen Steuer) zahlen, so dass ein Wertpapierinhaber bei Anwendung dieser 

Quellensteuer einen geringeren Betrag erhält als den, den er andernfalls erhalten hätte. 

Abhängig von den Umständen eines Wertpapierinhabers kann ein Inhaber, falls die Emittentin 

verpflichtet ist, Beträge im Zusammenhang mit dieser Quellensteuer einzubehalten, Anspruch 

auf eine Rückerstattung oder Gutschrift für einen Teil oder die gesamte Einbehaltung haben. 

Selbst wenn ein Inhaber jedoch Anspruch auf Erstattung eines solchen Einbehalts hat, könnten 

die erforderlichen Verfahren schwerfällig sein und den Erhalt der einbehaltenen Beträge 

erheblich verzögern. Inhaber von Wertpapieren sollten in Bezug auf FATCA ihre eigenen 

Steuerberater zu Rate ziehen. Ein Inhaber sollte sich auch an die Bank oder den Broker wenden, 

über die er die Wertpapiere halten würde, um sich über die Wahrscheinlichkeit zu informieren, 

dass Zahlungen an ihn (zur Gutschrift auf dem Konto des Inhabers) in der Zahlungskette 

einbehalten werden können. 

Informationsberichterstattung und Sicherungseinbehalt 

Im Allgemeinen unterliegen Zahlungen von Kapital, Prämien (falls vorhanden) oder Zinsen, 

einschließlich des Abschlags für die Erstausgabe, von der GSFCI und anderen US-

Zahlungspflichtigen einem Sicherungseinbehalt oder der Informationsberichterstattung, es sei 

denn, die oben unter "Wertpapiere, die für US-Steuerzwecke als Fremdkapital klassifiziert sind" 

beschriebenen Zertifizierungsanforderungen werden erfüllt oder der Inhaber macht anderweitig 

eine Befreiung geltend. Die GSFCI und andere US-Zahlungspflichtige sind jedoch verpflichtet, 

Zinszahlungen auf Wertpapiere, die von der GSFCI ausgegeben werden, auf dem IRS-Formular 

1042-S zu melden, auch wenn die Zahlungen ansonsten nicht der Informationspflicht 

unterliegen. Darüber hinaus unterliegt die Zahlung des Erlöses aus dem Verkauf von 

Wertpapieren, der in einer Niederlassung eines Brokers in den Vereinigten Staaten getätigt wird, 

nicht dem Sicherungseinbehalt und der Meldung von Informationen, sofern Folgendes der Fall 

ist: 

(1) der Broker hat keine tatsächlichen Kenntnisse oder Gründe zu der Annahme, dass der 

Inhaber eine US-Person ist und der Inhaber hat dem Broker folgendes vorgelegt: 

(a)  ein geeignetes IRS-Formular W-8 oder ein akzeptables Ersatzformular, das in 

Kenntnis der Strafbarkeit eines Meineids bescheinigt, dass er keine US-Person 

ist; oder 

(b) andere Unterlagen, auf deren Basis der Broker wie eine Zahlung an eine Person 

behandeln kann, die in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Finanzminis-

teriums der Vereinigten Staaten keine US-Person ist; oder 
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(2) der Inhaber macht anderweitig eine Befreiung geltend. 

Wenn ein Inhaber von Wertpapieren keine Befreiung geltend machen kann und der Broker keine 

ausreichende Dokumentation seines Status als Nicht-US-Person besitzt, können die Zahlungen 

Gegenstand von Informationsmeldungen und eines Sicherungseinbehalts sein. Der 

Sicherungseinbehalt gilt jedoch nicht für Zahlungen auf ein von einem Inhaber geführtes 

Offshore-Konto, es sei denn, der Broker hat tatsächlich Kenntnis davon, dass es sich um eine 

US-Person handelt. 

Im Allgemeinen unterliegt die Zahlung des Erlöses aus dem Verkauf von Wertpapieren, der bei 

einer ausländischen Niederlassung eines Brokers getätigt wird, nicht der Meldung von 

Informationen oder dem Sicherungseinbehalt. Ein Verkauf, der in einer ausländischen 

Niederlassung eines Brokers getätigt wird, unterliegt jedoch der Informationsmeldung und dem 

Sicherungseinbehalt, wenn: 

(1) der Erlös auf ein Konto überwiesen wird, das der Inhaber in den Vereinigten Staaten 

führt; 

(2) die Zahlung des Erlöses oder die Bestätigung des Verkaufs an eine Adresse in den Ver-

einigten Staaten an den Inhaber geschickt wird; oder 

(3) der Verkauf in einer sonstigen spezifizierten Verbindung zu den Vereinigten Staaten 

steht, wie sie in den Vorschriften des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten vor-

gesehen ist, 

es sei denn, der Broker hat keine tatsächlichen Kenntnisse oder Gründe zu der Annahme, dass 

der Inhaber eine US-Person ist, die vorstehend beschriebenen Dokumentationspflichten (im 

Zusammenhang mit einem Verkauf von Wertpapieren, der in einem Büro eines Brokers in den 

Vereinigten Staaten durchgeführt wird) sind erfüllt oder der Inhaber macht anderweitig eine 

Befreiung geltend. 

Darüber hinaus unterliegt die Zahlung des Erlöses aus dem Verkauf von Wertpapieren, der bei 

einer ausländischen Niederlassung eines Brokers getätigt wird, der Meldung von Informationen, 

nicht aber dem Sicherungseinbehalt, wenn der Broker 

(1) eine US-Person ist; 

(2) für US-Steuerzwecke eine ausländische, kontrollierte Gesellschaft ist; 

(3) eine ausländische Person ist, deren Bruttoeinkommen zu mindestens 50 Prozent für ei-

nen festgelegten Zeitraum von drei Jahren effektiv mit der Ausübung eines Handels oder 

Geschäftsbetriebs in den Vereinigten Staaten verbunden ist; oder 

(4) eine ausländische Personengesellschaft ist, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während ih-

res Steuerjahres: 
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(a) einer oder mehrere ihrer Partner "US-Personen" im Sinne der Vorschriften des 

Finanzministeriums der Vereinigten Staaten sind, die insgesamt mehr als 50 Pro-

zent des Einkommens oder der Kapitalanteile an der Personengesellschaft hal-

ten; oder 

(b) eine solche ausländische Personengesellschaft an der Durchführung eines Han-

dels oder einer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten beteiligt ist, 

es sei denn, der Broker hat keine tatsächliche Kenntnis oder Gründe zu der Annahme, dass der 

Inhaber eine US-Person ist und die vorstehend beschriebenen Dokumentationspflichten (im 

Zusammenhang mit einem Verkauf von Wertpapieren in einer Niederlassung eines Brokers in 

den Vereinigten Staaten) erfüllt sind oder der Inhaber anderweitig eine Befreiung geltend macht. 
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XII. VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN 

Die Emittentin bzw. Garantin hat mit Ausnahme der Billigung des Basisprospekts und der No-

tifizierung der Billigung an die zuständigen Behörden von Österreich, Liechtenstein und Luxem-

burg keinerlei Maßnahmen ergriffen und wird keinerlei Maßnahmen ergreifen, um das öffentli-

che Angebot der Wertpapiere oder ihren Besitz oder den Vertrieb von Angebotsunterlagen in 

Bezug auf die Wertpapiere in einer Rechtsordnung zulässig zu machen, in der zu diesem Zweck 

besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wertpapiere dürfen innerhalb einer Rechts-

ordnung oder mit Ausgangspunkt in einer Rechtsordnung nur angeboten, verkauft oder geliefert 

werden, wenn dies gemäß der anwendbaren Gesetze und anderen Rechtsvorschriften zulässig ist 

und der Emittentin bzw. der Garantin keinerlei Verpflichtungen entstehen. 

Vereinigte Staaten von Amerika  

Kein Verkauf an Personen aus den Vereinigten Staaten. Weder die Wertpapiere noch die auf die 

Verpflichtungen der Emittentin im Zusammenhang mit den Wertpapieren bezogene Garantie 

wurden und werden nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen 

Fassung (der "Securities Act") registriert und weder die Wertpapiere noch die Garantie dürfen 

in den Vereinigten Staaten oder an eine oder für oder zugunsten einer US-Person (wie in Regu-

lation S gemäß dem United States Securities Act von 1933 definiert) angeboten oder verkauft 

werden, es sei denn im Rahmen von bestimmten Transaktionen, die von den Registrierungser-

fordernissen unter dem Securities Act ausgenommen sind oder diesen nicht unterliegen. 

Weder der Handel mit den Wertpapieren noch die Richtigkeit oder die Angemessenheit des Ba-

sisprospekts werden von der US Aufsichtsbehörde für Handel mit Futures und Optionen (United 

States Commodity Futures Trading Commission - CFTC) unter dem US Warenbörsengesetz (US 

Commodity Exchange Act), der US Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (US Securities and 

Exchange Commission - SEC), einer US Wertpapierbehörde oder einer Börse oder Handelskam-

mer (Board of Trade) genehmigt bzw. gebilligt. Jegliche anderslautende Behauptung stellt einen 

Rechtsverstoß in den Vereinigten Staaten dar. Der Basisprospekt ist nicht für die Benutzung in 

den Vereinigten Staaten von Amerika vorgesehen und darf nicht in den Vereinigten Staaten oder 

an eine US-Person verteilt werden. 

Die Wertpapiere werden zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an eine 

oder für oder zugunsten einer US-Person (wie in Regulation S des Securities Act definiert) direkt 

noch indirekt angeboten, verkauft, gehandelt oder geliefert. 

Jeder Platzeur muss sich verpflichten, die Wertpapiere (i) zu keiner Zeit im Rahmen seines Ver-

triebs; oder (ii) auf andere Weise bis 40 Tage nach der Beendigung des Vertriebs der die Wert-

papiere betreffenden Serie, wie vom Platzeur gegenüber der Emittentin festgelegt und beschei-

nigt (oder, im Fall von mehreren Serien von Wertpapieren die an oder durch mehrere Platzeure 

verkauft werden, von jedem Platzeur, der Serien der Wertpapiere gekauft hat oder durch ihn 

gekauft wurden, in welchem Fall die Emittentin jeden Platzeur informieren soll, sobald alle 

Platzeure die Bescheinigung abgegeben haben) innerhalb der Vereinigten Staaten oder zu, oder 

für oder zugunsten, einer U.S. Person, anzubieten oder zu verkaufen. Dementsprechend muss 

jeder Händler versichern und zustimmen, dass er, seine verbundenen Unternehmen und alle in 

seinem oder ihrem Namen handelnden Personen keine "gezielten Verkaufsbemühungen" im 

Sinne von Regulation S in Bezug auf die Wertpapiere unternommen haben und unternehmen 
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werden und dass sie die Anforderungen der "Angebotsbeschränkungen" gemäß Regulation S 

eingehalten haben und einhalten werden. Jeder Händler ist verpflichtet, an jeden anderen Händ-

ler, an den er Wertpapiere während der Vertriebsperiode, in der regulatorische Anforderungen 

zu beachten sind (distribution compliance period), verkauft, eine Bestätigung oder eine andere 

Benachrichtigung über die Angebots- und Verkaufsbeschränkungen im Hinblick auf die Wert-

papiere innerhalb der Vereinigten Staaten und an, oder für oder zugunsten von, U.S. Personen, 

zu senden. 

Der hierin verwendete Begriff "Vereinigte Staaten" meint die Vereinigten Staaten von Ame-

rika, dessen Territorien oder Besitzungen, jeden US-Bundesstaat, den Columbia Distrikt oder 

jede andere Enklave der Regierung der Vereinigten Staaten, deren Vertretungen und Organe. 

Der hierin verwendete Begriff "U.S. Person" meint jede Person, die als "U.S. person" unter der 

Regulation S des Securities Act definiert ist.  

Es sei denn, es ergibt sich aus den zu einem Wertpapier gehörenden Endgültigen Bedingungen 

etwas anderes, wird der Käufer (oder Erwerber) und jede Person, die einen derartigen Kauf (oder 

Erwerb) für den Inhaber der Wertpapiere vornimmt, von jedem Tag an, an welchem der Käufer 

(oder Erwerber) die Wertpapiere erwirbt, bis zu (einschließlich) dem Tag, an dem der Käufer 

(oder Erwerber) seine Anteile an den Wertpapieren veräußert, gewährleisten oder wird so ge-

stellt als dass er zusichert und gewährleistet, dass die Mittel, mit denen der Käufer (oder Erwer-

ber) die Wertpapiere erworben hat, nicht aus dem Vermögen (i) eines Pensionsplans (employee 

benefit plan) (wie in Ziffer 3 (3) des Titels I des Employee Retirement Income Security Act von 

1974, in seiner jeweils gültigen Fassung ("ERISA") definiert), auf den die in ERISA geregelten 

Treuhandverpflichtungen Anwendung finden; (ii) eines "Plan" gemäß Ziffer 4975 des Internal 

Revenue Code von 1986 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Code"), (iii) einer Gesellschaft, 

deren Vermögen aus Planvermögen (plan assets) aufgrund von Pensionsplänen oder Anlagever-

mögen (employee plan's or plan's investment) in der Gesellschaft stammt, oder (iv) eines staat-

lichen, kirchlichen oder nicht-U.S. oder anderem Plan gehören, auf den im Wesentlichen mit 

Ziffer 406 ERISA oder Ziffer 4975 des Codes vergleichbare Regelungen Anwendung finden, 

stammen. 

Verfügungsbeschränkungen 

Jeder Käufer eines Wertpapiers, oder einer Beteiligung daran, das nach Regulation S angeboten 

und verkauft wurde, gibt folgende Gewährleistung ab und stimmt Folgendem zu: 

(a) der Käufer (i) ist, und die Person (sofern relevant), für welche er die Wertpapiere erwirbt, 

ist außerhalb der Vereinigten Staaten und nicht eine U.S. Person, und (ii) erwirbt die ange-

botenen Wertpapiere im Rahmen einer offshore Transaktion, die den Vorgaben der Regu-

lation S entspricht; 

(b) dem Käufer ist bewusst, dass die Wertpapiere nicht registriert sind und auch nicht nach 

dem Securities Act registriert werden und dass die Wertpapiere außerhalb der Vereinigten 

Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S verbreitet und angeboten werden; 
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(c) beginnend an dem Tag des Erwerbs der Wertpapiere und an jedem Tag bis zu dem (ein-

schließlich) der Käufer seine Anteile an den Wertpapieren veräußert, sind die Mittel, mit 

denen der Käufer (oder Erwerber) die Wertpapiere erworben hat, nicht Teil des Vermögens 

(i) eines Pensionsplans (employee benefit plan) (wie in Ziffer 3 (3) des Titels I von ERISA 

definiert), auf den die in ERISA geregelten Treuhandverpflichtungen Anwendung finden; 

(ii) eines "Plan" gemäß Ziffer 4975 des Codes), (iii) einer Gesellschaft, deren Vermögen 

aus Planvermögen (plan assets) aufgrund von Pensionsplänen oder Anlagevermögen 

(employee plan's or plan's investment) in der Gesellschaft stammt, oder (iv) eines staatli-

chen, kirchlichen oder nicht-U.S. oder anderen Plans, auf den im Wesentlichen mit Ziffer 

406 ERISA oder Ziffer 4975 des Codes vergleichbare Regelungen Anwendung finden; 

(d) der Käufer erkennt an, dass die Emittenten, die Vertreiber, deren verbundene Unternehmen 

und andere auf die Wahrheit und Richtigkeit der vorhergehenden Gewährleistungen und 

Zustimmungen vertrauen; und 

(e) dem Käufer ist bewusst, dass derartige Wertpapiere im Wesentlichen mit den unten in 

Großbuchstaben beschrieben Erklärungen ausgegeben werden. 

Jedes nach Regulation S angebotene und verkaufte Wertpapier enthält folgende Erklärung mit 

folgender Wirkung, ergänzend zu anderen notwendigen oder angemessenen Erklärung, es sei 

denn, die Emittentin bestimmt in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht etwas anderes: 

DIE HIERMIT NACHGEWIESENEN WERTPAPIERE UND DIE GARANTIE FÜR DIESE 

WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM UNITED STATES 

SECURITIES ACT VON 1933 IN SEINER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG (DER 

"SECURITIES ACT") REGISTRIERT UND DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN 

STAATEN ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE IN REGULATION S UNTER DEM 

SECURITIES ACT DEFINIERT) ANGEBOTEN, VERKAUFT, VERPFÄNDET ODER AUF 

ANDERE WEISE ÜBERTRAGEN WERDEN, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE AUSNAHME 

VON DEN REGISTRIERUNGSERFORDERNISSEN UNTER DEM SECURITIES ACT 

VOR, ODER ES HANDELT SICH UM EINE TRANSAKTION, DIE NICHT DEM SECURI-

TIES ACT UNTERLIEGT, UND DIE TRANSAKTION IST MIT JEGLICHEM WERTPA-

PIERRECHT DER US-BUNDESSTAATEN ODER JEGLICHER ANDEREN JURISDIK-

TION VEREINBAR. 

IM ZEITPUNKT DES ERWERBS DER WERTPAPIERE UND AN JEDEM DARAUFFOL-

GENDEN TAG BIS EINSCHLIESSLICH ZU DEM TAG, AN DEM DER KÄUFER (ERWER-

BER) SEINE ANTEILE AN DEN WERTPAPIEREN VERÄUSSERT, GEWÄHRLEISTET 

UND GARANTIERT DER KÄUFER (ERWERBER) UND JEDE DEN ERWERB DURCH-

FÜHRENDE PERSON, DASS DIE VON IHM FÜR DEN ERWERB VERWENDETEN MIT-

TEL, NICHT TEIL DES VERMÖGENS EINES PENSIONSPLANS (EMPLOYEE BENEFIT 

PLAN) (WIE IN ZIFFER 3 (3) DES TITELS I DES EMPLOYEE RETIREMENT INCOME 

SECURITY ACT VON 1974, IN SEINER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG ("ERISA") DE-

FINIERT), AUF DEN DIE IN ERISA GEREGELTEN TREUHANDVERPFLICHTUNGEN 

ANWENDUNG FINDEN; EINES "PLANS" GEMÄß ZIFFER 4975 DES INTERNAL 
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REVENUE CODE VON 1986 IN SEINER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG (DER 

"CODE"), EINER GESELLSCHAFT, DEREN VERMÖGEN AUS PLANVERMÖGEN 

(PLAN ASSETS) AUFGRUND VON PENSIONSPLÄNEN ODER ANLAGEVERMÖGEN 

(EMPLOYEE BENEFIT PLAN'S OR PLAN'S INVESTMENT) IN DER GESELLSCHAFT 

STAMMT, ODER EIN STAATLICHER, KIRCHLICHER ODER NICHT-U.S. ODER ANDE-

RER PLAN AUF DEN IM WESENTLICHEN MIT ZIFFER 406 ERISA ODER ZIFFER 4975 

DES CODES VERGLEICHBARE REGELUNGEN ANWENDUNG FINDEN. 

Verkaufsbeschränkung für öffentliche Angebote nach der Prospektverordnung 

In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, sichert jede Person, die 

die Wertpapiere anbietet (die "Anbieterin"), zu und verpflichtet sich, dass sie keine Wertpapiere 

in einem Mitgliedstaat öffentlich angeboten hat und anbieten wird, die Gegenstand des in dem 

Basisprospekt, wie durch die Endgültigen Bedingungen ergänzt, vorgesehenen Angebots sind. 

Unter folgenden Bedingungen kann ein öffentliches Angebot der Wertpapiere jedoch in einem 

Mitgliedstaat erfolgen: 

(a)  wenn die Endgültigen Bedingungen in Bezug auf die Wertpapiere bestimmen, dass ein 

Angebot dieser Wertpapiere auf eine andere Weise als nach Artikel 1 (4) der Prospekt-

verordnung in diesem Mitgliedstaat erfolgen darf (ein "Prospektpflichtiges Angebot"), 

ab dem Tag der Veröffentlichung des Basisprospekts in Bezug auf diese Wertpapiere, 

der von der zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaats gebilligt wurde bzw. in einem 

anderen Mitgliedstaat gebilligt und die zuständige Behörde in diesem Mitgliedstaat un-

terrichtet wurde, vorausgesetzt, dass der Basisprospekt nachträglich durch die Endgülti-

gen Bedingungen, die ein Prospektpflichtiges Angebot vorsehen, in Übereinstimmung 

mit der Prospektverordnung ergänzt wurde und vorausgesetzt, dass das Prospektpflich-

tige Angebot nur in dem Zeitraum unterbreitet wird, dessen Beginn und Ende durch An-

gaben im Basisprospekt oder gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen spezifi-

ziert wurde, und nur, sofern der Emittent deren Verwendung zum Zwecke des Prospekt-

pflichtigen Angebots schriftlich zugestimmt hat; 

(b)  zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverord-

nung sind; 

(c)  zu jedem Zeitpunkt an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (welche 

keine qualifizierten Anleger im Sinne der Prospektverordnung sind) vorbehaltlich der 

Einholung der vorherigen Zustimmung des bzw. der jeweiligen von dem Emittenten für 

dieses Angebot bestellten Platzeurs bzw. Platzeure; oder 

(d)  zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Artikel 1 (4) der Prospektverordnung vorgesehenen 

Umständen, 

sofern keines dieser unter (b) bis (d) fallenden Angebote den Emittenten oder die Anbieterin 

verpflichtet, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung oder einen Nachtrag zu 

einem Prospekt gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 
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Für die Zwecke dieser Vorschrift bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Angebot der Wertpa-

piere" in Bezug auf Wertpapiere in einem Mitgliedstaat eine Mitteilung in jedweder Form und 

auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und 

die anzubietenden Wertpapiere enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den 

Kauf oder die Zeichnung dieser Wertpapiere zu entscheiden und der Begriff "Prospektverord-

nung" bezeichnet Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung. 

Verkaufsbeschränkung für öffentliche Angebote nach der UK Prospektverordnung  

In Bezug auf das Vereinigte Königreich, sichert jede Person, die die Wertpapiere anbietet (die 

"Anbieterin"), zu und verpflichtet sich, dass sie keine Wertpapiere im Vereinigten Königreich 

öffentlich angeboten hat und anbieten wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt, wie 

durch die Endgültigen Bedingungen ergänzt, vorgesehenen Angebots sind. Unter folgenden Be-

dingungen kann ein öffentliches Angebot der Wertpapiere jedoch in das Vereinigte Königreich 

erfolgen: 

(a) zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der 

UK Prospektverordnung sind; 

(b) zu jedem Zeitpunkt an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen im Vereinig-

ten Königreich (welche keine qualifizierten Anleger im Sinne des Artikel 2 der UK Pros-

pektverordnung sind), vorbehaltlich der Einholung der vorherigen Zustimmung des bzw. 

der jeweiligen von dem Emittenten für dieses Angebot bestellten Platzeurs bzw. Platz-

eure; oder  

(c) zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Section 86 des Financial Services and Markets Act 

2000 ("FSMA") vorgesehenen Umständen, 

sofern keines dieser unter (a) bis (c) fallenden Angebote den Emittenten oder die Anbieterin 

verpflichtet, einen Prospekt gemäß Section 85 des FSMA oder einen Nachtrag zu einem Prospekt 

gemäß Artikel 23 der UK Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke dieser Vorschrift bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Angebot der Wertpa-

piere" in Bezug auf Wertpapiere eine Mitteilung in jedweder Form und auf jedwede Art und 

Weise, die ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die anzubietenden 

Wertpapiere enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die 

Zeichnung dieser Wertpapiere zu entscheiden und der Begriff "UK Prospektverordnung" be-

zeichnet Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung, wie sie aufgrund des 

European Union (Withdrawal) Act 2018 und der dazu erlassenen Verordnungen Teil des natio-

nalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist. 

Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf weitere Wertpapiergesetze des Vereinigten Königreichs 

Jeder Platzeur hat zugesichert und zugestimmt, und jeder weitere Platzeur, der im Rahmen des 

Basisprospekts ernannt wird, muss zusichern und zustimmen, dass 
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(a) in Bezug auf Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr, (i) es sich um 

eine Person handelt, zu deren gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten der Erwerb, das Halten, 

die Verwaltung oder die Veräußerung von Anlagen (als Auftraggeber oder Bevollmäch-

tigter) für die Zwecke ihres Geschäfts gehört, und (ii) er keine Wertpapiere angeboten oder 

verkauft hat und keine Wertpapiere anbieten oder verkaufen wird, außer an Personen, zu 

deren gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten der Erwerb, das Halten, die Verwaltung oder die 

Veräußerung von Anlagen (als Auftraggeber oder Bevollmächtigter) für die Zwecke ihres 

Geschäfts gehört, oder bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass 

sie Anlagen (als Auftraggeber oder Bevollmächtigter) für die Zwecke ihres Geschäfts er-

werben, halten, verwalten oder veräußern werden, wenn die Ausgabe der Wertpapiere an-

dernfalls einen Verstoß gegen Section 19 des FSMA durch die jeweilige Emittentin dar-

stellen würde; 

(b) er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 

des FSMA), die er im Zusammenhang mit einer Emission oder dem Verkauf der Wertpa-

piere erhalten hat, ausschließlich unter Umständen weitergegeben hat oder weitergeben 

wird oder eine solche Weitergabe veranlasst hat oder veranlassen wird,unter denen Section 

21(1) des FSMA keine Anwendung auf die Emittentin finden würde, wenn es keine auto-

risierte Person wäre; und 

(c) er alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA und des Financial Conduct Authority 

Handbook in Bezug auf alle Handlungen, die er in Bezug auf die Wertpapiere, im, aus 

dem oder anderweitig das Vereinigte Königreich betreffend vorgenommen hat, eingehal-

ten hat und einhalten wird. 

Jersey 

Für Wertpapiere, die von der GSW emittiert werden, wurde keine Zustimmung gemäß Artikel 8 

Absatz 2 der Control of Borrowing (Jersey) Order 1958 für die Unterbreitung eines Angebots 

zur Zeichnung, zum Verkauf oder zum Tausch von Wertpapieren der GSW in Jersey erteilt und 

ein solches Angebot ist ausschließlich an einen begrenzten Personenkreis in Jersey zu richten. 

Für diese Zwecke richtet sich ein Angebot nur dann ausschließlich an einen begrenzten Perso-

nenkreis, wenn (i) sich das Angebot an eine identifizierbare Personengruppe richtet, der es vom 

Anbieter oder vom Beauftragten des Anbieters direkt mitgeteilt wurde, (ii) die Mitglieder dieser 

Kategorie sind die einzigen Personen, die das Angebot annehmen können und die über ausrei-

chende Informationen verfügen, um eine angemessene Bewertung des Angebots vornehmen zu 

können, und (iii) die Anzahl der Personen in Jersey, denen das Angebot übermittelt wird, über-

schreitet nicht fünfzig. 

Schweiz 

Die Wertpapiere dürfen in der Schweiz nicht angeboten werden und jeder Anbieter der Wertpa-

piere vertritt und erklärt sich damit einverstanden, dass er die Wertpapiere nicht öffentlich an-

geboten hat oder anbieten wird, mit der Ausnahme, dass die Wertpapiere in der Schweiz öffent-

lich angeboten werden dürfen und ein Anbieter ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in der 

Schweiz unterbreiten darf, 
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(a) sofern die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen in Bezug auf die Wertpapiere die 

Schweiz als Angebotsstaat vorsehen, in dem Zeitraum, der an den in den maßgeblichen 

Endgültigen Bedingungen angegebenen Daten beginnt und endet, und sofern die 

Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts und den maßgeblichen Endgültigen 

Bedingungen für den Zweck eines solchen öffentlichen Angebots gemäß Artikel 36 

Absatz 4 FIDLEG und Artikel 45 der Schweizerischen Verordnung über die 

Finanzdienstleistungen ("Finanzdienstleistungsverordnung", "FIDLEV") vorliegt, 

oder 

(b) sofern eine in Artikel 36 Absatz 1 FIDLEG aufgeführte Ausnahme vorliegt,  

vorausgesetzt, dass kein Angebot der Wertpapiere im Sinne des vorstehenden Absatzes (b) die 

Emittentin oder einen Anbieter zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 35 FIDLEG 

verpflichtet. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Ausdruck "öffentliches Ange-

bot" auf die entsprechenden Definitionen in Artikel 3 lit. g und h FIDLEG sowie in der FIDLEV 

näher ausgeführt. 
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1. Verantwortliche Personen für die Informationen in diesem Basisprospekt 

Die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH, Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am 

Main als Emittentin, die Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, 22 Grenville Street, St. He-

lier, Jersey JE4 8PX als Emittentin und die Geschäftsführer der Goldman Sachs Finance Corp Inter-

national Ltd sowie die Goldman Sachs Bank Europe SE, Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 

Frankfurt am Main als Anbieterin sind verantwortlich für sämtliche in diesem Basisprospekt enthal-

tenen Informationen. Die jeweilige Emittentin, die Geschäftsführer der Goldman Sachs Finance Corp 

International Ltd und die Anbieterin erklären hiermit, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Ba-

sisprospekt richtig sind und dass dieser Basisprospekt keine Auslassungen enthält, die die Aussage 

verzerren könnten. 

Die The Goldman Sachs Group, Inc., 200 West Street, New York, NY 10282, Vereinigte Staaten 

übernimmt als Garantin die Verantwortung für sämtliche in diesem Basisprospekt enthaltenen Infor-

mationen. Sie erklärt hiermit, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Basisprospekt richtig sind 

und dass dieser Basisprospekt keine Auslassungen enthält, die die Aussage verzerren könnten. 

2. Informationen von Seiten Dritter 

Die jeweilige Emittentin bestätigt, dass die in diesem Basisprospekt übernommenen Angaben von 

Seiten Dritter korrekt wieder gegeben werden und nach Wissen der jeweiligen Emittentin und soweit 

für die jeweiligen Emittentin aus den von Seiten Dritter veröffentlichten Informationen ersichtlich, 

nicht durch Auslassungen unkorrekt oder irreführend gestaltet wurden. Sofern in den Endgültigen 

Bedingungen zu dem Basisprospekt zusätzliche Informationen von Seiten Dritter angegeben werden, 

wird an der entsprechenden Stelle jeweils die Quelle genannt, der die entsprechenden Informationen 

entnommen wurden. 

3. Billigung durch die zuständige Behörde 

Die jeweilige Emittentin gibt die folgenden Erklärungen ab: 

(a) Dieser Basisprospekt wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als zu-

ständige Behörde (die "Zuständige Behörde") gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 ge-

billigt. 

(b) Die zuständige Behörde billigt diesen Basisprospekt nur bezüglich der Standards der Voll-

ständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129. 

(c) Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegen-

stand dieses Basisprospekts sind, erachtet werden. 

(d) Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vor-

nehmen. 

4. Bereithaltung des Basisprospekts 

Dieser Basisprospekt wird gemäß Artikel 8 i.V.m. Artikel 21 der Prospektverordnung und Artikel 10 

der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 der Kommission veröffentlicht. Die Endgültigen 
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Bedingungen der Wertpapiere werden sofern möglich vor Beginn des öffentlichen Angebots in der in 

Artikel 8 Absatz 5 i.V.m. Artikel 21 Prospektverordnung vorgesehenen Art und Weise veröffentlicht. 

Dieser Basisprospekt, etwaige Nachträge dazu, die per Verweis einbezogenen Dokumente sowie die 

Endgültigen Bedingungen werden in elektronischer Form auf der Webseite www.gs.de/de (unter 

www.gs.de/de/info/product-final-terms bzw. www.gs.de/de/info/dokumente/basisprospekte) bzw. 

auf der jeweiligen Produktseite (abrufbar durch Eingabe der für das jeweilige Wertpapier relevanten 

Wertpapierkennung im Suchfunktionsfeld unter https://classic.gs.de/) bzw. auf einer anderen in den 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebenen Webseite veröffentlicht. 

Zudem werden die Dokumente auf Verlangen von der Emittentin kostenlos dem Publikum in elekt-

ronischer Form zur Verfügung gestellt. 

5. Zustimmung zur Nutzung des Prospekts 

Sofern in die jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, stimmt die jeweilige Emittentin der 

Nutzung des Basisprospekts in dem Umfang und zu den etwaigen Bedingungen zu, wie in den maß-

geblichen Endgültigen Bedingungen angegeben, und übernimmt die Haftung für den Inhalt des Ba-

sisprospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung von 

Wertpapieren durch Finanzintermediäre, die die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 

erhalten haben. Die Zustimmung gilt für den Zeitraum der in den maßgeblichen Endgültigen Bedin-

gungen angegebenen Angebotsfrist. Im Fall einer über die Gültigkeit des Basisprospekts hinausge-

henden Angebotsfrist kann die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpa-

piere durch Finanzintermediäre während des Zeitraums erfolgen, in dem jeweils ein Nachfolgender 

Basisprospekt (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen definiert) vorliegt; in diesem Fall 

erstreckt sich die Zustimmung zur Nutzung des Basisprospekts auch auf den Nachfolgenden Ba-

sisprospekt. Die Zustimmung kann, wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegt, 

für den Zeitraum der in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegebenen Angebotsfrist wie 

folgt erteilt werden: 

(a) an alle Finanzintermediäre (Generalkonsens) und für alle Angebotsländer; oder 

(b) an nur einen oder mehrere Finanzintermediäre (Individualkonsens) und entweder 

(i) für alle Angebotsländer; oder 

(ii) nur für ausgewählte Angebotsländer. 

"Angebotsländer" bezeichnet einen oder mehrere der folgenden Mitgliedstaaten: Österreich, 

Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg bzw. die Schweiz. 

Die vorstehende Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der Einhaltung der für die Wertpapiere geltenden 

Verkaufsbeschränkungen und aller jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Jeder Finanzin-

termediär ist verpflichtet, den Basisprospekt potenziellen Investoren nur zusammen mit etwaigen 

Nachträgen (sofern vorhanden) auszuhändigen.  

Anlegern sind im Falle eines Angebots durch einen Finanzintermediär von diesem zum Zeit-

punkt der Vorlage des Angebots die Angebotsbedingungen zur Verfügung zu stellen. 

Sofern die jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmen, dass sämtliche Finanzintermediäre 

in den jeweiligen Angebotsländern die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 
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erhalten (Generalkonsens), hat jeder den Basisprospekt verwendende Finanzintermediär auf 

seiner Webseite anzugeben, dass er den Basisprospekt mit Zustimmung der jeweiligen Emitten-

tin und gemäß den Bedingungen, an die diese Zustimmung gebunden ist, verwendet. 

Sofern die jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmen, dass ein oder mehrere Finanzinter-

mediär(e) die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts in den jeweiligen Angebotslän-

dern erhalten (Individualkonsens), werden etwaige neue Informationen zu Finanzintermediä-

ren, die zum Zeitpunkt der Billigung des Basisprospekts oder gegebenenfalls der Übermittlung 

der jeweiligen Endgültigen Bedingungen unbekannt waren, auf den Internetseiten 

www.gs.de/de/info/dokumente/bekanntmachungen für Anleger in Deutschland bzw. 

www.gsmarkets.at/de/info/dokumente/bekanntmachungen für Anleger in Österreich bzw. 

www.gspip.info für Anleger in Liechtenstein und Luxemburg veröffentlicht. 

Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass eine Zustimmung zur Nutzung 

des Basisprospekts nicht erfolgt.  

 

6. Durch Verweis einbezogene Angaben 

In diesem Basisprospekt wird auf Angaben gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Prospektverordnung ver-

wiesen, die als Bestandteil des Basisprospekts gelten. Die auf diese Weise in den Basisprospekt per 

Verweis einbezogenen Angaben werden in der nachfolgenden Tabelle entsprechend den Pflichtanga-

ben der Delegierten Verordnung durch Bezeichnung des Dokuments (inkl. Abschnitt und Seitenzahl) 

in dem die entsprechenden Angaben enthalten sind, identifiziert. 

PFLICHTANGABEN GEMÄß ANHANG 6 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG 

DOKUMENT / ABSCHNITT EINBEZOGENE 

SEITE(N) DES DOKU-

MENTS* 

ABSCHNITT / 

SEITE(N) DES BA-

SISPROSPEKTS 

GSW Registrierungsformular 2024   

A. Risk Factors relating to GSW 

I. Risk of Creditworthiness 

II. Business Risks 

III. Operational Risks 

 

Seiten 3-5 

Seite 5 

Seite 5 

II.1. Risikofaktoren 

im Hinblick auf die 

GSW als Emittentin 

/ 13 

C. Information about Goldman, Sachs & Co. 

Wertpapier GmbH 

I. Statutory auditors 

II. General information 

III. Business overview 

IV. Organisational structure 

V. Trend information 

VI. Management and legal representation 

 

 

Seite 8 

Seite 8 

Seiten 8 - 9 

Seite 9 - 10 

Seite 10 

Seiten 10 -11 

 

VII. Wesentliche 

Angaben zur GSW 

als Emittentin / 184 

file://///adslocal.net/fralocal$/Secure/Team%20Seitz/DM5%20Struktur/1.2%20Retail%20Structured%20Products/GSW/Basisprospekte/2022%20GSBE%20new%20issuances/den
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VII.1 Historical financial information for the 

financial year 2023 (German Commer-

cial Code (Handelsgesetzbuch – 

HGB)) 

VII.2 Historical financial information for the 

financial year 2022 (German Commer-

cial Code (Handelsgesetzbuch – 

HGB)) 

VII.3. Auditing of historical financial infor-

mation 

VII.4. Legal and arbitration proceedings 

VII.5. Significant change in GSW's financial 

position 

VII.6. Statements in relation to prospects, fi-

nancial performance or financial posi-

tion  

VIII. Additional information 

IX. Material contracts 

X. Documents available 

 

 

Seite 11 

 

 

 

Seite 11 

 

Seite 11 

Seite 11 

Seite 12 

 

 

 

Seite 12 

Seite 13 

Seite 13 

Seite 14 

Erster Nachtrag zum GSW Registrierungsformular 2024  

Informationen im Ersten Nachtrag zum GSW 

Registrierungsformular 2024 
Seiten 2-4 

 

VII. Wesentliche 

Angaben zur GSW 

als Emittentin / 184 

GSW Half Year Report 2024   

Business and General Conditions 

(Geschäftsmodell und Rahmenbedingungen) 

Seite 3 VII. Wesentliche 

Angaben zur GSW 

als Emittentin / 184 

Control System 

(Steuerungssystem) 

Seite 3  

Results of Operations 

(Ertragslage) 

Seiten 3-4  

Net Assets and Financial Position 

(Vermögens- und Finanzlage) 

Seite 4  

Risk Report 

(Risikobericht) 

Seite 5  
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Balance Sheet 

(Bilanz) 

Seite 6  

Income Statement 

(Gewinn- und Verlustrechnung) 

Seite 7  

Cash Flow Statement 

(Kapitalflussrechnung) 

Seite 8  

Statement of Changes in Equity 

(Eigenkapitalspiegel) 

Seite 9  

Notes 

(Anhang) 

Seiten 10-14  

GSW Annual Report 2023   

Auditor’s Report (Bestätigungsvermerk des Ab-

schlussprüfers) 

Seiten 3-11 VII. Wesentliche 

Angaben zur GSW 

als Emittentin / 184 

Management Report for the Financial Year 2023 

(Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023) 

Seiten 14-16  

(ausschließlich des Ab-

schnitts Prognose- und 

Chancenbericht, Seite 

15) 

 

Balance Sheet (Bilanz) Seite 17  

Income Statement (Gewinn- und Verlustrechnung) Seite 18  

Cash Flow Statement (Kapitalflussrechnung) Seite 19  

Statement of Changes in Equity (Eigenkapital-

spiegel) 

Seite 20  

Notes (Anhang) Seiten 21-26  

GSW Annual Report 2022   

Auditor's Report (Bestätigungsvermerk des Ab-

schlussprüfers) 

Seiten 3 - 11 VII. Wesentliche 

Angaben zur GSW 

als Emittentin / 184 

Balance Sheet (Bilanz) Seite 17  

Income Statement (Gewinn- und Verlustrechnung) Seite 18  

Cash Flow Statement (Kapitalflussrechnung) Seite 19  

Statement of Changes in Equity (Eigenkapital-

spiegel) 

Seite 20  

Notes (Anhang) Seiten 21 - 25  

GSFCI Registrierungsformular 2024   

A. Risk Factors relating to GSFCI  II.2. Risikofaktoren 

im Hinblick auf die 
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I. Risk affecting GSFCI as an affiliate of 

GS Group 

II. Risk of creditworthiness 

III. Business risks 

IV. Risks related to credit markets 

Seiten 3-4 

 

Seiten 4-6 

Seiten 6–7 

Seite 7 

GSFCI als 

Emittentin / 14 

C. Information about Goldman Sachs Finance 

Corp International Ltd 

I. Statutory auditors 

II. General information 

III. Organisational structure 

IV. Trend information 

VI.1    Historical financial information for the 

financial year 2023  

VI.2    Historical financial information for the 

financial year 2022 

VI.3.  Auditing of historical financial infor-

mation 

VI.4. Legal and arbitration proceedings 

VI.5. Significant change in GSFCI's financial 

position 

VI.6.  Statements in relation to prospects, fi-

nancial performance or financial posi-

tion 

VII. Additional information 

VIII. Documents available 

 

 

Seite 10 

Seite 10 

Seite 11 

Seite 12 

 

Seite 15 

 

Seite 15 

 

Seiten 15 

Seite 15 

 

Seite 15 

 

Seite 16 

 

Seite 16 

Seiten 16 - 17 

VIII. Wesentliche 

Angaben zur GSFCI 

als Emittentin / 185 

Erster Nachtrag zum GSFCI Registrierungsformular 2024 

Informationen im Ersten Nachtrag zum GSFCI 

Registrierungsformular 2024 
Seiten 2-4 

 

VIII. Wesentliche 

Angaben zur GSFCI 

als Emittentin / 185 

GSFCI Half-yearly Financial Report 2024 

Management Report Seiten 3-4 

(ausschließlich des Ab-

schnitts Principal Risks 

and Uncertainties auf 

Seite 4) 

VIII. Wesentliche 

Angaben zur GSFCI 

als Emittentin / 185 

Income Statement Seite 5  
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Statement of Comprehensive Income Seite 5  

Balance Sheet Seite 6  

Statement of Changes in Equity Seite 7  

Statement of Cash Flows Seite 7  

Notes to the Financial Statements Seiten 8-14  

GSFCI Annual Report 2023   

Management Report Seiten 3-5  

(ausschließlich des Ab-

schnitts Principal Risks 

and Uncertainties, Sei-

ten 4 - 5) 

VIII. Wesentliche 

Angaben zur GSFCI 

als Emittentin / 185 

Directors' Report Seiten 6 - 7  

Independent Auditors' Report Seiten 8- 12  

Income Statement Seite 13  

Statement of Comprehensive Income Seite 13  

Balance Sheet Seite 14  

Statement of Changes in Equity Seite 15  

Statement of Cash Flows Seite 15  

Notes to the Financial Statements Seiten 16-34  

GSFCI Annual Report 2022   

Management Report 

 

 

 

 

Directors' Report  

 

Independent Auditors' Report 

Seiten 3-6  

(ausschließlich des Ab-

schnitts Principal Risks 

and Uncertainties, Sei-

ten 4 - 5) 

Seiten 7 – 8 

 

Seiten 9 - 13 

VIII. Wesentliche 

Angaben zur GSFCI 

als Emittentin / 185 

Income Statement  Seite 14  

Statement of Comprehensive Income Seite 14  

Balance Sheet Seite 15  



XIII. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

222 

Statement of Changes in Equity 

Statement of Cash Flows  

Notes to the Financial Statements 

Seite 16 

Seite 16 

Seiten 17 - 33 

 

* Die oben angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Reihenfolge, in der die Seiten in der PDF-Version des 

Dokuments erscheinen. 

In diesem Basisprospekt wird auf Angaben gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Prospektverordnung ver-

wiesen, die als Bestandteil des Basisprospekts gelten. Die auf diese Weise in den Basisprospekt per 

Verweis einbezogenen Angaben werden jeweils in den nachfolgenden Tabelle durch Angabe der 

Pflichtangaben nach der Delegierten Verordnung und der Bezeichnung des Dokuments (inkl. Seiten-

zahl) in dem die entsprechenden Angaben enthalten sind, identifiziert. 

Pflichtangaben nach der Delegier-

ten Verordnung 

Dokument (Einbezogene 

Seite(n) des Dokuments)* 

Seite(n) im Basisprospekt 

Verantwortliche Personen, Angaben von Seiten Dritter, Sachverständigenberichte und Billigung 

durch die zuständige Behörde 

Verantwortliche Personen, Angaben 

von Seiten Dritter, Sachverständigen-

berichte und Billigung durch die zu-

ständige Behörde (Anhang 6, Punkt 1 

der Delegierten Verordnung) 

GSG Base Prospectus (Seite 3 

(Responsibility Statement), 

Seite 154 (Zehnter Absatz unter 

Listing and General Informa-

tion), Deckblatt (Fünfter Ab-

satz)) 

Seite 187 

Abschlussprüfer 

Abschlussprüfer (Anhang 6, Punkt 2 

der Delegierten Verordnung) 

GSG Base Prospectus (Seite 

155 (Independent Registered 

Public Accounting Firm), Seite 

241) 

Seite 187 

Risikofaktoren 

Risikofaktoren (Anhang 6, Punkt 3.1 

der Delegierten Verordnung) 

GSG Base Prospectus (Seiten 

13-15 (Risk Factors in Relation 

to the Issuer)) 

Form 10-K 2023 (Seiten 34 

(mit Ausnahme des ersten und 

zweiten Absatzes) – 62 (Risk 

Factors)) 

Seite 14 

Angaben zur Garantin 

Geschäftsgeschichte und Geschäfts-

entwicklung der Garantin (Anhang 6, 

Form 10-K 2023 (Seite 4 (Busi-

ness – Introduction)) 

Seite 187 



XIII. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

223 

Punkt 4.1 der Delegierten Verord-

nung) 

Ort der Registrierung der Garantin 

ihre Registrierungsnummer und 

Rechtsträgerkennung (LEI) (Anhang 

6, Punkt 4.1.2 der Delegierten Ver-

ordnung) 

GSG Base Prospectus (Seite 9 

(Zeile LEI unter Overview of 

the Program), Seite 154 (Neun-

ter und zehnter Absatz unter 

Listing and General Informa-

tion)) 

Seite 187 

Datum der Gründung der Gesell-

schaft und Existenzdauer der Garan-

tin (Anhang 6, Punkt 4.1.3 der Dele-

gierten Verordnung) 

GSG Base Prospectus (Seite 

154 (Neunter Absatz unter Lis-

ting and General Information)) 

Seite 187 

Sitz und Rechtsform der Garantin 

Rechtsordnung, unter der sie tätig ist, 

Land der Gründung der Gesellschaft; 

Anschrift und Telefonnummer ihres 

eingetragenen Sitzes (oder Hauptort 

der Geschäftstätigkeit, falls nicht mit 

dem eingetragenen Sitz identisch), et-

waige Website der Garantin mit einer 

Erklärung, dass die Angaben auf der 

Website nicht Teil des Prospekts 

sind, sofern diese Angaben nicht mit-

tels Verweises in den Prospekt aufge-

nommen wurden (Anhang 6, Punkt 

4.1.4 der Delegierten Verordnung) 

GSG Base Prospectus (Seite 

154 (Neunter und zehnter Ab-

satz unter Listing and General 

Information)) 

Form 10-K 2023 (Seite 4 (Busi-

ness – Introduction)) 

Seite 187 

Jüngste Ereignisse, die für die Garan-

tin eine besondere Bedeutung haben 

und die in hohem Maße für eine Be-

wertung der Solvenz der Garantin re-

levant sind (Anhang 6, Punkt 4.1.5 

der Delegierten Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seiten 65-

126 (Management’s Discussion 

and Analysis of Financial Con-

dition and Results of Opera-

tions)) 

Seite 187 

Angabe der Ratings, die für die Ga-

rantin in deren Auftrag oder in Zu-

sammenarbeit mit ihr beim Rating-

verfahren erstellt wurden (Anhang 6, 

Punkt 4.1.6 der Delegierten Verord-

nung) 

GSG Base Prospectus (Seite 49 

(Credit Ratings)) 

Form 10-K 2023 (Seiten 105-

106 (Credit Ratings)) 

Seite 187 

Angaben zu wesentlichen Verände-

rungen in der Schulden- und Finan-

zierungsstruktur der Garantin seit 

Form 10-K 2023 (Seiten 86-89 

(Balance Sheet and Funding 

Sources), Seiten 131-134 

Seite 187 
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dem letzten Geschäftsjahr (Anhang 6, 

Punkt 4.1.7 der Delegierten Verord-

nung) 

(Consolidated Statements of 

Earnings, Consolidated State-

ments of Comprehensive In-

come, Consolidated Balance 

Sheets, Consolidated State-

ments of Changes in Share-

holders’ Equity, Consolidated 

Statements of Cash Flows), 

Seiten 191-194 (Unsecured 

Borrowings, Other Liabilities)) 

Beschreibung der erwarteten Finan-

zierung der Tätigkeiten der Garantin 

(Anhang 6, Punkt 4.1.8 der Delegier-

ten Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seiten 86-89 

(Balance Sheet and Funding 

Sources)) 

Seite 187 

Überblick über die Geschäftstätigkeit 

Haupttätigkeitsbereiche (Anhang 6, 

Punkt 5.1.1 der Delegierten Verord-

nung) 

Form 10-K 2023 (Seiten 4-8 

(Business – Introduction, Our 

Business Segments), Seite 135 

(Description of Business)) 

Seite 187 

Wichtigste Märkte (Anhang 6, Punkt 

5.1.1 der Delegierten Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seiten 12-13 

(Competition), Seite 64 (Mar-

ket for Registrant’s Common 

Equity, Related Stockholder 

Matters and Issuer Purchases 

of Equity Securities), Seite 218 

(Geographic Information)) 

Seite 187 

Organisationsstruktur 

Organisationsstruktur (Anhang 6, 

Punkt 6 der Delegierten Verordnung) 

GSG Base Prospectus (Seite 51 

(We are a Holding Company)) 

Form 10-K 2023 (Seite 41 

(Group Inc. is a holding com-

pany and its liquidity depends 

on payments and loans from its 

subsidiaries, many of which are 

subject to legal, regulatory and 

other restrictions on providing 

funds or assets to Group Inc.), 

Exhibit 21.1 (Significant Sub-

sidiaries of the Registrant)) 

Seite 187 

Trendinformationen 
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Trend Informationen (Anhang 6, 

Punkt 7 der Delegierten Verordnung) 

GSG Base Prospectus (Seite 

155 (Material Adverse or Sig-

nificant Changes and Legal 

Proceedings) - der drittletzte 

Absatz auf dieser Seite) 

Form 10-K 2023 (Seiten 65 – 

126 (Management’s Discussion 

and Analysis of Financial Con-

dition and Results of Opera-

tions)) 

Form 10-Q für das dritte 

Quartal 2024 (Seiten 106 – 175 

(Management’s Discussion and 

Analysis of Financial Condi-

tion and Results of Opera-

tions)) 

Seite 187 

Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

Verwaltungs-, Leitungs- und Auf-

sichtsorgane, einschließlich Interes-

senkonflikte (Anhang 6, Punkt 9 der 

Delegierten Verordnung) 

Proxy Statement 2024 (Seiten 

12-36 (Corporate Governance 

Highlights and Corporate Gov-

ernance), Seiten 103-105 (Cer-

tain Relationships and Related 

Transactions)) 

Form 10-K 2023 (Seiten 30-31 

(Information about our Execu-

tive Officers)) 

Seite 187 

Hauptaktionäre 

Hauptaktionäre (Anhang 6, Punkt 10 

der Delegierten Verordnung) 

Proxy Statement 2024 (Seite 

108 (Beneficial Owners of 

More Than Five Percent)) 

Seite 187 

Finanzinformationen 

Geprüfte historische Finanzinforma-

tionen für die am 31. Dezember 2023 

und 31. Dezember 2022 geendeten 

Geschäftsjahre (Anhang 6, Punkt 

11.1-11.7 der Delegierten Verord-

nung) 

Form 10-K 2023 (Seiten 131-

242 (Consolidated Statements 

of Earnings, Consolidated 

Statements of Comprehensive 

Income, Consolidated Balance 

Sheets, Consolidated State-

ments of Changes in Share-

holders’ Equity, Consolidated 

Statements of Cash Flows, 

Seite 187  



XIII. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

226 

Notes to Consolidated Finan-

cial Statements, Supplemental 

Financial Information)) 

Bestätigungsvermerk (Anhang 

6, Punkt 11.1 der Delegierten 

Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seiten 128-

130 (Report of Independent 

Registered Public Accounting 

Firm)) 

Seite 187 

Bilanz (Anhang 6, Punkt 11.1 

der Delegierten Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seite 132 

(Consolidated Balance Sheets)) 

Seite 187 

Gewinn- und Verlustrechnung 

(Anhang 6, Punkt 11.1 der De-

legierten Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seite 131 

(Consolidated Statements of 

Earnings)) 

Seite 187 

Kapitalflussrechnung (Anhang 

6, Punkt 11.1 der Delegierten 

Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seite 134 

(Consolidated Statements of 

Cash Flows)) 

Seite 187 

Rechnungslegungsmethoden 

und erläuternde Anmerkungen 

(Anhang 6, Punkt 11.1 der De-

legierten Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seiten 67-69 

(Management’s Discussion and 

Analysis of Financial Condi-

tion and Results of Operations 

– Critical Accounting Policies), 

Seiten 135-242 (Notes to Con-

solidated Financial Statements, 

Supplemental Financial Infor-

mation)) 

Seite 187 

Ungeprüfte Zwischenfinanzinforma-

tionen und sonstige Finanzinformati-

onen (Anhang 6, Punkt 11.2 der De-

legierten Verordnung) 

Form 10-Q für das dritte 

Quartal 2024 (Seiten 3 – 105 

(Financial Statements (Unau-

dited), Notes to Consolidated 

Financial Statements (Unau-

dited), Report of Independent 

Registered Public Accounting 

Firm, Statistical Disclosures)) 

Supplement No. 6 to the GSG 

Base Prospectus (Seiten 1 – 2; 

der Abschnitt "Unaudited In-

terim Selected Financial Infor-

mation") 

Seite 187 

Bilanz (Anhang 6, Punkt 11.2 

der Delegierten Verordnung) 

Form 10-Q für das dritte Quar-

tal 2024 (Seite 4 (Consolidated 

Balance Sheets (Unaudited))) 

Seite 187 
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Gewinn- und Verlustrechnung 

(Anhang 6, Punkt 11.2 der De-

legierten Verordnung) 

Form 10-Q für das dritte 

Quartal 2024 (Seite 3 (Consoli-

dated Statements of Earnings 

(Unaudited))) 

Seite 187 

Kapitalflussrechnung (Anhang 

6, Punkt 11.2 der Delegierten 

Verordnung) 

Form 10-Q für das dritte 

Quartal 2024 (Seite 6 (Consoli-

dated Statements of Cash 

Flows (Unaudited))) 

Seite 187 

Rechnungslegungsmethoden 

und erläuternde Anmerkungen 

(Anhang 6, Punkt 11.2 der De-

legierten Verordnung) 

Form 10-Q für das dritte 

Quartal 2024 (Seiten 7 – 105 

(Notes to Consolidated Finan-

cial Statements (Unaudited), 

Report of Independent Regis-

tered Public Accounting Firm, 

Statistical Disclosures)) 

Seite 187 

Gerichts- und Schiedsverfahren (An-

hang 6, Punkt 11.4 der Delegierten 

Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seite 63 (Le-

gal Proceedings), Seiten 219 – 

233 (Legal Proceedings)) 

Form 10-Q für das dritte Quar-

tal 2024 (Seiten 90 – 102 (Le-

gal Proceedings)) 

Supplement No. 6 to the GSG 

Base Prospectus (Seite 2, der 

zweite Gliederungspunkt auf 

dieser Seite) 

Seite 187 

Wesentliche Veränderungen in der 

Finanzlage der Garantin (Anhang 6, 

Punkt 11.5.1 der Delegierten Verord-

nung) 

Supplement No. 6 to the GSG 

Base Prospectus (Seite 2, der 

erste Gliederungspunkt auf die-

ser Seite) 

Seite 187 

Weitere Angaben 

Aktienkapital (Anhang 6, Punkt 12.1 

der Delegierten Verordnung) 

Form 10-K 2023 (Seite 133 

(Consolidated Statements of 

Changes in Shareholders’ Eq-

uity), Seiten 204-206 (Share-

holders’ Equity)) 

Form 10-Q für das dritte 

Quartal 2024 (Seite 5 (Consoli-

dated Statements of Changes in 

Shareholders’ Equity 

Seite 187 
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* Die oben angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Reihenfolge, in der die Seiten in der PDF-Version des 

Dokuments erscheinen. 

In diesem Basisprospekt wird weiterhin gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Prospektverordnung auf den 

Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 6. April 2022 bzw. auf 

den Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023 bzw. 

auf den Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 

bzw. auf den Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indi-

zes)) vom 16. Februar 2024 verwiesen, aus denen die folgenden Informationen per Verweis in diesen 

Basisprospekt einbezogen werden: 

ABSCHNITT DES BA-

SISPROSPEKTS VOM 

6. APRIL 2022 

EINBEZOGENE SEITE(N) 

DES BASISPROSPEKTS 

VOM 6. APRIL 2022 

ABSCHNITT / SEITE(N) IM 

BASISPROSPEKT 

- IV. Allgemeine Bedingun-

gen 

- V. Muster der Emissions-

spezifischen Bestimmun-

gen 

- X. Formular für die End-

gültigen Bedingungen  

Seiten 51 - 103 

 

Seiten 104 - 114 

 

Seiten 122 - 131 

IV. Allgemeine Bedingungen / 

Seite 75 

V. Muster der Emissionsspezifi-

schen Bestimmungen / Seite 162 

X. Formular für die Endgültigen 

Bedingungen / Seite 188 

ABSCHNITT DES BA-

SISPROSPEKTS VOM 12. 

JANUAR 2023 

EINBEZOGENE SEITE(N) 

DES BASISPROSPEKTS 

VOM 12. JANUAR 2023 

ABSCHNITT / SEITE(N) IM 

BASISPROSPEKT 

(Unaudited)), Seiten 75 – 78 

(Shareholders’ Equity)) 

Satzung und Statuten der Gesell-

schaft (Anhang 6, Punkt 12.2 der De-

legierten Verordnung) 

GSG Base Prospectus (Seite 

154 (Neunter Absatz unter Lis-

ting and General Information 

und Seite 155 Unterabschnitt 

Documents Available for Re-

view)) 

Seite 187 

Wesentliche Verträge (Anhang 6, 

Punkt 13.1 der Delegierten Verord-

nung) 

Form 10-K 2023 (Seiten 191-

194 (Notes to Consolidated Fi-

nancial Statements – Note 14. 

Unsecured Borrowings and 

Note 15. Other Liabilities)) 

Seite 187 

Verfügbare Dokumente (Anhang 6, 

Punkt 14.1 der Delegierten Verord-

nung) 

GSG Base Prospectus (Seite 

155 (Documents Available for 

Review)) 

Seite 187 
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- IV. Allgemeine Bedingun-

gen 

- V. Muster der Emissions-

spezifischen Bestimmun-

gen 

- X. Formular für die End-

gültigen Bedingungen  

Seiten 55 - 112 

 

Seiten 113 - 123 

 

Seiten 131 - 141 

IV. Allgemeine Bedingungen / 

Seite 75 

V. Muster der Emissionsspezifi-

schen Bestimmungen / Seite 162 

X. Formular für die Endgültigen 

Bedingungen / Seite 188 

ABSCHNITT DES BA-

SISPROSPEKTS VOM 15. 

FEBRUAR 2023 

EINBEZOGENE SEITE(N) 

DES BASISPROSPEKTS 

VOM 15. FEBRUAR 2023 

ABSCHNITT / SEITE(N) IM 

BASISPROSPEKT 

- IV. Allgemeine Bedingun-

gen 

- V. Muster der Emissions-

spezifischen Bestimmun-

gen 

- X. Formular für die End-

gültigen Bedingungen  

Seiten 66 - 143 

 

Seiten 144 - 159 

 

Seiten 167 - 176 

IV. Allgemeine Bedingungen / 

Seite 75 

V. Muster der Emissionsspezifi-

schen Bestimmungen / Seite 162 

X. Formular für die Endgültigen 

Bedingungen / Seite 188 

- ABSCHNITT DES BA-

SISPROSPEKTS VOM 

16. FEBRUAR 2024 

EINBEZOGENE SEITE(N) 

DES BASISPROSPEKTS 

VOM 16. FEBRUAR 2024 

ABSCHNITT / SEITE(N) IM 

BASISPROSPEKT 

- IV. Allgemeine Bedingun-

gen 

- V. Muster der Emissions-

spezifischen Bestimmun-

gen 

- X. Formular für die End-

gültigen Bedingungen  

Seiten 75 - 160 

 

Seiten 161 - 177 

 

Seiten 185 - 194 

IV. Allgemeine Bedingungen / 

Seite 75 

V. Muster der Emissionsspezifi-

schen Bestimmungen / Seite 162 

X. Formular für die Endgültigen 

Bedingungen / Seite 188 

 

Soweit nur auf bestimmte Abschnitte/Seiten eines Dokuments verwiesen wird, sind nur die in diesen 

Teilen enthalten Informationen Bestandteil des Basisprospekts, während die übrigen in dem betref-

fenden Dokument enthaltenen Informationen für den Anleger entweder nicht relevant oder bereits an 

anderer Stelle in dem Basisprospekt enthalten sind. 

Die vorstehenden Dokumente, aus denen Angaben per Verweis einbezogenen sind, sind sämtlich auf 

den folgenden Internetseiten veröffentlicht: 

DOKUMENT INTERNETSEITE 

GSG Base Prospectus  https://www.luxse.com/programme/Programme-Gol-

SachsGr/13706   

https://www.luxse.com/programme/Programme-GolSachsGr/13706
https://www.luxse.com/programme/Programme-GolSachsGr/13706
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Supplement No. 6 to the GSG Base Pro-

spectus  

https://www.luxse.com/programme/Programme-Gol-

SachsGr/13706 

Form 10-K 2023 https://www.goldmansachs.com/investor-relations/fi-

nancials/10k/2023/2023-10-k.pdf  

Proxy Statement 2024 https://www.goldmansachs.com/investor-relations/fi-

nancials/proxy-statements/2024/2024-proxy-state-

ment-pdf.pdf 

Form 10-Q für das dritte Quartal 2024 https://www.goldmansachs.com/investor-relations/fi-

nancials/10q/2024/third-quarter-2024-10-q.pdf  

GSW Registrierungsformular 2024 https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungs-

formulare   

Erster Nachtrag zum GSW Registrie-

rungsformular 2024 

https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungs-

formulare  

GSW Half Year Report 2024 https://www.goldmansachs.com/investor-relations/fi-

nancials/subsidiary-financial-info/gsw/Wertpapier-

HY24-de.pdf 

GSW Annual Report 2023 https://www.goldmansachs.com/investor-relations/fi-

nancials/subsidiary-financial-info/gsw/wert-financial-

statements-2023-de.pdf 

GSW Annual Report 2022 https://www.goldmansachs.com/investor-relations/fi-

nancials/subsidiary-financial-info/gsw/WERT_Finan-

cial_Statements_2022_de.pdf 

GSFCI Registrierungsformular 2024 https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungs-

formulare 

Erster Nachtrag zum GSFCI Registrie-

rungsformular 2024 

https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungs-

formulare 

GSFCI Half-yearly Financial Report 

2024 

https://www.goldmansachs.com/investor-relations/fi-

nancials/subsidiary-financial-info/gsfci/2024/gsfci-

30-june-2024-financial-statements.pdf 

GSFCI Annual Report 2023 https://www.goldmansachs.com/investor-relations/fi-

nancials/subsidiary-financial-info/gsfci/2023/gsfci-

31-dec-2023-financial-statements.pdf 

GSFCI Annual Report 2022 https://www.goldmansachs.com/investor-relations/fi-

nancials/subsidiary-financial-info/gsfci/2022/gsfci-

31-dec-2022-financial-statements.pdf 

Basisprospekt für Wertpapiere (begeben 

als Zertifikate oder Anleihen) vom 6. Ap-

ril 2022 

https://assets.ctfas-

sets.net/42ch7ol4g0tf/4rPVl35p8h9d6tZSA-

nEAmn/cece6350bdf0584b057d6fce1eaadbb7/22-04-

https://www.luxse.com/programme/Programme-GolSachsGr/13706
https://www.luxse.com/programme/Programme-GolSachsGr/13706
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/10k/2023/2023-10-k.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/10k/2023/2023-10-k.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/proxy-statements/2024/2024-proxy-statement-pdf.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/proxy-statements/2024/2024-proxy-statement-pdf.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/proxy-statements/2024/2024-proxy-statement-pdf.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/10q/2024/third-quarter-2024-10-q.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/10q/2024/third-quarter-2024-10-q.pdf
https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungsformulare
https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungsformulare
https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungsformulare
https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungsformulare
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsw/Wertpapier-HY24-de.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsw/Wertpapier-HY24-de.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsw/Wertpapier-HY24-de.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsw/wert-financial-statements-2023-de.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsw/wert-financial-statements-2023-de.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsw/wert-financial-statements-2023-de.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsw/WERT_Financial_Statements_2022_de.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsw/WERT_Financial_Statements_2022_de.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsw/WERT_Financial_Statements_2022_de.pdf
https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungsformulare
https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungsformulare
https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungsformulare
https://www.gs.de/de/info/dokumente/registrierungsformulare
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsfci/2024/gsfci-30-june-2024-financial-statements.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsfci/2024/gsfci-30-june-2024-financial-statements.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsfci/2024/gsfci-30-june-2024-financial-statements.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsfci/2023/gsfci-31-dec-2023-financial-statements.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsfci/2023/gsfci-31-dec-2023-financial-statements.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsfci/2023/gsfci-31-dec-2023-financial-statements.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsfci/2022/gsfci-31-dec-2022-financial-statements.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsfci/2022/gsfci-31-dec-2022-financial-statements.pdf
https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsfci/2022/gsfci-31-dec-2022-financial-statements.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/4rPVl35p8h9d6tZSAnEAmn/cece6350bdf0584b057d6fce1eaadbb7/22-04-07-220406_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_final.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/4rPVl35p8h9d6tZSAnEAmn/cece6350bdf0584b057d6fce1eaadbb7/22-04-07-220406_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_final.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/4rPVl35p8h9d6tZSAnEAmn/cece6350bdf0584b057d6fce1eaadbb7/22-04-07-220406_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_final.pdf
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07-220406_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basispros-

pekt_final.pdf 

Basisprospekt für Wertpapiere (begeben 

als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Ja-

nuar 2023 

https://assets.ctfas-

sets.net/42ch7ol4g0tf/7yZOxOKgpq80E-

OWp49ACW9/fd927115d160944fb27400e932ba377c

/230112_GSW_GSFCI_GSG_Basisprospekt_sv3.pdf 

Basisprospekt für Wertpapiere (begeben 

als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. 

Februar 2023 

https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/17abu-

ithppl7xiqkkc4m3w/d6a7b59db90299bdaf9252fd132

0a97d/230215_gsw_gsfci_gsg_coupon_basispros-

pekt_plus_gsfci_und_gsg_nachtra__ge.pdf   

Basisprospekt für Wertpapiere (begeben 

als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 

(Indizes)) vom 16. Februar 2024 

https://assets.ctfas-

sets.net/42ch7ol4g0tf/50Q69fOmOsbgms0e-

GebCON/eb671f47ca16905c7d067c996e35a606/2402

16_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basispros-

pekt_plus_Nachtraege.pdf   

 

7. Fortführung des öffentlichen Angebots bzw. Aufstockungen von Wertpapieren 

Unter diesem Basisprospekt vom 13. Januar 2025 wird das öffentliche Angebot für die nachfolgenden 

Wertpapiere fortgeführt, für die das Angebot erstmalig unter dem Basisprospekt für Wertpapiere (be-

geben als Zertifikate oder Anleihen) vom 6. April 2022 bzw. dem Basisprospekt für Wertpapiere (be-

geben als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023 bzw. dem Basisprospekt für Wertpapiere 

(begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 bzw. dem Basisprospekt für Wertpa-

piere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024 begonnen 

worden ist:  

 

ISIN 

XS2814390147 

 

Die Endgültigen Bedingungen für die oben genannten Wertpapiere sind auf den Webseiten 

www.gs.de/de für Anleger in Deutschland bzw. www.gsmarkets.at/de für Anleger in Österreich (auf 

der jeweiligen Produktseite – abrufbar durch Eingabe der für das jeweilige Wertpapier relevanten 

Wertpapierkennung im Suchfunktionsfeld) veröffentlicht.  

Darüber hinaus können unter diesem Basisprospekt vom 13. Januar 2025 Endgültige Bedingungen 

für die Aufstockung von Wertpapieren erstellt werden, die unter diesem Basisprospekt vom 13. Januar 

2025 begeben werden bzw. unter dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder 

Anleihen) vom 6. April 2022 bzw. dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder 

Anleihen) vom 12. Januar 2023 bzw. dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder 

Anleihen) vom 15. Februar 2023 bzw. dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate 

oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024 begeben worden sind.  

https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/4rPVl35p8h9d6tZSAnEAmn/cece6350bdf0584b057d6fce1eaadbb7/22-04-07-220406_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_final.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/4rPVl35p8h9d6tZSAnEAmn/cece6350bdf0584b057d6fce1eaadbb7/22-04-07-220406_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_final.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/7yZOxOKgpq80EOWp49ACW9/fd927115d160944fb27400e932ba377c/230112_GSW_GSFCI_GSG_Basisprospekt_sv3.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/7yZOxOKgpq80EOWp49ACW9/fd927115d160944fb27400e932ba377c/230112_GSW_GSFCI_GSG_Basisprospekt_sv3.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/7yZOxOKgpq80EOWp49ACW9/fd927115d160944fb27400e932ba377c/230112_GSW_GSFCI_GSG_Basisprospekt_sv3.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/7yZOxOKgpq80EOWp49ACW9/fd927115d160944fb27400e932ba377c/230112_GSW_GSFCI_GSG_Basisprospekt_sv3.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/17AbUIThPPl7XiqkKc4m3W/d6a7b59db90299bdaf9252fd1320a97d/230215_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_plus_GSFCI_und_GSG_Nachtra__ge.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/17AbUIThPPl7XiqkKc4m3W/d6a7b59db90299bdaf9252fd1320a97d/230215_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_plus_GSFCI_und_GSG_Nachtra__ge.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/17AbUIThPPl7XiqkKc4m3W/d6a7b59db90299bdaf9252fd1320a97d/230215_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_plus_GSFCI_und_GSG_Nachtra__ge.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/17AbUIThPPl7XiqkKc4m3W/d6a7b59db90299bdaf9252fd1320a97d/230215_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_plus_GSFCI_und_GSG_Nachtra__ge.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/50Q69fOmOsbgms0eGebCON/eb671f47ca16905c7d067c996e35a606/240216_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_plus_Nachtraege.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/50Q69fOmOsbgms0eGebCON/eb671f47ca16905c7d067c996e35a606/240216_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_plus_Nachtraege.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/50Q69fOmOsbgms0eGebCON/eb671f47ca16905c7d067c996e35a606/240216_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_plus_Nachtraege.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/50Q69fOmOsbgms0eGebCON/eb671f47ca16905c7d067c996e35a606/240216_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_plus_Nachtraege.pdf
https://assets.ctfassets.net/42ch7ol4g0tf/50Q69fOmOsbgms0eGebCON/eb671f47ca16905c7d067c996e35a606/240216_GSW_GSFCI_GSG_Coupon_Basisprospekt_plus_Nachtraege.pdf
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Zum Zwecke der Fortführung des öffentlichen Angebots und im Fall einer Aufstockung der Wertpa-

piere, die unter dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 

6. April 2022 oder dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 

12. Januar 2023 oder dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 

15. Februar 2023 oder dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, 

Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024 begeben worden sind, werden (i) die Allgemeinen Bedin-

gungen und das Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen aus dem Basisprospekt für Wert-

papiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 6. April 2022 bzw. (ii) die Allgemeinen Bedin-

gungen und das Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen aus dem Basisprospekt für Wert-

papiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023 bzw. (iii) die Allgemeinen Be-

dingungen und das Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen aus dem Basisprospekt für 

Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 bzw. (iv) die Allgemeinen 

Bedingungen und das Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen aus dem Basisprospekt für 

Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024, per 

Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (siehe oben Abschnitt "XIII.6. Durch Verweis einbezo-

gene Angaben"). Weiterhin werden für die Zwecke der Fortführung des öffentlichen Angebots der 

Wertpapiere, die unter dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) 

vom 6. April 2022 bzw. dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) 

vom 12. Januar 2023 bzw.dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) 

vom 15. Februar 2023 bzw. dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anlei-

hen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 2024 begeben worden sind, das Formular für die Endgül-

tigen Bedingungen aus dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) 

vom 6. April 2022 bzw. das Formular für die Endgültigen Bedingungen aus dem Basisprospekt für 

Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023 bzw. das Formular für die 

Endgültigen Bedingungen aus dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder An-

leihen) vom 15. Februar 2023 bzw. das Formular für die Endgültigen Bedingungen aus dem Ba-

sisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. 

Februar 2024, per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (siehe oben Abschnitt "XIII.6. Durch 

Verweis einbezogene Angaben"). 

Im Fall (i) einer Fortführung des öffentlichen Angebots von Wertpapieren, die unter dem Basispros-

pekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) 6. April 2022 erstmalig öffentlich ange-

boten wurden bzw. (ii) einer Aufstockung von Wertpapieren, die unter dem Basisprospekt für Wert-

papiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 6. April 2022 begeben worden sind, finden an-

stelle der in dem vorliegenden Basisprospekt enthaltenen Allgemeinen Bedingungen und dem Muster 

der Emissionsspezifischen Bestimmungen die in dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als 

Zertifikate oder Anleihen) vom 6. April 2022 enthaltenen Allgemeinen Bedingungen bzw. das Muster 

der Emissionsspezifischen Bestimmungen Anwendung. 

Im Fall (i) einer Fortführung des öffentlichen Angebots von Wertpapieren, die unter dem Basispros-

pekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) 12. Januar 2023 erstmalig öffentlich 

angeboten wurden bzw. (ii) einer Aufstockung von Wertpapieren, die unter dem Basisprospekt für 

Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023 begeben worden sind, fin-

den anstelle der in dem vorliegenden Basisprospekt enthaltenen Allgemeinen Bedingungen und dem 

Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen die in dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben 
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als Zertifikate oder Anleihen) vom 12. Januar 2023 enthaltenen Allgemeinen Bedingungen bzw. das 

Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen Anwendung. 

Im Fall (i) einer Fortführung des öffentlichen Angebots von Wertpapieren, die unter dem Basispros-

pekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 erstmalig öffent-

lich angeboten wurden bzw. (ii) einer Aufstockung von Wertpapieren, die unter dem Basisprospekt 

für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 begeben worden sind, 

finden anstelle der in dem vorliegenden Basisprospekt enthaltenen Allgemeinen Bedingungen und 

dem Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen die in dem Basisprospekt für Wertpapiere (be-

geben als Zertifikate oder Anleihen) vom 15. Februar 2023 enthaltenen Allgemeinen Bedingungen 

bzw. das Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen Anwendung. 

Im Fall (i) einer Fortführung des öffentlichen Angebots von Wertpapieren, die unter dem Basispros-

pekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 16. Februar 

2024 erstmalig öffentlich angeboten wurden bzw. (ii) einer Aufstockung von Wertpapieren, die unter 

dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) vom 

16. Februar 2024 begeben worden sind, finden anstelle der in dem vorliegenden Basisprospekt ent-

haltenen Allgemeinen Bedingungen und dem Muster der Emissionsspezifischen Bestimmungen die 

in dem Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate oder Anleihen, Series B-2 (Indizes)) 

vom 16. Februar 2024 enthaltenen Allgemeinen Bedingungen bzw. das Muster der Emissionsspezifi-

schen Bestimmungen Anwendung. 

 


